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Wichtige Hinweise
Gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) sind bei einem 

öf fentlichen Angebot von geschlossenen alternativen Investment-

fonds (AIF) interessier ten Privatanlegern der Verkaufsprospekt 

einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertra-

ges, des Treuhand- und Verwaltungsvertrages und des Basisin-

formationsblattes gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 („Ba-

sisinformationsblatt“) zur Ver fügung zu stellen. 

Bei diesem Angebot handelt es sich um den geschlossenen al-

ternativen Investmentfonds „Habona Deutsche Nahversorgung-

simmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ 

(nachfolgend auch „AlF“, „Fonds“, „Fondsgesellschaft“, „Ge-

sellschaft“ oder „Investmentvermögen“ genannt). 

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg 

(nachfolgend auch „Kapitalverwaltungsgesellschaft“, 

„KVG“ oder „AIF-KVG“ genannt), wurde zur Kapitalverwaltungs-

gesellschaft des AIF bestellt. 

Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Ge-

sellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungsvertrag sow-

ie das Basisinformationsblatt in ihrer jeweils aktuellen Fassung 

können von dem an der Zeichnung von Anteilen an dem AlF in-

teressier ten Anleger kostenlos in deutscher Sprache telefonisch, 

per Post oder per E-Mail bei der K VG und bei der Habona In-

vest GmbH über die nachstehenden Kontaktdaten angefordert 

werden und sind darüber hinaus während der Platzierungsphase 

des Zeichnungskapitals des AlF auch auf den Internetseiten 

der K VG und der Habona Invest GmbH kostenlos in deutscher 

Sprache erhältlich:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 

Kapstadtring 8 

22297 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 / 300 57 0 

E-Mail: info@hansainvest.de 

Internet: www.hansainvest.de

Habona Invest GmbH 

Westhafenplatz 6 – 8 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 69 / 4500 158 0 

E-Mail: info@habona.de 

Internet: www.habona.de

Die Zeichnung von Anteilen an dem AlF er folgt ausschließlich 

auf der Grundlage dieses Verkaufsprospektes einschließlich 

Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag sowie des Basisinformationsblattes in der 

jeweils gültigen Fassung. Interessenten wird empfohlen, vor Un-

terzeichnung der Beitrit tserklärung alle aktuellen Unterlagen auf-

merksam zu lesen und sich ggf. von einem fachkundigen Drit ten 

beraten zu lassen.

Abweichende Auskünfte oder Erklärungen über den Inhalt dieses 

Verkaufsprospektes einschließlich Anlagebedingungen, Ge-

sellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungsvertrag und 

über den Inhalt des Basisinformationsblattes hinaus dür fen nicht 

abgegeben werden. Jede Zeichnung von Anteilen an dem AlF auf 

Basis von Auskünften oder Erklärungen, die nicht in den vor-

genannten Unterlagen enthalten sind, er folgt ausschließlich auf 

Risiko des Anlegers.

Der Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten 

Jahresbericht des AlF. Der Jahresbericht eines Geschäftsjahres 

wird jeweils zum 30. September des folgenden Geschäftsjahres 

veröf fentlicht. Sie können telefonisch, per Post oder per E-Mail 

bei der K VG und der Habona Invest GmbH unter den vorgenannt-

en Kontaktdaten angefordert werden.
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1 Das Angebot im Überblick

Die Anleger des AIF „Habona Deutsche Nahversorgungsimmobil-

ien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ beteili-

gen sich – direkt als Kommanditisten oder indirekt als Treugeber 

über die Treuhandkommanditistin, die ProRatio Steuerberatung 

und Treuhand Gesellschaft mbH – an der Fondsgesellschaft, die 

mit telbar über geschlossene inländische Spezial-AIF im Sinne des 

§ 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB („Zielfonds 09“) nach dem Grundsatz 

der Risikomischung gemäß § 262 K AGB in Immobilien im Bereich 

des Einzelhandels (Schwerpunkt Nahversorgung) investier t. 

Die Anteile an den Zielfonds 09 werden auch als „Anlageobjek-

te“ bezeichnet. Die mit telbaren Investitionen in Immobilien über 

Zielfonds 09 sind die Zielinvestitionen („Zielinvestitionen“) 

der Fondsgesellschaft.

Die wesentlichen Merkmale des Fonds
	» Wenig konjunkturanfällige (mit telbare) Sachwertinvestition 

primär in neuwertige Immobilien für den Lebensmittelein-

zelhandel mit Schwerpunkt auf Discountern, Vollversorgern 

sowie Nahversorgungszentren

	» Risikomischung hinsichtlich der Standorte und Mieter

	» Erwerb vollständig errichteter Einzelhandelsimmobilien 

(Schwerpunkt Nahversorgung) 

	» Inf lationsschutz durch indexier te Mietverträge 

	» Angestrebte jährliche Auszahlungen: 4 % bezogen auf den 

Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio; prognostizier te Ziel-

rendite: 4 % p.a.; prognostizier ter Gesamtmittelrückf luss 

inkl. Eigenkapitalrückzahlung: 130 % bezogen auf den 

Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio

	» Reines Euro Investment / keine Fremdwährungsrisiken

Die wesentlichen Risiken des Fonds
	» Ungünstigere Konditionen beim Erwerb der Immobilienob-

jekte durch die Zielfonds 09 als prognostizier t (mit telbares 

Blind-Pool-Risiko)

	» Geringere Mietsteigerungen aufgrund niedrigerer Inf lations-

rate

	» Mieter kommen ihren Pflichten aus dem jeweiligen Mietver-

trag nicht oder nicht vollständig nach

	» Geringere Verkaufserlöse der Immobilien (Wertentwick-

lungsrisiko)

	» Eingeschränkte Fungibilität der Anteile

	» Risiken durch Veränderungen der wir tschaftlichen, steuerli-

chen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen

	» Totalverlustrisiko

Eine vollständige Darstellung der wesentlichen Risiken f indet sich 

im Abschnit t „Risiken“, Seiten 34 f f.

Die Anlageobjekte / die Immobilienobjekte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die konkreten An-

lageobjekte noch nicht fest. 

Die Anlagebedingungen der Zielfonds 09 müssen im Hinblick auf 

ihre Zielinvestitionen die im Abschnit t „Immobilienobjekte“, Seit-

en 21 f., dargestellten Grundsätze berücksichtigen, wobei deren 

Beurteilung und Gewichtung im unternehmerischen Ermessen 

der K VG der Zielfonds 09 liegt.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen dementsprechend 

die konkreten Zielinvestitionen noch nicht fest.
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Investition und Finanzierung 
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine aggregierte Fassung der In-

vestitions- und Finanzierungspläne der Zielfonds 09 sowie der 

Fondsgesellschaft. Eine detaillier te Darstellung nebst Erläuterun-

gen ist im Abschnit t „Investitions- und Finanzierungsplan“, Seiten 

25 f f., enthalten.

PROGNOSE EUR
in % vom 

Gesamtinves‑ 
titionsvolumen

Anschaffungskosten 78.353.199 82,48 %

Objektbezogene Kosten 9.206.501 9,69 %

Initialkosten (inkl. Agio) 6.190.300 6,52 %

Liquiditätsreserven 1.250.000 1,32 %

Gesamtinvestition 95.000.000 100,00 %

Kommanditkapital 50.016.000 52,65 %

Agio 2.500.000 2,63 %

Fremdkapital 42.484.000 44,72 %

Gesamtfinanzierung (inkl. Agio) 95.000.000 100,00 %

„Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 95.000.000. Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen. 

Fondsdaten
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Treuhandkommanditistin ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH, Köln

Laufzeit Sechs Jahre nach Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2033; Verlängerung der Laufzeit um bis zu 3 Jahre möglich. 

Kündigung durch Gesellschafter Eine ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine Beteiligung ist ausgeschlossen.

Ankauf der Immobilien Der Ankaufspreis der Immobilien wurde in Höhe des 17-fachen der jeweils angenommenen Jahresmiete prognostiziert. 
Einzelne Objektankäufe können hiervon abweichen.

Verkauf der Immobilien Der Veräußerungserlös der Immobilien wurde in Höhe des 18,5-fachen der jeweils angenommenen Jahresmiete prognos-
tiziert. 

Mindestbeteiligung EUR 10.000 (ohne Agio); höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein 

Agio Bis zu 5 % auf die Kapitaleinlage 

Einzahlungen Zahlung des Anlagebetrages zuzüglich eines Agios von bis zu 5 % hierauf bis spätestens 14 Tage nach Eingang der schriftli-
chen Mitteilung der Treuhandkommanditistin über die Annahme des Beitrittsangebots auf das Fondskonto 

Information zur Offenlegungsverordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) 
Nachteilige Auswirkungen von Investit ionsentscheidungen auf 

Nachhalt igkeit s fak toren werden derzeit nicht berücksichtig t . 

Dies is t zum einen dadurch begründet, dass viele Anwendungs

fragen hierzu zum Zeitpunk t der Prospek taufs tellung noch nicht 

abschließend geklär t sind. Zum anderen sind die notwendigen 

Informationen und Daten, die zur Fests tellung und Gewichtung 

der nachteiligen Nachhalt igkeit sauswirkungen aus Umwelt-, 

Sozial - und Governance-A spek ten er forderlich sind, im Mark t 

noch nicht in vollem Umfang sowie in hinreichender Qualität 

ver fügbar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 

berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nach-

haltige Wir tschaftsaktivitäten im Sinne der Verordnung der 

EU-Kommission zur Taxonomie (Verordnung) (EU)  2020/8852 –  

„Taxonomieverordnung“).
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2 Angaben zum AIF (Fondsgesellschaft)/ 
Zielfonds 09

2.1 Allgemeine Angaben 
Der AIF „Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 

GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ ist eine geschlossene 

Publikumsinvestmentkommanditgesellschaft in der Rechtsform 

einer GmbH & Co. KG und unterliegt deutschem Recht.

Sie wurde am 16. Juni 2025 gegründet und am 8. Juli 2025 in 

das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main ein-

getragen. Die Handelsregisternummer lautet HRA  54265. Ihr 

Sitz befindet sich in Frankfurt am Main. Ihre Geschäftsanschrif t 

lautet Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main. Das 

Geschäftsjahr der Fondsgesellschaft ist das Kalenderjahr. Ende 

des Geschäftsjahres ist der 31. Dezember.

Die Fondsgesellschaft ist für eine bestimmte Zeit ge-

gründet und hat eine Laufzeit von sechs Jahren nach 

Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2033. 

Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospektes „Zeit-

punkt der Prospektaufstellung“ ist der 14. Oktober 2025.

2.2 Geschäftstätigkeit des AIF
Der Gegenstand des Unternehmens des AIF ist im Gesellschaftsver-

trag in der Fassung vom 29. September 2025 wie folgt bestimmt:

Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF 

(alternativer Investmentfonds) im Sinne des § 1 des KAGB. Gegen-

stand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung des eigenen 

Vermögens nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemein-

schaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nut-

zen der Anleger. Das Unternehmen betreibt den Erwerb, das Halten 

und das Veräußern von Anteilen an geschlossenen inländischen 

Spezial-AIF im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB („Zielfonds 09“). 

Die Gesellschaft dar f alle Geschäfte betreiben, die dem Ge-

sellschaftszweck unmittelbar oder mit telbar zu dienen geeignet 

sind und Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder Un-

ternehmen erwerben, die in den oben aufgeführten Geschäfts-

feldern tätig sind.

2.3 Das Konzept der Beteiligung 
Dieses Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Möglichkeit, 

mit telbar an der Vermietung und Vermarktung von Immobilien

investitionen im Bereich des Einzelhandels zu partizipieren. 

Hier für kann sich der Anleger an der Habona Deutsche Nah-

versorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG mittelbar über eine Treuhandkommanditis-

tin („Treugeber“) oder im Wege einer direkten Beteiligung 

(„Direktkommanditist“) beteiligen.

2.4 Angestrebte Auszahlungen / 
prognostizierte Zielrendite 
Die von der Fondsgesellschaft angestrebten jährlichen Auszah-

lungen belaufen sich auf 4 % bezogen auf den Anlagebetrag des 

Anlegers ohne Agio, beginnend ab dem Jahr 2025. Zusammen mit 

dem Liquidationserlös beträgt der prognostizier te Gesamtmittel-

rückf luss inkl. Eigenkapitalrückzahlung 130 % bezogen auf den 

Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio

Die von der Fondsgesellschaft prognostizier te Zielrendite beträgt 

4 % p.a. bezogen auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio. 

2.5 Mitglieder der Geschäftsführung
Vertretungsberechtigt ist die HI Finance 1 Immobilien Verwaltungs-

gesellschaft mbH, geschäftsansässig Kapstadtring 8, 22297 Hamburg 

und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

HRB 160034, als „Geschäftsführende Kommanditistin“. Diese wird zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung vertreten von ihren Geschäftsführern 

Fabian Sass und Oliver Grimm. Die Vertreter der Fondsgesellschaft sind 

bei der Ausübung der Geschäftsführung an die im Gesellschaftsvertrag 

festgelegten Grenzen gebunden. Während der Platzierungsphase des 

Fonds wird ein Wechsel in der Geschäftsführung der HI Finance 1 Immo-

bilien Verwaltungsgesellschaft mbH erfolgen, bei dem Matthias Boldt zum 

Geschäftsführer berufen und Oliver Grimm aus der Geschäftsführung 

ausscheiden wird. Die Geschäftsführer der HI Finance 1 Immobilien Ver-

waltungsgesellschaft mbH können zudem einem aktuellen Handelsregis-

terauszug entnommen werden, der auf der Internetseite des vom Bunde-

sanzeiger Verlag GmbH veröffentlichten Unternehmensregisters (www.

unternehmensregister.de) kostenlos abgerufen werden kann. 
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2.6 Kapital des AIF 
Persönlich haftende Gesellschafterin („Komplementärin“) 

der Fondsgesellschaft ist die Habona Management 09 GmbH, 

geschäftsansässig Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am 

Main und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Frankfurt am Main unter HRB 138641. Sie erbringt keine Kapital 

einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteilig t. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wird das Kommanditkapi-

tal der Fondsgesellschaft wie folgt gehalten: 

	» HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, ge-

schäftsansässig Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, als Ge-

schäftsführende Kommanditistin mit einer eingezahlten 

Kommanditeinlage in Höhe von EUR  1.000 (Pflichteinlage). 

Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage beträgt 

EUR 50. 

	» Habona Beteiligungs 09 GmbH, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 138642 („Grün-

dungskommanditistin“), mit einer eingezahlten Komman-

diteinlage in Höhe von EUR 14.000 (Pflichteinlage). Die in das 

Handelsregister einzutragende Hafteinlage beträgt EUR 700. 

	» ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH 

(„Treuhandkommanditistin“), Geschäftsanschrif t: Lim-

burger Straße 1, 50672 Köln, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Köln unter HRB 45300 mit einer eingezahl-

ten Kommanditeinlage in Höhe von EUR  1.000 (Pflichteinla-

ge) als Treuhandkommanditistin. Die in das Handelsregister 

einzutragende Hafteinlage beträgt EUR 50.

Die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals beträgt zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung EUR  16.000. Es handelt sich 

hierbei ausschließlich um Kommanditkapital. Es stehen keine 

Einlagen auf das Kapital aus. 

2.7 Jahresabschluss / Lagebericht
Die Geschäftsführende Kommanditistin hat innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und 

den Lagebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den für 

die Gesellschaft geltenden gesetzlichen Vorgaben zu erstellen. Sie 

werden von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Jahres-

abschluss und Lagebericht werden durch einen Abschlussprüfer 

nach Maßgabe des § 159 K AGB geprüft und testiert. 

2.8 Vermögens- und Ergebnisbeteiligung
Sämtliche Gesellschafter der Fondsgesellschaft – und damit auch 

die Anleger – sind am Ergebnis und am Vermögen der Fonds-

gesellschaft vorbehaltlich folgender Regelungen grundsätzlich im 

Verhältnis ihrer gezeichneten und eingezahlten Kommanditeinla-

gen (Kapitalkonto I gem. § 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages) 

beteilig t. Trit t ein Kommanditist der Gesellschaft während eines 

laufenden Geschäftsjahres bei oder scheidet er (unterjährig) aus, 

so nimmt er nur insofern am Ergebnis teil, als dieses auf Ein-

nahmen und Ausgaben zurückzuführen ist, die in der Zeit vere-

innahmt bzw. verausgabt wurden, während welcher der Kom-

manditist der Gesellschaft angehört hat. Dies gilt entsprechend 

bei einer unterjährigen Reduzierung oder Erhöhung der auf den 

Kapitalkonten I gebuchten Beträge. Unabhängig davon sind stets 

folgende Regelungen zu beachten:

	» Für die Ergebnisse des Zeitraums bis zur Fondsschließung 

gilt folgende Regelung: Die Kommanditisten erhalten, soweit 

möglich, von den auf den Zeitraum nach ihrer Beitragsleis-

tung ent fallenden Ergebnissen Vorabanteile zugewiesen, bis 

alle Gesellschafter unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Beitrags-

leistung rechnerisch gemäß dem Verhältnis des Kapitalkontos 

I an den kumulier ten Jahresergebnissen beteilig t sind.

	» Die Kommanditisten erhalten sodann nach Fondsschließung 

zunächst Anteile an den Gewinnen der Gesellschaft, bis die 

Summe der getätigten Auszahlungen der Höhe ihrer geleiste-

ten Einlagen ohne Agio entspricht (Vollrückzahlung).

	» Danach erhalten die Kommanditisten weitere Anteile an den 

Gewinnen, bis sie Auszahlungen in Höhe einer durchschnit t-

lichen jährlichen Verzinsung von 4 % bezogen auf ihre geleis-

teten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des AIF bis 

zum Berechnungszeitpunkt erhalten haben (Vorzugsgewinn).

	» Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche werden wei-

tere Gewinne zwischen der AIF-K VG und den Kommanditisten 

im Verhältnis 40:60 verteilt.

2.9 Gesellschafterversammlung
In jedem Geschäftsjahr findet spätestens acht Monate nach dem 

Bilanzstichtag des vorhergehenden Geschäftsjahres eine ordentliche 

Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft statt, deren Ta-

gesordnung mindestens die Feststellung des Jahresabschlusses des 

abgelaufenen Geschäftsjahres, die Entlastung der Komplementärin 

und der Geschäftsführenden Kommanditistin sowie die Wahl des Ab-

schlussprüfers umfasst. Statt in Präsenzversammlungen können Gesell-



10 | Angaben zum AIF (Fondsgesellschaft)/Zielfonds 09

schafterbeschlüsse auch im schriftlichen oder elektronischen Verfahren 

(„Umlaufverfahren“) gefasst werden. Die Geschäftsführende Kom-

manditistin ist verpflichtet, statt eines Umlaufverfahrens eine Gesell-

schafterversammlung in Form einer Präsenzversammlung einzuberufen, 

wenn dies von Kommanditisten, die allein oder zusammen mindestens 

ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten bzw. repräsentieren, ent-

sprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages verlangt wird. 

Jeder Treugeber ist – genauso wie jeder Direktkommanditist 

– berechtigt, selbst an den Gesellschafterversammlungen teil-

zunehmen und das Stimmrecht der Treuhandkommanditistin in 

Höhe der für ihn treuhänderisch gehaltenen Kommanditeinlage 

auszuüben. Soweit ein Treugeber von seiner Bevollmächtigung 

keinen Gebrauch macht und seine mitgliedschaftlichen Rechte 

nicht ausübt, wird die Treuhandkommanditistin diese Rechte 

nach seinen Weisungen, im Übrigen nach pflichtgemäßem Ermes-

sen im Interesse des Treugebers ausüben.

2.10 Außerordentliche 
Gesellschafterversammlung
Die Geschäftsführende Kommanditistin ist zur Einberufung einer 

Gesellschafterversammlung verpflichtet, wenn dies von Kom-

manditisten, die allein oder zusammen mindestens ein Zehntel 

des Gesellschaftskapitals halten bzw. repräsentieren, schrif tlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird oder es 

ihr im Interesse der Gesellschaft er forderlich erscheint. Dieses 

Recht steht auch der K VG zu.

2.11 Gesellschafterbeschlüsse
Die Gesellschafter beschließen in allen Angelegenheiten der 

Gesellschaft mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht der Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche 

Vorschrif ten eine andere Mehrheit vorschreiben. 

Der Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit unterliegen insbe-

sondere: 

	» Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen Ge-

schäftsjahres;

	» Entlastung der Komplementärin und der Geschäftsführenden 

Kommanditistin;

	» außergewöhnliche Geschäfte gem. §  9 Abs.  3 des Gesell-

schaftsvertrages;

	» Wahl des Abschlussprüfers.

Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der ab-

gegebenen Stimmen:

	» Änderung des Gesellschaftsvertrages;

	» Auflösung der Gesellschaft;

	» Fort führung der Gesellschaft nach Zeitablauf.

Je EUR 1.000 des Gesellschaftskapitals gewährt den Kommandi-

tisten eine Stimme. Die Komplementärin ver fügt über 50 Stim-

men.

Außergewöhnliche Geschäfte im Sinne von § 9 Abs. 3 des Gesell-

schaftsvertrages sind Geschäfte und Handlungen, die nach Art, 

Umfang und Risiko den Rahmen des gewöhnlichen Geschäfts-

betriebes überschreiten („Außergewöhnliche Geschäfte“). 

Ein derart Außergewöhnliches Geschäft ist insbesondere ein 

möglicher Verkauf sämtlicher von der Fondsgesellschaft erwor-

bener Anteile an den Zielfonds 09 vor Ablauf der Fondslaufzeit; 

der Verkauf einzelner Anteile an den Zielfonds 09 vor Ablauf der 

Fondslaufzeit bedar f hingegen nicht der Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung. 

Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 

Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist oder zu 

einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 

führt, ist nur mit Zustimmung einer qualif izier ten Mehrheit von 

Anlegern, die mindestens zwei Drit tel des Zeichnungskapitals 

auf sich vereinigen, möglich. Für Anleger, die mit telbar über die 

Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft beteilig t sind, dar f 

die Treuhandkommanditistin ihr Stimmrecht nur nach vorheriger 

Weisung durch den Anleger ausüben. Im Übrigen wird auf § 267 

Abs. 3 K AGB verwiesen.

Die Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen kann nur 

binnen vier Wochen nach Versenden des Protokolls an die Ge-

sellschafter geltend gemacht werden, indem binnen dieser Frist 

Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit gegen die Gesellschaft 

erhoben wird. Nach Ablauf der Frist gilt ein eventueller Mangel 

des Beschlusses als geheilt.

2.12 Zielfonds 09
Die Zielfonds 09 werden geschlossene inländische Spezial-AIF im 

Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB in Verbindung mit § 261 Abs. 

2 Nr. 1 K AGB sein, die von der K VG als Sondervermögen verwal-
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tet werden. Die Zielfonds 09 unterliegen deutschem Recht und 

insbesondere den Bestimmungen des K AGB und den für sie gel-

tenden Anlagebedingungen. Es ist vorgesehen, dass die Fonds-

gesellschaft einziger Anleger der Zielfonds 09 wird. Die K VG der 

Zielfonds 09 wird für die Zielfonds 09 die Vermögensgegenstände 

im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 

des Zielfonds 09 – der Fondsgesellschaft – mit der gebotenen 

Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit er-

werben und verwalten. 

Die Anlagebedingungen der Zielfonds 09 werden im Hinblick auf 

ihre Investitionen in Zielinvestitionen die im Abschnit t „Immobi-

lienobjekte“, Seiten 21 f., dargestellten Grundsätze berücksichti-

gen, wobei deren Beurteilung und Gewichtung im unternehmeri-

schen Ermessen der K VG der Zielfonds 09 liegen wird. Neben den 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Beteiligungsangebot 

werden die Zielfonds 09 keine weiteren Geschäftstätigkeiten aus-

führen. 

3 Kapitalverwaltungsgesellschaft

3.1 Firma, Rechtsform und Sitz
Der AIF hat mit der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gm-

bH am 29. September 2025 einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

über die Bestellung der HANSAINVEST Hanseatische Invest-

ment-GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne 

des K AGB abgeschlossen. 

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde am 2. 

April 1969 mit Sitz in Hamburg gegründet und am 4. September 

1969 in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 

HRB  12891 eingetragen. Sie ist eine Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (K AGB) 

in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH). Hamburg ist Ort der Hauptverwaltung. Ihre Geschäftsan-

schrif t lautet: Kapstadtring 8, 22297 Hamburg. Der HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH wurde erstmals die Erlaubnis zur 

Auflegung von Sondervermögen am 24. Juni 1969 erteilt. Seit dem 

10. März 2014 verfügt die KVG über eine Erlaubnis zum Geschäfts-

betrieb als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft gem. 

§§  20, 22  K AGB. Sollte der HANSAINVEST Hanseatische Invest-

ment-GmbH die er forderliche Erlaubnis entzogen werden, wird 

die Verwaltung auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 

übertragen, die die er forderliche Erlaubnis besitzt.

3.2 Inhalt des KVG-Bestellungsvertrages / 
von der KVG übernommene Funktionen
Die KVG ist mit der kollektiven Vermögensverwaltung des AIF 

i.S.d. § 1 Abs. 19 Nr. 24 K AGB beauftragt und somit insbesondere 

verantwortlich für das Risikomanagement und die Portfoliover-

waltung des AIF. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

unabhängig von der Verwahrstelle und im Interesse der Anleger. 

Darüber hinaus erbringt die K VG für den AIF weitere Aufgaben 

i.S.d. Anhang 1 Zif fer 2 der Richtlinie  2011/61/EU in der durch 

Richtlinie  (EU)  2024/927 geänderten Fassung (AIFM-Richtlinie), 

d.h. Überwachung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vor-

schrif ten, Meldewesen, Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung 

sowie etwaige weitere er forderliche Dienstleistungen. 

Im Rahmen der Portfolioverwaltung tätigt die KVG aufgrund einer 

Vollmacht und für Rechnung des AIF die Anlagen entsprechend der 

Anlagestrategie, den Zielen und dem Risikoprofil des AIF. Dabei 

beachtet die KVG insbesondere die Vorgaben der Anlagebedin-

gungen und des Gesellschaftsvertrages des AIF. Die Portfoliover-

waltung umfasst insbesondere auch das Liquiditätsmanagement 

gem. § 30 K AGB, die Bewertung der Vermögensgegenstände des 

Investmentvermögens und das laufende Fonds- und Assetma-

nagement. Die KVG wendet ein geeignetes Risikomanagementsys-

tem gem. §  29  K AGB an, das die Identifizierung und Erfassung, 

die Analyse und Bewertung, die Steuerung und das Controlling 

sämtlicher mit dem Management der KVG und deren Vermögens-

gegenständen verbundenen Risiken sicherstellt. 

Die K VG kann ihre Aufgaben ganz oder teilweise auf externe 

Dienstleister im Rahmen der hier für einschlägigen Regelungen 

(vgl. insbesondere § 36 K AGB) auslagern bzw. Aufgaben auf Drit-

te übertragen.

Die Haftung der K VG ist – soweit gesetzlich zulässig – ausge-

schlossen. Insbesondere haftet die K VG nicht für die Wertent-

wicklung des Investmentvermögens oder für ein von ihr oder den 

Anlegern angestrebtes Anlageergebnis.
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Für die Er füllung der genannten Ver waltungs funk tionen erhält 

die K VG von dem AIF ers tmals ab dem Jahr 2025 eine jähr-

liche Ver waltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,11 % (z zgl. 

geset zlicher Umsat zs teuer) bzw. 0,131% (inkl. geset zlicher Um-

sat zs teuer) des durchschnit t lichen Net toinventar wer ts des AIF 

im jeweiligen Geschäf tsjahr; wird der Net toinventar wer t nur 

einmal jährlich ermit telt , wird für die Berechnung des Durch-

schnit t s der Wer t am Anfang und am Ende des Geschäf tsjahres 

zugrunde geleg t („Bemessungsgrundlage“). Die Vergütung im 

Geschäf tsjahr 2025 kann anteilig ab dem Monat beansprucht 

werden, ab dem die Ver tr iebszulassung für den AIF gemäß 

§  316  K AGB vorlieg t . Die K VG is t berechtig t , auf die jährliche 

Vergütung monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 

ak tuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Fests tellung des tatsächlichen Net toinventar wer-

tes auszugleichen. Die Beträge berücksichtigen die ak tuellen 

Umsat zs teuersät ze. Bei einer Änderung der geset zlichen Um-

sat zs teuersät ze wird der genannte Prozentsat z entsprechend 

angepasst .

Der K VG wurden im Rahmen des K VG-Bestellungsvertrages (wei-

tere) folgende Aufgaben übertragen:

a)	 Entscheidung über An- und Verkauf von Anteilen an den Ziel-

fonds 09

b)	 Weitere Set-Up Tätigkeiten

	 Des Weiteren hat sich die K VG zu dem rechtlichen und ope-

rationellen Set-Up der AIF-Verwaltung verpflichtet. Dies um-

fasst insbesondere (aber nicht abschließend) folgende Tätig-

keiten: 

	» Beauftragung einer Verwahrstelle und eines externen Be-

werters in Abstimmung mit der Fondsgeschäftsführung. 

	» Genehmigung der Anlagebedingungen durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Anschließend 

werden die Anlagebedingungen sodann veröf fentlicht 

und den Anlegern zu Ver fügung gestellt.

	» Vorlage eines Verkaufsprospektes und des Basisinforma-

tionsblattes bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht. 

c)	 Die K VG erhält für die Konzeptionierung, die Unterstützung 

der Vertriebsaktivitäten und des Anlegermanagements des 

Fonds eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,64 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) des gezeichneten Kommanditka-

pitals ab Inkraf t treten des K VG-Bestellungsvertrages. 

d)	 Er folgsabhängige Vergütung

	 Die K VG hat Anspruch auf eine zusätzliche er folgsabhängige 

Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Vor-

aussetzungen er füllt sind:

	» Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleiste-

ten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rah-

men der Liquidation ausgekehrt wird.

	» Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe 

einer durchschnit tlichen jährlichen Verzinsung von 4 % 

bezogen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum 

von der Auflage des Investmentvermögens bis zum Be-

rechnungszeitpunkt erhalten. 

	 Danach besteht ein Anspruch auf er folgsabhängige Vergü-

tung für die K VG in Höhe von 40 % aller weiteren Auszahlun-

gen aus Gewinnen der Gesellschaft.

	 Der jeweilige Anspruch auf er folgsabhängige Vergütung wird 

jeweils zum Ende des Wir tschaftsjahres, spätestens nach der 

Veräußerung aller Vermögensgegenstände der Gesellschaft, 

zur Zahlung fällig. Die Beträge berücksichtigen die aktuellen 

Umsatzsteuersätze. Bei einer Änderung der gesetzlichen Um-

satzsteuersätze werden die genannten Bruttobeträge bzw. 

Prozentsätze entsprechend angepasst.

Der K VG-Bestellungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen. Der AIF kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Monats-

ende ordentlich kündigen. Unabhängig davon können sowohl die 

K VG als auch der AIF den K VG-Bestellungsvertrag aus wichtigem 

Grund kündigen.

3.3 Geschäftsführung / Aufsichtsrat
Mitglieder der Geschäftsführung der K VG sind 

	» Dr. Jörg W. Stotz	  

(Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICO-

RE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der 

Aramea Asset Management AG und der Greif f capital ma-

nagement AG)

	» Claudia Pauls

	» Ludger Wibbeke	  

(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX 

S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapital-

verwaltungsgesellschaft mbH).
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Alle Mitglieder der Geschäftsführung sind geschäftsansässig im 

Kapstadtring 8, 22297 Hamburg.

Mitglieder des Aufsichtsrates der K VG sind 

	» Martin Berger	  

(Vorsitzender, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe 

Hamburg, zugleich Vorsitzender der Aufsichtsräte der SIGNAL 

IDUNA Asset Management GmbH, Hamburg und der DONNER 

& REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg)

	» Dr. Stefan Lemke	  

(Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Hamburg, 

zugleich stellver tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg)

	» Markus Barth	  

(Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management 

AG, Hamburg)

	» Dr. Thomas A. Lange	  

(Vorstandsvorsitzender der National-Bank AG, Essen)

	» Prof. Dr. Stephan Schüller	 

(Kaufmann)

	» Prof. Dr. Harald Stützer	  

(Ingenieur).

3.4 Kapitalanforderungen / Versicherung 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Das gezeichnete und eingezahlte Kapital der KVG beträgt 

EUR  10.500.000. Die KVG hat Berufshaftungsrisiken, die sich durch 

die Verwaltung von Investmentvermögen ergeben, die nicht der Richt-

linie 2009/65/EG der durch die Richtlinie (EU) 2024/927 geänderten 

Fassung („OGAW-Richtlinie“) entsprechen (so genannte alternative In-

vestmentvermögen – AIF) und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Orga-

ne oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt durch zusätzliche 

Eigenmittel in Höhe von wenigstens 0,01 % des Wertes der Portfolios 

aller verwalteten AIF. Dieser Betrag wird jährlich überprüft und ange-

passt. Diese Eigenmittel sind von dem eingezahlten Kapital umfasst.

3.5 Vergütungspolitik
Die Vergütung der Mitarbeiter der K VG und deren Geschäfts-

führung ist nicht an die Wertentwicklung der verwalteten In-

vestmentvermögen geknüpft. Die Vergütungspolitik der K VG hat 

damit keinen Einfluss auf das Risikoprofil sowie die Anlageent-

scheidungen für die Investmentvermögen. 

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der K VG 

sind im Internet unter www.hansainvest.de veröf fentlicht. Hierzu 

zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergü-

tungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, 

sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. 

Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft 

kostenlos in Papier form zur Ver fügung gestellt.

3.6 Weitere Investmentvermögen 
Die K VG dar f – neben Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW) gem. § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 f f. K AGB – 

folgende inländische Investmentv ermögen verwalten:

	» Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. K AGB,

	» Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 f f. K AGB,

	» Dach-Hedgefonds gemäß §§ 225 f f. K AGB,

	» Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 f f. K AGB,

	» Infrastruktur-Sondervermögen gemäß §§ 260a f f. K AGB

	» Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, 

welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren:

	› Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland,

	› Schif fe, Schif fsaufbauten, Schif fsbestandteile und 

Schif fsersatzteile,

	› Luft fahrzeuge, Luft fahrzeugbestandteile und Luft fahr-

zeugersatzteile,

	› Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,

	› Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und 

Schienenfahrzeugersatzteile,

	› Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne 

von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 K AGB genutzt wird,

	› die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 

6 K AGB,

	› Wertpapiere gemäß § 193 K AGB,

	› Geldmarktinstrumente gemäß § 194 K AGB,

	› Bankguthaben gemäß § 195 K AGB,

	› Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 

und 3 K AGB an Unternehmen, an denen der geschlossene 

Publikums-AIF bereits beteilig t ist,

	» Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 f f. KAGB – 

einschließlich AIF, die die Kontrolle über nicht börsennotierte 

Unternehmen und Emittenten erlangen gem. §§ 287 f f. KAGB, 

welche in die folgenden Vermögensgegenstände investieren:

	› Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland,
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	› Schif fe, Schif fsaufbauten, Schif fsbestandteile und 

Schif fsersatzteile,

	› Luft fahrzeuge, Luft fahrzeugbestandteile und Luft fahr-

zeugersatzteile,

	› Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,

	› Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und 

Schienenfahrzeugersatzteile,

	› Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne 

von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 K AGB genutzt wird,

	› die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 

6 K AGB,

	› Wertpapiere gemäß § 193 K AGB,

	› Geldmarktinstrumente gemäß § 194 K AGB,

	› Bankguthaben gemäß § 195 K AGB,

	› Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 K AGB, 

	› Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, 

an denen der geschlossene Spezial-AIF bereits beteiligt ist, 

	› Kryptowerte im Sinne von § 1 Abs. 11 Satz 4 des KWG zu 

Anlagezwecken, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden 

kann,

	» Offene inländische Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen 

gemäß § 284 K AGB, welche in folgende Vermögensgegenstän-

de investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 K AGB genann-

ten Vermögensgegenstände und Gelddarlehen gemäß §§ 284 

Abs. 5, 285 Abs. 3 K AGB an Unternehmen, an denen der Spe-

zial-AIF bereits beteilig t ist,

	» Allgemeine of fene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 K AGB 

– einschließlich Hedgefonds gemäß § 283 K AGB, welche in 

folgende Vermögensgegenstände investieren:

	› Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 K AGB genannten Vermö-

gensgegenstände,

	› Hedgefonds gemäß § 283 K AGB,

	› Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 

f f. K AGB, welche in die folgenden Vermögensgegenstän-

de investieren:

	- Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland,

	- Schif fe, Schif fsaufbauten, Schif fsbestandteile und 

Schif fsersatzteile,

	- Luft fahrzeuge, Luft fahrzeugbestandteile und Luft-

fahrzeugersatzteile,

	- Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,

	- Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile 

und Schienenfahrzeugersatzteile,

	- Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sin-

ne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 K AGB genutzt wird,

	- die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 

bis 6 K AGB,

	- Wertpapiere gemäß § 193 K AGB,

	- Geldmarktinstrumente gemäß § 194 K AGB,

	- Bankguthaben gemäß § 195 K AGB, 

	- Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 

Satz 1 und 3 K AGB an Unternehmen, an denen der 

geschlossene Publikums-AIF bereits beteilig t ist,

	› Geschlossene inländische Spezial-AIF gemäß §§ 285 f f. 

K AGB – einschließlich AIF, die die Kontrolle über nicht 

börsennotier te Unternehmen und Emittenten erlangen 

gem. §§ 287 f f. K AGB -, welche in die folgenden Vermö-

gensgegenstände investieren:

	- Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland,

	- Schif fe, Schif fsaufbauten, Schif fsbestandteile und 

Schif fsersatzteile,

	- Luft fahrzeuge, Luft fahrzeugbestandteile und Luft-

fahrzeugersatzteile,

	- Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,

	- Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile 

und Schienenfahrzeugersatzteile,

	- Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sin-

ne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 K AGB genutzt wird,

	- die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 

bis 6 K AGB,

	- Wertpapiere gemäß § 193 K AGB,

	- Geldmarktinstrumente gemäß § 194 K AGB,

	- Bankguthaben gemäß § 195 K AGB, 

	- Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 K AGB, 

	- Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, 

an denen der geschlossene Spezial-AIF bereits beteiligt ist,

	- Kryptowerte im Sinne von § 1 Absatz 11 Satz 4 des 

KWG zu Anlagezwecken, wenn deren Verkehrswert 

ermittelt werden kann,

	› Entwicklungsförderungsfonds gemäß §§ 292a f f. K AGB

Die KVG darf daneben EU-OGAW, EU-AIF oder ausländische AIF, 

deren zulässige Vermögensgegenstände denen für inländische In-



Kapitalverwaltungsgesellschaft |  15

vestmentvermögen entsprechen, sowie Europäische langfristige 

Investmentfonds gemäß Verordnung  (EU)  2015/760, die zuletzt 

durch Verordnung (EU) 2023/606 geändert wurde (ELTIF) verwal-

ten. Die KVG verwaltet Investmentvermögen nach der OGAW-Richt-

linie, Wertpapier-Spezial-Sondervermögen, Immobilien-Spezi-

al-Sondervermögen (einschließlich geschlossene Spezial-AIF). 

Zudem verwaltet sie geschlossene Publikums-AIF. Die von der KVG 

verwalteten Publikumsinvestmentvermögen sind auf der Internet-

seite www.hansainvest.de in der Rubrik “Fondswelt“ abrufbar.

3.7 Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Die K VG berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkun-

gen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren im nachfolgend ausgeführten Rahmen. Die K VG verwaltet als 

Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Investmentvermögen so-

wohl mit Anlagen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente 

als auch mit Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte. Da-

bei hat sie für einige Fonds die Port folioverwaltung ausgelagert. 

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impacts – „PAI“) 

hängt unter anderem von den verbindlichen Anlagestrategien der 

Investmentvermögen, der Ar t ihrer Vermögensgegenstände und 

der Ver fügbarkeit von Daten ab. Sofern die K VG die Port foliover-

waltung ausgelagert hat, trif f t der Port folioverwalter im Rahmen 

der vertraglichen Vorgaben und in Abhängigkeit der jeweiligen 

Anlagestrategie des Investmentvermögens die Anlageentschei-

dung. Soweit die K VG Anlagen im Rahmen von sog. Advisory-Man-

daten tätigt, er folgt die Berücksichtigung von PAI auf Basis der 

Empfehlung des jeweiligen Anlageberaters. Informationen über 

die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren werden im Rahmen der laufenden Berichterstattung in 

den Jahresberichten of fengelegt. 
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4 Die Habona-Gruppe

Die Habona Invest GmbH ist seit ihrer Gründung im Jahr als 2009 

als Emissionshaus und Anbieterin geschlossener Fonds im Be-

reich Einzelhandelsimmobilien tätig. Im Jahr 2013 hat die Habona 

Invest GmbH darüber hinaus einen ersten geschlossenen Fonds 

zur Finanzierung von Kindertagesstätten initiier t. Zudem hat die 

Habona Invest GmbH im Jahr 2020 gemeinsam mit der IntReal In-

ternational Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH den 

of fenen Publikums-Immobilienfonds, Habona Nahversorgungs-

fonds Deutschland (WKN: A2H9B0, ISIN: DE000A2H9B00), initi-

ier t. Darüber hinaus hat die Habona Invest GmbH seit dem Jahr 

2019 drei of fene Spezialfonds für institutionelle Anleger initiier t. 

Unter dem Dach der Habona Invest GmbH befinden sich unter 

anderem die Tochtergesellschaften Habona Invest Service GmbH 

und Habona Invest Asset Management GmbH.

Der Schwerpunkt der Habona-Gruppe liegt auf der Werterhal-

tung und Wertsteigerung der verwalteten Immobilien. Langjähri-

ge enge Kontakte zu Betreibern, Banken, Immobilienvermittlern 

und Projektentwicklern stellen einen optimalen Zugang der Un-

ternehmensgruppe zum Markt für Nahversorgungsimmobilien 

sicher. 

Der vorliegende Publikums-AIF „Habona Deutsche Nahversor-

gungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Invest-

ment KG“ ist von der Habona Invest GmbH initiiert worden. Die 

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat als Service-Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft die aufsichtsrechtliche Verantwor-

tung und Verwaltung des Fonds übernommen. Die Habona-Grup-

pe ist von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit 

umfangreichen Beratungsdienstleistungen in der Investitions-, 

Betriebs- und Veräußerungsphase beauftragt worden.

Management
Geschäftsführende Gesellschafter der Habona Invest GmbH sind 

Herr Johannes Palla und Herr Guido Küther. Weiterer Geschäfts-

führer ist Herr Hans Christian Schmidt.

Johannes Palla
Diplom-Betriebswirt
	» Studien an den European Business Schools in München 

(MBS), London und Mailand

	» Spezialisierung auf Finanzierung und Ankauf von Gewerbeim-

mobilien 

	» Seit 2009 für die Habona Gruppe tätig 

Karrierestationen
	» Vice President der German Real Estate Advisory Team GmbH 

mit Bereichsverantwortung für Ankaufs-Due-Diligence sowie 

Finanzierung des Commercial Funds der Corestate Capital AG

	» Associate bei Lehman Brothers im Global Real Estate Team

	» Investmentbanking bei der EuroHypo AG

Guido Küther
Diplom-Wirtschaftsmathematiker (FH)
	» Studium an der HT W Berlin

	» Bereichsverantwortung für Produktentwicklung, Controlling 

und Rechnungswesen

	» Seit 2010 für die Habona Gruppe tätig.

Karrierestationen
	» Analyst der German Real Estate Advisory Team GmbH im Be-

reich Gewerbeimmobilien

	» Produktmanagement und Qualitätsmanagement bei der Zü-

rich Versicherung

Hans Christian Schmidt
Rechtsassessor und Immobilienökonom sowie Fellow 
(besonders qualifiziertes Mitglied) der Royal Institu-
tion of Chartered Surveyors (FRICS).
	» Bereichsverantwortung für das Asset Management und die 

Unternehmensstrukturierung

	» Seit 2018 für die Habona Gruppe tätig.

Karrierestationen
	» Geschäftsführender Gesellschafter der Comes Real GmbH

	» Geschäftsführer der Wertgrund Asset Management GmbH

	» Geschäftsführer der IC ImmobilienGruppe

	» Geschäftsführender Verwaltungsrat der IC Invest SICAV

	» Handlungsbevollmächtigter der Aareal Bank.

Leistungsnachweis über 
durchgeführte Vermögensanlagen 
Bislang hat die Habona Invest GmbH neun – davon acht geschlossene 

und einen offenen – Immobilienfonds im Segment Einzelhandel für Pri-

vatanleger aufgelegt. Darüber hinaus hat die Habona Invest GmbH einen 



Die Habona-Gruppe |  17

Fonds im Bereich Kindertagesstätten aufgelegt. Der Habona Deutsche 

Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Inves-

tment KG ist das zehnte Angebot im Segment Einzelhandelsimmobilien 

für Privatanleger. 

Bereits im Juni 2011 wurde die Beteiligungsmöglichkeit Habona Deutsche 

Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 GmbH & Co. KG mit einem platzierten 

Eigenkapitalvolumen von EUR  10.737.000 zzgl. Agio geschlossen. Der 

Fonds hatte ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von EUR 25.365.369 

und erwarb insgesamt elf Einzelhandelsimmobilien. Zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung für den Habona Deutsche Nahversorgungsimmobi-

lien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist die Habona 

Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 GmbH & Co. KG planmäßig 

liquidiert, nachdem der gesamte Immobilienbestand im Jahr 2016 ver-

äußert wurde. Der durchschnittliche Gesamtmittelrückfluss vor Steuern 

auf Anlegerebene hat gemäß der Schlussabrechnung im Rahmen der Li-

quidation der Gesellschaft 130,9 % bezogen auf die Kommanditeinlage 

betragen.

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 GmbH & Co. KG 

wurde mit einem platzierten Eigenkapital in Höhe von EUR  18.132.000 

zzgl. Agio im April 2012 geschlossen. Das Gesamtinvestitionsvolumen die-

ses Fonds beläuft sich auf EUR 43.838.999. Zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung für den Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 

09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist die Habona Deutsche 

Einzelhandelsimmobilien Fonds 02 GmbH & Co. KG planmäßig liquidiert, 

nachdem der gesamte Immobilienbestand im Jahr 2017 veräußert wurde. 

Der durchschnittliche Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf Anlegere-

bene hat gemäß der Schlussabrechnung im Rahmen der Liquidation der 

Gesellschaft 156,7 % bezogen auf die Kommanditeinlage betragen. 

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & 

Co. KG wurde mit einem platzierten Eigenkapitalvolumen in Höhe von 

EUR 25.263.000 zzgl. Agio im April 2013 geschlossen. Das Gesamtinves-

titionsvolumen dieses Fonds beläuft sich auf EUR 63.900.087 und ver-

teilt sich auf 19 Einzelhandelsimmobilien. Zum Zeitpunkt der Prospekt-

aufstellung für den Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 

09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist die Habona Deutsche 

Einzelhandelsimmobilien Fonds 03 GmbH & Co. KG planmäßig liquidiert, 

nachdem der gesamte Immobilienbestand im Jahr 2017 veräußert wur-

de. Der durchschnittliche Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf Anlege-

rebene hat gemäß der Schlussabrechnung im Rahmen der Liquidation 

der Gesellschaft 147,1 % bezogen auf die Kommanditeinlage betragen. 

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 04 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG wurde mit einem platzierten Eigenkapital-

volumen in Höhe von EUR 41.001.000 zzgl. Agio im Juni 2015 geschlos-

sen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieses Fonds beläuft sich auf 

EUR 87.692.260. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für den Habona 

Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG ist die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 

Fonds 04 GmbH & Co. geschlossene Investment KG planmäßig liquidiert, 

nachdem der gesamte Immobilienbestand im Jahr 2020 veräußert wur-

de. Der durchschnittliche Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf Anlege-

rebene hat gemäß der Schlussabrechnung im Rahmen der Liquidation 

der Gesellschaft 162,8 % bezogen auf die Kommanditeinlage betragen.

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG wurde mit einem platzierten Eigenkapital-

volumen in Höhe von EUR 83.887.000 zzgl. Agio im Juni 2017 geschlos-

sen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieses Fonds beläuft sich auf 

EUR 162.412.000. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für den Habo-

na Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG ist die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien 

Fonds 05 GmbH & Co. geschlossene Investment KG planmäßig liquidiert, 

nachdem der gesamte Immobilienbestand im Jahr 2022 veräußert wur-

de. Der durchschnittliche Gesamtmittelrückfluss vor Steuern auf Anlege-

rebene hat gemäß der Schlussabrechnung im Rahmen der Liquidation 

der Gesellschaft 179,3 % bezogen auf die Kommanditeinlage betragen.

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG wurde mit einem platzierten Eigenkapi-

talvolumen in Höhe von EUR  100.962.000 zzgl. Agio im Juni 2019 ge-

schlossen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieses Fonds beläuft sich auf 

EUR 202.660.565. Der Fonds hat 45 Einzelhandelsimmobilien mit einer an-

fänglichen Jahresnettokaltmiete von insgesamt EUR 10.572.409 erworben. 

Die Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 GmbH & 

Co. geschlossene Investment KG wurde mit einem platzier ten Ei-

genkapitalvolumen in Höhe von EUR 70.105.000 zzgl. Agio im Juni 

2021 geschlossen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieses Fonds 

beläuft sich auf EUR 119.236.000. Der Fonds hat 23 Einzelhan-

delsimmobilien mit einer anfänglichen Jahresnettokaltmiete von 

insgesamt EUR 5.261.896 erworben.

Die Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH 

& Co. geschlossene Investment KG wurde mit einem platzierten 
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Eigenkapitalvolumen in Höhe von EUR 40.108.000 zzgl. Agio im 

Juni 2025 geschlossen. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieses 

Fonds wird sich auf ca. EUR 76.000.000 belaufen. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung der Habona Deutsche Nahversorgungs-

immobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG hat 

dieser Fonds 9 Nahversorgungsimmobilien mit einer anfänglichen 

Jahresnettokaltmiete von insgesamt EUR 2.694.134 erworben. 

Der of fene Publikums-Immobilienfonds, Habona Nahversorgungs-

fonds Deutschland (WKN: A2H9B0, ISIN: DE000A2H9B00), wurde 

mit einem Erstausgabepreis in Höhe von EUR 50/Anteil emittiert. 

Er zielt auf Objektgrößen in Höhe von EUR 3 bis 50 Mio. ab. Am 

30. September 2025 hatte dieser Fonds ein Nettofondsvermögen 

von ca. EUR 113.768.350 und war in 14 gewerbliche und gemischt 

genutzte Immobilien mit Schwerpunkt Nahversorgung investiert. 

Die Habona Kita Fonds 01 GmbH & Co. geschlossene Investment 

KG wurde im Juni 2015 mit einem platzier ten Eigenkapitalvolumen 

in Höhe von EUR 8.052.000 zzgl. Agio geschlossen. Das Gesamtin-

vestitionsvolumen dieses Fonds beläuft sich auf EUR 16.694.616 

und verteilt sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf sie-

ben Kindertagestätten mit einer anfänglichen Jahresnettokalt-

miete von insgesamt EUR 825.546. 

Die noch nicht liquidierten geschlossenen Immobilienfonds der 

Habona Invest GmbH haben bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung die prognostizierten Ausschüttungen in voller Höhe geleistet. 

Für alle bereits geschlossenen Fonds liegen zudem Jahresabschlüs-

se vor, die mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ei-

ner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft versehen sind. 

5 Verwahrstelle

5.1 Firma, Rechtsform und Sitz
Mit Datum vom 29. August 2014 / 10. September 2014 wurde zwi-

schen der KVG und der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 

(„Verwahrstelle“), damals firmierend unter Hauck & Aufhäuser Pri-

vatbankiers KGaA, ein Rahmen-Verwahrstellenvertrag geschlos-

sen und die Verwahrstelle wurde mit Nachtrag vom 25. Septem-

ber 2025 mit der Verwahrstellenfunktion für die Fondsgesellschaft 

beauftragt. Die Verwahrstelle hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

Ihre Geschäftsanschrif t lautet: Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt 

am Main. 

5.2 Haupttätigkeit / Aufgaben der Verwahrstelle
Die Haupttätigkeit der Verwahrstelle besteht in der Überwachung 

der Einhaltung der Vorschrif ten des K AGB. Daneben übt die Ver-

wahrstelle bestimmte Kontrollfunktionen aus. Die Pf lichten der 

Verwahrstelle nach dem K AGB umfassen insbesondere:

	» Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände,

	» Eigentumsüberprüfung und Führung eines Bestandsverzeich-

nisses bei nichtverwahrfähigen Vermögensgegenständen,

	» Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von Antei-

len des AIF und die Ermittlung des Wertes des AIF den Vor-

schrif ten des K AGB, den einschlägigen Anlagebedingungen 

und dem Gesellschaftsvertrag entsprechen,

	» Sicherstellung, dass die Er träge des AIF nach den Vorschrif-

ten des K AGB, den einschlägigen Anlagebindungen und des 

Gesellschaftsvertrages verwendet werden,

	» Ausführung der Weisungen der KVG, sofern diese nicht gegen 

gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen verstoßen,

	» Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme des AIF,

	» Erteilung der Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Geschäften,

	» Überwachung der Eintragung bzw. Sicherstellung der Ver fü-

gungsbeschränkungen gem. § 83 Abs. 4 K AGB,

	» Sicherstellung der Einrichtung und Anwendung angemesse-

ner Prozesse bei der K VG zur Bewertung der Vermögensge-

genstände des AIF und regelmäßige Überprüfung der Bewer-

tungsgrundsätze und -ver fahren.

5.3 Von der Verwahrstelle 
übertragene Funktionen
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Verwahrstelle für 

den AIF keine Verwahrungsfunktion gem. §§ 82 Abs. 1, 81 K AGB 

übertragen. Zudem hat die Verwahrstelle keine Vereinbarung mit 

einem Unterverwahrer getrof fen, um sich vertraglich von der 

Haftung gem. § 88 Abs. 4 K AGB freizustellen.

Die Haftung der Verwahrstelle ergibt sich aus dem K AGB. 

Auf Antrag wird die KVG Anlegern Informationen auf dem neues-

ten Stand hinsichtlich Identität, Pflichten, Interessenkonflikten und 

ausgelagerten Verwahraufgaben der Verwahrstelle übermitteln. 



Treuhandkommanditistin  |  19

6 Treuhandkommanditistin 

6.1 Firma, Rechtsform und Sitz
Die Treuhandkommanditistin ist die ProRatio Steuerberatung und 

Treuhand Gesellschaft mbH mit Sitz in Köln, Limburger Straße 1, 

50672 Köln und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 

Köln unter HRB  45300. Geschäftsführer der Treuhandkomman-

ditistin sind Ralf Christian Bühler und Torben Christian Michels.

6.2 Aufgaben und Rechtsgrundlage der 
Tätigkeit der Treuhandkommanditistin
Rechtsgrundlage der Tätigkeit der Treuhandkommanditistin ist 

der Treuhand- und Verwaltungsvertrag vom 29. September 2025, 

der diesem Verkaufsprospekt als Anlage III beigefügt ist. 

Die Aufgabe der Treuhandkommanditistin besteht darin, Kapi-

talanteile in Höhe des jeweiligen Beteiligungsbetrages der Treu-

geber an der Fondsgesellschaft treuhänderisch für die Anleger 

zu halten und/oder zu verwalten. Aufgrund des Treuhand- und 

Verwaltungsvertrages hält die Treuhandkommanditistin die Be-

teiligung im eigenen Namen treuhänderisch für Rechnung des 

Treugebers und wird als Kommanditistin der Gesellschaft in das 

Handelsregister eingetragen.

Treugeber können sich nach eigener Wahl auch persönlich und 

unmittelbar an der Gesellschaft beteiligen. In diesem Fall wird 

ihre Beteiligung durch die Treuhandkommanditistin verwaltet 

(Verwaltungsmandat).

6.3 Wesentliche Rechte und Pflichten 
der Treuhandkommanditistin
Das wesentliche Recht der Treuhandkommanditistin aus dem Treu-

hand- und Verwaltungsvertrag besteht in dem Anspruch auf Vergütung 

gegen die Fondsgesellschaft. Die Treuhandkommanditistin erhält eine 

einmalige Vergütung in Höhe von 0,24% (inkl. gesetzlicher Umsatz-

steuer) des auf die Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwal-

tungsmandat entfallenden eingezahlten Emissionskapitals (Initialver-

gütung). Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesellschaft 

der Treuhandkommanditistin ab dem Zeitpunkt der Fondsschließung 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,125% (zzgl. gesetzlicher Umsatz-

steuer) des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft 

im jeweiligen Geschäftsjahr; wird der Nettoinventarwert nur einmal 

jährlich ermittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert 

am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt (Bemes-

sungsgrundlage). Die jährliche Vergütung beträgt maximal bis zu 0,15% 

der Bemessungsgrundlage (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Die wesentlichen Rechte und Pflichten der Treuhandkommandi-

tistin bestehen darüber hinaus darin, Kapitalanteile in Höhe des 

jeweiligen Beteiligungsbetrages der Treugeber an der Gesellschaft 

nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsvertrages treuhän-

derisch für die Anleger zu halten und zu verwalten. Zu diesem Zweck 

ist sie berechtigt, eine fremdnützige Erhöhung der jeweiligen Kom-

manditeinlage zugunsten von Anlegern, die sich mittelbar als Treu-

geber an der Fondsgesellschaft beteiligen wollen, vorzunehmen.

In ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin der Fondsgesellschaft stün-

den der Treuhandkommanditistin grundsätzlich auch Auszahlungs-

ansprüche, Stimm- und Informationsrechte zu; diese hat sie jedoch 

an die Treugeber abgetreten bzw. ihnen zur Ausübung überlassen.

Soweit der Treugeber von seiner Bevollmächtigung, seine mit-

gliedschaftlichen Rechte auszuüben, keinen Gebrauch macht, 

wird die Treuhandkommanditistin diese Rechte nach seinen Wei-

sungen, im Übrigen nach pflichtgemäßem Ermessen im Interesse 

des Treugebers ausüben (§ 4 Abs. 3 des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages). 

6.4 Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung 
der Aufgaben vereinbarten Vergütung 
Die Treuhandkommanditistin erhält eine einmalige Vergütung 

in Höhe von 0,24% (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die 

Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwaltungsmandat ent-

fallenden eingezahlten Emissionskapitals (Initialvergütung). Diese 

Initialvergütung wird jeweils unmittelbar nach Einzahlung der Ein-

lage durch einen Anleger und Ablauf der Widerrufsfrist fällig. 

Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesellschaft der 

Treuhandkommanditistin ab dem Zeitpunkt der Fondsschließung 

eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,125 % (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) der Bemessungsgrundlage, und maximal bis zu 

0,15 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der Bemessungsgrundla-

ge. Die laufende Vergütung für die Treuhandkommanditistin wird 

erst nach der Fondsschließung erhoben. 
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Bei einem angestrebten Emissionskapital in Höhe von EUR 

50.000.000 beträgt damit der Gesamtbetrag der für die Wahrneh-

mung der Aufgaben vereinbarten Vergütungen der Treuhandkom-

manditistin bei einem prognosegemäßen Verlauf über die geplan-

te Fondslaufzeit EUR 525.822 (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

7 Anleger

7.1 Profil des typischen Anlegers
Das Investmentvermögen eignet sich für Anleger, die – auch vor 

dem Hintergrund ihrer persönlichen Vermögensverhältnisse – be-

reit sind, eine langfristige Beteiligung einzugehen. Die Fondsgesell-

schaft hat eine Laufzeit von sechs Jahren nach Fondsschließung, 

längstens bis zum 30. Juni 2033 („Grundlaufzeit“). Die Fondsgesell-

schaft tritt ohne weitere Beschlussfassung in Liquidation, wenn sie 

durch Zeitablauf endet, es sei denn die Gesellschafter beschließen 

mit der in §  23 des Gesellschaftsvertrags hierfür vorgesehenen 

Stimmenmehrheit etwas anderes. Eine Verlängerung der Grund-

laufzeit kann durch Beschluss der Gesellschafter mit der im Gesell-

schaftsvertrag hierfür vorgesehenen Mehrheit einmalig um insge-

samt bis zu drei Jahre beschlossen werden. Zulässige Gründe für 

eine Verlängerung der Grundlaufzeit sind u. a., dass

	» die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis zum Ende der 

Grundlaufzeit verkauft werden können und mehr Zeit für die 

Verwertung der Anlageobjekte er forderlich ist;

	» der erwartete Verkaufserlös für die Anlageobjekte nicht den 

Renditeerwartungen der Gesellschaft entspricht und wäh-

rend der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung der Anla-

geobjekte zu erwarten ist;

	» die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als zu-

friedenstellend erachten und dies für die Zukunft weiter an-

nehmen; oder

	» andere wir tschaftliche, rechtliche oder steuerliche Gründe 

bestehen, die aus Sicht der AIF-K VG und der Geschäftsfüh-

rung der Gesellschaft eine Verlängerung der Grundlaufzeit 

der Gesellschaft sinnvoll oder er forderlich erscheinen lassen.

Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft werden innerhalb 

eines Zeitraumes von bis zu drei Jahren ab Beginn der Liquidation 

die zu diesem Zeitpunkt im Eigentum der Gesellschaft befindli-

chen Anteile an den Zielfonds 09 verwertet.

Die Beteiligung sollte entsprechend der individuellen Anlagestrategie 

dem Portfolio des Anlegers beigemischt werden. Das Investmentvermö-

gen ist nicht als alleinige Altersvorsorge, sondern höchstens zur Beimi-

schung geeignet. Das Angebot richtet sich an Interessenten, die weder 

auf regelmäßige noch auf unregelmäßige Einkünfte aus einer Beteili-

gung an der Fondsgesellschaft angewiesen sind, die keine Rückzahlung 

des Anlagebetrages in einer Summe zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erwarten und die zudem die in diesem Verkaufsprospekt gemachten 

Angaben und Einschätzungen teilen und bereit sind, Unsicherheiten 

bezüglich der Entwicklung des Immobilienmarktes in Kauf zu nehmen. 

Das Investmentvermögen eignet sich für Anleger, die sich aller Chancen 

und Risiken einer unternehmerischen Beteiligung an einem AIF bewusst 

sind und die mit den wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen 

Grundzügen eines solchen Investmentvermögens vertraut sind. Auf das 

Totalverlustrisiko im Abschnitt „Risiken“ wird hingewiesen.

Das Beteiligungsangebot ist nicht für Anleger geeignet, die mit 

einem Investment nachhaltigkeitsbezogene Ziele im Sinne der 

Offenlegungsverordnung ver folgen.

Grundsätzlich sind von der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 

natürliche und juristische Personen, Gesellschaften sowie Gemein-

schaften ausgeschlossen, welche die US-amerikanische Staatsan-

gehörigkeit haben bzw. nach US-amerikanischem Recht errichtet 

wurden und/oder in den USA ihren (Wohn-) Sitz haben und/oder 

Inhaber einer Greencard sind bzw. über einen ähnlichen Status 

verfügen und/oder in den USA unbeschränkt steuerpflichtig sind. 

Gleiches gilt für die Staatsbürger der Länder bzw. juristische Perso-

nen mit Sitz in den Ländern Kanada, Japan und Australien.

7.2 Faire Behandlung der Anleger
Gleichbehandlungsgrundsatz
Die K VG ist gesetzlich verpflichtet, die Anleger fair zu behandeln. 

Die K VG wird nicht bestimmte Investmentvermögen oder Anleger 

der Investmentvermögen zulasten anderer bevorzugt behandeln; 

sie wird die von ihr verwalteten Investmentvermögen nach dem 

Prinzip der Gleichbehandlung fair behandeln. Die Gleichbehand-

lung wird auf allen Ebenen der Verwaltung des Investmentvermö-

gens sichergestellt. Die Entscheidungsprozesse und organisatori-

schen Strukturen der K VG sind entsprechend ausgerichtet. 



Anlagegegenstand |  21

Jedem Anleger werden die gleichen Zugangsmöglichkeiten und 

Voraussetzungen für den Zugang zum Investmentvermögen ge-

währt. Es existieren keine Sonderrechte für bestimmte Anleger-

gruppen. Alle Anleger sind gleich gewichtet, es existieren keine 

Anteilsklassen. Ansprüche einzelner Anleger auf eine Vorzugsbe-

handlung bestehen nicht.

8 Anlagegegenstand

8.1 Art der Vermögensgegenstände
Der AIF dar f gem. § 1 der Anlagebedingungen folgende Vermö-

gensgegenstände erwerben:

a)	 Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezi-

al-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 K AGB in Verbindung 

mit den §§ 273 bis 277 K AGB, der §§ 337 und 338 K AGB oder 

an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen ge-

schlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren 

Anforderungen unterliegt, und die Vermögensgegenstände 

im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 1 

Nr. 3 K AGB erwerben dür fen;

b)	 Bankguthaben gem. § 195 K AGB.

Gem. § 2 der Anlagebedingungen ist Ziel des AIF –mittelbar über 

die Zielfonds 09 – der Erwerb, die Bebauung, die Vermietung 

und der Verkauf von in Deutschland belegenen Nahversorgungs-

immobilien, die an Discounter oder Vollversorger als Ankermieter 

an freistehenden Standorten, in gemischt genutzten Immobilien 

oder in Nahversorgungszentren vermietet sind. Ankermieter be-

deutet, dass zumindest eine Teilf läche von 800 m² gesamt ver-

mietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen vermietet 

sein muss.

Die Fondsgesellschaft muss mindestens 60 % des investier ten Ka-

pitals und dar f bis zu 100 % des investier ten Kapitals in Zielfonds 

09 mit den in § 2 Nummer 6 der Anlagebedingungen genannten 

Investitionskriterien investieren. 

Die Fondsgesellschaft dar f nicht mehr als 80 % des investier ten 

Kapitals in Anteile eines Zielfonds 09 investieren. Die Fondsge-

sellschaft dar f nicht mehr als 80 % des investier ten Kapitals in 

mehrere Zielfonds 09 investieren, die identische Anlagestrategi-

en ver folgen.

Bis zu 40 % des investier ten Kapitals kann in Bankguthaben nach 

§ 195 K AGB gehalten werden.

Weitere Finanzinstrumente, die nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 K AGB i.V.m. 

Ar t. 88 der Delegier ten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in Verwah-

rung genommen werden können, dür fen nicht erworben werden.

8.2 Konkrete Anlageobjekte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat der AIF noch keine An-

teile an Zielfonds 09 erworben. 

Die Zielfonds 09 werden geschlossene inländische Spezial-AIF im 

Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB in Verbindung mit § 261 Abs. 2 

Nr. 1 K AGB sein, die von der K VG als Sondervermögen verwaltet 

werden. Die Zielfonds 09 unterliegen deutschem Recht und ins-

besondere den Bestimmungen des K AGB und den für sie gelten-

den Anlagebedingungen. Die K VG wird für die Zielfonds 09 die 

Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche 

Rechnung der Anleger des Zielfonds 09 – der Fondsgesellschaft 

– mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Ge-

wissenhaftigkeit erwerben und verwalten.

Die Anlagebedingungen der Zielfonds 09 werden im Hinblick auf 

ihre Investitionen in Zielinvestitionen die im Abschnit t „Immobi-

lienobjekte“, Seiten 21 f., dargestellten Grundsätze berücksichti-

gen, wobei deren Beurteilung und Gewichtung im unternehmeri-

schen Ermessen der K VG der Zielfonds 09 liegen werden. Neben 

den Tätigkeiten im Zusammenhang mit diesem Beteiligungsange-

bot werden die Zielfonds 09 keine weiteren Geschäftstätigkeiten 

ausführen. 

Zu den Ver f lechtungen siehe das Schaubild im Abschnit t „Fonds-

struktur“ (Seite 74).

Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft die Zielfonds 09 mit dem 

für die geplanten Investitionen erforderlichen Kapital ausstattet. 

8.3 Immobilienobjekte
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die konkreten Ziel

investitionen noch nicht fest. Die geplanten Investitionen erfolgen 
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nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Abs. 1 KAGB. 

Der AIF muss spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risi-

kogemischt investiert sein. Entsprechend ist der AIF zu Beginn der 

Investitionsphase noch nicht risikogemischt investiert. Die Anlage-

bedingungen der Zielfonds 09 müssen im Hinblick auf ihre Inves-

titionen in Zielinvestitionen folgende Grundsätze berücksichtigen, 

wobei deren Beurteilung und Gewichtung im unternehmerischen 

Ermessen der KVG der Zielfonds 09 liegt:

Geografische Verteilung
Grundsätzlich kommen Standorte für Immobilienobjekte in allen 

deutschen Bundesländern in Betracht. Investitionen außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland sind nicht zulässig. 

Prognosegemäß werden voraussichtlich zwei Zielfonds 09 aufge-

legt, deren Anteile die Fondsgesellschaft erwerben soll. Bei den 

Zielfonds 09 ist folgende geografische Aufteilung der Immobili-

enobjekte geplant:

Ein Zielfonds 09 („Zielfonds 09 Süd“) soll ausschließlich in Stand-

orte in südlichen Bundesländern investieren. Dies sind die Bun-

desländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland, Thüringen und Sachsen („Zielinvestitionen Süd“).

Ein anderer Zielfonds 09 („Zielfonds 09 Nord“) soll hinge-

gen ausschließlich in Standorte in nördlichen Bundesländern 

investieren. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Nordrhein-West falen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 

(„Zielinvestitionen Nord“).

Großflächiger Einzelhandel mit 
Schwerpunkt Nahversorgung
Investier t wird in großflächigen Einzelhandel (Schwerpunkt: 

Nahversorgung) mit vermietbaren Gesamtflächen ab 800 m² in-

vestieren. Der Anteil der Einzelhandelsnutzung am Gesamtobjekt 

wird nicht unter 70 % der jeweiligen Gesamtmiet f läche liegen. 

Mietvertrag mit Lebensmittelmärkten / 
Discountern / Vollversorgern 
Investier t wird in Immobilienobjekte mit abgeschlossenen Miet-

verträgen mit einem Lebensmittelmarkt, Discounter oder Vollver-

sorger als Ankermieter.

Im Falle von neu erbauten Immobilienobjekten kann es sich auch 

um Objekte handeln, die noch im Bau befindlich sind oder mit de-

ren Bau in Kürze (d.h. innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Mona-

ten ab Kaufvertragsschluss) begonnen wird. In diesen Fällen muss 

das Baurecht gesichert sein oder die Baugenehmigung vorliegen 

und der Projektentwickler/Verkäufer muss von angemessener Bo-

nität (d.h. es dürfen keine Informationen über mögliche Zahlungs-

schwierigkeiten bekannt sein) sein. Projektentwicklungsrisiken 

werden in diesen Fällen nicht übernommen, Kaufpreisfälligkeit 

ist in diesen Fällen erst mit vollständiger Fertigstellung und im 

Wesentlichen mängelfreier Abnahme durch die KVG der Zielfonds 

09 und den Mieter gegeben. Von einer „im Wesentlichen mängel

freien Abnahme“ ist immer dann auszugehen, wenn der Mieter 

(im Fall von mehreren Mietern alle Mieter) sich bereit erklärt hat 

die Immobile zu beziehen und die volle Miete zu zahlen.

8.4 Der Investitionsprozess
Im Rahmen des Investitionsprozesses auf Ebene der Zielfonds 09 

er folgt eine Vorbereitung und Durchführung von Investitionen 

in Immobilienobjekte nach Maßgabe der vorgenannten Investi-

tionskriterien. 

Der Investitionsprozess soll sich grundsätzlich wie folgt gestalten:

Auswahlphase
In der Auswahlphase erfolgt zunächst eine Marktsichtung und 

eine Identifizierung von geeigneten Immobilienobjekten. Sodann 

werden eine Vorprüfung, Begehung sowie die Vorverhandlung mit 

den Verkäufern durchgeführt. Die Auswahlphase und die nach-

folgende Due Diligence Phase können sich dabei überschneiden.

Due-Diligence-Phase
In der Due-Diligence-Phase werden die potenziellen Investitions-

objekte kaufmännisch, rechtlich, steuerlich, technisch und unter 

Umweltgesichtspunkten geprüft und analysier t. Hierbei werden 

ggf. Berater und Sachverständige hinzugezogen.

Im Rahmen der kaufmännischen Due Diligence wird eine Mikro- 

und Makro-Standortanalyse unter Berücksichtigung vielfacher 

Faktoren, wie z.  B. Kaufkraft, Arbeitslosenquote, Prognose zur 

Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, Infrastruktur, Verkehrsan-

bindung, Einzugsgebiet- und Konkurrenzsituation unter Zuhilfe-

nahme von Daten spezialisierter Marktforschungsinstitute erstellt.
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Die technische Due Diligence umfasst insbesondere eine Bestands-

aufnahme der zum Erwerb vorgesehenen Investitionsobjekte mit 

einem ausführlichen technischen Zustandsbericht und ggf. einem 

Mängelbericht mit Kostenschätzung zur Mängelbeseitigung. Des 

Weiteren erfolgen die technische Überprüfung der Erschließungs-

situation, die Ermittlung der voraussichtlich nicht umlagefähigen 

Betriebs- und Instandhaltungskosten, sowie die Untersuchung 

eventueller Altlastenrisiken. Bei zum Zeitpunkt des Erwerbs noch 

nicht vollständig fertig gestellten Investitionsobjekten erfolgt 

zusätzlich die Abnahme des Bauwerkes nach Fertigstellung, die 

Verfolgung von möglichen Gewährleistungsansprüchen gegen 

die Verkäufer, die regelmäßige Inspektion der Immobilienobjekte 

während der Laufzeit zur Identifizierung möglicher Bauwerksmän-

gel und die Verfolgung der Mängelbeseitigung. 

Im Rahmen der rechtlichen Due Diligence er folgt eine Überprü-

fung sämtlicher zu den vorgesehenen Investitionsobjekten beste-

henden Genehmigungen und Verträge, insbesondere der Mietver-

träge, der rechtlichen Qualif izierung der Erschließungssituation, 

eine Überprüfung ggf. vorhandener Lasten und Beschränkungen 

auf mögliche Wertminderungen und Veräußerungsbeschränkun-

gen, eine Prüfung ggf. vorhandener Rechte Drit ter und die recht-

liche Begleitung des Erwerbs der Investitionsprojekte. Sofern die 

Investitionsobjekte von einer Gesellschaft gehalten werden und 

erwogen wird, die Gesellschaft zu erwerben, wird sich die Due 

Diligence auch auf die rechtliche und kaufmännische Situation 

der Gesellschaft beziehen. Die rechtliche Due Diligence wird – 

wie jegliche anderweitige rechtliche Beratung – ausschließlich 

durch fachlich qualif izier te Berater ausgeführt.

Prüfungsphase
Die Immobilienobjekte werden ggf. unter Hinzuziehung externer 

Berater geprüft. Zudem wird die Objektstrategie eingeschätzt 

und die ordnungsgemäße Durchführung der Due Diligence bestä-

tigt. Hierzu kann u. a. auch ein Wertgutachten durch einen unab-

hängigen fachkundigen Berater bzw. Gutachter eingeholt werden. 

Entscheidungsphase 
Unter Berücksichtigung der Meinung von unter Umständen ein-

geschalteten externen Beratern, der Entscheidungsempfehlun-

gen sowie der Sichtung der Ergebnisse der Due Diligence wird 

von der K VG der Zielfonds 09 über den Ankauf für Rechnung des 

jeweiligen Zielfonds 09 entschieden. 

Vor der Investition in einen Vermögensgegenstand im Sinne des 

§ 261 Abs. 1 Nr. 3 bzw. Nr. 6 K AGB ist der Wert der Gesellschaft 

im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 3 K AGB bzw. des geschlossenen AIF 

im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB 

d)	 durch 

	› einen externen Bewerter, der die Anforderungen nach 

§ 216 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2, Abs. 2 bis 5 K AGB er füllt, 

wenn der Wert des Vermögensgegenstandes EUR 50 Mil-

lionen nicht übersteigt, oder 

	› zwei externe, voneinander unabhängige Bewerter, die 

die Anforderungen nach § 216 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2, 

Abs.  2 bis 5  K AGB er füllen und die die Bewertung des 

Vermögensgegenstandes unabhängig voneinander vor-

nehmen, zu ermitteln, wobei 

e)	 der externe Bewerter im Sinne von Nr. 1 Buchstabe a) oder 

die externen Bewerter im Sinne von Nr. 1 Buchstabe b) nicht 

zugleich die jährliche Bewertung der Vermögensgegenstände 

gemäß § 272 K AGB durchführt oder durchführen.

§ 250 Abs. 2 K AGB gilt entsprechend. Bei der Bewertung ist von 

dem letzten mit Bestätigungsvermerk eines Abschlussprüfers 

versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft im Sinne des § 261 

Abs. 1 Nr. 3 K AGB bzw. des geschlossen Spezial-AIF im Sinne des 

§  261 Abs.  1 Nr.  6  K AGB oder, wenn der Jahresabschluss mehr 

als drei Monate vor dem Bewertungsstichtag liegt, von den Ver-

mögenswerten und Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Sinne 

des §  261 Abs.  1 Nr.  3 K AGB bzw. des geschlossen Spezial-AIF 

im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB auszugehen, die in einer 

vom Abschlussprüfer geprüften aktuellen Vermögensaufstellung 

nachgewiesen sind. 

Umsetzungsphase
Nach er folgter Entscheidung zu den Investitionen, werden die 

Kaufverträge verhandelt und abgeschlossen. Die Vertragsver-

handlungen und Akquisitionen er folgen immer im eigenen Na-

men der K VG und für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger 

des jeweiligen Zielfonds 09.

Die K VG des Zielfonds 09 entscheidet unter Umständen im An-

schluss an den Erwerb des Immobilienobjektes, mit einem 

Generalübernehmer einen Vertrag über die Baudurchführung 

(„Generalübernehmervertrag“) von baulichen Veränderungen zu 

schließen. Entsprechend diesem Vertrag wird der Generalüber-
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nehmer an dem erworbenen Immobilienobjekt bauliche Verän-

derungen nach den in dem Generalübernehmervertrag enthal-

tenen Vorgaben auf eigene Rechnung bis spätestens zu dem in 

dem jeweiligen Generalübernehmervertrag vereinbarten Fertig-

stellungstermin, vornehmen.

8.5 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den 

Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unter-

nehmensführung (Governance), deren Eintreten tatsächlich oder 

potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Fondsgesellschaft haben kann. Die K VG der 

Zielfonds 09 prüft im Rahmen des Ankaufsprozesses der Immo-

bilien das Bestehen etwaiger Nachhaltigkeitsrisiken (z. B. Gefahr 

durch Hochwasser, Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher 

Anforderungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes). Die Prüfung 

er folgt dabei auf Basis der zu den Immobilien vorliegenden Un-

terlagen anhand einzelner Kriterien. Die Ergebnisse werden bei 

der Investitionsentscheidung berücksichtigt.

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die konkreten Immo-

bilienobjekte, in die die Zielfonds 09 investieren werden, noch 

nicht feststehen, können noch keine Angaben zu konkreten Er-

gebnissen der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Zielfonds 09 und damit 

der Fondsgesellschaft gemacht werden. Es wird davon ausge-

gangen, dass sich aus Nachhaltigkeitsrisiken keine wesentlichen 

nachteiligen Auswirkungen auf die Rendite der Zielfonds 09 und 

damit der Fondsgesellschaft ergeben. Darüber hinaus werden 

Nachhaltigkeitsrisiken vom Risikomanagement der K VG der Ziel-

fonds 09 berücksichtigt.

Dieses Finanzprodukt berücksichtigt nicht die nachteiligen Aus-

wirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren. Viele Anwendungsfragen hierzu sind zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung noch nicht abschließend geklär t. Darüber 

hinaus sind die notwendigen Informationen und Daten, die zur 

Feststellung und Gewichtung der nachteiligen Nachhaltigkeits-

auswirkungen aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten 

er forderlich sind, im Markt noch nicht in vollem Umfang sowie in 

hinreichender Qualität ver fügbar.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen be-

rücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wir tschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomieverordnung.
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9 Wirtschaftliche Angaben 

9.1 Investitions- und Finanzierungsplan
Die Fondsgesellschaft plant, Anteile an den Zielfonds 09 zu erwer-

ben (zu weiteren Details siehe Abschnitt „Konkrete Anlageobjekte“ 

(Seite  21) und so die Zielfonds 09 mit dem für die geplanten In-

vestitionen erforderlichen Kapital auszustatten. Die KVG der Ziel-

fonds 09 wird die Immobilieninvestitionen im eigenen Namen für 

gemeinschaftliche Rechnung der Anleger der Zielfonds 09 tätigen. 

Zusätzlich wird die KVG der Zielfonds 09 ggf. zum Erwerb der Ein-

zelhandelsimmobilien (Schwerpunkt Nahversorgungsimmobilien) 

sowie zur Finanzierung wertsteigernder bzw. werterhaltender Maß-

nahmen an den Immobilienobjekten langfristige Darlehen aufneh-

men. Die Fondsgesellschaft selbst wird keine Fremdfinanzierungen 

– weder eine Zwischen- noch eine Endfinanzierung – abschließen.

Der Investitions- und Finanzierungsplan (konsolidier te Darstel-

lung aus Fondsgesellschaft und Zielfonds 09) geht modellhaft von 

einem Emissionskapital in Höhe von EUR 50.000.000 (zuzüglich 

Agio) aus. Weicht das tatsächlich zur Ver fügung stehende Emis-

sionskapital von diesem Betrag ab und ist niedriger oder höher, 

so ändert sich damit auch die Höhe der Gebühren / Positio-

nen, deren Höhe sich nach der Höhe des tatsächlichen Emissi-

onskapitals richtet. Dies gilt insbesondere dann, wenn die K VG 

von ihrem Recht, das Maximale Platzierungsvolumen auf bis zu 

EUR 200.000.000 (zuzüglich Agio) zu erhöhen, Gebraucht macht.

Investitions- und Finanzierungsplan (konsolidierte Darstellung) (Prognose) 

   Finanzierung (konsolidierte Darstellung) EUR in % vom EK 
(inkl. Agio)

in % vom 
Gesamtinvesti-
tionsvolumen

1 HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH 1.000 0,00 % 0,00 %
2 Gründungskommanditistin 14.000 0,03 % 0,01 %
3 Treuhandkommanditistin 1.000 0,00 % 0,00 %
4 Einlagen der Anleger 50.000.000 95,21 % 52,63 %
5 Kommanditkapital (ohne Agio) 50.016.000 95,24 % 52,65 %
6 Agio der Anleger 2.500.000 4,76 % 2,63 %
7 Gesamt-Eigenkapital (inkl. Agio) 52.516.000 100,00 % 55,28 %
8 Fremdkapital – Darlehen – Zielfonds 09 42.484.000 80,90 % 44,72 %
9 Gesamtfinanzierung (inkl. Agio) 95.000.000 180,90 % 100,00 %

Fondsbezogene Kosten EUR in % vom EK 
(inkl. Agio)

in % vom 
Gesamtinvesti-
tionsvolumen

10 Initialkosten 3.690.300 7,03 % 3,88 %
a) Eigenkapitalvermittlungsprovision 3.000.000 5,71 % 3,16 %
b) Vertriebs-, Marketing- und Strukturkosten des Finanzvertriebes 250.000 0,48 % 0,26 %
c) Konzeption und Vertriebsunterstützung Kapitalverwaltungsgesellschaft 321.300 0,61 % 0,34 %
d) Treuhandkommanditistin 119.000 0,23 % 0,13 %

11 Ausgabeaufschlag (Agio) 2.500.000 4,76 % 2,63 %

Investitionen und Kosten auf Ebene der Zielfonds 09 EUR in % vom EK 
(inkl. Agio) 

in % vom 
Gesamtinvesti-
tionsvolumen

12 Objektbezogene Investitionen – Gesamt 87.559.700 166,73 % 92,17 %
a) Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte 78.353.199 149,20 % 82,48 %
b) Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs 4.701.192 8,95 % 4,95 %
c) Due Diligence (Objektprüfung) 391.766 0,75 % 0,41 %
d) Maklerprovision 979.415 1,86 % 1,03 %
e) Ankaufsvergütung KVG 195.883 0,37 % 0,21 %
f) Ankaufsvergütung Habona Invest Asset Management GmbH 2.546.479 4,85 % 2,68 %
g) Finanzierungsgebühren 391.766 0,75 % 0,41 %
Liquiditätsreserve (konsolidierte Darstellung)

13 Liquiditätsreserve – Gesamt 1.250.000 2,38 % 1,32 %
14 a) Liquiditätsreserve (Fondsgesellschaft) 937.500 1,79 % 0,99 %
15 b) Liquiditätsreserve (Zielfonds 09) 312.500 0,60 % 0,33 %
16 Summe Investitionen und Kosten und Liquiditätsreserve 88.809.700 169,11 % 93,48 %
17 Gesamtinvestitionsvolumen 95.000.000 180,90 % 100,00 %

„EK“ bedeutet: Kommanditkapital in Höhe von EUR 50.000.000 zzgl. EUR 2.500.000 Agio; „Gesamtinvestitionsvolumen“ bedeutet EUR 95.000.000. Rechnerische Abweichungen 
resultieren aus Rundungsdifferenzen.
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Erläuterungen zum Investitions- 
und Finanzierungsplan
Finanzierung
Eigenkapital
Der Investitions- und Finanzierungsplan bezieht sich auf das 

geplante Gesamt-Eigenkapital (inkl. Agio) von EUR  52.516.000. 

Die Finanzierung soll plangemäß in Höhe von EUR  50.000.000 

durch Eigenkapital der Fondsgesellschaft er folgen. Die Höhe des 

gezeichneten Kapitals beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung EUR 16.000. Darüber hinaus wird ein Agio in Höhe von bis zu 

5 % bezogen auf den gezeichneten Kapitalanteil erhoben.

Fremdkapital
Auf Ebene der Fondsgesellschaft ist eine Aufnahme von Fremd-

kapital konzeptionell nicht vorgesehen, jedoch gemäß § 3 Num-

mer 1 Anlagebedingungen bis zu maximal 150 % des aggregierten 

eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesag-

ten Kapitals der Fondsgesellschaft, berechnet auf der Grundlage 

der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von 

den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen 

für Anlagen zur Ver fügung stehen, generell möglich, wenn die Be-

dingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind.

Auf Ebene der Zielfonds 09 ist insgesamt eine Fremdkapitalauf-

nahme in Höhe von EUR 42.484.000 vorgesehen. Zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung sind die Darlehen noch nicht aufgenom-

men. Falls die Finanzierungen nicht in dem geplanten Umfang von 

Banken zur Ver fügung gestellt werden, würde das Gesamtinvesti-

tionsvolumen entsprechend niedriger ausfallen. 

Initialkosten
Eigenkapitalvermittlungsprovision 
Die Fondsgesellschaft hat mit der Habona Invest Service GmbH als Auf-

tragnehmerin und der AIF-KVG als Auftraggeberin einen Vertrag für die 

Vermittlung des Beteiligungskapitals abgeschlossen. Für diese Leistung 

erhält die Habona Invest Service GmbH eine Provision in Höhe von 6 % 

(zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des gezeichneten Kommanditkapitals 

– dies entspricht 5,71 % des Eigenkapitals inkl. Agio. 

Vertriebs-, Marketing- und 
Strukturkosten des Finanzvertriebes
Für die Durchführung des platzierungsbegleitenden Marketings, 

der Vertriebskoordination und der Strukturkosten des Finanzver-

triebes erhält die Habona Invest Service GmbH eine Vergütung in 

Höhe von 0,5 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des gezeichne-

ten Kommanditkapitals – dies entspricht 0,48 % des Eigenkapi-

tals inkl. Agio. 

Konzeption und Vertriebsunterstützung Kapitalver-
waltungsgesellschaft
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische 

Investment-GmbH erhält für die Konzeptionierung, die Unter-

stützung der Vertriebsaktivitäten und des Anlegermanagements 

des Fonds eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,64 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) des gezeichneten Kommanditkapitals 

ab In-Kraf t treten des K VG-Bestellungsvertrages – dies entspricht 

0,61 % des Eigenkapitals inkl. Agio.

Davon sind insbesondere folgende Positionen umfasst: 

	» Unterstützung beim Vertrieb;

	» Vergütung für Konzeption und Prospektierung;

	» Erstattung verauslagter Rechts- und Steuerberatungskosten, 

Gutachten- und Gründungskosten;

	» Erstattung verauslagter Marketing- und Verwaltungskosten.

Treuhandkommanditistin
Die ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH 

übernimmt nach Maßgabe des Treuhand- und Verwaltungsver-

trages gegenüber Anlegern, die sich direkt (Direktkommanditist) 

oder auch indirekt als Treugeber an der Fondsgesellschaft be-

teiligen, Betreuungs- und Verwaltungsleistungen. Für die Über-

nahme der Funktion als Treuhandkommanditistin sowie für die 

Betreuung und Verwaltung der Anleger erhält sie von der Fonds-

gesellschaft eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,24 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) des gezeichneten Kommanditkapitals 

– dies entspricht 0,23 % des Eigenkapitals inkl. Agio. 

Ausgabeaufschlag (Agio)
Es wird ein Agio von bis zu 5 % auf den Anlagebetrag erhoben. 

Dieses Agio ist vom Anleger in einer Summe mit dem Anlagebe-

trag zu zahlen. Das Agio wird in voller Höhe an die Habona Invest 

Service GmbH als Abwicklungsgebühr ausgezahlt.

Investitionen und Kosten
Bei den nachfolgenden prognostizier ten Kosten kann es zu Ab-

weichungen kommen.
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Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte auf 
Ebene der Zielfonds 09: 
	» Der Gesamtaufwand für den Erwerb und die Herstellung der 

Immobilienobjekte auf Ebene der Zielfonds 09 soll progno-

segemäß EUR 78.353.199 (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

betragen. 

	» Der dieser Annahme zu Grunde liegende Ankaufsfaktor be-

trägt das 17-fache der Jahresnettokaltmiete. 

Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs
Die allgemeinen Nebenkosten des Erwerbs umfassen kalkula-

torisch Notar- und Grundbuchkosten in Höhe von 1 % (zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer) sowie Grunderwerbsteuer in Höhe von 

durchschnit tlich 5 % der Nettoankaufspreise der Immobilien. 

Due Diligence (Objektprüfung)
In der Due-Diligence-Phase werden die potenziellen Investitions-

objekte kaufmännisch, rechtlich, steuerlich, technisch und unter 

Umweltgesichtspunkten geprüft und analysier t. Die Kosten für 

die Einbindung von technischen Gutachtern und sonstigen Bera-

tern sowie für die im Rahmen des Ankaufsprozesses notwenige 

Immobilienbewertung sind in Höhe von 0,5% (zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) der Nettoankaufspreise der Immobilien kalkulier t. 

Maklerprovision
Die bei dem Erwerb der Immobilien möglicherweise anfallenden 

Maklergebühren sind durchschnit tlich mit 1,25 % (zzgl. gesetzli-

cher Umsatzsteuer) der Nettoankaufspreise der Immobilien kal-

kulier t. 

Transaktionsgebühren
Die K VG der Zielfonds 09 wird die Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH für Rechnung der Zielfonds 09 damit beauftragen, im 

Rahmen der Auswahlphase potenzielle Immobilien zu identif izie-

ren, die die K VG der Zielfonds 09 für Rechnung der Zielfonds 09 

erwerben kann. Für diese Tätigkeit erhält die Habona Invest Asset 

Management GmbH eine Vergütung in Höhe von 3,25 % (zzgl. ge-

setzlicher Umsatzsteuer) der Nettoankaufspreise der Immobilien. 

Darüber hinaus erhält die K VG der Zielfonds 09 Transaktionsge-

bühren in Höhe von 0,25 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der 

Nettoankaufspreise der Immobilien. 

Finanzierungsgebühren
Die Zielfonds 09 werden zur Finanzierung des Investitionsvorha-

bens Darlehen aufnehmen. Die dabei anfallenden Bankbearbei-

tungsgebühren sind mit 0,92 % (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

des Kreditvolumens kalkulier t.

Liquiditätsreserve 
Bei der Fondsgesellschaft werden voraussichtlich EUR  937.500 

zum Aufbau einer Liquiditätsreserve verwendet. Bei den Ziel-

fonds 09 werden voraussichtlich EUR  312.500 als Liquiditätsre-

serve verwendet. 

9.2 Sensitivitätsanalyse – Prognose 
Mit nachfolgendem Abschnitt soll dem Anleger beispielhaft ver-

deutlicht werden, zu welchen Abweichungen von den diesem Ver-

kaufsprospekt zugrundeliegenden Prognoserechnungen die Verän-

derung einzelner und/oder mehrerer wesentlicher Parameter führen 

kann und welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung des AIF hat. 

Die prognostizierten Ergebnisse unterliegen verschiedenen Annah-

men. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Anteile 

an den Zielfonds 09 erworben und auch noch keine konkreten Inves-

titionen durch die Zielfonds 09 getätigt wurden, sind die Prognosen 

mit einem erhöhten Maß an Unwägbarkeiten behaftet. Hinzu kommen 

noch nicht absehbare Auswirkungen insbesondere des Russland-/ 

Ukrainekonflikts, des Nahostkonflikts sowie die politischen Entwick-

lungen und Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika (ins-

besondere Handelszölle) auf die weiteren Entwicklungen des Finanz- 

und Immobilienmarktes. Da nicht konkret vorhergesagt werden kann, 

wie sich die einzelnen Parameter entwickeln, können die dargestell-

ten Parameter im Zeitablauf von den Annahmen abweichen. 

Zur Darstellung der Auswirkungen, die Veränderungen eines Pa-

rameters auf die Auszahlungen haben können, werden im Fol-

genden die verschiedenen Auszahlungsverläufe unter der Ver-

änderung eines Parameters dargestellt. Soweit sich zusätzlich zu 

dem geänderten Parameter ein oder mehrere andere Parameter 

verändern, könnte dies dazu führen, dass sich die jeweiligen Aus-

wirkungen gegenseitig abschwächen oder gegenseitig verstärken. 

Die nachfolgende Darstellung ist lediglich eine beispielhafte Be-

rechnung zum Zwecke der Veranschaulichung von möglichen Ent-

wicklungen. Die tatsächlichen Abweichungen können in größerem 

Umfang eintreten als dargestellt. 
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9.2.1 Angenommene Ankaufspreise 
für zukünftige Investitionen auf 
Ebene der Zielfonds 09
Für die zu erwerbenden Immobilien sind die Kaufpreise noch 

nicht bekannt. In der Kalkulation wird mit einem durchschnit t-

lichen Kaufpreisfaktor in Höhe des ca. 17-fachen der Jahresnet-

tokaltmiete gerechnet. Einzelne Kaufpreise können hiervon ab-

weichen. 

Bei dem nachfolgend dargestellten Szenario wird im positiven 

Fall davon ausgegangen, dass der Kaufpreis der zu erwerben-

den Immobilien das 16-fache der Jahresnettokaltmiete beträgt. 

Im negativen Szenario er folgt die Kaufpreisfindung auf Basis 

eines Kaufpreisfaktors des 18-fachen der Jahresnettokaltmiete, 

wodurch sich höhere Kaufpreise für die noch zu erwerbenden 

Immobilien ergeben.

Bei den gleichen wir tschaftlichen Entwicklungen und Veräuße-

rungsszenarien wie angenommen, ergeben sich nachstehende 

Auswirkungen auf die Auszahlungen des AIF auf Anlegerebene. 

* Dieser bezieht sich auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.

9.2.2 Angenommene Mietentwicklung
Die Mieteinnahmen der Zielfonds 09 können im Hinblick auf die 

in den Mietverträgen vereinbarte Wertsicherungsklausel bei 

einer Änderung des Lebenshaltungsindexes angepasst werden. 

Die Mietänderung er folgt dabei stets sprunghaft auf Basis der in 

den Mietverträgen vereinbarten Regelungen zur Anpassung der 

Miete. Es wurde eine jährliche Veränderung des Lebenshaltungs-

indexes von 2,5 % p.a. prognostizier t.

Im nachfolgenden Szenario wurden Veränderungen des Lebens-

haltungsindexes variier t und die Auswirkungen auf die Mietan-

passung bei Veränderungen von 4 %und von 1 % dargestellt. 

* Dieser bezieht sich auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.

9.2.3 Angenommene Darlehenszinsen
Die Darlehenszinsen der Zielfonds 09 sind mit 3,5% p.a. kalku-

lier t. Im positiven Szenario wird dargestellt, welche Auswirkung 

durchschnit tliche Zinsen, die 50 Basispunkte unter den kalkulier-

ten Zinsen liegen, auf die Auszahlungen haben würden. In der 

negativen Darstellung liegen die durchschnit tlichen Zinsen um 50 

Basispunkte über den kalkulier ten Zinsen und beeinträchtigen 

entsprechend die Auszahlungen. 

* Dieser bezieht sich auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.

Zu den Zinskonditionen der bereits abgeschlossenen Darlehens-

verträge vgl. Abschnitt „Einsatz von Leverage / Konditionen, Fällig

keiten und verbindliche Zusagen von Fremdmitteln“ (Seite 29).

9.2.4 Angenommene Verkaufspreise
Bei der angenommenen Veräußerung der Immobilien der Zielfonds 

09 im Jahr 2033 wurde in der Basisannahme unterstellt, dass die 

Immobilien zu einem durchschnittlichen Verkaufsfaktor in Höhe 

des ca. 18,5-fachen der dann zu erwartenden Jahresnettokaltmie-

te veräußert werden. Bei dem nachfolgend dargestellten Szenario 

wird im positiven Fall davon ausgegangen, dass der Verkaufspreis 

das 19,5-fache der Jahresnettokaltmiete beträgt. Im negativen 

Szenario er folgt die Kaufpreisfindung auf Basis eines Kaufpreis-

faktors von 17,5-fach bezogen auf die Jahresnettokaltmiete. 
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* Dieser bezieht sich auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.

9.3 Leverage (Fremdfinanzierung) 
9.3.1 Zulässigkeit von Kreditaufnahmen
Für die Gesellschaft dür fen Kredite bis zur Höhe von 150 % des 

aggregier ten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingefor-

derten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der 

Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder 

indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und 

Aufwendungen für Anlagen zur Ver fügung stehen, aufgenommen 

werden, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich 

sind. Die vorstehende Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht 

während der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Gesellschaft, 

längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn 

des Vertriebs. 

9.3.2 Einsatz von Leverage / Konditionen, 
Fälligkeiten und verbindliche 
Zusagen von Fremdmitteln
Auf Ebene der Fondsgesellschaft werden keine Fremdmittel auf-

genommen.

Für den Erwerb der Immobilienobjekte sowie zur Finanzierung 

wertsteigernder bzw. werterhaltender Maßnahmen an den Im-

mobilienobjekten sind auf Ebene der Zielfonds 09 durch die KVG 

der Zielfonds 09 langfristige Fremdfinanzierungen in Höhe von 

maximal 60 % des Verkehrswertes der im Zielfonds 09 befind-

lichen Vermögensgegenstände vorgesehen. Die Darlehen, die 

marktübliche Zinsen vorsehen, können im Zuge des Ankaufpro-

zesses für Einzelobjekte, für Teilport folios oder durch Abruf ein-

zelner Tranchen aufgrund eines Rahmendarlehens aufgenommen 

werden. 

Zur Berechnung des Fremdfinanzierungsanteils der Gesellschaft 

(„Leverage“), wird sowohl die sogenannte Bruttomethode 

(ohne Verrechnung von Absicherungsgeschäften) als auch die 

sogenannte Commitmentmethode (mit Verrechnung von Absich

erungsgeschäften) angewendet. Die Fondsgeschäftsführung er-

wartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko der 

Gesellschaft ihren Nettoinventarwert um maximal das 3-fache 

und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko der 

Gesellschaft ihren Nettoinventarwert das 3-fache nicht über-

steigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage 

jedoch schwanken, sodass es trotz der ständigen Überwachung 

durch die K VG zu Überschreitungen der angegebenen Höchstma-

ße kommen kann. 

Langfristige Finanzierung 
Prognosegemäß werden auf Ebene der Zielfonds 09 langfristige 

Fremdfinanzierungen in Höhe von 48,52 % des Gesamtinvesti-

tionsvolumens der Zielfonds 09 (= 44,72 % des Gesamtinvesti-

tionsvolumens des AIF) – also insgesamt EUR  42.484.000 auf-

genommen. Die Darlehen können im Zuge des Ankaufprozesses 

sowie im Zuge von Umbauten und Renovierungen für Einzelob-

jekte, für Teilport folios oder durch Abruf einzelner Tranchen auf-

grund eines Rahmendarlehens aufgenommen werden. 

Darlehensgeber können sowohl regionale, überregionale als 

auch internationale Kreditinstitute sein. Die Konditionen der 

Fremdfinanzierung müssen marktüblich sein. Unter verschiede-

nen Angeboten wird das wir tschaftlich attraktivste gewählt.

Die Prognoserechnung geht von einem durchschnit tlichen Zins-

satz von 3,5 % p.a. und von einem endfälligen Darlehen aus.

9.3.3 Handhabung von Sicherheiten
Der AIF dar f gem. § 3 Nummer 2 der Anlagebedingungen die in der 

Gesellschaft befindlichen Vermögensgegenstände (Anteile an ge-

schlossenen inländischen Spezial-AIF und Bankguthaben) belas-

ten bzw. Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese 

Vermögenswerte beziehen, sofern dies mit einer ordnungsgemä-

ßen Wirtschaftsführung vereinbar ist und wenn die Verwahrstelle 

diesen Maßnahmen zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter 

denen die Maßnahmen er folgen sollen, für marktüblich erach-

tet. Zudem dar f die Belastung insgesamt 150 % des aggregier ten 

eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesag-

ten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 
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Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den 

Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für 

Anlagen zur Ver fügung stehen, nicht überschreiten. Der AIF dar f 

auch mit dem Erwerb von Immobilien im Zusammenhang stehen-

de Belastungen übernehmen. Die vorstehende Grenze für die 

Belastung gilt nicht während der Dauer des erstmaligen Vertriebs 

der Gesellschaft, längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Mo-

naten ab Beginn des Vertriebs.

Auf Ebene des AIF ist keine Fremdfinanzierung vorgesehen. Auf 

Ebene der Zielfonds 09 soll eine Besicherung der Immobilienob-

jekte der Zielfonds 09 durch Grundschulden er folgen. 

Die sich aus der Нandhabung von Sicherheiten auf Ebene der 

Zielfonds 09 ergebenden Risiken ergeben sich aus dem Ab-

schnit t „Fremdfinanzierungsrisiken in Bezug auf das Immobilien

port folio“ (Seiten 39 f.).

10 Verwaltung des Anlagegegenstandes

10.1 Anlageziele des Investmentvermögens 

Anlageziele des Investmentvermögens sind die Gene-

rierung von stetigen Erträgen in Form von Ausschüt-

tungen aus den Beteiligungen an den Zielfonds 09 bei 

einer gleichzeitigen Wertsteigerung, mindestens jedoch 

einem Werterhalt der zugrundeliegenden Immobilien 

(finanzielles Anlageziel).

10.2 Anlagestrategie und Anlagepolitik 
Die Anlagestrategie des Investmentvermögens besteht in ei-

ner mit telbaren Beteiligung an Immobilieninvestitionen im 

Bereich des Einzelhandels. Zu diesem Zweck wird die Fonds-

gesellschaft Anteile an den Zielfonds 09 halten.

Die Anlage erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze des 

§ 262 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Vermögensgegenstände im Sinne von 

§ 1 der Anlagebedingungen (Anteile an Zielfonds 09). Neben der 

Beteiligung an den Zielfonds 09 sind auf Ebene der Fondsgesell-

schaft keine weiteren Investments, insbesondere keine weiteren 

Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, vorgesehen.

Die Anlagepolitik des Investmentvermögens besteht darin, die 

Mittel, die die Fondsgesellschaft durch die Zahlung auf die 

Kommanditanteile erhält, für den Erwerb von Anteilen an den 

Zielfonds 09 und damit mit telbar für Immobilieninvestitionen 

im Bereich des Einzelhandels zu verwenden. Daneben wird die 

Fondsgesellschaft die von den Kommanditisten eingezahlten 

Mittel zur Deckung der in Abschnit t „Investitions- und Finan-

zierungsplan“ (Seiten  25 f f.) genannten Aufwendungen und 

Kosten sowie zur Bildung einer Liquiditätsreserve verwenden.

10.3 Wesentliche Merkmale der für das 
Investmentvermögen durch den AIF 
erwerbbaren Anteile, Anlagegrundsätze 
und -grenzen sowie Sitz der Zielfonds 09
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt für die Fondsgesell-

schaft Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds 09). 

Dabei dar f nicht mehr als 80 % des investier ten Kapitals in An-

teile eines Zielfonds 09 investier t werden. Die Fondsgesellschaft 

dar f ferner nicht mehr als 80 % des investier ten Kapitals in meh-

rere Zielfonds 09 investieren, die identische Anlagestrategien 

ver folgen.

Wesentliche Merkmale Zielfonds 09
Zielfonds 09 werden geschlossene inländische Spezial-AIF im Sin-

ne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 K AGB in Verbindung mit § 261 Abs. 2 Nr. 

1 K AGB, die von der K VG als Sondervermögen verwaltet werden. 

Die Zielfonds 09 unterliegen deutschem Recht und insbesondere 

den Bestimmungen des K AGB und den für sie geltenden Anla-

gebedingungen. Es ist vorgesehen, dass die Fondsgesellschaft 

einziger Anleger der Zielfonds 09 wird. Die K VG wird für die 

Zielfonds 09 die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für 

gemeinschaftliche Rechnung der Anleger des Zielfonds 09 – der 

Fondsgesellschaft – mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlich-

keit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erwerben und verwalten.

Anlagegrundsätze und -grenzen der Zielfonds 09
Die Anlagebedingungen der Zielfonds 09 („Anlagebedingungen 

Zielfonds 09“) werden als Investitionsgegenstand den Erwerb, 

die Bebauung, die Vermietung und den Verkauf von in Deutsch-

land belegenen Nahversorgungsimmobilien, die an Discounter 

oder Vollversorger als Ankermieter an freistehenden Standorten, 
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in gemischt genutzten Immobilien oder in Nahversorgungszent-

ren vermietet sind, haben. Ankermieter bedeutet, dass zumindest 

eine Teilf läche von 800 m² gesamt vermietbarer Fläche des Im-

mobilienobjektes an diesen vermietet sein muss.

Prognosegemäß werden voraussichtlich zwei Zielfonds 09 aufge-

legt. Bei den Zielfonds 09 ist folgende geografische Aufteilung 

der Immobilienobjekte geplant:

	» Der Zielfonds 09 Süd soll ausschließlich in Standorte in südli-

chen Bundesländern investieren (Zielinvestitionen Süd). Dies 

sind die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen und Sachsen.

	» Der Zielfonds 09 Nord soll hingegen ausschließlich in Standor-

te in nördlichen Bundesländern investieren (Zielinvestitionen 

Nord). Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bre-

men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Sitz der Zielfonds 09
Der Sitz der K VG der Zielfonds 09 ist Kapstadtring 8, 22297 Ham-

burg, Deutschland.

10.4 Änderungen von Anlagestrategie 
oder Anlagepolitik
Eine Änderung der Anlagestrategie oder der Anlagepolitik ist kon-

zeptionell nicht vorgesehen. 

Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 

Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist oder zu 

einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte 

führt, ist nur mit Zustimmung einer qualif izier ten Mehrheit von 

Anlegern, die mindestens zwei Drit tel des Zeichnungskapitals auf 

sich vereinigen, möglich. Die Treuhandkommanditistin dar f ihr 

Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung durch einen mittelbar 

beteilig ten Anleger ausüben.

Weiterhin ist in diesem Fall einer Änderung der Anlagebedin-

gungen er forderlich, dass die Verwahrstelle darüber informiert 

wurde und die BaFin über die Änderung unterrichtet wurde und 

diese genehmigt hat.

Sofern Änderungen mit den bisherigen Anlagegrundsätzen der 

Gesellschaft vereinbar sind und keine Änderung der Kosten oder 

der wesentlichen Anlegerrechte bewirken, können die Anlagebe-

dingungen von der K VG in Abstimmung mit der Fondsgeschäfts-

führung geändert werden.

Die Änderungen der Anlagebedingungen werden im Bundesan-

zeiger sowie in den in diesem Verkaufsprospekt bezeichneten 

Informationsmedien veröf fentlicht. Die Änderungen der Anlage-

bedingungen treten frühestens am Tag nach der Veröf fentlichung 

im Bundesanzeiger in Kraf t. 

10.5 Techniken und Instrumente, von 
denen bei der Verwaltung des Fonds 
Gebrauch gemacht werden kann
Zu den Techniken und Instrumenten, von denen bei der Verwal-

tung des Investmentvermögens Gebrauch gemacht werden kann, 

gehören das Port foliomanagement (Assetmanagement) und das 

Risikomanagement der K VG sowie die kaufmännische und tech

nische Objektverwaltung.

Gem. §  4 der Anlagebedingungen dür fen keine Geschäfte, die 

Derivate zum Gegenstand haben, getätigt werden.

Betref fend die mit den Vermögensgegenständen, Techniken und 

Instrumenten verbundenen Risiken, Interessenkonflikte und Aus-

wirkungen auf die Wertentwicklung des Investmentvermögens 

wird auf den Abschnit t „Risiken“ (Seiten 34 f f.) verwiesen.

10.6 Bewertung
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und die Berechnung 

des Nettoinventarwertes je Anteil er folgt mindestens einmal 

jährlich. Die Bewertung und Berechnung ist auch dann durchzu-

führen, wenn die Vermögenswerte des AIF erhöht oder herabge-

setzt werden.

10.6.1 Bewertung der Anteile 
an den Zielfonds 09
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Bör-

se noch an einem anderen organisier ten Markt zugelassen oder 

in den regulier ten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezo-

gen sind oder für die kein handelbarer Kurs ver fügbar ist, werden 

die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Ein-

schätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berück-

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
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10.6.2 Bewertung der Immobilienobjekte 
auf Ebene der Zielfonds 09
Für die Bewertung der Immobilienobjekte auf Ebene der Zielfonds 

09, das Bewertungsverfahren und die Bewerter gelten die §§ 168, 

169 und 216 KAGB entsprechend. Darüber hinaus gelten die Art. 67-

73 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der EU-Kommis-

sion (Level 2-Verordnung) sowie die Kapitalanlage-Rechnungsle-

gungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) und die von der KVG 

nach § 169 Abs. 1 KAGB erstellte Interne Bewertungsrichtlinie.

Die Bewertung der Immobilien er folgt durch einen externen Be-

werter. Der Bewerter steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung noch nicht fest.

Die Ermittlung des Marktwertes/Verkehrswertes wird entspre-

chend der jeweils geltenden Verordnung über die Grundsätze für 

die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobili-

enwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) durchgeführt. Das 

Bewertungsverfahren nach ImmoWertV soll, begründet durch die 

Ausrichtung des Fonds auf Ertragsobjekte, üblicherweise im Er-

tragswertverfahren (§§ 17 ff. ImmoWertV) erfolgen. Es obliegt dem 

Bewerter, zu entscheiden, ob das allgemeine Ertragswertverfahren 

oder das vereinfachte Ertragswertverfahren anzuwenden ist.

Der Bewerter wird im Rahmen der Wertermittlung und des Werter-

mittlungsberichtes (Gutachten) die Wahl hinreichend begründen 

und darlegen. Da die Wertermittlung nach ImmoWertV hinreichend 

im Text der Verordnung dargelegt ist, wird auf eine detaillierte text-

liche Wiederholung verzichtet und auf die Verordnung verwiesen. 

10.6.3 Bewertung von Bankguthaben
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüg-

lich zugeflossener Zinsen angesetzt.

Die Bewertung der Vermögenswerte und die Berechnung des Netto-

inventarwertes je Anteil sind gegenüber den Anlegern offenzulegen. 

Eine Offenlegung hat nach jeder Bewertung der Vermögenswerte 

und Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil zu erfolgen.

Der Gesamtwert des Investmentvermögens selbst wird gem. § 168 

Abs. 1 KAGB auf Grund der Verkehrswerte der zu ihm gehörenden 

Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und 

sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt. Der für die Anleger maßgebli-

che Nettoinventarwert ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes 

des Investmentvermögens durch die Zahl der ausgegebenen Anteile.

10.7 Liquiditätsmanagement des Fonds
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ver fügt über ein angemes-

senes Liquiditätsmanagementsystem für den Fonds und hat für 

diesen schrif tliche Grundsätze und Ver fahren festgelegt, die es 

ihr ermöglichen, die Liquiditätsrisiken des Fonds zu überwachen 

und zu gewährleisten, dass sich das Liquiditätsprofil der Anla-

gen des Fonds mit den zugrundeliegenden Verbindlichkeiten des 

Fonds deckt. Die Grundsätze und Ver fahren umfassen:

	» Das Liquiditätsprofil der Anlagen des Fonds wird zu einem 

Liquiditätsprofil des Investmentvermögens zusammengefasst 

und den potenziell bestehenden Verbindlichkeiten insbeson-

dere der den Anlegern gewährten Rückgaberechten gegen-

übergestellt; bei einem geschlossenen Publikums-AIF wie 

dem Fonds werden keine Rückgaberechte gewährt. 

	» Die Kapitalverwaltungsgesellschaft überwacht die Liquidi-

tätsrisiken, die sich auf Ebene des Fonds oder der Vermö-

gensgegenstände ergeben können. Sie nimmt dabei eine 

Einschätzung der Liquidität der im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände in Relation zum Fondsvermögen vor und 

legt hier für eine Liquiditätsquote fest.

	» Die Kapitalverwaltungsgesellschaft überwacht die Liquidi-

tätsrisiken, die sich durch erhöhte Verlangen der Anleger 

auf Anteilrücknahme ergeben können. Hierbei bildet sie sich 

Erwartungen über Nettomittelveränderungen unter Berück-

sichtigung von ver fügbaren Informationen über die Anleger-

struktur und Er fahrungswerten aus historischen Nettomit-

telveränderungen. Sie berücksichtigt die Auswirkungen von 

Großabrufrisiken und anderen Risiken (z. B. Reputationsrisi-

ken). Bei einem geschlossenen Publikums-AIF wie dem Fonds 

werden allerdings keine Rückgaberechte gewährt. 

	» Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für den Fonds adäqua-

te Limits für die Liquiditätsrisiken festgelegt. Sie überwacht 

die Einhaltung dieser Limits und hat Verfahren bei einer Über-

schreitung oder möglichen Überschreitung der Limits festge-

legt. Dies kann auch dazu führen, dass eine dauerhafte Liqui-

ditätsquote in Investmentvermögen gehalten werden muss.

	» Die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft eingerichteten 

Ver fahren gewährleisten eine Konsistenz zwischen Liquidi-

tätsquote, den Liquiditätsrisikolimits und den zu erwarteten 

Nettomittelveränderungen. 
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft überprüft diese Grundsätze 

regelmäßig und aktualisier t sie entsprechend.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft führt regelmäßig Stresstests 

durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des Fonds bewerten 

kann. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft führt die Stresstests 

auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, 

falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen durch. 

Hierbei werden Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zahlungs-

verpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die Vermögensge-

genstände veräußert werden können, sowie Informationen z. B. 

in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwick-

lungen einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls 

mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie in An-

zahl und Umfang atypische Verlangen auf Anteilrücknahmen. Sie 

decken Marktrisiken und deren Auswirkungen ab, einschließlich 

auf Nachschussforderungen, Besicherungsanforderungen oder 

Kreditlinien. Sie tragen Bewertungssensitivitäten unter Stress-

bedingungen Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der 

Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der 

Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Ar t des Fonds an-

gemessenen Häufigkeit durchgeführt.

Weiterhin ver fügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über ange-

messene Ver fahren zur Liquiditätssteuerung, die insbesondere 

Warn- und Rückführungslimits im Hinblick auf die Liquiditäts-

quote und Stresstests beinhalten. 

Die vorgenannten Regelungen zum Liquiditäts- bzw. Risikoma-

nagement werden in der Regel jährlich überprüft und entspre-

chend aktualisier t. 

Eine Rücknahme der Anteile durch den AIF ist grundsätzlich nicht 

möglich.

10.8 Interessenkonflikte
Aufgrund gesellschaftlicher und personeller Ver f lechtungen lie-

gen Umstände vor, die Interessenkonflikte begründen können 

und die mit Risiken verbunden sind. Erläuterungen hierzu f inden 

sich auf den Seiten 44 f f. im Abschnit t „Sonstige Risiken“ und auf 

den Seiten  70 f f. im Abschnit t „Angaben über die wesentlichen 

Beteilig ten und Fondsstruktur“. 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die K VG unter an-

derem folgende organisatorische Maßnahmen ein, um Interes-

senkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu 

beobachten und sie of fenzulegen:

	» Bestehen einer Compliance-Abteilung, die auf die Einhaltung 

von Gesetzen und Regeln hinwirkt und der Interessenkonflik-

te gemeldet werden müssen,

	» Pflichten zur Of fenlegung,

	» Organisatorische Maßnahmen wie die Einrichtung von Ver-

traulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem 

Missbrauch von vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

sowie die Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße 

Einflussnahme zu verhindern,

	» Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel;

	» Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiter-

geschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts, 

Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen,

	» Einrichtung von Vergütungssystemen,

	» Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen,

	» Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. 

zur Veräußerung von Finanzinstrumenten,

	» Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen,

	» Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-Of f-Zeiten),

	» Grundsätze zur Stimmrechtsausübung,

	» Forward Pricing,

	» Mitwirkung im Compliance-Komitee der SIGNAL IDUNA Gruppe.

10.9 Geschäfte mit Derivaten
Gem. §  4 der Anlagebedingungen dür fen keine Geschäfte, die 

Derivate zum Gegenstand haben, getätigt werden. Aus diesem 

Grunde ent fallen die Pf lichtangaben gem. §  268  Abs.  1 i.V.m. 

§ 165 Abs. 4 K AGB. 

10.10 Erhöhte Volatilität 
Das Investmentvermögen weist aufgrund der Tatsache, dass (mit-

telbare) Investitionen lediglich in Immobilien er folgen, keine er-

höhte Volatilität auf. Aus diesem Grunde ent fallen die Pf lichtan-

gaben gem. § 268 Abs. 1 i.V.m. § 165 Abs. 5 K AGB. 

10.11 Primebroker 
Hinsichtlich des Investmentvermögens bestehen keine Vereinba-

rungen mit einem Primebroker. Aus diesem Grunde ent fallen die 

Pf lichtangaben gem. § 268 Abs. 1 i.V.m. § 165 Abs. 7 K AGB.
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11 Risiken

11.1 Risikoprofil des AlF
Bei der Beteiligung an dem AlF handelt es sich um eine langfristi-

ge unternehmerische Beteiligung an einer Gesellschaft, die für die 

Anleger mit wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken 

verbunden ist. Die wirtschaftliche Entwicklung der Beteiligung kann 

über die gesamte prognostizierte Laufzeit nicht vorhergesagt werden 

und steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Unvorhersehbare 

oder weitgehend durch den Markt beeinflusste, künftige Entwicklun-

gen in wirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht können 

nicht antizipiert werden, so dass keine Gewähr für den Eintritt der 

mit der Investition verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und 

sonstigen Ziele übernommen werden kann. Die Anleger haben kei-

nen Anspruch auf Rückzahlung ihres eingesetzten Kapitals. 

Die nachfolgenden Ausführungen stellen die bekannten und als 

wesentlich erachteten Risiken dar, die das Risikoprofil des AlF 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ergeben. Daneben kön-

nen noch weitere heute nicht vorhersehbare Ereignisse oder Ent-

wicklungen das Investmentvermögen negativ beeinflussen. 

Die K VG ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Melde- und Berichts-

pflichten die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) und die Anleger über das aktuelle Risikoprofil bzw. über 

dessen wesentliche Änderungen zu informieren. Hierbei sind 

insbesondere das Markt-, das Kredit-, das Liquiditäts- und das 

Gegenparteirisiko sowie operationelle Risiken darzustellen. 

Die nachfolgende Darstellung kann mögliche Risiken aus der individu-

ellen Situation der einzelnen Anleger nicht berücksichtigen. Bezüglich 

der rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen und der sonstigen 

Risiken aufgrund einer Beteiligung an der vorliegenden Vermögens-

anlage wird den Anlegern deshalb dringend empfohlen, individuellen 

Rat bei einem Rechtsanwalt und einem Steuerberater einzuholen.

Neben den nachfolgend genannten Risiken können heute nicht vorher-

sehbare Entwicklungen oder Ereignisse den AIF negativ beeinträchtigen.

11.2 Anlegergefährdende Risiken
11.2.1 Fremdfinanzierung der Beteiligung
Eine Fremdfinanzierung der Einlage ist nach diesem Beteiligungs-

konzept nicht vorgesehen und wird ausdrücklich nicht empfohlen. 

Sofern Anleger dennoch zur Finanzierung des Anlagebetrages nebst 

Agio ein persönliches Darlehen aufnehmen, haften sie für die 

Rückzahlung von Tilgung und Zins unabhängig von der wirtschaft-

lichen Entwicklung ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Ein 

etwaiges Ausbleiben der erwarteten Auszahlungen der Fondsge-

sellschaft kann dazu führen, dass der Anleger nicht in der Lage ist, 

seinen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit einer derartigen 

individuellen Fremdfinanzierung bei Fälligkeit nachzukommen. 

Auch aus steuerlichen Gründen könnte eine Fremdfinanzierung der 

Anlage negative Folgen haben, etwa wenn die Einkunftserzielungsab-

sicht des Anlegers durch die Berücksichtigung der Zinszahlung nicht 

mehr gewährleistet ist. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass eine 

steuerliche Anerkennung und Nutzung der Verluste versagt wäre. 

11.2.2 Platzierungsrisiko, Rückabwicklung
Es besteht das Risiko, dass das geplante Emissionskapital der 

Fondsgesellschaft nicht vollständig eingeworben wird. Für diesen 

Fall sieht der Gesellschaftsvertrag die Möglichkeit vor, dass die 

Geschäftsführende Kommanditistin bereits bei Erreichen eines 

geringeren Kommanditkapitals die Vollplatzierung erklären kann, 

wenn die Umsetzung des Investitionsplans langfristig durch die 

Erhöhung des Fremdkapitalanteils sichergestellt ist. Dies könnte 

zu einer höheren Beteiligung der Anleger am Vermögen der Fonds-

gesellschaft führen und könnte negative Auswirkungen auf das Er-

gebnis haben. Die Bedienung des zusätzlichen Fremdkapitals kann 

sich nachteilig auf die Liquiditätssituation der Fondsgesellschaft 

und auf die Auszahlungen an die Gesellschafter auswirken. 

Sollte dies aufgrund eines verzögerten Platzierungsverlaufs nicht 

gelingen, besteht das Risiko, dass der AIF rückabgewickelt wer-

den muss. Der Anleger hat keinen Anspruch auf die Rückzahlung 

des eingesetzten Kapitals. Eine schadensfreie Rückabwicklung ist 

nicht gesichert. Eine Rückabwicklung könnte zum vollständigen 

Verlust des Anlagebetrags nebst Agio führen. 

11.2.3 Eingeschränkte Fungibilität der 
Beteiligung, mittelfristige Investition 
Bei den von Anlegern erworbenen Anteilen handelt es sich um 

eine Art der Beteiligung, für die kein etablier ter Zweitmarkt exis-

tier t. Die Kommanditanteile sind zumindest derzeit nicht frei 
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handelbar, so dass der Verkauf der Beteiligung während ihrer 

prognostizier ten Beteiligungsdauer schwierig oder sogar unmög-

lich sein dür f te. Der Anleger ist daher dem Risiko ausgesetzt, 

während der Laufzeit der Beteiligung nicht frei über seine inves-

tier ten Mittel ver fügen zu können. 

Daher sollte jeder Anleger eine Beteiligung an der Fondsgesell-

schaft als illiquide ansehen. Somit ist die Anlage nicht empfeh-

lenswert für Personen, die darauf angewiesen sind, sich kurzfris-

tig von ihrer Beteiligung trennen zu können.

Der vorliegende AIF hat eine feste Haltedauer von maximal sechs 

Jahren ab Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2033 

(Grundlaufzeit). Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch 

Beschluss der Gesellschafter einmalig um insgesamt bis zu drei 

Jahre beschlossen werden. Während der (verlängerten) Grund-

laufzeit ist keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit gegeben. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Fondsgeschäftsführung 

im Rahmen der Liquidation innerhalb eines Zeitraumes von bis 

zu drei Jahren ab Beginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt 

im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Vermögenswerte ver-

werten wird.

Weder die Komplementärin, die Geschäftsführende Kommandi-

tistin, die Treuhandkommanditistin noch die K VG sind verpflich-

tet, die Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu erwerben.

Eine vorzeitige Veräußerung der Vermögensanlage kann sich 

äußerst schwierig gestalten und dür f te nur mit erheblichen fi-

nanziellen Einbußen für den Anleger umsetzbar sein, sofern ein 

Verkauf überhaupt durchführbar ist. 

Selbst wenn es dem Anleger gelingt, seine Beteiligung an der Ver-

mögensanlage vorzeitig zu veräußern, ist Folgendes zu beachten: 

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Übertragung von (ent-

weder vom Direktkommanditisten oder indirekt vom Treugeber 

gehaltenen) Beteiligungen an der Fondsgesellschaft an einen 

Drit ten, vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführende 

Kommanditistin, gestattet. Die Übertragung einer Beteiligung als 

Treugeber bedar f zusätzlich der Zustimmung der Treuhandkom-

manditistin. 

Eine Übertragung von Kommanditanteilen oder Teilkomman-

ditanteilen ist in den Fällen der Übertragung zur Er füllung von 

Vermächtnissen und Teilungsanordnungen sowie bei Übertra-

gung von Gesellschaftsanteilen der Treuhandkommanditistin an 

Treugeber jederzeit möglich. Ansonsten ist sie allerdings grund-

sätzlich nur mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember eines Ka-

lenderjahres zulässig. Daher besteht das Risiko, dass ein Anleger 

seine Beteiligung nicht jederzeit – sondern nur zum 31. Dezember 

eines Kalenderjahres – veräußern kann. 

Zudem sind Anleger nach den Regelungen des Gesellschaftsver-

trages nicht befugt, Teile ihrer direkt oder indirekt an der Fonds-

gesellschaft gehaltenen Beteiligungen zu übertragen, soweit 

durch eine teilweise Übertragung Anteile entstehen sollten, die 

nicht jeweils mindestens EUR  10.000 betragen und nicht durch 

1.000 teilbar sind. 

11.2.4 Haftung des Anlegers
Der Anleger beteilig t sich (direkt oder indirekt über die Treuhand-

kommanditistin) an einer Kommanditgesellschaft, die deutschem 

Recht unterliegt. Im Außenverhältnis haftet der Anleger als Kom-

manditist gem. §§ 171 f f. Handelsgesetzbuch (HGB) bis zur Höhe 

seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsumme. Dies gilt 

unabhängig davon, ob er als Treugeber oder als unmittelbarer 

Kommanditist beteilig t ist. 

Für den Anleger besteht das Risiko gegenüber Gläubigern der 

Fondsgesellschaft bis zur Höhe der im zuständigen Handelsregis-

ter eingetragenen Hafteinlage, welche sich auf 5 % seiner geleis-

teten Pflichteinlage beläuft (§ 6 Abs. 3 des Gesellschaftsvertra-

ges), zu haften. 

Werden die Kapitalkonten des Anlegers durch Auszahlungen (Ent-

nahmen) unter die Hafteinlage gemindert, gilt die Einlage in diesem 

Umfang als nicht geleistet, so dass die Außenhaftung gegenüber 

den Gläubigern der Fondsgesellschaft bis zur Höhe der Hafteinlage 

wieder auflebt; der Anleger haftet demnach den Gläubigern der 

Fondsgesellschaft erneut bis zur Haftsumme. Das gleiche gilt, wenn 

Gewinnanteile entnommen werden, während der Kapitalanteil der 

Anleger durch Verlust unter die geleistete Hafteinlage gesunken ist. 

Diese wiederauflebende Haftung besteht gem. § 137 Abs. 1 HGB 

fünf Jahre nach Ausscheiden des Kommanditisten aus der Fonds-

gesellschaft fort. Es besteht das Risiko, dass der ausgeschiedene 
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Gesellschafter in diesem Zeitraum in der Höhe der vormals einge-

tragenen Haftsumme in Anspruch genommen wird, d.h. dass er die 

Auszahlungen, die die Rückführung seiner Hafteinlage darstellen, 

wieder zurückführen muss. Darüber hinaus kann auch eine Haf-

tung entsprechend §§ 30 ff. GmbHG bis zur Höhe aller erhaltenen 

Auszahlungen / Entnahmen ohne Begrenzung auf die Haftsumme 

entstehen, wenn Auszahlungen erfolgt sind, obwohl die Liquidi-

täts- und Vermögenslage des AIF nicht zuließ.

11.3 Anlagegefährdende Risiken
11.3.1 Fondsbezogene Risiken
11.3.1.1 Geringeres Emissionskapital
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der AIF mit einem 

geringeren Emissionskapital als prognostizier t geschlossen wird 

(der Investitions- und Finanzierungsplan der Habona Deutsche 

Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG geht modellhaft von einem Emissionskapital in 

Höhe von EUR  50.000.000 (zuzüglich Agio) aus.). Dies hätte zur 

Folge, dass nur eine geringere Anzahl von Immobilien – mittelbar 

über die Zielfonds 09 – erworben und vermarktet werden kann 

und sich somit nicht die angestrebte Diversif ikation des Port fo-

lios erreichen lässt. Die Abhängigkeit von der wir tschaftlichen 

Entwicklung eines einzelnen Immobilienobjektes würde entspre-

chend zunehmen. Außerdem würden bestimmte Kosten (wie z. B. 

die Kosten für die Gründung der Fondsgesellschaft, Kosten der 

Steuer- und Rechtsberatung) unabhängig vom Fondsvolumen in 

festliegender Höhe anfallen und könnten bei einem niedrigeren 

Fondsvolumen nicht in dem Maße kompensiert werden, wie im 

Falle einer Vollplatzierung. Damit würde das Erreichen des prog-

nostizier ten Ergebnisses unwahrscheinlich. 

11.3.1.2 Größeres Emissionskapital
Gem. §  4 Abs.  6 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäfts-

führende Kommanditistin berechtigt, das Maximale Platzierungs-

volumen auf bis zu EUR  200.000.000 zu erhöhen. Unabhängig 

von der Tatsache, dass stets das Risiko besteht, dass es dem AIF 

mit telbar über die Zielfonds 09 nicht gelingt, eine ausreichende 

Anzahl an vermarktbaren Immobilien zu erwerben, könnte sich 

dieses Risiko in diesem Fall noch verstärken. Es lässt sich nicht 

ausschließen, dass nicht investier te Mittel beispielsweise in die 

niedrig oder gar negativ verzinste Liquiditätsrücklage eingestellt 

werden würden. Dies kann zu einem teilweisen oder vollständi-

gen Verlust des Anlagebetrages und des Agios führen. 

11.3.2 Risiken aus dem Immobilienportfolio 
Die zukünftige Entwicklung der zu investierenden Zielfonds 09 

hängt von wir tschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rah-

menbedingungen ab, die sich während der Laufzeit des Betei-

ligungsangebotes verändern und von den in diesem Angebot 

zugrundeliegenden Ausgangsdaten und Prämissen abweichen 

können. Daher betref fen die Risiken im Zusammenhang mit 

den Zielinvestitionen der Zielfonds 09 mit telbar auch immer die 

Fondsgesellschaft und damit die Beteiligung des Anlegers. 

11.3.2.1 Marktverhältnisse und Wertentwick-
lung der Immobilienobjekte (Marktrisiko), 
Klumpenrisiko
Auch Immobilieninvestitionen, die für die Bewertung des Mark-

trisikos der Fondsgesellschaft mit telbar entscheidend sind, wer-

den von allgemeinen wir tschaftlichen Entwicklungen ebenso wie 

von Entwicklungen des Immobilienmarktes beeinflusst. Derartige 

Entwicklungen können sich negativ auf zu erzielende Mieterträge 

und die Werthaltigkeit der Immobilien auswirken. 

Ferner entstehen während der Haltezeit der Immobilien Aufwen-

dungen, wie z. B. Grundsteuern, Beratungskosten oder ähnliche 

Gebühren, ohne Rücksicht darauf, ob den Zielfonds 09 ausrei-

chend Einnahmen zur Ver fügung stehen. Dies kann sich auch 

nachteilig auf die Einnahmesituation bzw. Zuflüsse von Zielfonds 

09 an die Fondsgesellschaft auswirken. Im Hinblick auf die zu 

erzielenden Mieterträge und die Wertentwicklung der Immo-

bilien und darauf basierende Zuflüsse von Zielfonds 09 an die 

Fondsgesellschaft sollte der Anleger berücksichtigen, dass die im 

Zusammenhang mit der Fondsauflegung entstandenen Kosten zu-

nächst aufgeholt werden müssen, bevor sich für den Anleger ein 

positiver Nettowertzuwachs ergeben kann.

Zudem können die mit dem Halten der Immobilien durch die Ziel-

fonds 09 verbundenen Kosten in einer Phase rückläufigen Wachs-

tums dazu führen, dass die Immobilien unter dem Marktwert 

oder unter den eigenen Anschaf fungskosten der Zielfonds 09 wie-

der veräußert werden müssen. Es besteht dann das Risiko, dass 

die Erlöse der Zielfonds 09 und die von den Zielfonds 09 an die 

Fondsgesellschaft zuf ließenden Erlöse wesentlich geringer aus-

fallen. Sofern die Fondsgesellschaft oder die Zielfonds 09 nicht 

in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, 

können Gläubiger in Ausübung ihrer Rechte den Zwangsverkauf 
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der Grundstücke erwirken. Aus diesem Zwangsverkauf können 

weitere Verluste entstehen, die auch beim Anleger zu einem ge-

ringeren Rückfluss und dem Verlust seiner Einlage führen. 

Ob die von der Fondsgeschäftsführung zugrunde gelegten An-

nahmen eintreten, wird außerdem wesentlich davon beeinflusst 

werden, wie sich die jeweiligen regionalen Immobilienmärkte 

an den jeweiligen Standorten entwickeln. Es besteht das Risiko, 

dass die Immobilien nicht den angenommenen Zuspruch er fah-

ren und dass damit die Verkaufspreise hinter den Annahmen 

zurückbleiben. Eine verstärkte Investitionstätigkeit der Zielfonds 

09 der Fondsgesellschaft in einem bestimmten regionalen Markt 

kann sich besonders negativ auswirken, wenn sich gerade dieser 

Markt ungünstiger als prognostizier t entwickelt (Klumpenrisiko).

11.3.2.2 Mietzinsniveau, Bonität der Mieter und 
Mietausfallrisiko
Es besteht das Risiko, dass die künftig auf Ebene der Zielfonds 

09 erzielbaren Mieten niedriger ausfallen als geplant und somit 

die Auszahlungen nicht wie prognostiziert er folgen können. Der 

Spielraum zur Mieterhöhung kann aufgrund der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen, aus objektspezifischen Gründen und ange-

sichts stark steigender Mietnebenkosten stärker eingeschränkt 

sein als erwartet. Niedrigere Inflationsraten führen über die Miet

indexierung zu einer ungünstigeren Entwicklung der Auszahlungen 

und gegebenenfalls zu einem niedrigeren Veräußerungserlös der 

Immobilienobjekte an Zielfonds 09 – und damit mittelbar über 

geringere Zuflüsse der Zielfonds 09 – an die Fondsgesellschaft.

Außerdem besteht das Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit von Miet-

forderungen und der Zahlungsunfähigkeit von Mietern. Dadurch 

können im Vergleich zu den Annahmen der Fondsgeschäftsfüh-

rung geringere Mieterträge durch die Zielfonds 09 erzielt werden. 

Dies kann zur Folge haben, dass der Zielfonds 09 geringere Ein-

nahmen erwir tschaftet und geringere Zuflüsse an die Fondsge-

sellschaft er folgen, was deren Rendite schmälert. 

Sollte sich die wir tschaftliche Situation der Mieter, z.  B. durch 

Insolvenz aufgrund schlechterer wir tschaftlicher Rahmenbedin-

gungen, verschlechtern, kann es im Vergleich zu den Annahmen 

der Fondsgeschäftsführung zu erheblich höheren Ausfallquoten 

kommen. Die Immobilienobjekte sind bzw. werden jeweils nur 

an einen oder wenige Nutzer vermietet. Dieses bedeutet eine 

größere Abhängigkeit, die sich beim Ausfall des Mieters äußerst 

negativ auf die Zielfonds 09 – und mittelbar auf die Fondsgesell-

schaft – auswirken kann. 

11.3.2.3 Eigentumsübergang bei Immobilien-
käufen 
Es besteht das Risiko, dass geschlossene Kaufverträge nicht voll-

zogen werden und die die Zielfonds 09 verwaltende K VG kein 

Eigentum an den gekauften Immobilien erwerben kann. Im Falle 

der Rückabwicklung von Kaufverträgen besteht das Risiko für die 

Zielfonds 09, die bereits verauslagten Transaktionskosten tragen 

zu müssen. Ferner kann sich der Nichtvollzug des Kaufvertrages 

negativ auf die Prognose auswirken, da es in entsprechendem 

Umfang an eingeplanten Mieteinnahmen fehlt. Dies kann – mit-

telbar über geringere Zuflüsse seitens der Zielfonds 09 an die 

Fondsgesellschaft – auch negative Auswirkungen für die Fonds-

gesellschaft – und damit die Anleger – haben.

Bei Käufen kann die verzögerte Abwicklung außerdem zu Kosten 

für die Bereitstellung oder die Rückabwicklung von Darlehens-

verträgen führen. Die Kosten müssen aus der Liquiditätsreserve 

der Zielfonds 09 aufgebracht werden. Außerdem wird Eigenkapi-

tal bis zur verspäteten Er füllung des Geschäftes gebunden. Dies 

kann – mittelbar über geringere Zuflüsse seitens der Zielfonds 09 

an die Fondsgesellschaft – auch negative Auswirkungen für die 

Fondsgesellschaft – und damit die Anleger – haben.

11.3.2.4 Neu- und Anschlussvermietung; 
Leerstandsrisiko
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind noch keine Mietver-

träge für Rechnung der Zielfonds 09 abgeschlossen und über-

nommen worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Immobilienobjekte nicht, nur teilweise oder nur mit zeitlicher 

Verzögerung vermietet werden können. 

Das von der Fondsgeschäftsführung kalkulier te Mietzinsniveau 

bei der Neuvermietung, das Leerstandsniveau und die Leer-

standszeiten beruhen auf Annahmen. Ob diese Annahmen zu-

tref fen, wird wesentlich von der Markt- und Standortentwicklung 

sowie der Entwicklung der Inf lationsrate abhängig sein. 

Ferner können bei der Neuvermietung, z.  B. aufgrund nicht vor-

hersehbarer veränderter Ansprüche und Präferenzen der Mieter, 
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zusätzlich zu den bereits einkalkulierten Umbaukosten weitere Auf-

wendungen bei den Zielfonds 09 erforderlich werden, die sich nicht 

auf den Mieter umlegen lassen. Soweit solche Aufwendungen nicht 

ausreichend in den Annahmen der Fondsgeschäftsführung berück-

sichtigt worden sind, verringern sie die prognostizierten Auszahlun-

gen der Zielfonds 09 an die Fondsgesellschaft. Können die Aufwen-

dungen auch nicht aus der Liquiditätsreserve bedient werden, so 

kann die Aufnahme von Fremdmitteln notwendig werden. 

11.3.2.5 Ankaufsprüfung (Due Diligence)
Bei der Durchführung der Ankaufsprüfung (Due Diligence) be-

steht das Risiko, dass in Bereichen, die die Investitionen der Ziel-

fonds 09 betref fen, bestimmte Sachverhalte nicht erkannt und/

oder Risiken falsch bewertet werden (z.  B. technische Mängel, 

Mängel von Verträgen, grundbuchrechtliche Mängel). Dies gilt 

auch in Bezug auf in den Erwerbsprozess eingeschaltete Berater 

und Sachverständige (u.a. die Habona Invest Asset Management 

GmbH, die Habona Invest GmbH und externe Dienstleister).

Ein grundsätzliches Risiko beim Ankauf von Immobilien ergibt 

sich daraus, dass nicht immer alle Mieteinheiten vollständig 

zugänglich sind. Bei Bestandsimmobilien besteht das Risiko der 

eingeschränkten Zugänglichkeit verschiedener technischer Ele-

mente (z. B. verkleideter Versorgungsleitungen) und in dem feh-

lenden Zugang zu allen relevanten Daten und Verträgen. 

Bei der Prüfung der Grundbücher auf Lasten und Beschränkun-

gen besteht das Risiko, dass kaufpreisrelevante Lasten und Be-

schränkungen nicht erkannt oder bei der Kaufpreisfindung nicht 

angemessen berücksichtigt werden. Dies kann einen erheblichen 

Einfluss auf die Werthaltigkeit der Vermögensanlage haben. 

11.3.2.6 Fertigstellungs-, Bau- und Baukostenri-
siko
Ein Teil der Immobilienobjekte kann zum Zeitpunkt des Abschlusses 

eines Kaufvertrages noch nicht fertig gestellt sein. Es besteht das 

Risiko, dass Baumaßnahmen aus rechtlichen, tatsächlichen oder 

technischen Gründen nicht oder nicht prognosegemäß fertig ge-

stellt werden können. Dadurch können im Vergleich zur Prognose 

der Fondsgeschäftsführung geringere Mieterträge erzielt werden.

Weiterhin kann im Anschluss an den Erwerb des Immobilien-

objektes ein Generalübernehmer (z.  B. die Habona Invest De-

velopment GmbH) mit der Durchführung von baulichen Verän-

derungen beauftragt werden. Es besteht das Risiko, dass diese 

Baumaßnahmen aus rechtlichen, tatsächlichen oder technischen 

Gründen nicht oder nicht prognosegemäß fer tig gestellt werden 

können. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Immobili-

enobjekte nicht gemäß den mietvertraglichen Vorgaben baulich 

verändert werden. In diesen Fällen besteht das Risiko, dass Mie-

ter von Mietverträgen zurücktreten und der jeweilige Zielfonds 09 

neue Mieter f inden muss.

Die Ermittlung der endgültigen Mietflächen erfolgt unter Umstän-

den nach Fertigstellung der baulichen Veränderungen. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die nach Baufertigstellung bestimm-

ten Flächen von den ursprünglich geplanten Flächen abweichen. 

11.3.2.7 Altlasten – Grundstücks- und Gebäude-
mängel
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht entdeckte Bo-

denverunreinigungen (Altlasten) – soweit nicht im Einzelfall der 

Verkäufer dafür einsteht – zu Lasten der Zielfonds 09 – und damit 

mit telbar – zulasten des AIF gehen. 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass Grundstücksmängel 

bzw. Gebäudemängel erst zu einem späteren Zeitpunkt erkannt 

werden oder auftreten und nicht mehr gegenüber dem Verkäufer 

geltend gemacht werden können. Dies hätte einen nicht einkalku-

lier ten Instandhaltungs- oder Instandsetzungsaufwand zur Folge.

Unerwartet auftretende, besonders hohe Aufwendungen für die 

Beseitigung von Altlasten oder von Grundstücksmängeln bzw. Ge-

bäudemängel können sich auch anlagegefährdend auswirken. Sie 

wären mittelbar vom AIF zu tragen und würden dadurch Auszah-

lungen an die Anleger mindern oder sogar ausschließen. 

11.3.2.8 Laufende Bewirtschaftung und Instand-
haltung
Die Annahmen bezüglich der Kosten für die laufende Bewir tschaf-

tung, Instandhaltung und Revitalisierung der Immobilienobjekte 

basieren auf Er fahrungswerten der Fondsgeschäftsführung und 

Abschätzungen der zukünftigen Instandhaltungsaufwendungen 

unter Berücksichtigung des Alters und des Bauzustandes der 

Objekte sowie allgemein steigender Kosten. Es besteht das Ri-

siko, dass die tatsächlich entstehenden Kosten höher ausfallen 
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als von der Fondsgeschäftsführung angenommen, z. B. aufgrund 

von zunehmendem Instandhaltungsbedar f durch das Auftreten 

unerwarteter Mängel. 

11.3.2.9 Gefährdung / Verschlechterung der 
Immobilienobjekte; Versicherungsschutz der 
Immobilienobjekte 
Die die Zielfonds 09 verwaltende K VG trägt nach Übergang von 

Besitz, Nutzen und Lasten der Immobilienobjekte das Risiko der 

ganzen oder teilweisen Zerstörung oder Verschlechterung sowie 

eines ganzen oder teilweisen Nutzungsausschlusses. 

Zudem haftet die K VG der Zielfonds 09 (für deren Rechnung) und 

damit mit telbar die Fondsgesellschaft für jegliche Gefährdungen, 

die von den Immobilienobjekten ausgehen. Es besteht das Risiko, 

dass nicht erkannte Gefährdungen zu Ansprüchen Drit ter führen 

und sich deswegen das wir tschaftliche Ergebnis der Anleger ver-

schlechtert und die Auszahlungen sich vermindern oder gänzlich 

unterbleiben bzw. der Anleger den Anlagebetrag verlier t.

Ferner trägt die K VG für Rechnung der Zielfonds 09 bzw. mit telbar 

die Fondsgesellschaft das Risiko für Schäden und Beschädigun-

gen im Zusammenhang mit dem Besitz und der Nutzung der Im-

mobilienobjekten. Nicht alle möglichen Schäden sind versichert 

oder versicherbar. Es besteht das Risiko, dass nicht erkannte 

und/oder nicht versicherte Gefährdungen zu einem Einnahme-

ausfall oder zu Ansprüchen Drit ter führen. 

Unzureichender oder fehlender Versicherungsschutz kann sich 

hierbei nachteilig bis hin zum wir tschaftlichen Totalverlust der 

Anlage auswirken. Auch bei bestehendem Versicherungsschutz 

wird die K VG für Rechnung der Zielfonds 09 einen Selbstbehalt 

zu tragen haben, was zu einer Verminderung der Liquidität der 

Zielfonds 09, und damit mit telbar der Fondsgesellschaft, sowie 

letztendlich der Auszahlungen an die Anleger führen kann. 

Darüber hinaus ist die Wertentwicklung der Immobilienobjekte 

maßgeblich von der Instandhaltung der Gebäude abhängig. Wer-

den Instandhaltungsmaßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig oder 

nicht in genügendem Maße durchgeführt, kann sich dies negativ 

auf den Wert der Immobilienobjekte auswirken und damit das 

prognostizier te Ergebnis der Beteiligung bis hin zum Verlust des 

Anlagebetrages beeinflussen.

11.3.2.10 Fremdfinanzierungsrisiken in Bezug 
auf das Immobilienportfolio
Auf Ebene des AIF ist keine Fremdfinanzierung vorgesehen. Es 

ist jedoch vorgesehen, dass sowohl zum Erwerb der Immobilien

objekte sowie – während der Haltedauer der Immobilienobjekte – 

zur Vornahme wertsteigernder bzw. werterhaltender Maßnahmen 

Fremdfinanzierungen durch die KVG auf Ebene der Zielfonds 09 in 

Anspruch genommen werden. Die entsprechenden Darlehensver-

träge bzw. Kreditzusagen liegen zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-

lung noch nicht vor. Insoweit besteht das Risiko, dass die für den 

Erwerb von Immobilienobjekte vorgesehene Fremdfinanzierung 

durch Bankkredite nicht zustande kommt oder nur zu wesentlich 

ungünstigeren Konditionen als angenommen erlangt werden kann. 

Eine unzureichende oder nur zu ungünstigeren Konditionen ver-

fügbare Fremdfinanzierung kann einen höheren Eigenkapitalein-

satz der Zielfonds 09 bzw. mit telbar des AIF zur Folge haben und 

einem Ankauf der Immobilien in dem geplanten Umfang entge-

genstehen. Dadurch werden die Er träge aus der Vermietung und 

Weiterveräußerung erheblich beeinträchtigt, was sich auf die 

Auszahlungen an die Anleger und die Werthaltigkeit der Invest-

mentvermögen negativ auswirkt.

Sollte der Kapitaldienst der bestehenden Finanzierungen nicht 

geleistet werden können – beispielsweise aufgrund von Mie-

tausfällen oder geringeren Erlösen aus Veräußerungen von Im-

mobilienobjekte als erwartet –, kann es zu außerordentlichen 

Kündigungen der Darlehen durch die f inanzierende Bank kom-

men. Zudem wären die f inanzierenden Banken in diesem Fall zur 

Zwangsverwertung der Immobilienobjekte, die der Sicherung der 

Darlehen dienen, berechtigt. 

Negative Wertentwicklungen der Immobilienobjekte können zu 

Verletzungen von Zusicherungen in Darlehensverträgen (etwa der 

Überschreitung des Beleihungsrahmens) führen und die Nach-

forderung von Sicherheiten, den Weiterverkauf der Darlehen 

oder außerordentliche Kündigungen der f inanzierenden Bank 

zur Folge haben. Der Kapitaldienstdeckungsgrad gibt an, zu wie 

viel Prozent der gesamte Zins- und Tilgungsaufwand für den Be-

rechnungszeitraum am Stichtag durch die zu erwartenden Net-

tomieteinnahmen des Berechnungszeitraumes gedeckt ist. Die 

Einhaltung der Kennzahl ist der Bank regelmäßig nachzuweisen. 

Berechnungszeitraum ist jeweils ein Kalenderjahr.
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Bei einem Verstoß oder bei Tatsachen und Umständen, die die 

Einhaltung gefährden, wäre die Bank unverzüglich zu informie-

ren. Im Falle eines Verstoßes wäre die Bank berechtigt, weitere 

Auszahlungen zu verweigern oder Verstärkung der bankmäßigen 

Sicherheiten für den Kredit zu verlangen. Kommt die Kreditneh-

merin (K VG für Rechnung der Zielfonds 09) ihrer Verpflichtung 

nicht innerhalb der von der Bank gesetzten, angemessenen Frist 

nach, wäre die Bank zur außerordentlichen Kündigung aus wich-

tigem Grund berechtigt. 

In allen Fällen kann es im Ergebnis zu erheblichen finanziellen 

Einbußen der Zielfonds 09 und mittelbar des AIF kommen. 

Für den Anleger kann dies bis hin zum Totalverlust der Anlage 

führen, wenn die Verwertungserlöse nicht zur Begleichung der 

Verbindlichkeiten ausreichen.

Ferner kann es er forderlich werden, dass bei Ablauf der Darle-

henslaufzeiten Anschlussfinanzierungen in Anspruch genommen 

werden müssen. Es besteht das Risiko, dass solche Anschlussfi-

nanzierungen gänzlich versagt werden oder nur zu ungünstigeren 

Konditionen zu erlangen sind. Dies kann finanzielle Belastungen 

der Zielfonds 09 zur Folge haben und sie zum Verkauf von Immo-

bilien – auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt und zu nachteiligen 

Konditionen – zwingen. Aufgrund verringerter erwir tschafteter 

Erlöse auf Ebene der Zielfonds 09, können sich erhebliche ne-

gative Abweichungen von den prognostizier ten Ergebnissen des 

AIF ergeben. 

11.3.2.11 Guthabenzinsen aus der Zwischenanla-
ge von liquiden Mitteln
Die jährliche Verzinsung aus der Zwischenanlage von liquiden 

Mitteln kann niedriger ausfallen als angenommen oder sogar ne-

gativ sein. Dies kann negative Auswirkungen auf die Zuführungen 

zur Liquiditätsreserve haben und zu geringeren oder ausbleiben-

den Auszahlungen an die Anleger führen. 

11.3.2.12 Risiken aus öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen
Die Immobilien des Portfolios auf Ebene der Zielfonds 09 können 

teilweise besonderen Bestimmungen des Bauplanungs- und des 

Bauordnungsrechts unterliegen. Daraus können sich zusätzliche 

wirtschaftliche Belastungen für die Zielfonds 09 und mittelbar 

für den AIF ergeben. Allgemein besteht das Risiko, dass infolge 

öf fentlich-rechtlicher Bestimmungen oder verwaltungsrechtlicher 

Auflagen bzw. Verfügungen zusätzliche Belastungen im Zusam-

menhang mit der Bewirtschaftung der Zielinvestitionen eintreten, 

die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht erwartet wurden. 

11.3.2.13 Immobilienverkäufe
Beim Verkauf von Zielinvestitionen ergibt sich das Risiko eines 

Forderungsausfalles, bezogen auf den Kaufpreis, insbesondere 

wegen mangelnder Bonität der Käufer. Auch muss damit gerech-

net werden, dass es wegen einer möglichen restriktiveren Kre-

ditvergabe der Banken im derzeitigen Marktumfeld für Kaufin-

teressenten besonders schwierig ist, eine Finanzierung für den 

Immobilienerwerb zu erhalten. Dies könnte sich auf die Nachfra-

ge und die durch den Verkauf der Zielinvestitionen erzielbaren 

Erlöse nachteilig auswirken.

Zudem ist nicht auszuschließen, dass Veräußerungserlöse nicht 

wie geplant erzielt werden können. Dies kann insbesondere da-

durch bedingt sein, dass die zu veräußernden Immobilienobjekte 

nicht in hinreichendem Maße dem neuesten energetischen Stan-

dard entsprechen, wodurch womöglich niedrigere Verkaufsprei-

se erzielt werden können. Hierdurch können die prognostizier ten 

Auszahlungen an die Anleger verzögert werden und sich vermin-

dern. 

Zudem ist nicht auszuschließen, dass Verkäufe von Zielinvestiti-

onen ausnahmsweise vor Ablauf der Fondslaufzeit er folgen, so-

dass Veräußerungserlöse (auch in der Höhe) nicht wie geplant er-

zielt werden können. Hierdurch können sich die prognostizier ten 

Auszahlungen an die Anleger vermindern. 

11.3.2.14 Einfluss von Veräußerungserlösen und 
Zeitpunkten auf die Renditeprognose
Die von den Zielfonds 09 zu erzielenden Veräußerungserlöse ha-

ben aufgrund des gewählten Geschäftsmodells einen wesentli-

chen Einfluss auf die Renditeprognose der Zielfonds 09 und mit-

telbar auf die Renditeprognose der Fondsgesellschaft. Es besteht 

das Risiko, dass die Erlöse – etwa aufgrund der Veränderlichkeit 

der Marktverhältnisse (siehe Abschnit t „Marktverhältnisse und 

Wertentwicklung der Immobilienobjekte (Marktrisiko), Klumpen-

risiko“ (Seiten 36 f.)) – nicht in der prognostizier ten Höhe erzielt 

werden können. 
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Außerdem besteht das Risiko, dass der prognostizierte Zeitrahmen 

(Verkaufsgeschwindigkeit) nicht eingehalten wird. So kann die Ver-

äußerung von Immobilien aufgrund der Marktlage, der Mietsitua-

tion oder sonstiger ungünstiger Rahmenbedingungen zum vorge-

sehenen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht möglich oder nicht sinnvoll 

sein. Erhebliche Verzögerungen können sich auch daraus ergeben, 

dass die Kaufpreiszahlung bei Immobilienverkäufen in der Regel 

erst erfolgt, wenn der vertragsgemäße Übergang des Eigentums 

sichergestellt und eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist. 

Für die Fondsgesellschaft besteht bei einem in der Zukunft liegenden 

Verkauf von Zielinvestitionen das Risiko, dass die jetzt prognostizier-

ten Verkaufspreise aufgrund von nicht absehbaren negativen Ent-

wicklungen, die bis dahin eintreten können, nicht erreicht werden 

oder dass sich der Verkauf etwa aufgrund der Marktlage verzögert.

11.3.3 Mittelbare Beteiligungsstruktur
Es handelt sich nicht um eine direkte Investition in die 

Zielinvestitionen, sondern um eine indirekte Beteiligung 

über die Fondsgesellschaft, die ihrerseits indirekt über 

den Erwerb von Anteilen an den Zielfonds 09 in Einzel-

handelsimmobilien (Schwerpunkt: Nahversorgung) in 

Deutschland investiert. Aufgrund dieser Struktur hat der 

Anleger keinen unmittelbaren Einfluss und Anspruch ge-

genüber der KVG, die die Zielfonds 09 verwaltet.

Die Beteiligung der Anleger an den Zielinvestitionen ist 

damit doppelt mittelbar. Zum einen über die (treuge-

berische) Beteiligung an der Fondsgesellschaft und zum 

anderen über das Halten der Anteile der Fondsgesell-

schaft an den Zielfonds 09, für deren Rechnung die KVG 

der Zielfonds 09 die Immobilienobjekte hält.

11.3.4 Gesellschaftsrechtliche Risiken
Soweit vertraglich nicht etwas anderes vorgesehen bzw. die KVG 

zuständig ist, obliegen der Geschäftsführenden Kommanditistin die 

Entscheidungen in Bezug auf das Tagesgeschäft der Fondsgesellschaft 

und – mittelbar über die Fondsgesellschaft – auch der Zielfonds 09. 

Wichtige Entscheidungen, z.  B. über die Vornahme von Rechtsge-

schäften, die über die Maßnahmen des gewöhnlichen Geschäfts-

betriebes hinausgehen oder für die Gesellschaft von besonderer 

Bedeutung sind, oder z. B. die Feststellung des Jahresabschlusses, 

werden bei der Fondsgesellschaft durch Gesellschafterbeschlüsse 

getroffen, für die eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-

men erforderlich ist. Der Anleger muss davon ausgehen, dass er 

voraussichtlich aufgrund seiner individuellen Beteiligungsquote 

nur eine Minderheitenposition innehaben wird. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass nur wenige Gesellschafter ihr Ab-

stimmungs- und Mitspracherecht bei Gesellschafterbeschlüssen 

tatsächlich wahrnehmen. In einem solchen Fall besteht die Mög-

lichkeit, dass eine geringe Anzahl von Anwesenden oder vertretenen 

Gesellschaftern Mehrheitsbeschlüsse fasst, die die individuellen 

Interessen des Anlegers nicht berücksichtigen, gleichwohl aber für 

alle Treugeber/Direktkommanditisten, unabhängig von ihrer jeweili-

gen Teilnahme an der Beschlussfassung, verbindlich sind. 

Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft kann durch Ge-

sellschafterbeschluss geändert werden, für den eine Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen er forderlich ist. Eine Än-

derung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlage-

grundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist oder zu einer 

Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anlegerrechte führt, 

ist mit Zustimmung einer qualif izier ten Mehrheit von Anlegern, 

die mindestens zwei Drit tel des Zeichnungskapitals auf sich ver-

einigen, möglich. Aufgrund der Abstimmungsmechanismen der 

Fondsgesellschaft besteht die Möglichkeit, dass ein Mehrheitsge-

sellschafter die Kontrolle über die Fondsgesellschaft übernimmt. 

Die dargestellte Gesellschaftsstruktur der Fondsgesellschaft 

kann durch Gesellschafterbeschluss geändert werden. 

Ein Gesellschafter scheidet nach §  21  Abs.  1 des Gesellschafts-

vertrages ohne weiteres z. B. dann aus der Gesellschaft aus, wenn 

durch rechtskräftigen Beschluss über sein Vermögen das Insolven-

zverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

mangels Masse abgelehnt wird. Zudem kann ein Gesellschafter 

nach § 21 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages von der Geschäftsfüh-

renden Kommanditistin aus wichtigem Grund aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt z. B. dann vor, 

wenn ein Gesellschafter gegen eine sich aus dem Gesellschafts-

verhältnis ergebende Verpflichtung verstößt und den Verstoß trotz 

Abmahnung nicht unverzüglich abstellt. Der betrof fene Gesell-

schafter erhält dann eine Abfindung nach Maßgabe des § 22 des 

Gesellschaftsvertrages. Diese Abfindung kann jedoch niedriger 

als der tatsächliche Verkehrswert der Beteiligung ausfallen.
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11.3.5 Steuerliche Risiken
11.3.5.1 Allgemeine steuerliche Risiken
Sowohl die derzeitigen maßgeblichen steuerlichen Gesetze als 

auch die Anwendung dieser Gesetze durch die Finanzverwaltung 

und die Rechtsprechung, die von der K VG der steuerlichen Struk-

tur zugrunde gelegt wurden, können sich während der Dauer ei-

ner Beteiligung an der Fondsgesellschaft ändern. 

Die endgültige Anerkennung der steuerlichen Struktur bleibt der 

Betriebsprüfung der Finanzverwaltung vorbehalten. Eine abwei-

chende steuerliche Behandlung der Fondsgesellschaft und der 

Zielfonds 09 durch die Finanzverwaltung kann auch rückwirkend 

für Steuerveranlagungen er folgen, die auf der Ebene der Anleger 

noch nicht bestandskräf tig sind. In einem solchen Fall ist eine 

Verzinsung der Steuerschulden der Anleger möglich. Nach der 

derzeit geltenden Regelung ist ab 2019 (zunächst) eine Verzins-

ung von 1,8% p.a. vorgesehen (§ 238 Abs. 1, Abs. 1a AO). Diese 

soll unter Berücksichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes 

nach §  247 BGB alle 2 Jahre mit Wirkung für nachfolgende Ver

zinsungszeiträume bzgl. ihrer Angemessenheit überprüft werden 

(§ 238 Abs. 1c AO n.F.).die nächste Überprüfung er folgt zum 1. 

Januar 2026. Eine Anpassung er folgt nur, wenn der zum 1. Januar 

geltende Zinssatz um mehr als einen Prozentpunkt von dem bis-

her geltenden Zinssatz abweicht.

11.3.5.2 Steuerliche Risiken auf der Ebene der 
Fondsgesellschaft und der Zielfonds 09
Grunderwerbsteuer
Indem die K VG nach § 92 Abs. 1 Satz 1, 1. Alternative K AGB die 

Objekte der Zielfonds 09 treuhänderisch für die Fondsgesellschaft 

hält, sollten die Objekte der Zielfonds 09 der K VG zugerechnet 

werden, so dass ein Wechsel im Anlegerbestand der Fondsgesell-

schaft nicht zu einem erneuten Anfall vom Grunderwerbsteuer 

nach § 1 Abs. 2a GrEStG führen sollte. 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass während der Laufzeit 

des Fonds Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes verab-

schiedet werden, die zu einer höheren als der prognostizier ten 

Grunderwerbsteuer und/oder zum erneuten Anfall von Grunder-

werbsteuer führen könnten. 

Die Entstehung einer höheren als der prognostizierten Grunder-

werbsteuer und/oder der erneute Anfall von Grunderwerbsteuer 

würden zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung des In-

vestmentvermögens führen. 

Aufwendungen in der Gründungs- 
und Erwerbsphase
Die in der Gründungs- und Investitionsphase anfallenden Auf-

wendungen der K VG für Rechnung der Zielfonds 09 wurden als 

Anschaf fungs- und Anschaf fungsnebenkosten von Grundstücken, 

Gebäuden und Beteiligungen entweder den anzuschaf fenden 

Immobilien zugeordnet oder als direkt abzugsfähige Ausgaben 

behandelt. Sollte die Finanzverwaltung Änderungen an dieser Zu-

ordnung vornehmen, hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf 

die Abschreibungen und die Ausgaben der Fondsgesellschaft und 

der Zielfonds 09. Hierdurch könnte sich unmittelbar das steuerli-

che Ergebnis der Anleger erhöhen.

Werbungskosten
Da die K VG die von ihr für Rechnung der Zielfonds 09 zu erwer-

benden Immobilien langfristig vermietet, ist davon auszugehen, 

dass es sich bei den Immobilien um „Anlagevermögen“ der Ziel-

fonds 09 handelt. Die Anschaf fungskosten sowie die mit der An-

schaf fung im Zusammenhang stehenden Nebenkosten, wie etwa 

Notarkosten und Grunderwerbsteuer, können daher, soweit sie 

auf abnutzbare Vermögengegenstände, wie z. B. Gebäude ent fal-

len, über die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände mittels 

Absetzungen für Abnutzung („AfA“) ratierlich abgeschrieben und 

dadurch steuermindernd berücksichtigt werden. Sollte die Fi-

nanzverwaltung jedoch der Auf fassung sein, dass die Zielfonds 09 

gewerbliche Einkünfte erzielen und die Immobilien bereits wäh-

rend der Vermietungsphase zum Umlaufvermögen der Zielfonds 

09 zählen, wäre ein solcher Abzug von Abschreibungen nicht mög-

lich (Seiten 42 f. „Abweichende Qualif ikation der Einkünfte und 

Gewerbesteuer“). Hierdurch könnte sich das steuerliche Ergebnis 

der Anleger aus ihrer Beteiligung an der Fondsgesellschaft zu ih-

rem Nachteil verändern.

Abweichende Qualifikation 
der Einkünfte und Gewerbesteuer
Sollte die K VG entgegen der Verwaltungsvereinbarung ihre Ge-

schäftstätigkeit für Rechnung der Zielfonds 09 dergestalt ändern, 

oder sollte die ausgeübte Geschäftstätigkeit für Rechnung der 

Zielfonds 09 von der Finanzverwaltung abweichend so beurteilt 

werden, dass die von ihr erbrachten Leistungen über die reine 
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Vermietung von Immobilien hinausgehen, besteht das Risiko ei-

ner Gewerbesteuerpflicht der Zielfonds 09. 

Des Weiteren ergibt sich das Risiko einer Umqualif izierung 

sämtlicher Einkünfte der Zielfonds 09 und infolgedessen einer 

Gewerbesteuerpflicht der Zielfonds 09 daraus, dass nicht ausge-

schlossen werden kann, dass die Finanzverwaltung auf der Ebe-

ne der Zielfonds 09 von einem gewerblichen Grundstückshandel 

ausgeht. Für Investmentfonds i.S. des Investmentsteuergesetzes 

(„InvStG“), wie die Zielfonds 09, besteht das Risiko eines ge-

werblichen Grundstückshandels dann, wenn die durchschnit tli-

che Haltedauer der Immobilien weniger als fünf Jahre beträgt. 

Als Folge der Qualif izierung der Tätigkeit als gewerblicher Grund-

stückshandel würden die Immobilien darüber hinaus grund-

sätzlich dem steuerlichen Umlaufvermögen zugeordnet, so dass 

die für die Gebäude in Anspruch genommenen Abschreibungen 

rückwirkend ent fallen würden. Dadurch würde sich die Bemes-

sungsgrundlage für die Besteuerung auf Ebene der Zielfonds 09 

erhöhen. 

Zudem lässt sich nicht ausschließen, dass sich eine Umqualifizie-

rung sämtlicher Einkünfte auf Ebene der Zielfonds 09 in gewerb-

liche Einkünfte durch eine Fortentwicklung der Rechtsprechung 

zur „Verklammerung“ von Vermietung und Verkauf der Immobi-

lien ergibt. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 

(BFH) ist von einer gewerblichen Tätigkeit auszugehen, wenn 

nach dem Geschäftskonzept erst durch den Verkauf bislang ver-

mieteter Wirtschaftsgüter ein Totalgewinn erzielt wird. Durch die 

Verklammerung der Vermietung und Veräußerung liegt dann eine 

einheitliche Geschäftstätigkeit vor, die steuerlich die Grenze der 

Vermögensverwaltung überschreitet und als gewerblich anzuse-

hen ist. Bislang hat der BFH diese Grundsätze ausschließlich auf 

sogenannte bewegliche Wirtschaftsgüter angewendet (BFH-Urteil 

vom 8.6.2017, Az. IV R 30/14; BFH-Urteil vom 26.6.2007, Bundes-

steuerblatt 2009 II, 289; BFH-Urteil vom 31.5.2007, Bundessteu-

erblatt 2007 II, 768) und, soweit ersichtlich, auf Fälle beschränkt, 

in denen durch die Vermietung selbst keine Gewinne entstanden 

sind. In seiner Entscheidung vom 28.9.2017 (Az. IV R 50/15) wird 

diese „Verklammerungsrechtsprechung” jedoch erstmals auch auf 

unbewegliche Wirtschaftsgüter (zum Beispiel Immobilien) über-

tragen (vgl. auch spätere Entscheidung: FG-Urteil Sachsen-Anhalt 

vom 23.5.2019, Az. 1 K 462/15; zuletzt zu dieser Rechtsprechung, 

BFH-Urteil vom 16.9.2024 III R 35/22 betref fend Container). 

Gegenstand der KVG als Rechtsträgerin der Zielfonds 09 besteht 

in dem Ankauf, der Vermietung und der späteren Veräußerung der 

Immobilien. Dabei wird durch die Vermietung der jeweiligen Im-

mobilie selbst nur ein moderater Gewinn und der wesentliche Teil 

des Totalgewinns erst durch ihre Veräußerung erzielt. Insoweit ist 

nicht auszuschließen, dass der BFH seine Rechtsprechung in Zukunft 

fortentwickelt und eine Verklammerung auch dann annimmt, wenn 

durch die Vermietung nur geringfügige Gewinne erzielt werden.

Dasselbe Risiko einer Umqualifizierung in gewerbliche Einkünfte 

besteht auf Ebene der Fondsgesellschaft, wenn die Geschäfts-

führungsbefugnisse der Geschäftsführenden Kommanditistin der 

Fondsgesellschaft dergestalt eingeschränkt werden, dass sie nicht 

länger eine gewerbliche Entprägung der Fondsgesellschaft sicher-

stellen (§  15 Abs.  3 Nr.  2  EStG). Allerdings wird insoweit davon 

ausgegangen, dass die Einbindung der HANSAINVEST Hanseati-

sche Investment-GmbH als Service-KVG entsprechend dem K AGB 

nicht zu einer gewerblichen Prägung und somit zu gewerblichen 

Einkünften führt, da die Geschäftsführende Kommanditistin ge-

sellschaftsvertraglich weiterhin zur Geschäftsführung befugt ist 

und diese Tätigkeit auch tatsächlich zumindest neben der Tätigkeit 

der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH weiterhin aus-

führen wird. Nach Ansicht der Finanzverwaltung scheidet eine ge-

werbliche Prägung zudem selbst dann aus, wenn der beschränkt 

haftende Gesellschafter neben dem persönlich haftenden Gesell-

schafter zur Geschäftsführung befugt ist (vgl. R 15.8 (6) S. 3 EStR). 

Nichts Anderes sollte dann bei Einbindung der HANSAINVEST Han-

seatische Investment-GmbH als Service-KVG gelten.

Im Fall einer Gewerblichkeit der Fondsgesellschaft können sich 

zudem weitere Folgen ergeben: Die Abzugsfähigkeit von Zinsauf-

wendungen auf Ebene der Fondsgesellschaft könnte ggf. durch 

die Zinsschranke (§ 4h EStG) beschränkt werden. Auch könnten 

durch Auszahlungen an die Anleger unter Umständen sog. Über-

entnahmen entstehen, die zu nicht abziehbaren Schuldzinsen 

nach § 4 Abs. 4a EStG führen. Eine Überentnahme ist der Betrag, 

um den die Auszahlungen die Summe des Gewinns und der Ein-

lagen übersteigen.

Für den Anleger könnten die beschriebenen Folgen, insbeson-

dere höhere Steuerlasten in Form von Gewerbesteuer, zu einem 

geringeren Ergebnis nach Steuern führen.
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Umsatzsteuer (KVG als Rechtsträ-
gerin der Zielfonds 09)
Für die Zielfonds 09 könnten sich zusätzliche Steuerlasten z.  B. 

durch einen von der Finanzverwaltung im Nachhinein versagten 

Vorsteuerabzug der KVG als Rechtsträgerin der Zielfonds 09 erge-

ben. Die Nichtgewährung des Vorsteuerabzugs würde zu einer Er-

höhung der Aufwendungen der Zielfonds 09 führen, welche sich im 

Ergebnis mindernd auf die Erträge der Anleger auswirken könnte. 

Eine Versagung des Vorsteuerabzugs und die damit einhergehen-

de Ertragsminderung könnte z. B. darauf beruhen, dass eine von 

der K VG für Rechnung der Zielfonds 09 ausgeübte Option zur Um-

satzsteuer für steuer freie Vermietungsumsätze von der Finanz-

verwaltung nicht anerkannt wird. In diesem Fall wäre der Vor-

steuerabzug aus Eingangsleistungen, die mit den entsprechenden 

Vermietungsumsätzen in Zusammenhang stehen, ausgeschlossen.

Ähnliche Auswirkungen – mögliche Ertragsminderung der Anleger 

infolge höherer Umsatzsteuer festsetzungen – könnten sich auch 

allein dadurch ergeben, dass die Finanzverwaltung im Falle einer 

teilweise steuer freien und teilweise steuerpflichtigen Vermietung 

der Immobilien einen anderen Aufteilungsmaßstab zugrunde legt 

und den steuerpflichtigen Teil der Vermietungsumsätze erhöht. 

Soweit die Vermietungstätigkeit der K VG für Rechnung der Ziel-

fonds 09 teilweise steuer frei und teilwiese steuerpflichtig ist und 

dieses Verhältnis von den Annahmen im Zeitpunkt des Erwerbs 

der Immobilien abweicht oder sich später ändert, besteht das 

Risiko, dass bereits geltend gemachte Vorsteuer aufgrund der 

Regelung des § 15a UStG angepasst werden muss und diese An-

passung im Ergebnis zu einer Er tragsminderung für die Anleger 

führt.

Grundsteuer
Durch das Grundsteuer-Reformgesetz vom 26. November 2019 

(BGBl. 2019 I Seite 1794) sind neue gesetzliche Bewertungsre-

geln geschaf fen worden, um Grundstücke für Grundsteuerzwe-

cke auf den 1. Januar 2022 neu zu bewerten (sog. Bundesmodell). 

Das Grundsteuer-Reformgesetz vom 26. November 2019 sieht 

zudem eine Öf fnungsklausel vor, wonach es den Bundesländern 

freisteht, von den Regelungen des Bundesmodells abzuweichen 

und eigenständige Landesgesetze zur Grundsteuer zu erlassen. 

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen 

und Niedersachsen haben von der Öf fnungsklausel Gebrauch 

gemacht und die Bewertung des Grundvermögens für Zwecke 

der Grundsteuer landesgesetzlich geregelt. Das Saarland und 

Sachsen haben die Öf fnungsklausel genutzt, um vom Bundes-

gesetz abweichende Steuermesszahlen einzuführen. Die neuen 

Grundsteuerwerte werden bzw. wurden auf den 1. Januar 2022 

ermittelt und werden seit dem 1. Januar 2025 zur Festsetzung der 

Grundsteuer herangezogen. Aus den neuen Wertansätzen kann 

sich im Einzelfall eine im Vergleich zu den zuvor geltenden Rege-

lungen höhere Grundsteuerbelastung ergeben. 

11.3.5.3 Steuerliche Risiken auf der Ebene des 
Anlegers
Steuerbelastung ohne Liquiditätszufluss
Bei den Zielfonds 09 handelt es sich um Zweckvermögen 

im Sinne des InvStG. Liegen die Ausschüttungen der Ziel-

fonds 09 innerhalb eines Kalenderjahres unterhalb des 

Basisertrags, muss der Anleger die Differenz versteuern, 

d.h. die entstehende Steuerschuld ganz oder teilweise 

aus seinem sonstigen privaten Vermögen begleichen. 

Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rück-

nahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs 

mit 70 % des Basiszinses, der aus der langfristig erziel-

baren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, er-

mittelt.

Gleiches gilt (Begleichung von Steuern aus sonstigem privatem 

Vermögen), wenn dem Anleger aus seiner Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft in einem Wirtschaftsjahr steuerliche Erträ-

ge zugerechnet werden, ohne dass die Fondsgesellschaft eine 

entsprechende Auszahlung oder nur eine geringere Auszahlung 

vornimmt als die auf die steuerlichen Erträge entstehende Steu-

erschuld.

Verlustbeschränkungen 
Kommt es zu Verlusten, kann der Anleger diese, je nach seiner 

persönlichen steuerlichen Situation im Übrigen, unter Umstän-

den gar nicht oder nur eingeschränkt steuerlich geltend machen.

11.3.6 Sonstige Risiken
11.3.6.1 Allgemeine Rechtsänderungsrisiken
Die Angaben in diesem Verkaufsprospekt beruhen auf den zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden Gesetzen, der ver-
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öf fentlichten Rechtsprechung deutscher Gerichte sowie der be-

hördlichen Verwaltungspraxis (auch im Hinblick auf die Regulie-

rung der Kapitalmärkte, darunter die Regulierung der Verwaltung 

von Investmentvermögen). Sowohl die maßgeblichen Gesetze, 

deren Auslegung durch die Gerichte als auch die Anwendung der 

Gesetze durch die Verwaltung und können sich während der Dau-

er einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft ändern.

So ist etwa geplant, dass die Europäische Kommission sich im 

4. Quartal 2025 zu einer umfassenden Überarbeitung der Of fen-

legungsverordnung äußert. Außerdem ist am 15.  April  2025 die 

Richtlinie  (EU) 2024/927 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/

EU und 2009/65/EG („AIFMD II“) in Kraf t getreten. Eine Vielzahl 

der Vorgaben der AIFMD  II müssen die Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union bis zum 16.  April  2026 in nationales Recht 

umsetzen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist nicht abseh-

bar, wie die Änderungen durch die Rechtsprechung, die BaFin 

und auch die europäischen Aufsichtsbehörden (insbesondere 

die European Securities and Markets Authority – ESMA) inter-

pretier t werden und inwieweit dies Auswirkungen auf den AIF 

haben wird.

Des Weiteren kann nicht ausgeschlossen werden, dass die für 

einen planmäßigen Verlauf der Beteiligung derzeit bzw. künftig 

benötigten vertraglichen/behördlichen und/oder gesetzlichen 

Genehmigungen/Gestattungen nicht oder nicht rechtzeitig vor-

liegen oder nicht erneuert oder übertragen werden. Ein daraus 

entstehendes Risiko kann sowohl die Zielfonds 09 – und damit 

die Fondsgesellschaft – sowie etwaige Mieter der Immobilien-

objekte betref fen.

Rechtliche Änderungen können kann sich negativ auf die Fonds-

gesellschaft wie auch die Zielfonds 09 – und damit auf die Aus-

zahlungen an die Anleger – auswirken. 

11.3.6.2 Vertragserfüllungsrisiken 
(Kontrahenten- / Gegenparteirisiko)
Die Fondsgesellschaft, die K VG und die K VG für Rechnung der 

Zielfonds 09 haben bereits und/oder werden mit zahlreichen 

Vertragspartnern Verträge abschließen. Dadurch tragen die An-

leger mit telbar das Risiko, dass diese Verträge nicht oder nicht 

zu den geplanten Konditionen abgeschlossen werden, dass ab-

geschlossene Verträge anders als vereinbart ausgelegt und/oder 

nicht bzw. nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Soweit 

die Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß 

nachkommen oder diese unzureichend umsetzen, kann dieses zu 

einer vorzeitigen Auflösung der Verträge führen. 

Daneben besteht das Risiko, dass vertragliche Vereinbarungen 

unwirksam oder anfechtbar sind und bestehende Verträge ver-

ändert oder aufgelöst werden. Die Störungen bei der Durchfüh-

rung von Verträgen oder ihre vorzeitige Beendigung können sich 

negativ auf die Er träge der jeweiligen Gesellschaften und auf die 

Auszahlungen an die Anleger auswirken. 

11.3.6.3 Rechtsstreitigkeiten
Es besteht das Risiko, dass es im Zusammenhang mit dem Halten 

der Anteile an den Zielfonds 09, der Kapitalausstattung, dem An- 

und Verkauf von Immobilien sowie deren Bewir tschaftung oder 

im Zusammenhang mit sonstigen Verträgen zu Rechtsstreitigkei-

ten kommt, die negative Auswirkungen auf die Er tragslage der 

Fondsgesellschaft haben können.

11.3.6.4 Nachhaltigkeitsrisiken 
Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) sind Ereignisse oder Bedin-

gungen aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (So-

cial) oder Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten 

negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Fondsgesellschaft haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken 

können auch auf alle anderen bekannten Risikoarten einwirken 

und als ein Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitra-

gen.

Nachhaltigkeitsrisiken stellen keine eigene Risikoart dar, sondern 

wirken auf alle bekannten Risikoarten, wie z.  B. fondsbezogene 

Risiken oder Risiken aus dem Immobilienport folio, ein. Sie kön-

nen sich verstärkend auswirken und tragen somit wesentlich zum 

Gesamtrisikoprofil der Fondsgesellschaft bei. Die Berücksichti-

gung von ESG-Faktoren wirkt sich auf vielfältige Weise auf die 

Geschäftsergebnisse aus, z. B. auf den Zugang zu Kapital, Kos-

tensenkungen, Marktzugang, Reputation und Umsatzwachstum.

Es können Nachhaltigkeitsrisiken eintreten, die im Investitions-

prozess noch nicht erkennbar waren oder nicht er fasst wurden 

oder zwar erkannt, aber in ihrer Eintrit tswahrscheinlichkeit oder 

ihren Auswirkungen unterschätzt wurden. Dies kann zu einer 
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Wertminderung der Projektentwicklungen und letztlich auch zu 

einer Wertminderung der Anteile an der Fondsgesellschaft füh-

ren. Da Nachhaltigkeitsrisiken als Teilaspekte der bekannten Ri-

sikoarten zu verstehen sind und maßgeblichen Einfluss auf das 

Risikoprofil der Fondsgesellschaft haben, f inden diese auch ohne 

eigene Nennung in den im Risikokapitel genannten Risiken im 

Rahmen der Bewertung des Risikoausmaßes Berücksichtigung. 

Insoweit ist die Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die 

K VG der Zielfonds 09 als Teil der Gesamtrisikostrategie im Risiko-

management verankert.

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um ein Produkt im Sinne 

des Art. 6 Offenlegungsverordnung, welches nicht vorrangig Nach-

haltigkeitsziele verfolgt. Insoweit besteht bei diesem Beteiligungs-

angebot ein Risiko, dass Wirtschaftsaktivitäten gefördert werden, 

die nach der Taxonomieverordnung nicht als nachhaltig gelten. Die 

Investition in nicht oder weniger nachhaltige Immobilien könnte 

sich negativ auf die Wertentwicklung trotz einer zufriedenstellen-

den Einschätzung zum Zeitpunkt der Investition, insbesondere vor 

dem Hintergrund der perspektivisch steigenden und sich konkreti-

sierenden ESG-Vorschriften, als problematisch erweisen.

Aufgrund der vorstehenden Risiken könnte die Fondsgesellschaft 

geringere Auszahlungen leisten als prognostizier t. In diesem Fall 

würde sich die Rendite der Anleger verringern bis hin zu Verlus-

ten der Anleger, die sich anlagegefährdend auswirken können.

11.3.6.5 Risiko hinsichtlich der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle ist mit der Sicherstellung der mit den Anla-

gebedingungen konformen Zahlungsströme des AlF sowie der 

Zielfonds 09 beauftragt. Es besteht das Risiko, dass es trotz der 

Tätigkeit der Verwahrstelle zu Fehlverwendungen von Mitteln des 

AlF bzw. der Zielfonds 09 kommen kann oder dass die Verwahr-

stelle Zahlungen nicht oder nur verzögert freigibt. Dies kann auch 

passieren, wenn die Verwahrstelle ihren Pflichten nicht vertrags-

gemäß nachkommt.

11.3.6.6 Risiko aus externer Verwaltung des AlF
Gem. den Anforderungen des K AGB hat der AlF wie auch die Ziel-

fonds 09 die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft zu seiner Verwaltung bestellt. Die 

K VG entscheidet im eigenen Ermessen insbesondere über die An-

lage und die Verwaltung des Kommanditanlagevermögens des AlF 

sowie über das Vermögen der Zielfonds 09. Der Entscheidungs-

spielraum der Fondsgeschäftsführung wird weitestgehend bzw. 

gänzlich im Falle der Zielfonds 09 von der K VG übernommen oder 

durch deren Zustimmungsvorbehalte eingeschränkt. Es besteht 

das Risiko, dass die K VG trotz ihrer vertraglichen Verpflichtung, 

ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln, für den AlF 

bzw. die Zielfonds 09 nachteilige Entscheidungen trif f t oder ihren 

gesetzlichen und/oder vertraglichen Verpflichtungen in sonstiger 

Weise nicht nachkommt. Insbesondere ist die BaFin bei einem 

Verstoß gegen aufsichtsrechtliche Pflichten berechtigt, der K VG 

das Recht zur Verwaltung des AlF bzw. der Zielfonds 09 zu ent-

ziehen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass der AlF bzw. die 

Zielfonds 09 rückabgewickelt werden müssen, falls die Verwal-

tung des AlF bzw. der Zielfonds 09 von keiner anderen Kapitalver-

waltungsgesellschaft übernommen wird. Sofern die Verwaltung 

von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft übernommen 

wird, besteht das Risiko, dass höhere Kosten der Verwaltungstä-

tigkeit anfallen als prognostizier t.

Zudem kann die Möglichkeit, eine er folgsabhängige Vergütung zu 

erhalten, einen Anreiz für die K VG schaf fen, risikoreichere Inves-

titionen zu tätigen, als sie es ansonsten tun würde. Dieses erhöh-

te Risiko kann sich negativ auf die Fondsgesellschaft wie auch die 

Zielfonds 09 auswirken.

11.3.6.7 Interessenkonflikte bei der Geschäfts-
führenden Kommanditistin
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist die Geschäftsführende 

Kommanditistin als Gesellschafterin an weiteren Fondsgesell-

schaften beteilig t und hat dort ebenfalls die Geschäftsführung 

übernommen. Es ist möglich, dass die Geschäftsführende Kom-

manditistin sich als Gesellschafterin an weiteren Fondsgesell-

schaften beteilig t und dort die Geschäftsführung übernimmt. 

Hieraus könnte sich ein Interessenkonflikt für die Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin, welcher sich auf die Anleger der Habo-

na Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG negativ auswirken könnte, ergeben. 

Zudem werden 100 % der Geschäftsanteile der Geschäftsführen-

den Kommanditistin von der HANSAINVEST Finance I GmbH & Co. 

geschlossene Investmentkommanditgesellschaft gehalten, de-

ren Geschäftsanteile wiederum zu 100 % von der HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH gehalten werden. Sämtliche der 
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vorgenannten Gesellschaften gehören zur Unternehmensgruppe 

der K VG, die auch die Verwaltung für andere Fonds übernimmt. 

Hieraus können sich Interessenkonflikte, die sich negativ auf den 

AIF auswirken können, ergeben.

11.3.6.8 Interessenkonflikte bei der Habona 
Invest GmbH 
Die Habona Invest GmbH hat bereits neun Fonds mit einem ähnli-

chen Geschäftsbereich initiier t, acht davon im Bereich Einzelhan-

delsimmobilien und einen im Bereich Kindertagesstätten. 

Weiterhin hat die Habona Invest GmbH einen in Deutschland zu-

gelassenen of fenen Immobilien-Publikumsfonds initiier t, der in 

deutsche Nahversorgungsimmobilien investier t. Darüber hinaus 

wurden bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung drei of fene 

Spezialfonds für institutionelle Anleger initiier t. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie weitere Fonds in einem ähn-

lichen oder sogar identischen Geschäftsbereich initiier t, bevor 

dieser AIF vollständig liquidiert ist. Hieraus können sich Inter-

essenkonflikte, die sich negativ auf den AIF auswirken können, 

ergeben. 

Die Habona Invest GmbH ist auch für andere Investmentvermö-

gen beratend tätig. Hieraus kann sich ein Interessenkonflikt er-

geben. 

11.3.6.9 Interessenkonflikte bei der Kapitalver-
waltungsgesellschaft 
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH wurde als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft sowie der 

Zielfonds 09 bestellt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft über-

nimmt die Verwaltung auch für andere Fonds – unter Umständen 

auch mit einem ähnlichen Geschäftsbereich. Sofern dieses er fol-

gen sollte, kann sich hieraus ein Interessenkonflikt für die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft, welcher sich auf die Anleger der Ha-

bona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG negativ auswirken könnte, ergeben.

Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen 

kollidieren:

	» Interessen der K VG und der mit dieser verbundenen Unter-

nehmen,

	» Interessen der Mitarbeiter der K VG oder

	» Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds

	» Interessen der Kunden der K VG.

Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte bei der 

K VG und / oder ihren beauftragten Auslagerungsunternehmen 

begründen können, umfassen insbesondere:

	» Anreizsysteme für Mitarbeiter der K VG,

	» Mitarbeitergeschäfte,

	» Zuwendungen an Mitarbeiter der K VG,

	» Umschichtungen im Fonds,

	» stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsper formance 

(„window dressing“),

	» Geschäfte zwischen der K VG und den von ihr verwalteten In-

vestmentvermögen oder Individualport folios bzw. Geschäfte 

zwischen von der K VG verwalteten Investmentvermögen und 

/ oder lndividualport folios,

	» Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades‘“),

	» Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Per-

sonen,

	» Einzelanlagen von erheblichem Umfang,

	» Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits absehbaren 

Schlusskurs des laufenden Tages, so genanntes Late Trading,

	» Stimmrechtsausübung

11.3.6.10 Interessenkonflikte bei der Habona 
Invest Asset Management GmbH 
Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält für die auf 

Ebene der Zielfonds 09 von der K VG auf sie ausgelagerten Tätig-

keiten im Bereich des Erwerbs, Desinvestments und der Immobi-

lienverwaltung eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,6 % 

(inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) bezogen auf das Nettofondsver-

mögens der Zielfonds 09. Als Nettofondsvermögen der Zielfonds 

09 gilt der Durchschnit tswert des Sondervermögens abzüglich 

der Darlehen, der sich aus den jeweiligen Quartalswerten ergibt. 

Dieses kann einen Anreiz für die Habona Invest Asset Manage-

ment GmbH schaf fen, der K VG teurere Investitionen vorzuschla-

gen, als sie es ansonsten tun würde. Dieses erhöhte Risiko kann 

sich negativ auf die Fondsgesellschaft auswirken. 

Zudem erhält die Habona Invest Asset Management GmbH für die 

Identif izierung geeigneter Immobilienobjekte, welche die K VG 

der Zielfonds 09 für deren Rechnung erwirbt, eine Transaktions-
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gebühr in Höhe von 3,89 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der 

Nettoankaufspreise der Immobilien. Dies kann einen Anreiz für 

die Habona Invest Asset Management GmbH schaf fen, Immobi-

lienobjekte mit teureren Ankaufspreisen vorzuschlagen. Dieses 

erhöhte Risiko kann sich negativ auf die Fondsgesellschaft aus-

wirken. Schließlich erhält die Habona Invest Asset Management 

GmbH eine Transaktionsgebühr in Höhe von bis zu 2,8 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den Verkaufspreis der jeweiligen 

Immobilien. Dies kann einen Anreiz für die Habona Invest Asset 

Management GmbH schaf fen, einen vorzeitigen Verkauf von Im-

mobilienobjekten, der wir tschaftlich nicht vorteilhaf t ist, vorzu-

schlagen. Auch dieses Risiko kann sich negativ auf die Fondsge-

sellschaft auswirken.

Die Habona Invest Asset Management GmbH ist auch für andere 

Investmentvermögen beratend tätig. Hieraus kann sich ein Inter-

essenkonflikt ergeben.

11.3.6.11 Interessenkonflikte bei der Treuhand-
kommanditistin 
Interessenkonflikte für die Treuhandkommanditistin können sich 

daraus ergeben, dass ihre Vergütung sowie die ihr entstehenden 

Aufwendungen für die laufende Verwaltung ihrer für die Anleger 

treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteile von der Fondsge-

sellschaft getragen werden. Sie könnte daher zu Entscheidungen 

gelangen, die nicht im besten Interesse der Anleger liegen.

11.3.6.12 Weitere Interessenkonflikte 
Aus personellen Ver f lechtungen zwischen den Gesellschaften 

und einzelnen Personen können sich Interessenkonflikte erge-

ben. Geschäftsführer der Habona Invest GmbH, Habona Invest 

Service GmbH, Habona Management 09 GmbH und der Habona 

Beteiligungs 09 GmbH sind Guido Küther und Johannes Palla. Ne-

ben Guido Küther und Johannes Palla ist Hans Christian Schmidt 

Geschäftsführer der Habona Invest GmbH. Geschäftsführer der 

Habona Invest Asset Management GmbH sind Guido Küther, Hans 

Christian Schmidt und Carsten König. Die Habona Invest GmbH 

hält jeweils 100 % der Anteile an der Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH und an der Habona Invest Service GmbH. 

Die Geschäftsanteile der Habona Invest GmbH werden von der 

JP Holding GmbH (deren alleiniger Gesellschafter Johannes Palla 

ist) mit 82,5 % und von Guido Küther mit 17,5 % gehalten. Au-

ßerdem sind Johannes Palla und Guido Küther alleinige Gesell-

schafter der Habona Management 09 GmbH sowie der Habona 

Beteiligungs 09 GmbH. Darüber hinaus sind sowohl Johannes 

Palla als auch Guido Küther an anderweitigen Immobilienfonds, 

die von der Habona Invest GmbH aufgelegt wurden, als Komman-

ditisten beteilig t und fungieren teilweise als Geschäftsführer. Es 

besteht die Möglichkeit, dass die handelnden Personen nicht die 

Interessen der Fondsgesellschaft in den Vordergrund stellen, 

sondern eigene Interessen oder Interessen von anderen Beteilig-

ten ver folgen. Dies kann sich negativ auf das Ergebnis der Anlage 

auswirken. 

11.3.6.13 Gebühren
Im Zusammenhang mit dem Investmentvermögen fallen Provisio-

nen, Gebühren und Kosten an. Bevor es zu Auszahlungen durch 

die Fondsgesellschaft an die Anleger kommen kann, müssen die-

se Gebühren, Provisionen und Kosten beglichen werden. Reichen 

die erwir tschafteten Erlöse nicht zur Begleichung der Gebühren, 

Provisionen und Kosten aus, besteht das Risiko, dass es zu ver-

minderten oder keinen Auszahlungen kommt. 

11.3.6.14 Schlüsselpersonenrisiko, Schlüsselge-
sellschaftsrisiko und wesentliche Personen
Sowohl die Geschäftsführer der Komplementärin oder die Kom-

plementärin selbst als auch Vertragspartner können über die 

Laufzeit der Beteiligung ausfallen. In diesem Fall besteht das 

Risiko, dass sich für die betref fenden Personen und/oder Gesell-

schaften kein oder nur mit Verzögerungen geeigneter Ersatz f in-

det. Auch können sich Fehlentscheidungen des Managements der 

Vertragspartner nachteilig auf das Ergebnis des Fonds auswirken. 

11.3.6.15 Risiko von Euro- und/oder Finanzkri-
sen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Euro- und/oder 

eine weitere Finanzkrise auftrit t bzw. sich die aktuelle Finanz- 

und Wirtschaftslage derart verschlechtert, dass die Finanzmärkte 

unbeherrschbar werden und vollkommen versagen. Daraus fol-

gende mögliche Verwerfungen der Märkte einschließlich des Im-

mobilienmarktes können zu einer teilweisen oder vollständigen 

Einschränkung der Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft bzw. 

zu deren vorzeitiger Liquidation führen und in der Folge das vom 

Anleger erzielbare Ergebnis verschlechtern und gegebenenfalls 

auch zu einem Totalverlust der Anlage führen.
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11.3.6.16 Risiken einer Beendigung der Wäh-
rungsunion
Das System der Gemeinschaftswährung europäischer Staaten 

(Euro) befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Ver-

kaufsprospektes in einer Krise. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass dieses System zusammenbricht oder einzelne Staa-

ten aus dem Währungsverbund ausscheiden. In diesem Fall kön-

nen Währungsrisiken entstehen. So kann eine in Anspruch ge-

nommene Fremdfinanzierung in einer anderen Währung bedient 

werden müssen als zur Zeit der Aufstellung dieses Verkaufspros-

pektes absehbar. Dies kann das vom Anleger erzielbare Ergebnis 

verschlechtern und gegebenenfalls auch zu einem Totalverlust 

der Anlage führen.

11.3.6.17 Risiken aufgrund US-amerikanischer 
Handelspolitik
Aufgrund der US-amerikanischen Handelspolitik, insbesondere 

der Einführung hoher Handelszölle, kam es zu einer globalen 

wir tschaftlichen Verunsicherung, die auch die Immobilienmärkte 

indirekt belastet. Diese Handelszölle können zu steigenden Bau-

kosten und erschwerten Neubau- sowie Sanierungsprojekte füh-

ren, was Investitionen in Immobilien verzögern oder verteuern 

kann. Zudem bremsen die Handelskonflikte mit den USA bereits 

zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung das Wir tschaftswachs-

tum und erhöhen die Inf lationsgefahr, was sich negativ auf die 

Nachfrage und das Investitionsklima auswirken kann. Insbeson-

dere Gewerbeimmobilien wie Büro- und Logistik f lächen können 

hiervon betrof fen sein. Insgesamt kann aus diesen Umständen 

eine erhöhte Unsicherheit und eine mögliche Verlangsamung der 

Marktentwicklung resultieren. Dies kann sich wertmindernd auf 

das Fondsvermögen auswirken. Dies wiederum kann das vom 

Anleger erzielbare Ergebnis verschlechtern und gegebenenfalls 

auch zu einem Totalverlust der Anlage führen.

11.3.6.18 Rezession; mangelndes Wirtschafts-
wachstum
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung befindet sich die deut-

sche Wir tschaf t in einer anhaltenden Rezession und verzeich-

net insgesamt ein deutlich verlangsamtes Wachstum. Diese 

makroökonomische Situation birg t erhebliche Risiken für Im-

mobilieninvestitionen durch sinkende Kaufkraf t, reduzier te In-

vestitionsbereitschaf t und steigendes Leerstand- und Mietaus-

fallrisiko. 

Diese gesamtwir tschaftlichen Risiken können sich unmittelbar 

auf die Wertentwicklung der Immobilienobjekte und damit auf 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Zielfonds 09 und 

damit der Fondsgesellschaft auswirken. Dies kann zu Verlusten 

bei den Anlegern führen und im Extremfall den Totalverlust der 

Anlage zur Folge haben. 

11.3.6.19 Krankheitserreger/Krankheiten/Pan-
demien 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht keine pandemi-

sche Lage betref fend „SARS-CoV-2“ und COVID-19 mehr. Es ist 

allerdings nicht auszuschließen, dass es zum Entstehen und zur 

Verbreitung ähnlicher Krankheitserreger/Krankheiten kommt. Je 

länger die Ausbreitung des Coronavirus „SARS-CoV-2“ und CO-

VID-19 oder ähnlicher Krankheitserreger/Krankheiten anhält, 

desto stärker können sich jedoch auch Auswirkungen zeigen. Wie 

sich diese entwickeln, ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses 

Verkaufsprospektes nicht abzuschätzen, weil der weitere Verlauf 

nach wie vor nicht vorhersehbar ist. Es kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass sich die aktuelle Finanz- und Wirtschaftslage 

auf dem Immobilienmarkt stark verschlechtert. So ist etwa nicht 

auszuschließen, dass eine erneute Ausbreitung des Coronavirus 

„SARS-CoV-2“ und COVID-19 oder ähnlicher Krankheitserreger/

Krankheiten immer wieder zu Störungen des öf fentlichen Lebens 

und des Immobilienmarktes führen. Dies kann u. a. zu Leerstän-

den, Mietrückständen und Mietausfällen führen, die sich wert-

mindernd auf das Fondsvermögen auswirken können. Insgesamt 

können aus einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus „SARS-

CoV-2“ und COVID-19 oder der Ausbreitung ähnlicher Krank-

heitserreger/Krankheiten Verwerfungen des Immobilienmarktes 

entstehen, die zu einer teilweisen oder vollständigen Einschrän-

kung der Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft bzw. der K VG 

führen können. Dies kann das vom Anleger erzielbare Ergebnis 

verschlechtern und gegebenenfalls auch zu einem Totalverlust 

der Anlage führen.

11.3.6.20 Risiken aufgrund des Klimawandels 
Die Auswirkungen des Klimawandels werden in Deutschland 

und weltweit verstärkt sichtbar. Je nach Region und Naturgefahr 

ändert sich die Risikolage, zum Beispiel bei tropischen Wirbel-

stürmen, Gewittern, Überschwemmungen oder Dürren. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass klimabedingte oder andere 

Umweltrisiken beispielsweise zur Unbebaubarkeit von zur Bebau-
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ung vorgesehener Flächen, zur Zerstörung bereits (teil-)errichte-

ter Immobilien oder zu Lieferengpässen bei Baustof fen führen. 

Diese Umstände können sich wertmindernd auf das Fondsvermö-

gen auswirken. Dies wiederum kann das vom Anleger erzielbare 

Ergebnis verschlechtern und gegebenenfalls auch zu einem Total-

verlust der Anlage führen.

11.3.6.21 Russland-Ukraine-Konflikt; Nahost-
konflikt
Zum Datum der Prospektaufstellung führt Russland einen Krieg 

gegen die und in der Ukraine. Infolgedessen hat die Europäische 

Union zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt und bereits 

umgesetzt. Im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser weiter eskalier t 

und insbesondere auf NATO-Staaten übergreif t. Des Weiteren 

dauert zum Datum der Prospektaufstellung der Krieg zwischen Is-

rael und der Hamas im Gazastreifen an, der seit seinem Beginn zu 

schweren militärischen Auseinandersetzungen und einer äußerst 

angespannten humanitären Lage im Gazastreifen geführt hat. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verkaufsprospektes ist der 

weitere Verlauf dieser und weiterer Konflikte nicht abzuschätzen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die aktuelle Fi-

nanz- und Wirtschaftslage auf dem Immobilienmarkt verschlech-

ter t. Insbesondere kann es neben einem weiteren Anstieg der 

Baustof fpreise (u.a. durch Unterbrechung von Lieferketten) zu 

einer weiteren Erhöhung der Energiepreise kommen. Dies kann 

u. a. zu Leerständen, Mietrückständen und Mietausfällen führen, 

die sich wertmindernd auf das Fondsvermögen auswirken kön-

nen. Dies wiederum kann das vom Anleger erzielbare Ergebnis 

verschlechtern und gegebenenfalls auch zu einem Totalverlust 

der Anlage führen.

11.4 Prognosegefährdende Risiken
11.4.1 Blind-Pool-Risiko
Die dem vorliegenden Verkaufsprospekt zugrunde liegende 

Konzeption sieht einen so genannten echten Blind-Pool vor. Bei 

einem echten Blind-Pool sind nur die Rahmenbedingungen für 

wesentliche Investitionsbereiche des Investmentvermögens zum 

Datum der Aufstellung des Verkaufsprospektes in Form von In-

vestitions- und Entscheidungskriterien bekannt, d.h. konkrete 

Angaben zu den geplanten Investitionen liegen noch nicht oder 

nicht vollständig vor. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die konkreten An-

lageobjekte noch nicht fest. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen dementsprechend 

die konkreten Immobilienobjekte, in die die Zielfonds 09 inves-

tieren werden, noch nicht fest.

Insgesamt besteht keine Sicherheit, dass die von der Fondsgesell-

schaft geplanten Zielinvestitionen verwirklicht werden können. 

Hierdurch ist der Investmenterfolg der Fondsgesellschaft erheb-

lichen Unsicherheiten ausgesetzt. Weiterhin können Immobilien 

zu gegenüber den Annahmen der Fondsgeschäftsführung ungüns-

tigeren Konditionen erworben werden. Dies hätte negative Aus-

wirkungen auf die Ertragslage der Zielfonds 09, mittelbar auf die 

Fondsgesellschaft und somit auf die Auszahlungen an die Anleger.

11.4.2 Portfolio-Zusammensetzung
Die im Prospekt dargestellten geplanten Auszahlungen in Höhe 

von 4 % p.a. basieren auf einem Plan-Portfolio der Zielinvestiti-

onen aus ca. 20 Objekten mit einer Gesamtmietfläche von ca. 

32.000 m² und prognostizierten jährlichen Nettokaltmieten von 

EUR 4.609.012. Die Realisierung dieses geplanten Portfolios ist je-

doch unter anderem von dem Erreichen des geplanten Maximalen 

Platzierungsvolumens von EUR 50.000.000 abhängig (vgl. auch die 

Abschnitte „Geringeres Emissionskapital“ (Seite  36) und „Größe-

res Emissionskapital“ (Seite 36)) und insoweit nicht vorhersehbar. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass zwar das geplante 

Maximale Platzierungsvolumen erreicht wird, ein größerer Teil der 

Anleger jedoch erst zum Ende des Platzierungszeitraums zeichnet. 

Weiterhin sind die Zielinvestitionen (vgl. die Ausführungen zum 

Blind-Pool, Abschnit t „Blind-Pool-Risiko“ (Seite  50) heute noch 

nicht bekannt. Aus diesem Grunde ist nicht auszuschließen, dass 

tatsächlich in weniger bzw. mehr dieser unbenannten Zielinves-

titionen zu höheren Kaufpreisen als geplant investier t wird. Aus 

diesem Grunde sind sämtliche prognostizier ten Angaben und 

Planungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Insgesamt steht die spätere tatsächliche Zusammensetzung 

der Zielinvestitionen zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Ver-

kaufsprospektes noch nicht fest. Es gibt deshalb keine Gewähr 

dafür, dass auch tatsächlich die bei der Konzeption des Betei-

ligungsangebots zugrunde gelegten Zielinvestitionen erworben 
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werden. Dadurch wird die Struktur der Investitionen und der 

Mieteinnahmen aus Zielinvestitionen im Hinblick auf ihre Höhe 

und ihren Zeitpunkt gegenüber den Annahmen der Fondsge-

schäftsführung teilweise oder auch umfänglich abweichen. Der 

tatsächlich realisier te Diversif ikationsgrad steht erst nach allen 

Ankäufen fest. Ein geringerer Diversif ikationsgrad führt zu stär-

kerer Beeinträchtigung der Zielfonds 09 und damit mit telbar des 

AIF bei negativer Entwicklung einzelner Zielinvestitionen. 

11.4.3 Abhängigkeit von den 
Zeitpunkten des Mittelzuflusses
Bei dem vorliegenden Investment vermögen handelt es sich um 

eine Investit ion, bei der Mit telzuf lüsse weder der Höhe noch 

dem Zeitpunk t nach vorhergesag t werden können. Demnach 

können nur Annahmen getrof fen werden, wobei die zugrun-

deliegenden Daten auf den Planungen und Annahmen zu den 

geplanten Zielinvestit ionen sowie Er fahrungen im Hinblick auf 

den Immobilienmark t basieren. Die Abhängigkeit vom Zeit-

punk t des tatsächlichen Mit telzuf lusses kann sich negativ auf 

das Nut zen von möglichst optimalen Vermark tungszeitpunk ten 

auswirken. 

11.4.4 Liquiditätsrisiken / Überschuldung 
Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in 

Überschuldung geraten. Dies kann der Fall sein, wenn die Fonds-

gesellschaft geringere Einnahmen und/oder höhere Ausgaben als 

erwartet zu verzeichnen haben. Die daraus folgende Insolvenz 

der Fondsgesellschaft kann zur Minderung des Anlageergebnis-

ses für den Anleger führen, bis hin zu einem teilweisen Verlust 

oder Totalverlust des Anlagebetrages nebst Agio, da die Fondsge-

sellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Die Fondsgesellschaft kann nur Auszahlungen an die Anleger leis-

ten, wenn sie über genügend liquide Geldmittel ver fügt. Die Li-

quidität der Fondsgesellschaft kann sich durch das Eintreten von 

einem oder mehreren Risiken nachteilig entwickeln. Dies kann 

zur Folge haben, dass die Auszahlungen der Fondsgesellschaft 

teilweise reduzier t werden oder sogar ganz ausfallen. 

Haupteinnahmequelle der Fondsgesellschaft sind die Einnah-

men aus Zuflüssen der Zielfonds 09, die diese wiederum aus der 

Bewir tschaftung der Zielinvestitionen erhalten. Gerät die die 

Zielfonds 09 verwaltende K VG in wir tschaftliche bzw. f inanziel-

le Schwierigkeiten, hat dies unmittelbar Auswirkungen auf die 

Fondsgesellschaft. 

Die prognostizier te Auszahlungshöhe und der Zeitpunkt der Aus-

zahlungen werden von vielen Faktoren stark beeinflusst und kön-

nen somit variieren. Es besteht – wie dargestellt (vgl. Abschnit t 

„Mietzinsniveau, Bonität der Mieter und Mietausfallrisiko“ (Sei-

te 37) – das Risiko, dass die künftig erzielbaren Mieten niedriger 

ausfallen als geplant sowie das Risiko der Nichtdurchsetzbarkeit 

von Miet forderungen und der Zahlungsunfähigkeit von Mietern. 

Genauso kann der prognostizier te Veräußerungserlös für die 

Immobilienobjekte geringer ausfallen als angenommen und in 

solch einem Fall die Rückzahlungshöhe beeinträchtigen. Auch 

können Kredite gekündigt werden oder nicht oder unzureichend 

versicherte Schäden auftreten oder wesentliche Vertragspartner 

ausfallen oder ihre Vertragspflichten nicht oder unzureichend er-

füllen. Die Folge kann sein, dass die geplanten Auszahlungen in 

einzelnen Jahren geringer sein werden oder ganz ausfallen.

Maximales Risiko
Es drohen dem Anleger Risiken, die zu einem Totalverlust 

des Anlagebetrages nebst Agio (gemeinsam auch „Anla-

ge“) führen können. Bei kumuliertem Eintritt verschie-

dener Risiken kann es für den Anleger zum Totalverlust 

der Anlage und eventuell weiteren Vermögensnachtei-

len (z.  B. Steuerzahlungen) kommen. Falls der Anleger 

eine individuelle Fremdfinanzierung in Anspruch nimmt, 

kann es aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung ein-

schließlich Zinsen und Gebühren zu einem Verlust von 

weiterem Vermögen des Anlegers bis hin zu einer Insol-

venz kommen. Auch kann weiteres Vermögen der Anle-

ger durch zu leistende Steuerzahlungen, Verpflichtungen 

aus einer persönlichen Anteilsfinanzierung und – ggf. im 

Insolvenzfall – durch die Rückzahlungsverpflichtungen 

bereits erfolgter Auszahlungen belastet werden. 
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12 Anteile

12.1 Anteilsklassen, Anteile mit 
unterschiedlichen Rechten
Sämtliche ausgegebene Anteile an dem AIF haben die gleichen 

Ausgestaltungsmerkmale. Anteilsklassen werden nicht gebildet. 

Es gibt keine Anteile mit unterschiedlichen Rechten. 

12.2 Art und Hauptmerkmale der Anteile
Bei diesem Investmentvermögen handelt es sich um mittelbare 

oder unmittelbare Kommanditbeteiligungen an einem geschlos-

senen Publikums AIF in der Rechtsform einer geschlossenen In-

vestmentkommanditgesellschaft. 

Durch seine Beteiligung erlangt der Anleger (als Treugeber über 

die Treuhandkommanditistin) die mit der Kommanditbeteiligung 

verbundenen und in den §§ 166 f f. HGB begründeten Rechte und 

Pflichten eines Kommanditisten. Diese werden durch die Rege-

lungen des Gesellschaftsvertrages, der Anlagebedingungen und 

des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ergänzt. 

Es handelt sich bei den Anteilen um Kommanditanteile. Auch bei 

treugeberischer Beteiligung vermitteln sie über die Treuhand-

kommanditistin die Rechtsstellung eines beschränkt haftenden 

Kommanditisten der Fondsgesellschaft. 

Da es sich bei den Anteilen am AIF um Kommanditanteile und 

nicht um Aktien handelt, ent fallen Angaben zur Verbriefung, zur 

Ar t der Ausgabe (Anteilsscheine oder Einzelurkunden, Inhaber- 

oder Namensaktien) und zur Stückelung.

Der Anleger hat gem. Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 

folgende Rechte und Pflichten: 

Beteiligung an der Gesellschaft
Gem. § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages können sich Anleger 

an der Gesellschaft mit telbar über die Treuhandkommanditistin 

als Treugeber beteiligen. 

Direkte Beteiligung, Verwaltungsmandat
Gem. §  6 Abs.  1 des Gesellschaftsvertrages können Treugeber 

sich persönlich und unmittelbar beteiligen und sich entscheiden, 

ihre Beteiligung gem. Treuhand- und Verwaltungsvertrag durch 

die Treuhandkommanditistin verwalten zu lassen (Verwaltungs-

mandat).

Einzahlung 
Die Anleger haben gem. §  7 Abs.  1 des Gesellschaftsvertrages 

den Anlagebetrag zzgl. eines Agios von 5 % (sofern nicht von der 

Gesellschaft entsprechend §  5 Abs.  3 des Gesellschaftsvertra-

ges abweichend berechnet) hierauf bis spätestens 14 Tage nach 

Eingang der schrif tlichen Mitteilung der Treuhandkommanditistin 

über die Annahme des Beitrit tsangebotes einzuzahlen.

Informationsrecht
Gem. § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages haben die Komman-

ditisten über das Recht nach § 166 HGB hinaus das Recht, jeder-

zeit die Handelsbücher und die Papiere der Gesellschaft durch 

einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen ein-

sehen zu lassen. Den Treugebern werden unmittelbar die Rechte 

aus §§ 164 Hs. 2 i.V.m. § 116 Abs. 2 S. 1, 166 HGB (Kontroll- und 

Informationsrecht) eingeräumt. 

Einsichtsrecht
Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses hat der Gesellschaf-

ter/Treugeber das Recht, den Jahresbericht auf Wunsch in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft einzusehen. Der vollständige 

Jahresbericht wird auf Anforderung eines Gesellschafters/Treu-

gebers diesem in Kopie übersandt. 

Stimmrecht in Gesellschafterversammlungen
§ 17 des Gesellschaftsvertrages räumt den Anlegern ein Stimm-

recht bei Gesellschafterbeschlüssen im schrif tlichen Ver fahren 

oder in Gesellschafterversammlungen sowie ein Recht auf Teil-

nahme an Gesellschafterversammlungen ein.

Beteiligung am Ergebnis und Vermögen 
der Gesellschaft sowie Ergebnisverwendung 
und Auszahlungen
Gem. §  13  Abs.  2 des Gesellschaftsvertrages sind die Anleger 

grundsätzlich im Verhältnis der ihnen zuzurechnenden Hafteinlagen 

am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt. Gem. 

§ 14 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages soll die verfügbare Liquidität 

der Gesellschaft an die Gesellschafter ausgezahlt werden, soweit sie 
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nicht nach Auffassung der Geschäftsführenden Kommanditistin und 

im Rahmen des Liquiditätsmanagements der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung 

einer ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Gesell-

schaft bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur 

Substanzerhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird. Die Höhe der 

Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszah-

lungen kommen. Im Fall einer Überrendite und nach Befriedigung 

der Vorzugsgewinnansprüche stehen der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft 40 % dieser Überrendite zu. Das gleiche gilt bei Liquidation 

der Fondsgesellschaft betreffend den Liquidationserlös. 

Übertragungs- und Belastungsrecht
Der Anleger kann seinen Gesellschaftsanteil bzw. seine Treuge-

berbeteiligung mit vorheriger schrif tlicher Zustimmung der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin, die nur aus wichtigem Grund 

versagt werden kann, gem. § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertra-

ges ganz oder teilweise übertragen oder belasten. 

Ausscheiden aus der Gesellschaft
Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters oder bei Eingreifen 

anderer gesetzlicher Auflösungs- oder Ausschlussgründe wird die 

Gesellschaft zwischen den anderen Gesellschaftern fortgeführt. 

Die Kommanditbeteiligung des ausgeschiedenen Kommanditisten 

wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen 

Beteiligung zu. Dem ausscheidenden Gesellschafter steht ein Ab-

findungsanspruch gem. § 22 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages zu.

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft durch Kündi-

gung oder Ausschluss aus, so richtet sich sein Abfindungsan-

spruch nach dem Verkehrswert seiner Beteiligung. Der Verkehrs-

wert seiner Beteiligung berechnet sich anhand des Wertes der 

ihm entsprechend der Höhe seiner Beteiligung zuzuordnenden 

Kapitalkonten auf der Basis des Jahresberichtes der Gesellschaft 

des dem Ausscheiden des Gesellschafters vorausgehenden ab-

geschlossenen Geschäftsjahres bezogen auf den Zeitpunkt des 

letzten Bilanzstichtages vor dem Ausscheiden. 

Die Auszahlung der Abfindung er folgt in zwei gleichen Raten, so-

weit die Liquiditätslage der Gesellschaft es erlaubt. Andernfalls 

kann die Zahlung der Abfindung auf bis zu fünf Jahre gleichmäßig 

verteilt werden. Die Zahlung der ersten Rate hat in den ersten 

sechs Monaten nach Feststellung der Abfindungshöhe zu er fol-

gen, die der zweiten Rate innerhalb eines halben Jahres nach 

Zahlung der ersten Rate. Alle Raten sind spätestens mit Auflösung 

der Gesellschaft und Rückzahlung aller Gesellschaftsanteile zu 

begleichen.

Ausscheidende Gesellschafter können keine Sicherheitsleistung 

betref fend ihre Abfindung verlangen.

Recht auf Teilhabe am Liquidationserlös
Bei Auflösung der Gesellschaft werden in einem ersten Schrit t 

unter Aufdeckung der stillen Lasten die Fremdverbindlichkeiten 

der Gesellschaft beglichen. Das verbleibende Vermögen, ein-

schließlich der stillen Reserven, wird entsprechend dem für die 

Gewinnverteilung festgelegten Schlüssel und Rang gem. § 13 des 

Gesellschaftsvertrages unter den Gesellschaftern verteilt.

Geltendmachung von Sonderbetriebsausgaben
Sonderbetriebsausgaben kann der Gesellschafter gem. 

§ 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages geltend machen.

12.3 Wichtigste rechtliche Auswirkungen 
der für die Tätigkeit der Anlage 
eingegangenen Vertragsbeziehung
Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft, der Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag und insbesondere die Anlagebedingun-

gen bilden die rechtlichen Grundlagen der Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft. 

Die Rechte und Pflichten der Anleger, die im Gesellschaftsvertrag 

vereinbart sind, sind in dem Abschnit t „Art und Hauptmerkmale 

der Anteile“ (Seiten 52 f.) dargestellt.

Auf den Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag f indet deutsches Recht An-

wendung. Sofern der Anleger Verbraucher i.S.v. §  13  BGB ist, 

ist Gerichtsstand der allgemeine Gerichtsstand des Anlegers. 

Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesellschaftsvertrag der 

Sitz der Fondsgesellschaft vereinbart.

12.4 Keine Börsen und Märkte, an denen 
Anteile notiert oder gehandelt werden 
Bei den von Anlegern erworbenen Kommanditanteilen am Invest-

mentvermögen handelt es sich um eine Art der Beteiligung, für die 
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derzeit keine geregelte Börse und kein geregelter Markt existieren. 

Eine Veräußerung der Kommanditanteile ist somit eingeschränkt. 

Ein Handel kann insoweit ausschließlich über unregulier te Zweit-

märkte für Kommanditbeteiligungen er folgen. Der diesem Handel 

zugrundeliegende Marktpreis wird allerdings nicht ausschließlich 

durch den Wert der im Investmentvermögen gehaltenen Vermö-

gensgegenstände, sondern durch Angebot und Nachfrage be-

stimmt. Aus diesem Grund kann der zu erzielende Markt- bzw. 

Börsenpreis von dem ermittelten Anteilswert des Investmentver-

mögens abweichen. 

12.5 Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Beitrittsmöglichkeiten und Mindestbeteiligung 
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000; höhere Kapitaleinla-

gen müssen stets auf volle EUR 1.000 lauten, jeweils zuzüglich 5 % 

Agio (sofern nicht von der Gesellschaft abweichend berechnet).

Die Beteiligung kann mittelbar als Treugeber über die Treuhand-

kommanditistin oder unmittelbar als Direktkommanditist er fol-

gen. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag f indet auf beide For-

men der Beteiligung Anwendung, wobei im Fall der mit telbaren 

Beteiligung die Bestimmungen über das Treuhandverhältnis ent-

sprechend gelten, soweit sich nicht aus der Natur der Direktbetei-

ligung des Anlegers zwingend etwas anderes ergibt. Im Fall einer 

mit telbaren Beteiligung des Anlegers als Treugeber besteht zwi-

schen der Treuhandkommanditistin und dem Anleger ein echtes 

Treuhandverhältnis während bei einer unmittelbaren Beteiligung 

die Treuhandkommanditistin die Aufgabe einer Verwaltungstreu-

händerin übernimmt. 

Annahme der Beitrittserklärung
Die Beitrit tsunterlagen nimmt die ProRatio Steuerberatung und 

Treuhand Gesellschaft mbH („ProRatio“) unter folgender Adres-

se entgegen:

ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH  

Limburger Straße 1 

50672 Köln.

Die ProRatio als Treuhandkommanditistin der Fondsgesellschaft 

entscheidet in freiem Ermessen nach Absprache mit der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin über die Annahme der Beitrit t-

serklärung des Anlegers. Sie wird den Anleger über die Annahme 

seiner Beitrit tserklärung sowie den Beitrit t mit einem Annahme-

schreiben informieren. 

Erwerbspreis, Einzahlungskonto 
und Einzahlungsmodalitäten
Der Anleger hat den Anlagebetrag zzgl. eines erhobenen Agios bis 

spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treu-

handkommanditistin auf nachfolgendes Fondskonto der Fonds-

gesellschaft zu überweisen:

Kontoinhaber:	 Habona Deutsche 

	 Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 

	 GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

Bank:	 Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

IBAN:		 DE81 5019 0000 3400 3554 00

BIC:		 FFVBDEFF

Verwendungszweck:	 Name, Vorname, Registernummer

Sowohl der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

mit der Treuhandkommanditistin als auch die Beteiligung als 

Treugeber stehen unter der aufschiebenden Bedingung der voll-

ständigen und fristgerechten Zahlung des Anlagebetrages zzgl. 

des erhobenen Agios durch den Anleger.

Rücknahme der Anteile
Eine Rücknahme der Anteile durch die Fondsgesellschaft ist 

grundsätzlich nicht möglich. Etwas anderes gilt, wenn der Anleger 

innerhalb der Widerrufsfrist von 14 Tagen seine Beitrit tserklä-

rung widerruft. 

Darüber hinaus kann die Treuhandkommanditistin, im Einverneh-

men mit der Geschäftsführenden Kommanditistin, nach er folglo-

ser angemessener Fristsetzung von dem Beitrit t eines säumigen 

Anlegers Abstand nehmen. Der säumige Anleger kann hieraus 

keinerlei Rechte ableiten; ihm steht insbesondere kein Aufwen-

dungs- oder Schadensersatz zu.

12.6 Angabe zum Nettoinventarwert 
(Stand: 30. September 2025) 
Der jüngste Nettoinventarwert der Habona Deutsche Nahversor-

gungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment 

KG gemäß § 297 Abs. 2 K AGB beträgt EUR 15.189,84.
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Wichtige Hinweise:
Der Nettoinventarwert wurde zum Bewertungsstichtag 30.  Sep-

tember 2025 ermittelt. Das zur Ermittlung des Nettoinventarwerts 

herangezogene Kommanditanlagevermögen des geschlossenen 

Investmentvermögens soll während des Platzierungszeitraums 

und der Investitionsphase erst schrit tweise aufgebaut werden. 

Der vorstehend ausgewiesene Nettoinventarwert berücksich-

tigt die bis zum Bewertungsstichtag eingezahlten Einlagen der 

Gründungsgesellschafter in Höhe von EUR  16.000 sowie die bis 

zu diesem Zeitpunkt dem geschlossenen Investmentvermögen 

belasteten Kosten und bereits eingegangene Verbindlichkeiten. 

Einzahlungen durch Anleger waren zum Bewertungsstichtag noch 

nicht er folgt. 

Der angegebene Nettoinventarwert zum Bewertungs-

stichtag fällt somit insbesondere aufgrund der bis da-

hin lediglich geringen Kapitaleinzahlungen von 0,03 % 

des angestrebten Platzierungsvolumens niedrig aus. Die 

Aussagekraft des angegebenen Nettoinventarwerts ist 

während der Platzierungsphase stark eingeschränkt, da 

er ermittelt wurde, bevor Anleger ihre Einzahlungen ge-

leistet haben. Durch Einzahlungen der Anleger, Investi-

tionstätigkeit und ggf. Aufnahme von Fremdkapital un-

terliegt der Nettoinventarwert Veränderungen.

Der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentvermögens 

wird künftig gemäß der gesetzlichen Vorschrif ten auf jährlicher 

Basis ermittelt und regelmäßig auf der Internetseite der K VG bzw. 

im Jahresbericht mitgeteilt. Nach Abschluss der Platzierungspha-

se ist der Nettoinventarwert des geschlossenen Investmentver-

mögens auch bei Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen zu 

ermitteln und auf der Internetseite der K VG mitzuteilen.

12.7 Übertragung von Anteilen
Eine Übertragung der Anteile er folgt im Falle der Schenkung 

und des Verkaufs im Wege der Abtretung sowie im Erbfall kraf t 

Gesetzes. Bei Übertragung der Anteile an der Fondsgesellschaft 

erhält der Anleger den von ihm mit einem Käufer vereinbarten 

Kaufpreis. 

Im Falle des Todes eines Anlegers wird die Fondsgesellschaft mit 

seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgeführt. Mehrere 

Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen Anlegers 

haben unverzüglich zur Wahrnehmung ihrer aus der Beteiligung 

an der Fondsgesellschaft folgenden Rechte einen gemeinsamen 

Bevollmächtigten zu bestellen. Ist Testamentsvollstreckung ange-

ordnet, so ist der Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen.

12.8 Einschränkung der 
Handelbarkeit von Anteilen
Grundsätzlich bedar f jede Übertragung, teilweise Übertragung 

oder sonstige Ver fügung über Gesellschaftsanteile oder Treuge-

berbeteiligungen oder einzelne Ansprüche hieraus zu ihrer Wirk-

samkeit der vorherigen schrif tlichen Zustimmung der Geschäfts-

führenden Kommanditistin. Daneben bedar f die Übertragung von 

Beteiligungen der Treugeber auch einer Übertragung der Rechte 

und Pflichten aus dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag.

Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. 

Eine teilweise Übertragung ist nur dann möglich, wenn der zu 

übertragende und der verbleibende Anteil durch 1.000 teilbar 

ist und die entstehenden Anteile jeweils mindestens EUR 10.000 

betragen. 

Eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder Teilgesell-

schaftsanteilen ist grundsätzlich nur mit Wirkung zum Ablauf des 

31. Dezember eines Kalenderjahres zulässig.

12.9 Informationen für Interessierte
Der am Erwerb eines Anteils Interessier te kann Informationen 

über die Anlagegrenzen des Risikomanagements, die Risikoma-

nagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den 

Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögens-

gegenständen des AIF verlangen und diese bei der Habona Deut-

sche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlos-

sene Investment KG, Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am 

Main anfordern. 
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13 Kosten

13.1 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag 
und Initialkosten
Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe aus 

seiner gezeichneten Kommanditeinlage und dem Ausgabeauf-

schlag. Der Ausgabeaufschlag („Agio“) beträgt 5 % (sofern nicht 

von der Gesellschaft entsprechend § 5 Abs. 3 des Gesellschafts-

vertrages abweichend berechnet) der Kommanditeinlage. Ein 

Rückgabeaufschlag wird nicht erhoben. 

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in der 

Platzierungsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 7,38 % 

(inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der Kommanditeinlage belastet 

(„Initialkosten“). Die Initialkosten sind frühestens nach Einzah-

lung der Einlage und Ablauf des Widerrufs fällig. 

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während der 

Platzierungsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 

11,79 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des Ausgabepreises. 

Dies entspricht 12,38 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der ge-

zeichneten Kommanditeinlage.

Nach Abschluss der Platzierungsphase werden keine weiteren 

Anteile ausgegeben und eine Rücknahme der Anteile ist während 

der Laufzeit des AIF nicht möglich. Daher ent fallen Angaben zur 

Berechnung sowie Angaben zu Art, Ort und Häufigkeit der Veröf-

fentlichung des Ausgabe- und Rücknahmepreises.

Der Ausgabeaufschlag wird als Teil der Eigenkapitalvermittlungs-

provision an die Habona Invest Service GmbH vergütet. 

13.2 Sonstige Kosten und Gebühren
13.2.1 Vom Anleger zu tragende 
Kosten und Gebühren
Soweit sich der Anleger als Direktkommanditist beteilig t oder sei-

ne Treuhandbeteiligung in eine direkte Beteiligung umwandelt, 

hat der Anleger die ihm dadurch entstehenden Notargebühren 

und Registerkosten selbst zu tragen.

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesellschaft oder Veräuße-

rung eines Anteils auf dem Zweitmarkt, kann die K VG vom Anle-

ger Erstat tung für notwendige Auslagen in nachgewiesener Höhe, 

jedoch nicht mehr als 1,5 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

Anteilswerts verlangen. 

Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto, Kosten für die Teilnah-

me an den Gesellschafterversammlungen, persönliche Steuer

beratung etc. hat der Anleger selbst zu tragen. Ferner hat er die 

Kosten der Überweisung seiner Einlage nebst Agio zu tragen.

Da die Höhe der vorgenannten Kosten jeweils u.a. von den per-

sönlichen Verhältnissen oder der Höhe der Beteiligung des je-

weiligen Anlegers abhängig ist, kann eine Bezif ferung nicht vor-

genommen werden.

13.2.2 Von der Gesellschaft zu 
zahlende Kosten und Gebühren.
Summe aller laufenden Vergütungen
Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIF-K VG, an Ge-

sellschafter der AIF-K VG oder der Gesellschaft sowie an Drit te 

kann jährlich insgesamt bis zu 0,341 % (inkl. gesetzlicher Umsatz-

steuer) der Bemessungsgrundlage betragen, für den Zeitraum 

von 36 Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage mindestens 

jedoch EUR 2.975 p.a. Daneben können Transaktionsvergütungen 

und eine er folgsabhängige Vergütung berechnet werden. 

Vergütungen, die an die AIF-KVG und 
bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind
	» Die AIF-K VG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft erst-

mals ab dem Jahr 2025 eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,131 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) der Bemes-

sungsgrundlage, wobei die Vergütung im ersten Geschäfts-

jahr anteilig ab dem Monat beansprucht werden kann, ab 

dem die Vertriebszulassung für den AIF gemäß §  316  K AGB 

vorliegt. Die AIF-K VG ist berechtigt, auf die jährliche Vergü-

tung monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils ak-

tuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind 

nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes so-

wie der tatsächlich geleisteten Auszahlungen auszugleichen.

	» Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft 

(Komplementärin) erhält als Entgelt für ihre Haftungsübernah-

me eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,06 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) der Bemessungsgrundlage im je-
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weiligen Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststellung 

des tatsächlichen Nettoinventarwertes sowie der tatsächlich 

geleisteten Auszahlungen auszugleichen. Eine Mindestvergü-

tung in Höhe von EUR 2.975 p.a. wird für einen Zeitraum von 

36 Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage vereinbart. 

	» Die Treuhandkommanditistin erhält für die laufende Anleger-

verwaltung, die sie allen Anlegern einschließlich den Direkt-

kommanditisten gegenüber erbringt, eine jährliche Vergütung 

in Höhe von bis zu 0,15 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Sie 

ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Net-

toinventarwertes sowie der tatsächlich geleisteten Auszah-

lungen auszugleichen.

Vergütungen und Kosten auf 
Ebene der Zielfonds 09
Auf Ebene der Zielfonds 09 fallen Vergütungen und weitere Kosten 

an. So ist vorgesehen, dass die KVG aus dem Vermögen der Ziel-

fonds 09 jeweils eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,48 % 

(inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des Nettofondsvermögens der 

Zielfonds 09 für deren Verwaltung, die Verwahrstelle jeweils eine 

Vergütung von bis zu 0,0863 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

des Nettofondsvermögens der Zielfonds 09, mindestens jedoch 

EUR 14.280 im jeweiligen Geschäftsjahr und die Habona Invest 

Asset Management GmbH für Tätigkeiten im Bereich des Erwerbs, 

Desinvestments und der Immobilienverwaltung eine jährliche Ver-

gütung in Höhe von bis zu 0,6 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) 

bezogen auf das Nettofondsvermögen der Zielfonds 09 erhält. Das 

Nettofondsvermögen der Zielfonds 09 ist der Durchschnittswert des 

Sondervermögens abzüglich der Darlehen, der sich aus den jeweili-

gen Quartalswerten ergibt. Die genannten Vergütungen und weite-

ren Kosten werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung 

gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert des jeweiligen 

Zielfonds 09 auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus.

Verwahrstellenvergütung
Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,036 % 

(inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des durchschnit tlichen Nettoin-

ventarwertes der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr, min-

destens jedoch EUR 7.140 (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Die 

Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten. 

Aufwendungen, die zulasten 
der Gesellschaft gehen
	» Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. ent fallender Steu-

ern hat die Gesellschaft zu tragen:

	› Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der 

Vermögensgegenstände gem. §§ 261, 271 K AGB; 

	› bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahrstelle, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Ver-

wahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Aus-

land;

	› Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

	» Aufwendungen für die Beschaf fung von Fremdkapital (insbe-

sondere an Drit te gezahlte Zinsen und Gebühren); 

	» für die Vermögensgegenstände entstehende Bewir tschaf-

tungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und Betriebs-

kosten, die von Drit ten in Rechnung gestellt werden); 

	» Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Ab-

schlussprüfer;

	» von Drit ten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendma-

chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Gesell-

schaft sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft erhobe-

nen Ansprüchen; 

	» Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öf-

fentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben wer-

den; 

	» ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene 

Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf die 

Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände (einschließlich 

steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von externen Rechts- 

oder Steuerberatern in Rechnung gestellt werden;

	» Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtig-

ten, soweit diese gesetzlich er forderlich sind;

	» Angemessene Kosten für Gesellschafterversammlungen;

	» Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet.

	» Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Zielfonds 09 

können ebenfalls Kosten anfallen; sie werden nicht unmittelbar 

der Gesellschaft in Rechnung gestellt, gehen aber unmittelbar 

in die Rechnungslegung der Zielfonds 09 (Sondervermögen und 

andere AIF i.S.d. § 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB) ein, schmälern ggf. 
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deren Vermögen und wirken sich mittelbar über den Wertansatz 

der Beteiligung in der Rechnungslegung auf den Nettoinventar-

wert der Gesellschaft aus. 

Transaktionskosten
Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang mit dem Erwerb 

oder der Veräußerung von der Vermögensgegenstände von Drit-

ten beanspruchten Kosten belastet. Diese Aufwendungen ein-

schließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Steuern 

können der Gesellschaft unabhängig vom tatsächlichen Zustan-

dekommen des Geschäfts belastet werden. 

Auf Ebene der Zielfonds 09 fallen ebenfalls einmalige Vergütungen 

und weitere Kosten an. So erhält die K VG von den Zielfonds 09 bei 

dem Erwerb von Immobilien für den jeweiligen Zielfonds 09 eine 

einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 0,3 % (inkl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer) auf den Kaufpreis der jeweiligen Immobilien. Im 

Falle des Verkaufs von Immobilien durch den Zielfonds 09 erhält 

die K VG eine einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 0,18 % (inkl. 

gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den Verkaufspreis der jeweiligen 

Immobilien durch den jeweiligen Zielfonds 09.

Zudem erhält die Habona Invest Asset Management GmbH im 

Falle des Erwerbs von Immobilien durch den Zielfonds 09 eine 

einmalige Vergütung von dem jeweiligen Zielfonds 09 in Höhe von 

bis zu 3,89 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den Kaufpreis 

der jeweiligen Immobilie. Im Falle des Verkaufs von Immobilien 

durch für Rechnung eines Zielfonds 09 erhält die Habona Invest 

Asset Management GmbH eine einmalige Vergütung in Höhe von 

bis zu 2,8% (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den Verkaufs-

preis der jeweiligen Immobilien. Diese Vergütungen werden 

jeweils fällig mit Abschluss eines notariellen Kaufvertrages. Sie 

werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung gestellt, 

gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der Zielfonds 09 

ein, schmälern gegebenenfalls deren Vermögen und wirken sich 

mit telbar über den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungs-

legung auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus.

Erfolgsabhängige Vergütung
Die K VG hat Anspruch auf eine zusätzliche er folgsabhängige Ver-

gütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende Voraussetzun-

gen er füllt sind:

	» Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten 

Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rahmen der 

Liquidation ausgekehrt wird.

	» Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe einer 

durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 4 % bezogen auf 

ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des 

Investmentvermögens bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten.

Danach besteht ein Anspruch auf er folgsabhängige Vergütung für 

die K VG in Höhe von 40 % aller weiteren Auszahlungen aus Ge-

winnen der Gesellschaft.

Der jeweilige Anspruch auf er folgsabhängige Vergütung wird je-

weils zum Ende des Wir tschaftsjahres, spätestens nach der Ver-

äußerung aller Vermögensgegenstände, zur Zahlung fällig.

13.3 Gesamtkostenquote
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zulasten des AIF 

angefallenen relevanten Kosten of fengelegt und in Form einer 

einzigen Zahl als Gesamtkostenquote ausgewiesen. 

In diese Gesamtkostenquote werden die im Investitions- und 

Finanzierungsplan aufgeführten einmaligen fondsbezogenen 

Aufwendungen (ohne Ausgabeaufschlag) sowie die laufenden 

Fondsverwaltungskosten des AIF einbezogen. Die Gesamtkosten-

quote beinhaltet keine Transaktionskosten.

13.4 Pauschalgebühr
Für die Vergütungen und Kosten wurde mit der K VG keine Pau-

schalgebühr vereinbart. 

13.5 Rückvergütungen
Der K VG f ließen keine Rückvergütungen der aus dem Vermögen 

des AIF an die Verwahrstelle oder an Drit te geleisteten Vergü-

tungen und Aufwendungserstattungen zu. Vergütungen, die aus 

dem Vermögen des AIF an die K VG geleistet werden, werden nicht 

für Vergütungen an Vermittler von Anteilen an dem AIF auf den 

Bestand von vermittelten Anteilen verwendet.

13.6 Keine Verwaltungsvergütung für 
gehaltene Anteile oder Aktien
Neben der Vergütung für die Verwaltung des Investmentvermö-

gens wird dem AIF keine Verwaltungsvergütung für die im Invest-

mentvermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet.
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14 Ermittlung und Verwendung der Erträge

14.1 Regeln für die Ermittlung und 
Verwendung der Erträge, Maßnahmen für die 
Vornahme von Zahlungen an die Anleger
Der AIF erzielt über Zuf lüsse der Zielfonds 09, die die K VG der 

Zielfonds 09 aus der Vermietung der Immobilienobjekte für 

Rechnung der Zielfonds 09 generier t; bei konsolidier ter Be-

trachtung handelt es sich um ordentliche Er träge aus der Ver-

mietung von Einzelhandelsimmobilien. Außerordentliche Er trä-

ge können aus der Veräußerung der Anteile an den Zielfonds 

09, die die Immobilienobjekte halten, entstehen. Die Er träge 

werden periodengerecht abgegrenzt. Von diesen Er trägen wird 

zunächst der Fremdkapitaldienst er füllt . Von den so ermit telten 

Er trägen müssen Beträge, die für künf tige Instandsetzungen 

und Instandhaltungen sowie für die Begleichung von Rechts-

beratungs-, Beratungs- und sonstigen Verwaltungskosten 

sowie der laufenden Verwaltungsvergütung für die K VG, der 

Verwahrstellenvergütung und der laufenden Vergütung für die 

Treuhandkommanditis tin einbehalten werden. Beträge, die zum 

Ausgleich von Wer tminderungen der Immobilien er forderlich 

sind, können einbehalten werden. 

Die ver fügbare Liquidität des AIF soll an die Anleger ausgezahlt 

werden, soweit sie nicht nach Auf fassung der Geschäftsführenden 

Kommanditistin und im Rahmen des Liquiditätsmanagements der 

K VG als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Fort führung der Geschäfte des AIF bzw. zur 

Er füllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhal-

tung bei dem AIF benötigt wird. Die Höhe der Auszahlung kann 

variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszahlung kommen.

14.2 Häufigkeit der Auszahlung von Erträgen
Erträge sollen planmäßig spätestens jeweils zum 15. August an 

die Anleger ausgezahlt werden. Die Gesellschaft kann auch un-

terjährige Auszahlungen von ver fügbarer Liquidität vornehmen. 

14.3 Bisherige Wertentwicklung des Fonds
Der AIF wurde am 16. Juni 2025 gegründet. Er hat zum Zeitpunkt 

der Prospektaufstellung, noch keine Vermögensgegenstände er-

worben; der Nettoinventarwert beträgt zum 30. September 2025 

EUR 15.189,84. Im Übrigen sind noch keine ausreichenden Daten 

vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere 

Wertentwicklung zu machen. 

15 Kurzangaben zu für die Anleger 
bedeutsamen Steuervorschriften

15.1 Grundsätzliche Hinweise
Nachstehend werden die wesentlichen Grundlagen der steuerli-

chen Konzeption der Vermögensanlage dargestellt. 

Die Darstellung stellt grundsätzlich keine steuerliche Beratung dar 

und darf keinesfalls als abschließend im Hinblick auf sämtliche im 

Zusammenhang mit der Errichtung und Durchführung des Beteili-

gungsangebotes stehender steuerlicher Sachverhalte verstanden 

werden. Potenziellen Anlegern wird deshalb dringend geraten, 

den Rat eines persönlichen steuerlichen Beraters im Hinblick auf 

die individuellen steuerlichen Auswirkungen einer Beteiligung an 

der Vermögensanlage einzuholen. Weder die Fondsgesellschaft 

noch eine andere Person übernimmt die Zahlung von Steuern für 

den Anleger.

Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung geltenden Steuergesetzen, der veröf fentlich-

ten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes sowie der Finanzge-

richte und den veröf fentlichten Verwaltungsanweisungen. Sowohl 

die maßgeblichen steuerlichen Gesetze als auch die Anwendung 

dieser Gesetze durch die Finanzverwaltung und die Rechtspre-

chung können sich während der Dauer einer Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft ändern. Diese Änderungen können Auswir-

kungen auf das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft, der 

Zielfonds 09 und/oder der Anleger haben und auch rückwirkend 

eintreten, weshalb abschließende Aussagen über die steuerliche 

Behandlung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht ge-

trof fen werden können. Weder die K VG noch die Fondsgesell-

schaft können daher gegenüber dem Anleger eine Haftung für 
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den Eintrit t der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen steu-

erlichen Folgen übernehmen. Es wird auf den Abschnit t „Steuer-

liche Risiken“ (Seiten 42 f f.) verwiesen.

Die nachfolgende Darstellung befasst sich ausschließlich mit 

möglichen steuerlichen Konsequenzen für natürliche Personen, 

die die Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen 

halten und die nur in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 

sind (nachfolgend „Anleger“). Sollten diese Voraussetzungen 

nicht vorliegen (etwa bei Körperschaften oder bei im Ausland 

ansässigen natürlichen Personen), können die nachfolgend be-

schriebenen steuerlichen Konsequenzen nicht oder in anderer 

Form eintreten. Soweit die Darstellung die Besteuerungsfolgen 

für die Anleger beschreibt, gelten die Aussagen sowohl für un-

mittelbar an der Fondsgesellschaft als Kommanditisten beteilig te 

Anleger als auch für über die Treuhandkommanditistin mit telbar 

an der Fondsgesellschaft beteilig te Anleger.

15.2 Steuerliche Fondsstruktur
15.2.1 Fondsgesellschaft
Die Fondsgesellschaft ist als solche für Zwecke der Einkommen-

steuer kein eigenes Steuersubjekt. Das Ergebnis i.S.v. Einkünften 

der Fondsgesellschaft wird für steuerliche Zwecke vielmehr ihren 

Gesellschaftern, d.h. den Anlegern für Zwecke der Einkommens-

besteuerung zugewiesen. Die Anleger werden daher im Ergebnis 

nach ihren persönlichen Verhältnissen auf der Grundlage der 

ihnen zuzurechnenden Ergebnisanteile zur Einkommensteuer he-

rangezogen. Ver fahrenstechnisch er folgt die Versteuerung jedoch 

weitgehend bereits durch Steuerabzug auf Ebene der Zielfonds 

09 (Einzelheiten siehe Seiten 61 f. „Besteuerung der Anleger“).

Gesellschaftszweck der Fondsgesellschaft ist die Anlage und Ver-

waltung des eigenen Vermögens nach einer festgelegten Anlage-

strategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§  261 

bis 272 K AGB zum Nutzen der Anleger. Die Fondsgesellschaft be-

treibt den Erwerb, das Halten und das Veräußern von Anteilen an 

geschlossenen inländischen Spezial-AIF im Sinne des § 261 Absatz 

1 Nr. 6 K AGB, d.h. an den Zielfonds 09. Indirekt über diese ist Ziel 

der Fondsgesellschaft der Erwerb, die Bebauung, die Vermietung 

und der Verkauf von in Deutschland belegenen Nahversorgungsim-

mobilien, die an Discounter oder Vollversorger als Ankermieter an 

freistehenden Standorten, in gemischt genutzten Immobilien oder 

in Nahversorgungszentren vermietet sind. Mit dem Erwerb und 

dem Halten der Beteiligungen an den Zielfonds 09 ist die Fondsge-

sellschaft vermögensverwaltend tätig. Die vermögensverwaltende 

Tätigkeit schließt dabei auch die Veräußerung der Beteiligungen 

ein, solange die Voraussetzungen für die Annahme eines gewerb-

lichen Handels nicht er füllt sind. Damit ist der Gesellschaftszweck 

bzw. die von der Fondsgesellschaft ausgeübte Tätigkeit insgesamt 

als vermögensverwaltend zu qualifizieren. Die Fondsgesellschaft 

ist auch nicht gewerblich geprägt, denn mit der Bestellung der 

Geschäftsführenden Kommanditistin, liegen die Voraussetzungen 

einer gewerblichen Prägung nach §  15 Abs.  3 Nr.  2  EStG nicht 

vor. Daran sollte auch die Einbindung der HANSAINVEST Hanseati-

sche Investment-GmbH als Service-KVG entsprechend dem K AGB 

nichts ändern, da die Geschäftsführende Kommanditistin gesell-

schaftsvertraglich weiterhin zur Geschäftsführung befugt ist und 

diese Tätigkeit auch tatsächlich zumindest neben der Tätigkeit der 

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH weiterhin ausfüh-

ren werden (siehe auch Seiten 42 f f. „Abweichende Qualifikation 

der Einkünfte und Gewerbesteuer“).

Mangels gewerblicher Tätigkeit unterliegt die Fondsgesellschaft 

nicht der Gewerbesteuer.

Als vermögensverwaltende Personengesellschaft ver fügt die 

Fondsgesellschaft über kein steuerliches Betriebsvermögen. Die 

im zivilrechtlichen Eigentum der Fondsgesellschaft befindlichen 

Wirtschaftsgüter – insbesondere die Anteile an den Zielfonds 

09 – sind ihren Gesellschaftern gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO für 

steuerliche Zwecke entsprechend der Beteiligungsquote anteilig 

zuzurechnen. Dies ändert allerdings nichts daran, dass für die 

Besteuerung die Einkünfte auf Ebene der Fondsgesellschaft ge-

sondert und einheitlich festgestellt werden. 

Dies gilt sowohl für direkt als Kommanditisten beteiligte Anleger 

als auch für Anleger, die über die Treuhandkommanditistin nur mit-

telbar an der Fondsgesellschaft beteiligt sind. Zwar ist zivilrecht-

liche Gesellschafterin der Fondsgesellschaft im letzteren Fall die 

Treuhandkommanditistin. Sie hält aber den Anteil an der Fonds-

gesellschaft als Treuhänderin, d.h. im eigenen Namen, aber im 

Auftrag, im Interesse und auf Rechnung des jeweiligen Treugebers, 

d.h. des Anlegers. Einkommensteuerlich werden diese über die 

Treuhandkommanditistin beteiligten Anleger daher wie Direktkom-

manditisten behandelt. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

entspricht dabei den Vorgaben des BMF-Schreibens vom 1. Sep-
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tember 1994 (BStBl. I 1994, S. 604). Bei der Beteiligung über die 

Treuhandkommanditistin werden die von der Fondsgesellschaft er-

zielten Einkünfte deshalb diesen Anlegern als eigene Einkünfte zu-

gerechnet. Aus einkommensteuerlicher Sicht bestehen daher keine 

Unterschiede zwischen einer direkten Beteiligung des Anlegers als 

Kommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin.

15.2.2 Zielfonds 09
Die Zielfonds 09 sind als Zweckvermögen grundsätzlich von der 

Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Sie sind jedoch partiell 

körperschaftsteuerpflichtig mit ihren inländischen Immobilienerträ-

gen, d. h. inländischen Mieterträgen und Gewinnen aus der Veräuße-

rung inländischer Immobilien, inländischen Beteiligungseinnahmen 

und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten 

Einkommensteuerpflicht, mit Ausnahme von Gewinnen aus dem 

Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 6 InvStG). Der Kör-

perschaftsteuersatz beträgt 15 %, zuzüglich Solidaritätszuschlag. So-

weit Steuern für die von den Zielfonds 09 erzielten steuerpflichtigen 

Einkünften im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, 

umfasst der Steuersatz von 15 % bereits den Solidaritätszuschlag (§ 7 

InvStG). Der Bundesrat hat am 11. Juli 2025 zudem einer Absenkung 

der Körperschaftsteuer ab dem Jahr 2028 in fünf Schritten um jähr-

lich 1 % auf letztlich 10 % zugestimmt; grundsätzlich werden diese 

Steuersenkungen auch für die Zielfonds 09 Anwendung finden (dies 

gilt vorbehaltlich weiterer Gesetzesänderungen bzw. der Rücknahme 

dieser Steuerabsenkung, z. B. aufgrund der Haushaltslage). 

Die Zielfonds 09 sollten nicht der Gewerbsteuer unterliegen, da 

sich ihre Tätigkeiten auf die Vermögensverwaltung beschränken 

und sie ihre Vermögensgegenstände, d.h. insbesondere die Im-

mobilien, nicht in wesentlichem Umfang aktiv unternehmerisch 

bewir tschaften (§ 15 InvStG; zu den Risiken einer abweichenden 

Beurteilung siehe Seiten 42 f f. „Abweichende Qualif ikation der 

Einkünfte und Gewerbesteuer“).

15.3 Besteuerung der Anleger 
Die Anleger erzielen durch ihre mittelbare, über die Fondsgesell-

schaft gehaltenen, Beteiligungen an den Zielfonds 09 „Investmenter-

träge“, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 

unterliegen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitaler trägen 

den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag übersteigen. Die Be-

steuerung er folgt dabei durch Steuerabzug auf Ebene der Ziel-

fonds 09.

Die Ausschüttungen der Er träge der Fondsgesellschaft an die 

Anleger unterliegen weder einem inländischen Steuerabzug noch 

einem ausländischen Steuerabzug (Quellensteuer).

15.3.1 Umfang der steuerpflichtigen Erträge
Der Einkommensteuer unterliegende Investmenterträge sind: die 

Ausschüttungen der Zielfonds 09, die Vorabpauschalen und die 

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile an den Zielfonds 09 

(§§ 19 InvStG, 20 EStG). 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen 

des jeweiligen Zielfonds 09 innerhalb eines Kalenderjahrs den 

Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basis

er trag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des 

Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses, 

der aus der langfristig erzielbaren Rendite öf fentlicher Anleihen 

abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag 

begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Ka-

lenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüt-

tungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs 

der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölf tel 

für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. 

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalen-

derjahres als zugeflossen (§ 18 InvStG).

Der Begrif f der „Veräußerung der Anteile an den Zielfonds 09“ 

umfasst u.a. auch die Rückgabe, Abtretung und die verdeckte 

Einlage in eine Kapitalgesellschaf t (§ 2 Abs. 13 InvStG). Die wäh-

rend der Besit zzeit des Anlegers angesetzten Vorabpauschalen 

sind bei der Ermit tlung des Veräußerungsgewinns abzuziehen, 

d.h. sie mindern die steuerliche Bemessungsgrundlage (§ 19 

InvStG).

Unter bestimmten Voraussetzungen können die Anleger einen 

Teil der Investmenterträge (Ausschüttungen, Vorabpauschale 

und Veräußerungsgewinn) steuer frei erhalten (sog. Teilfreistel-

lung, § 20 InvStG). Im konkreten Fall sollten die Zielfonds 09 die 

steuerlichen Voraussetzungen für Immobilienfonds er füllen, so 

dass 60 % der Investmenterträge steuer frei sind (§ 20 Abs. 3, 3a 

InvStG).

Soweit die Fondsgesellschaft Kapital in Bankguthaben hält, kön-

nen sich für den Anleger unter Umständen Zinserträge ergeben.
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15.3.2 Steuerabzugsverfahren
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem 

Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gege-

benenfalls Kirchensteuer). Zum Steuerabzug verpflichtet ist grds. 

das inländische Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder Wertpapier-

institut, das die Anteile verwahrt oder verwaltet. Dieses nimmt 

als Zahlstelle den Steuerabzug grds. vor. 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der 

Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vor-

legt, sofern die steuerpflichtigen Kapitaler träge den aktuell 

geltenden Sparer-Pauschbetrag nicht überschreiten. Entspre-

chendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, 

die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt wer-

den (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend 

„NV-Bescheinigung“).

Ist ein Steuerabzug vorzunehmen und besteht der Kapitalertrag 

nicht in Geld, z.  B. im Fall der Vorabpauschale, und reicht der 

in Geld bestehende Kapitalertrag zur Deckung des Steuerabzugs 

nicht aus, hat der Anleger den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen. 

Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzufüh-

renden Steuer zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat der 

zum Abzug Verpflichtete dies dem für ihn zuständigen Finanzamt 

anzuzeigen (§ 44 Abs. 1 Satz 7 f f. EStG). Das Finanzamt kann in die-

sem Fall die zu wenig erhobene Steuer vom Anleger nachfordern.

Der Steuerabzug hat für den Anleger grundsätzlich Abgeltungs-

wirkung (sog. Abgeltungsteuer, § 32d EStG), so dass die Einkünfte 

aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuer-

erklärung anzugeben sind. 

Eine Ausnahme von der Abgeltungswirkung des Steuerabzugs gilt 

dann, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Ab-

geltungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus 

Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben 

werden. Das Finanzamt setzt dann die Steuer aufgrund des nied-

rigeren persönlichen Steuersatzes fest und rechnet den vorge-

nommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Tatsächlich entstandene Werbungskosten im Zusammenhang mit 

diesen Einkünften aus Kapitalvermögen können sowohl im Rahmen 

der Abgeltungssteuer als auch bei einer beantragten Veranlagung 

mit dem persönlichen Einkommensteuersatz nicht vom Anleger 

geltend gemacht werden (vgl. §  20 Abs.  9  EStG). Aufwendungen 

werden pauschal durch Ansatz eines Sparer-Pauschbetrags in Höhe 

von EUR 1.000 (bei Zusammenveranlagung von Ehegatten in Höhe 

von EUR 2.000) bei der Veranlagung berücksichtigt.

15.3.3 Fiktive Veräußerung 
(„Wegzugsbesteuerung“)
Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 wurde im Rahmen des Jah-

ressteuergesetzes 2024 erstmalig eine Wegzugsbesteuerung für 

Anleger eingeführt, die Anteile an Investmentfonds im Sinne des 

Investmentsteuergesetzes im Privatvermögen halten (§ 19 Abs. 3 

InvStG). Diese Regelung gilt auch für mit telbar über vermögens-

verwaltende Personengesellschaften gehaltene Anteile an Invest

mentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Demnach ist 

sie grundsätzlich auch für die Anleger in der hier vorliegenden 

Struktur der mit telbaren (ggf. treuhänderischen) Beteiligung an 

den Zielfonds 09 über den AIF anwendbar.

Die Neuregelung f ingier t unter bestimmten Voraussetzungen 

eine steuerpflichtige Veräußerung der Investmentanteile (sog. 

Besteuerung von „Dry Income“). Besteuert werden dadurch die 

in den Investmentanteilen enthaltenen stillen Reserven (= gemei-

ner Wert der Anteile abzüglich Anschaf fungskosten) ohne dass 

die Anteile tatsächlich veräußert werden. 

Der persönliche Anwendungsbereich der Vorschrif t er fasst natür-

liche Personen, die innerhalb der letzten zwölf Jahre mindestens 

sieben Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig wa-

ren. Voraussetzung für diese Fiktion einer steuerpflichtigen Ver-

äußerung ist, dass die unbeschränkt steuerpflichtige Person „ge-

wichtige“ Investmentanteile im steuerlichen Privatvermögen hält 

und einen „Wegzugstatbestand“ er füllt. „Wegzugstatbestand“ 

im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 1 InvStG umfasst neben dem tat-

sächlichen Wegzug aus Deutschland und der damit verbundenen 

Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland u.a. 

auch die Übertragung der Anteile auf eine nicht in Deutschland 

unbeschränkt steuerpflichtige Person. „Gewichtige“ Anteile liegen 

vor, wenn die betrof fene Person zu einem Zeitpunkt innerhalb der 

letzten fünf Jahren mindestens 1 % der insgesamt ausgegebenen 

Investmentanteile gehalten hat oder die Anschaffungskosten für 

unmittelbar oder mittelbar gehaltene Investmentanteile an dem 

jeweiligen Investmentfonds mindestens EUR 500.000 betragen.
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Auf Antrag ist eine Stundung der Steuer in Form einer ratierlichen 

Zahlung in sieben Jahresraten möglich, in der Regel gegen Sicher-

heitsleitung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Steuer 

auf den fiktiven Veräußerungsgewinn auch ganz ent fallen, wenn 

der Anleger innerhalb von sieben Jahres wieder unbeschränkt 

steuerpflichtig wird (vgl. § 19 Abs. 3 Satz 3 InvStG i.V.m. § 6 Abs. 

4, 5 AStG). 

Fiktive Veräußerungstatbestände aufgrund einer Wegzugsbe-

steuerung (§ 19 InvStG) hat der Anleger in seiner Steuererklärung 

selbst zu er fassen; sie sind nicht Bestandteil der einheitlichen 

und gesonderten Einkünftefeststellung (vgl. dazu Abschnit t 15.4 

Veranlagungsver fahren).

15.4 Veranlagungsverfahren
Im Ver fahren der so genannten „gesonderten und einheitlichen 

Einkünftefeststellung“ nach §§ 179, 180 AO werden zunächst die 

Überschüsse bzw. Verluste der Fondsgesellschaft ermittelt und 

den einzelnen Gesellschaftern, d.h. den Anlegern steuerlich zu-

gewiesen. Zuständig für dieses Feststellungsver fahren ist das 

Finanzamt in dessen Bezirk die Einkünfte verwaltet werden. Der 

Feststellungsbescheid über die gesonderte und einheitliche Ein-

künftefeststellung wird dem Finanzamt des jeweiligen Anlegers 

mitgeteilt. Die Anleger werden sodann nach ihren persönlichen 

Verhältnissen auf der Grundlage der ihnen zuzurechnenden 

Ergebnisanteile zur Einkommensteuer herangezogen. Soweit 

Anleger nicht direkt, sondern ausschließlich mit telbar über die 

Treuhandkommanditistin an der Fondsgesellschaft beteilig t sind, 

kann die Finanzverwaltung die dem Treugeber, d.h. dem Anleger 

zuzurechnenden Einkünfte in einem zusätzlichen Ver fahren, der 

sog. besonderen gesonderten Feststellung ermitteln. Die Durch-

führung der besonderen gesonderten Feststellung steht im Er-

messen des zuständigen Finanzamtes (vgl. § 179 Abs. 2 S. 3 AO; 

AEAO Tz. 4 zu § 179)

Auf der ersten Stufe im Rahmen der gesonderten und einheit-

lichen Feststellung der Einkünfte wird festgestellt, welche Ein-

künfte die Fondsgesellschaft erzielt und wie die Einkünfte auf 

ihre Gesellschafter einschließlich der Treuhandkommanditistin 

zu verteilen sind. Auf der zweiten Stufe wird in einer besonderen 

gesonderten Feststellung der für die Treuhandkommanditisten 

festgestellte Anteil an den Einkünften auf die Treugeber, d.h. die 

Anleger verteilt. Auf dieser zweiten Stufe prüft das zuständige 

Finanzamt auch, ob die Treuhandverhältnisse steuerlich anzu-

erkennen sind. Da das Treuhandverhältnis allen Beteilig ten be-

kannt ist, können beide Feststellungen miteinander verbunden 

werden, wenn keine Einwendungen von mittelbar über die Treu-

handkommanditistin beteilig ten Anlegern erhoben werden oder 

kein schutzwürdiges Interesse an der Durchführung getrennter 

Ver fahren besteht. Der Feststellungsbescheid über die gesonder-

te und einheitliche Gewinnfeststellung wird dann automatisch 

an das Wohnsitz f inanzamt der Anleger versandt. Das Wohnsitz

f inanzamt berücksichtigt das darin ausgewiesene Ergebnis so-

dann im Rahmen der persönlichen Veranlagung des Anlegers zur 

Einkommensteuer.

15.5 Grunderwerbsteuer
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von Immobilienkaufver-

trägen fällt Grunderwerbsteuer bei den Zielfonds 09 an, die 

abhängig von der Belegenheit der Immobilie sich in Bayern auf 

3,5 %, in Sachsen und in Hamburg auf 5,5 %, in Berlin, Hessen 

und Mecklenburg-Vorpommern auf 6 %, in Brandenburg, Nord-

rhein-West falen, Saarland, Schleswig-Holstein und in Thüringen 

auf 6,5 % und in den übrigen Bundesländern auf jeweils 5 % des 

Kaufpreises beläuft.

Zu möglichen Risiken im Zusammenhang mit grunderwerbsteuer-

lichen Belastungen siehe Abschnit t „Steuerliche Risiken“ (Seiten 

42 f f.).

15.6 Grundsteuer
Der Grundbesitz unterliegt bei den Zielfonds 09 als Steuer-

schuldner der jährlich zu entrichtenden Grundsteuer. Die Höhe 

der Steuerlast richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Prospek-

taufstellung geltenden Rechtslage gemäß §  13  GrStG nach dem 

Einheitswert der betref fenden Immobilienobjekte, der Steu-

ermesszahl sowie dem Hebesatz, welcher durch die jeweils zu-

ständige Gemeinde festgelegt wird (vgl. zu den verabschiedeten 

Neuregelungen der Grundsteuer siehe Abschnit t „Steuerliche 

Risiken“ (Seiten 42 f f.).

15.7 Erbschaft- und Schenkungsteuer 
auf Anteile an dem AIF 
Werden Anteile an der Fondsgesellschaft durch Erwerb von To-

des wegen oder durch Schenkung unter Lebenden übertragen, 

unterliegt dieser Vorgang der deutschen Erbschaft- und Schen-
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kungsteuer (§ 1 ErbStG). Anlegern, die ihre Fondsbeteiligung ver-

äußern, vererben oder verschenken wollen, wird empfohlen, sich 

vor der Übertragung den Rat eines Steuerberaters einzuholen. 

In Abhängigkeit davon, ob der Anleger seine Beteiligung an der 

Fondsgesellschaft direkt oder als Treugeber über die Treuhand-

kommanditistin hält oder sich entscheidet, eine solche mit telba-

re Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist 

(Direktkommanditist) umzuwandeln, gilt für die erbschaft- bzw. 

schenkungsteuerliche Behandlung einer Erbschaft oder Schen-

kung der Beteiligung eines Anlegers Folgendes: 

Ist der Anleger als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an 

der Fondsgesellschaft beteiligt, wird im Falle einer Erbschaft ein 

Herausgabeanspruch nach § 667 BGB gegen die Treuhandkomman-

ditistin auf Rückübertragung des Treugutes vererbt. Bei dem Her-

ausgabeanspruch handelt es sich um einen einseitigen Sachleis-

tungsanspruch. Die weitere steuerliche Beurteilung, insbesondere 

die Bewertung, orientiert sich daran, auf welchen Gegenstand sich 

der Herausgabeanspruch bezieht, mithin an der Vermögensart des 

Treugutes (vgl. u.a. Erlass des bayerischen Staatsministeriums der 

Finanzen vom 16. September 2010, Az.: 34-S 3811-035-38476/10). 

Ausweislich der von der bayerischen Finanzverwaltung in der vor-

genannten Verfügung vertretenen Rechtsauffassung ist davon aus-

zugehen, dass ein treuhänderisch gehaltener Kommanditanteil für 

Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer einer unmittelbaren 

Beteiligung gleichsteht. Somit ist auch bei einem bestehenden 

Treuhandverhältnis für erbschaftsteuerliche Zwecke nicht die zivil-

rechtliche Rechtslage, sondern die wirtschaftliche Zuordnungsre-

gelung des § 39 Abs. 2 AO maßgebend. 

Die früher von der Finanzverwaltung vertretene gegenteilige Auffas-

sung, wonach bei einer treugeberisch gehaltenen Beteiligung nicht 

das mittelbar gehaltene Wirtschaftsgut, sondern der schuldrecht-

liche Herausgabeanspruch gegen den Treuhänder zu bewerten sei, 

wurde mit dem oben genannten Erlass aufgegeben. Zwischenzeit-

lich haben u.a. die Bundesländer Niedersachsen (Niedersächsi-

sches Finanzministerium v. 1. November 2011 Az.: S 3806-63-35 

1), Hessen (Hessisches Ministerium für Finanzen v. 18. März 2011, 

Az.: S 3811 A-021-II 6a), Sachsen-Anhalt (Ministerium für Finanzen 

des Landes Sachsen-Anhalt v. 24. November 2010, Az.: 44-S 3811-

33), das Saarland (Saarländisches Ministerium der Finanzen v. 11. 

November 2010, Az.: B/5-S 3811-1#001), Baden-Württemberg (Fi-

nanzministerium Baden-Württemberg v. 2. November 2010 Az.: 3-S 

3806/51), Schleswig-Holstein (Finanzministerium Schleswig-Hol-

stein v. 28.Oktober 2010 Az.: VI 353-S 3806-051) und – zuletzt auch 

erneuert – Hamburg (Finanzbehörde der Freien und Hansestadt 

Hamburg v. 18. Oktober 2010 Az.: 53-S 3811-002/09) , aufgeho-

ben und ohne wesentliche Änderungen erneuert durch die Finanz

behörde der Freien und Hansestadt Hamburg v. 16. Februar 2024, 

S 3812b-2023/005-53, FMNR202400250) gleichlautende Erlasse 

veröffentlicht. Auch wenn es sich bei diesen jeweils nicht um so 

genannte koordinierte Ländererlasse handelt und sie folglich nur 

die veröffentlichende Finanzverwaltung binden, wird davon ausge-

gangen, dass die geänderte Rechtsauffassung generell Anwendung 

findet. Demnach steht die treuhänderisch über die Treuhandkom-

manditistin gehaltene Beteiligung an der Fondsgesellschaft auch 

für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer einer unmittelba-

ren Beteiligung des Direktkommanditisten gleich.

Schenkt oder vererbt ein direkt oder ein über die Treuhandkom-

manditistin beteilig ter Anleger seine Kommanditbeteiligung an 

der Fondsgesellschaft, ist auf den Zuwendungs- bzw. Todestag 

die Bewertung der Beteiligung mit dem gemeinen Wert (Ver-

kehrswert) vorzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich 

vorliegend bei der Fondsgesellschaft um eine vermögensver-

waltende Personengesellschaft handelt. Nach Auf fassung der 

Finanzverwaltung können bei dem Erwerb eines Gesellschafts-

anteils an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft 

die Besitzposten und Gesellschaftsschulden nicht zu einer wir t-

schaftlichen Einheit zusammengefasst werden (R E 10.4 Abs. 1 

Satz 1 Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019). Vielmehr sind den Anle-

gern die einzelnen Wirtschaftsgüter und sonstigen Besitzposten 

der Fondsgesellschaft und die Gesellschaftsschulden anteilig als 

Bruchteilseigentum zuzurechnen (§  10 Abs. 1 S.  4  ErbStG, §  39 

Abs. 2 Nr. 2 AO).

Von der Bereicherung des Erben oder Beschenkten sind persön

liche Freibeträge abzuziehen, deren Höhe von der Steuerklasse 

des Erwerbers im Verhältnis zum Erblasser bzw. Schenker ab-

hängen (§  16  ErbStG). Zusätzlich wird in bestimmten Fällen ein 

Versorgungsfreibetrag gewährt (§  17 Abs.  1  ErbStG). Der steu-

erpflichtige Erwerb wird mit einem Steuersatz belastet, der von 

dem Wert des steuerpflichtigen Erwerbs und der Steuerklasse 

abhängig ist. Die Steuersätze bewegen sich aktuell zwischen 7 % 

und 50 %.
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15.8 Automatischer Informationsaustausch 
in Steuersachen
Die OECD hat im Auftrag der G20 zur Bekämpfung grenzüberschrei-

tender Steuerhinterziehung sowie sonstiger Formen mangelnder 

Steuerdisziplin in 2014 einen globalen Standard für den automa-

tischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen 

veröffentlicht (Common Reporting Standard, „CRS“). Der CRS wur-

de von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines 

multilateralen Abkommens vereinbart. Deutschland hat den CRS mit 

dem Finanzkonten- Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 

2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen seit 2016 an. 

Mit dem CRS werden deutsche „Finanzinstitute“, zu denen unter 

bestimmten Voraussetzungen auch Investmentfonds gehören, 

verpflichtet, Informationen über die steuerliche Ansässigkeit 

ihrer Anleger in Form einer Selbstauskunft einzuholen, zu doku-

mentieren und unter weiteren Voraussetzungen an das Bundes-

zentralamt für Steuern zu übermitteln. Der Anknüpfungspunkt für 

diese Pflichten sind „Finanzkonten“. Zu den Finanzkonten können 

neben den klassischen Einlagen- und Depotkonten auch Beteili-

gungen an Investmentfonds gehören.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im 

Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen 

Kunden (Name; Anschrif t; Steueridentif ikationsnummer; Ge-

burtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansäs-

sigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots 

(z. B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbrutto-

betrag der Er träge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen 

von Investmentfonds).
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16 Identität und Pflichten von Auslagerungsunternehmen 
und sonstigen Dienstleistern 

Vertriebsvereinbarung auf Ebene der Fondsgesellschaft 
Dienstleister Habona Invest Service GmbH

Vertragsschluss 29. September 2025

Laufzeit / Kündigungsmög-
lichkeit

Vertrag hat grundsätzlich unbestimmte Laufzeit; schriftliche Kündigung nach drei Jahren mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende; Vertrag kann 
darüber hinaus aus wichtigem Grund gekündigt werden 

Vertragliche Pflichten Dreiseitige Vereinbarung zwischen AIF-KVG als Auftraggeberin, der Habona Invest Service GmbH als Auftragnehmerin und der Fondsgesellschaft.
Nicht-exklusive Beauftragung durch die AIF-KVG im eigenen Namen, für die Fondsgesellschaft Emissionskapital in Höhe von bis zu EUR 50.000.000 und 
im Falle der Erhöhung auf ein Maximales Platzierungsvolumen in Höhe von insgesamt EUR 200.000.000 bei Anlegern in Deutschland zu platzieren.

Vergütung / Fälligkeit 6 % des durch sie platzierten Emissionskapitals für die Eigenkapitalbeschaffung; 0,5 % des durch sie platzierten Emissionskapitals für Vertriebs-, Marke-
ting- und Strukturkosten; 5 % Abwicklungsgebühr. Als Abwicklungsgebühr wird der Auftragnehmerin das von den Anlegern gezahlte Agio weitergeleitet. 
Erhöht sich das Emissionskapital, so erhöhen sich die Vergütungsbeträge entsprechend – bei gleichbleibenden Prozentsätzen.
Anteilig fällig in Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals

Haftung Eine Pflicht zur Prüfung der Prospektangaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit besteht nicht. 

Auslagerungsvertrag im Sinne des § 36 KAGB über Teilleistungen der 
Portfolioverwaltung auf Ebene der jeweiligen Zielfonds 09 

Dienstleister Habona Invest Asset Management GmbH

Voraussichtlicher Vertrags-
schluss

Mit Auflage der Zielfonds 09

Laufzeit / Kündigungsmög-
lichkeit

Die Auslagerungsverträge betreffend den jeweiligen Zielfonds 09 werden bis zur Beendigung der Fondsgesellschaft (Beendigung der Desinvestitionspha-
se) geschlossen und können durch schriftliche Mitteilung einer Partei an die andere mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
gekündigt werden, wobei die KVG der Zielfonds 09 den Grund für die Kündigung schriftlich darlegen muss. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Darüber hinaus sind die Parteien zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn die jeweils andere Partei die Verletzung einer wesentlichen 
Bestimmung des jeweiligen Vertrages begeht oder zulässt und nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach der schriftlichen Aufforderung durch die andere 
Partei zur Behebung dieser Verletzung, dieser Aufforderung nachkommt.

Ausgelagerte Tätigkeiten 	» Ankaufsberatung (u.a. Objektbegehung und -prüfung; Due Diligence (Prüfung und Analyse); kaufmännische, rechtliche, steuerliche, tech-
nische Prüfung und Prüfung unter Umweltgesichtspunkten; Standortanalysen; Vorschlag zum Ankauf von Immobilienobjekten; Unterstüt-
zung bei Umsetzung der Investitionsentscheidungen; Vorbereitung von Notarterminen; sonstige Unterstützungshandlungen) 

	» Verkaufsberatung (u.a. Verkaufspotentialanalysen, Erstellung von Verkaufsexposés, Verkaufsvorbereitung, Auswahl von geeigneten Käu-
fern, Unterstützung bei der Umsetzung der Verkaufsentscheidung, Führen von Kaufvertragsverhandlungen, Vorbereitung von Notartermi-
nen; sonstige Unterstützungshandlungen) 

	» Leistungen während des Bauprozesses (u.a. Vermittlung Generalübernehmerverträge, Mitwirkung, dass Termine sowie festgelegte Quali-
tät der Bauausführung und Planung nach Maßgabe des Generalübernehmervertrages eingehalten werden, Abnahme des Bauwerks nach 
Fertigstellung, Verfolgung von möglichen Gewährleistungsansprüchen gegen Generalübernehmer, regelmäßige Inspektion der Immobili-
enobjekte während Laufzeit zur Identifizierung möglicher Bauwerksmängel und Verfolgung der Mängelbeseitigung)

	» Unterstützung bei laufender Anlagenverwaltung / Objektverwaltung (u.a. kaufmännisches Gebäudemanagement; Sicherstellung von 
Erhalt, Funktion, Betriebsfähigkeit und Sicherheit der Immobilienobjekte; örtliche Objektverwaltung)
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Umfang vertraglicher Rechte 
und Pflichten

	» Die Habona Invest Asset Management GmbH ist nicht berechtigt, das Vermögen der Zielfonds 09 nach eigenem Ermessen zu verwalten 
oder Entscheidungen für diese zu treffen oder auszuführen. 

	» Die Habona Invest Asset Management GmbH hat ausschließlich eine beratende und unterstützende Funktion. Sie ist lediglich ermächtigt, 
unter der allgemeinen Kontrolle und Verantwortung der KVG der Zielfonds 09 im Rahmen der Anlagepolitik der Gesellschaft Einschätzun-
gen, Ratschläge und Empfehlungen zur Wahl der Anlagen und Auswahl der zu erwerbenden oder zu verkaufenden Immobilien abzugeben.

	» Die KVG der Zielfonds 09 ist nicht an die Empfehlungen der Habona Invest Asset Management GmbH gebunden; Entscheidungen in Bezug 
auf zu tätigende Investitionen bzw. Verkäufe sowie die Portfolioverwaltung für die Zielfonds 09 werden – unter Berücksichtigung etwaiger 
Kontroll- und Prüfungsrechte der Verwahrstelle – ausschließlich in alleiniger Verantwortung von der KVG der Zielfonds 09 getroffen.

	» Nach Überprüfung der Empfehlungen von Habona Invest Asset Management GmbH in formeller und materieller Hinsicht durch die KVG 
der Zielfonds 09 entscheidet diese unter Berücksichtigung etwaiger Kontroll- und Prüfungsrechte der Verwahrstelle, ob, wann und wie die 
Empfehlung umgesetzt wird.

	» Der KVG der Zielfonds 09 und deren Innenrevisoren, Datenschutzbeauftragten, Compliance-Beauftragten, sowie externen Prüfern wird ein 
jederzeitiges und ungehindertes Einsichts- und Prüfungs-/Kontrollrecht in Bezug auf die mit diesem Auslagerungsvertrag ausgelagerten 
Tätigkeiten eingeräumt. Hierzu hat die Habona Invest Asset Management GmbH diesen Personen in Bezug auf die ausgelagerten Tätig-
keiten Zugriff auf ihre Daten und Zugang zu allen Geschäftsbüchern und sonstigen Akten, Geschäftsunterlagen und Geschäftsmaterialien 
(„Bücher“) zu gewähren und die Vervielfältigung der Bücher zu ermöglichen sowie sonstige Informationen zur Verfügung zu stellen, sofern 
diese die Pflichten des Dienstleisters nach diesem Auslagerungsvertrag betreffen.

	» Die Habona Invest Asset Management GmbH räumt den Aufsichtsbehörden (insbesondere der BaFin) sowie den von den Aufsichtsbehör-
den mit der Prüfung beauftragten Stellen jeweils die aufsichtsrechtlich geforderten Auskunfts-, Einsichts-, Prüfungs- und Zutrittsrechte 
ein. Sie erteilt sämtliche geforderten Auskünfte und händigt die geforderten Unterlagen aus und arbeitet aktiv mit der Aufsichtsbehörde 
zusammen. Sie verpflichtet sich, in organisatorischer, personeller, technischer und struktureller Hinsicht die erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Vertraulichkeit von Informationen über die KVG der Zielfonds 09 schützen.

	» Alle Rechte zur Prüfung, Information und Einsichtnahme beziehen sich ausschließlich auf die ausgelagerten Tätigkeiten und haben über 
die Beendigung des Auslagerungsvertrages hinaus noch für eine Dauer von zwei Jahren ab dem Ende des Geschäftsjahres der KVG der 
Zielfonds 09, in dem der Auslagerungsvertrag beendet wurde, Bestand. In diesem Zeitraum müssen alle relevanten Unterlagen weiterhin 
verfügbar gehalten werden.

Vergütung / Fälligkeit 	» Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält für die auf Ebene der Zielfonds 09 auf sie ausgelagerten Tätigkeiten eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 0,6 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) bezogen auf das Nettofondsvermögen der Zielfonds 09. Die jährliche 
Vergütung ist jeweils vorschüssig in monatlichen Abschlägen zum 1. eines Kalendermonats fällig.

	» Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält auf Ebene der Zielfonds 09 im Falle des Erwerbs von Immobilien durch einen Zielfonds 
09 eine einmalige Vergütung von dem jeweiligen Zielfonds 09 in Höhe von bis zu 3,89 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den Kauf-
preis der jeweiligen Immobilien. Diese Vergütung wird fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages.

	» Die Habona Invest Asset Management GmbH erhält auf Ebene der Zielfonds 09 im Falle des Verkaufs von Immobilien durch einen 
Zielfonds 09 eine einmalige Vergütung von dem jeweiligen Zielfonds 09 in Höhe von bis zu 2,8 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) auf den 
Verkaufspreis der jeweiligen Immobilien. Diese Vergütung wird fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages.

Neben den fondsspezif ischen Auslagerungen hat HANSAINVEST 

in anderen von der ihr verwalteten alternativen Investmentfonds 

Tätigkeiten auf verschiedene Unternehmen ausgelagert. Zudem 

hat HANSAINVEST zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung folgen-

de operative Aufgaben auf andere Unternehmen übertragen:

	» Die Bereitstellung und Unterhaltung von Informations- und 

Kommunikationstechnologie wurde auf die Allgeier IT-Ser-

vices GmbH, München ausgelagert, sowie bis voraussichtlich 

Ende des ersten Halbjahres 2025 auf die SIGNAL IDUNA Le-

bensversicherung a. G., Hamburg.

	» Mit der EDV-Innenrevision wurde die Mazars GmbH & Co. 

KG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 

Hamburg betraut.

	» Das Collateral Management für einige Fonds der K VG wur-

de auf die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung 

Frankfurt am Main, übertragen.

	» Das Ordermanagement OPUS wurde auf die PATRONAS Fi-

nancial Services GmbH, Freiburg im Breisgau und das Fonds-

buchhaltungssystem FNZ auf die FNZ Deutschland Technolo-

gie GmbH, Sulzbach (Taunus), ausgelagert. 

HANSAINVEST ist jederzeit berechtigt, den vorgenannten Unter-

nehmen in Bezug auf die ausgelagerten Aufgaben Weisungen zu 

er teilen. Sie kann ihnen auch kündigen und die entsprechenden 

Aufgaben auf Drit te auslagern oder selbst erledigen.

Interessenkonflikte
Die Unternehmen, auf die die vorgenannten Tätigkeiten ausgela-

gert wurden, können auch für andere Fonds tätig sein. Dadurch 

kann es zu Interessenkonflikten kommen. 

Bei der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G. handelt es sich 

um ein verbundenes Unternehmen der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Unternehmen für 

die oben genannten Auslagerungstätigkeiten nicht ausgewählt 

worden wäre, wenn es sich nicht um ein verbundenes Unterneh-

men gehandelt hätte.
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17 Berichte, Geschäftsjahr, Abschlussprüfer

17.1 Stellen, an denen die 
Jahresberichte erhältlich sind
Die Anleger können die Jahresberichte des AIF kostenlos telefo-

nisch, per E-Mail oder per Post anfordern bei:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 

Kapstadtring 8 

22297 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 / 300 57 0 

E-Mail: info@hansainvest.de 

Internet: www.hansainvest.de

Habona Invest GmbH 

Westhafenplatz 6 – 8,  

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 69 / 4500 158 0  

E-Mail: info@habona.de  

Internet: www.habona.de

17.2 Offenlegung von Informationen 
nach § 300 KAGB
Die folgenden Informationen werden jeweils im Jahresbericht 

of fengelegt:

	» der prozentuale Anteil der Vermögensgegenstände des AIF, 

die schwer liquidierbar sind und für die deshalb besondere 

Regelungen gelten;

	» jegliche neuen Regeln zum Liquidität smanagement des 

A IF;

	» das aktuelle Risikoprofil des AIF und die hier für eingesetzten 

Risikomanagementsysteme;

	» alle Änderungen des maximalen Umfangs des einsetzbaren 

Leverages;

	» Rechte sowie Änderungen der Rechte zur Wiederverwendung 

von Sicherheiten und Garantien, die im Rahmen von Levera-

gegeschäften gewährt wurden;

	» Gesamthöhe des Leverage des betref fenden AIF. 

Die K VG informiert die Anleger zudem unverzüglich mit tels dau-

erhaften Datenträgers und durch Veröf fentlichung auf der Inter-

netseite der K VG (www.hansainvest.de) über alle Änderungen, 

die sich in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle ergeben.

17.3 Maßnahmen zur Verbreitung der 
Berichte und der sonstigen Informationen 
über den Publikums-AIF
Der Jahresbericht des AIF wird den Anlegern mit der Einladung zur 

ordentlichen Gesellschafterversammlung zur Ver fügung gestellt. 

17.4 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet jeweils am 31. Dezem-

ber. 

17.5 Abschlussprüfer
Mit der Prüfung des AIF einschließlich des Jahresberichtes wur-

de für das Geschäftsjahr 2025 die NIEHAUSPARTNER Treuhand 

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-

tungsgesellschaft, Bether Str. 62 – 64, 49661 Cloppenburg beauf-

tragt. In den Folgejahren wählt die Gesellschafterversammlung 

den Abschlussprüfer nach Vorschlag durch die Geschäftsführen-

de Kommanditistin. 
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18 Regelungen zur Auflösung und Übertragung des AIF

Die Fondsgesellschaft wurde für die Dauer von ihrer Gründung 

bis sechs Jahre nach Fondsschließung, längstens bis zum 30. 

Juni 2033, gegründet. Sie trit t ohne weitere Beschlussfassung 

in Liquidation, wenn sie durch Zeitablauf endet, es sei denn die 

Gesellschafter beschließen mit der in § 23 des Gesellschaftsver-

trags hier für vorgesehenen Mehrheit etwas anderes. Eine Ver

längerung der Grundlaufzeit kann durch Beschluss der Gesell-

schafter einmalig um insgesamt bis zu drei Jahre beschlossen 

werden. Zulässige Gründe für eine Verlängerung der Grundlauf-

zeit sind u. a., dass

	» die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis zum Ende der 

Grundlaufzeit verkauft werden können und mehr Zeit für die 

Verwertung der Anlageobjekte er forderlich ist;

	» der erwartete Verkaufserlös für die Anlageobjekte nicht den 

Renditeerwartungen der Gesellschaft entspricht und wäh-

rend der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung der Anla-

geobjekte zu erwarten ist;

	» die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als zu-

friedenstellend erachten und dies für die Zukunft weiter an-

nehmen; oder

	» andere wir tschaftliche, rechtliche oder steuerliche Gründe 

bestehen, die aus Sicht der AIF-K VG und der Geschäftsfüh-

rung der Gesellschaft eine Verlängerung der Grundlaufzeit 

der Gesellschaft sinnvoll oder er forderlich erscheinen lassen.

Darüber hinaus kann die Auflösung der Fondsgesellschaft je-

derzeit mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 

beschlossen werden. Die maximale Gesamtlaufzeit (Summe aus 

Grundlaufzeit und Verlängerungen) beträgt 30 Jahre.

Im Rahmen der Liquidation wird die Geschäftsführende Kom-

manditistin [innerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Jahren ab 

Beginn der Liquidation] die zu diesem Zeitpunkt im Eigentum der 

Fondsgesellschaft befindlichen Immobilienobjekte sowie Beteili-

gungen an anderen Gesellschaften verwerten. Bei Auflösung der 

Fondsgesellschaft werden in einem ersten Schritt die Fremdver-

bindlichkeiten der Gesellschaft beglichen. Das verbleibende Ver-

mögen, einschließlich der stillen Reserven, wird entsprechend dem 

für die Gewinnverteilung festgelegten Schlüssel und Rang gem. 

§ 13 des Gesellschaftsvertrages unter den Gesellschaftern verteilt.
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19 Angaben über die wesentlichen 
Beteiligten und Fondsstruktur 

19.1 Die wesentlichen Beteiligten
19.1.1 Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 
09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

AIF/Fondsgesellschaft
Firma Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Datum der Gründung/Erstes Eintragungsdatum 16. Juni 2025 / 8. Juli 2025

Kommanditisten ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH (Treuhandkommanditistin)
HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (Geschäftsführende Kommanditistin) 
Habona Beteiligungs 09 GmbH (Gründungskommanditistin)

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRA 54265

Geschäftsführung/persönlich haftende Gesell-
schafterin

HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (Geschäftsführung)
Habona Management 09 GmbH (persönlich haftende Gesellschafterin)

19.1.2 Habona Management 09 GmbH

Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin des AIF)
Firma Habona Management 09 GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Erstes Eintragungsdatum 8. Mai 2025

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRB 138641

Stammkapital EUR 25.000 (voll eingezahlt)

Geschäftsführer Guido Küther und Johannes Palla 
Geschäftsanschrift: Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Gesellschafter Guido Küther 50 %
Johannes Palla 50 %

19.1.3 HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführende Kommanditistin des AIF
Firma HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Hamburg/Kapstadtring 8, 22297 Hamburg 

Erstes Eintragungsdatum 22. November 2019

Registergericht Amtsgericht Hamburg

Handelsregister-Nummer HRB 160034

Stammkapital EUR 25.000 (voll eingezahlt)

Geschäftsführer Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung: Fabian Sass und Oliver Grimm. Während der Platzierungsphase des Fonds wird 
ein Wechsel in der Geschäftsführung der Geschäftsführenden Kommanditistin erfolgen, bei dem Matthias Boldt zum Ge-
schäftsführer berufen wird und Oliver Grimm aus der Geschäftsführung ausscheidet. Die Geschäftsführer können einem 
aktuellen Handelsregisterauszug entnommen werden, der auf der Internetseite des vom Bundesanzeiger Verlag GmbH 
veröffentlichten Unternehmensregisters (www.unternehmensregister.de) kostenlos abgerufen werden kann. Geschäftsan-
schrift: Kapstadtring 8, 22297 Hamburg

Gesellschafter HANSAINVEST Finance I GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditgesellschaft 100 %
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19.1.4 Habona Beteiligungs 09 GmbH

Gründungskommanditistin des AIF
Firma Habona Beteiligungs 09 GmbH 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Erstes Eintragungsdatum 8. Mai 2025

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRB 138642

Stammkapital EUR 25.000 (voll eingezahlt)

Geschäftsführer Guido Küther und Johannes Palla
Geschäftsanschrift: Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Gesellschafter Guido Küther 50 %
Johannes Palla 50 %

19.1.5 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Firma HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Hamburg/Kapstadtring 8, 22297 Hamburg

Erstes Eintragungsdatum 4. September 1969

Registergericht Amtsgericht Hamburg

Handelsregister-Nummer HRB 12891

Stammkapital EUR 10.500.000 (voll eingezahlt) 

Geschäftsführer 	» Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher) 
(zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der 
Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG) 

	» Claudia Pauls
	» Ludger Wibbeke 

(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Darüber hinaus werden außerhalb der KVG von den Mitgliedern der Geschäftsführung keine weiteren, für die KVG 
bedeutsamen Hauptfunktionen ausgeübt. 

Gesellschafter SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund

Aufsichtsrat 	» Martin Berger (Vorsitzender) 
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender der Aufsichtsräte der SIGNAL 
IDUNA Asset Management GmbH, Hamburg und der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg)

	» Dr. Stefan Lemke 
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des 
Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe

	» Markus Barth 
Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg

	» Dr. Thomas A. Lange 
Vorstandsvorsitzender der National-Bank AG, Essen

	» Prof. Dr. Stephan Schüller 
Kaufmann

	» Prof. Dr. Harald Stützer 
Ingenieur

Neben den genannten Tätigkeiten werden außerhalb der KVG von den Mitgliedern des Aufsichtsrates keine weiteren, für 
die KVG bedeutsamen Hauptfunktionen ausgeübt. 
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19.1.6 Habona Invest GmbH

Emissionshaus
Firma Habona Invest GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Erstes Eintragungsdatum 23. September 2009

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRB 86355

Stammkapital EUR 500.000 (voll eingezahlt) 

Geschäftsführer Guido Küther, Johannes Palla und Hans Christian Schmidt
Geschäftsanschrift: Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Gesellschafter JP Holding GmbH (82,5 %)
Guido Küther (17,5 %)

19.1.7 Habona Invest Asset Management GmbH

Asset Manager / Auslagerungsunternehmen
Firma Habona Invest Asset Management GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Erstes Eintragungsdatum 3. Februar 2010

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main 

Handelsregister-Nummer HRB 87340

Stammkapital EUR 300.000 (voll eingezahlt) 

Geschäftsführer Guido Küther, Hans Christian Schmidt und Carsten König 
Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Gesellschafter Habona Invest GmbH 

19.1.8 Habona Invest Service GmbH 

Eigenkapitalvermittlung
Firma Habona Invest Service GmbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Erstes Eintragungsdatum 27. April 2012

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRB 93633

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Stammkapital EUR 25.000 (voll eingezahlt) 

Geschäftsführer Guido Küther und Johannes Palla
Geschäftsanschrift: Westhafenplatz 6 – 8, 60327 Frankfurt am Main

Gesellschafter Habona Invest GmbH 



Angaben über die wesentlichen Beteiligten und Fondsstruktur  |  73

19.1.9 Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Verwahrstelle
Firma Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Frankfurt am Main/Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main 

Erstes Eintragungsdatum 31. Mai 2017 (nach formwechselnder Umwandlung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft) 

Registergericht Amtsgericht Frankfurt am Main

Handelsregister-Nummer HRB 108617

Stammkapital EUR 28.913.628,00 (voll eingezahlt) 

Vorstand Michael Bentlage (Vorsitzender)
Oliver Plaack
Dr. Holger Sepp
Gordan Torbica
Ab voraussichtlich November 2025: Madeleine Sander 

Aufsichtsrat Florence Kurstjens (Vorsitzende) 
David Minderhoud
Ralf Bedranowsky
Michael Mannig
Ingo Repplinger
Nils Becker
Carmen Herbstritt
Andrei Ilchenko
Sumitra Moeller

19.1.10 ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH 

Treuhandkommanditistin
Firma ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH

Eingetragener Sitz/Geschäftsanschrift Köln/Limburger Straße 1, 50672 Köln

Erstes Eintragungsdatum 21. Juli 1998

Registergericht Amtsgericht Köln 

Handelsregister-Nummer HRB 45300

Stammkapital DM 50.000 (voll eingezahlt) 

Geschäftsführer Dipl. Kfm./WP/StB Ralf Christian Bühler
Torben Christian Michels
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20 Glossar
AIF Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Westhafenplatz 6 – 8, 60327 

Frankfurt am Main

Agio Aufgeld auf den Anlagebetrag (Kommanditeinlage). Das Agio ist vom Anleger in einer Summe mit dem Anlagebetrag zu zahlen. Das 
Agio wird in voller Höhe an die Habona Invest Service GmbH als Abwicklungsgebühr ausgezahlt.

Angestrebte Auszahlungen Die von der Fondsgesellschaft angestrebten Auszahlungen belaufen sich auf 4 % p.a. Zusammen mit dem Liquidationserlös beträgt 
der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss 130 %.

Anlage Anlagebetrag nebst Agio

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Bemessungsgrundlage Der durchschnittliche Nettoinventarwert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr; wird der Nettoinventarwert nur einmal jähr-
lich ermittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Direktkommanditist Anleger, der sich unmittelbar an dem AIF beteiligt

Due Diligence Ankaufsprüfung der Immobilienobjekte unter rechtlichen, technischen, kaufmännischen, steuerlichen und umweltrechtlichen 
Aspekten

Emissionskapital Das gesamte geplante vom AIF eingeworbene Anlegerkapital in Höhe von EUR 50.000.000 ohne Agio. 

Emittentin Emittentin ist die Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in 
Frankfurt am Main.

Fondsschließung Abschluss des Platzierungszeitraums

Gesamtinvestitionsvolumen Die Fondsgeschäftsführung geht von einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 95.000.000 aus.

Geschäftsführende Kommanditistin Geschäftsführende Kommanditistin der Fondsgesellschaft ist die HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

Gründungskommanditistin Habona Beteiligungs 09 GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, mit Sitz in Hamburg; Geschäftsanschrift: Kapstadtring 8, 22297 Hamburg 

Kommanditkapital Das Kommanditkapital umfasst die Kapitalanteile der HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, in Höhe von EUR 
1.000, den Kapitalanteil der Gründungskommanditistin in Höhe von EUR 14.000, den Kapitalanteil der Treuhandkommanditistin 
in Höhe von EUR 1.000 und darüber hinaus ein geplantes Emissionskapital (ohne Agio) in Höhe von EUR 50.000.000, welches von 
Anlegern zu erbringen ist. 

Komplementärin Komplementärin der Fondsgesellschaft die Habona Management 09 GmbH.

Maximales Platzierungsvolumen Emissionskapital von EUR 50.000.000 mit der Möglichkeit zur Erhöhung auf ein Maximales Platzierungsvolumen von 
EUR 200.000.000. 

Mindestanlagebetrag Für jeden Anleger beträgt der Mindestanlagebetrag EUR 10.000 zzgl. bis zu 5 % Agio

Platzierungszeitraum Gesamter Zeitraum, in welchem Anlegern ein Beitritt zur Gesellschaft mittelbar über die Treuhandkommanditistin angeboten wird.

ProRatio Steuerberatung und Treu-
hand Gesellschaft mbH

Treuhandkommanditistin

Treugeber Anleger, der sich mittelbar über die Treuhandkommanditistin an dem AIF beteiligt

Treuhandkommanditistin ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH, Köln/ Limburger Straße 1, 50672 Köln

Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG mit Sitz in Frankfurt am Main; Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Zielfonds 09 Geschlossene Spezial-AIF in der Form von Sondervermögen, welche von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH verwal-
tet werden und für deren Rechnung die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Investitionen in Immobilienobjekte tätigt. 

Habona Zielfonds 09 Nord Geschlossener Spezial-AIF in der Form eines Sondervermögens, welches von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 
verwaltet wird und für deren Rechnung die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Investitionen in Immobilienobjekte 
ausschließlich in nördlichen Bundesländern tätigt. Dies sind die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holsteint.

Habona Zielfonds 09 Süd Geschlossener Spezial-AIF in der Form eines Sondervermögens, welches von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 
verwaltet wird und für deren Rechnung die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Investitionen in Immobilienobjekte 
ausschließlich in südlichen Bundesländern tätigt. Dies sind die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Thüringen und Sachsen.

Zielinvestitionen Die mittelbaren Investitionen der Fondsgesellschaft in Immobilien über Zielfonds 09.
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21 Verbraucherinformationen für den Fernabsatz und für 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 

Sofern der Beitritt des als Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches 

Gesetzbuch („BGB“) zu qualifizierenden Anlegers im Wege des Fern-

absatzes nach § 312c Abs. 1 BGB erfolgt oder ein außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossener Vertrag nach § 312b Abs. 1 BGB vorliegt, 

sind nach § 312d BGB i.V.m. Art. 246b des Einführungsgesetzes zum 

BGB („EGBGB“) bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Fernabsatzverträge sind gemäß § 312c Abs. 1 BGB solche Verträ-

ge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder 

Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertrags-

verhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkom-

munikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertrags-

schluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisier ten 

Vertriebs- oder Dienstleistungssystems er folgt. Fernkommunika-

tionsmittel i. d. S. sind gemäß § 312c Abs. 2 BGB alle Kommuni-

kationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Ver-

trags eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien 

gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Tele-

fonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst ver-

sendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und digitale Dienste 

nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Digitale-Dienste-Gesetzes.

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind ge-

mäß § 312b Abs. 1 BGB solche Verträge, (i) die bei gleichzeitiger 

körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unterneh-

mers an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum 

des Unternehmers ist, (ii) für die der Verbraucher ein Angebot 

unter den oben genannten Umständen abgegeben hat, (iii) die 

in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkom-

munikationsmittel geschlossen werden, bei denen der Verbrau-

cher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume 

des Unternehmens bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit 

des Verbrauchers und des Unternehmens persönlich und indi-

viduell angesprochen wurde, oder (iv) die auf einem Ausflug 

geschlossen werden, der von dem Unternehmer oder mit seiner 

Hilfe organisier t wurde, um beim Verbraucher für die Erbringung 

von Dienstleistungen zu werben und mit ihm entsprechende Ver-

träge abzuschließen. Dem Unternehmer stehen Personen gleich, 

die in seinem Namen oder Auftrag handeln.

Geschäftsräume im Sinne von § 312b Abs. 1 BGB sind gemäß § 

312b Abs. 2 BGB unbewegliche Gewerberäume, in denen der 

Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, und bewegliche 

Gewerberäume, in denen der Unternehmer seine Tätigkeit für 

gewöhnlich ausübt. Gewerberäume, in denen die Person, die im 

Namen oder Auftrag des Unternehmers handelt, ihre Tätigkeit 

dauerhaft oder für gewöhnlich ausübt, stehen Räumen des Un-

ternehmers gleich.

Informationen über den AIF (Fondsgesellschaft)
Information über: Angabe:

Identität des Unternehmens, öffentliches Unter-
nehmensregister und Registernummer

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilen Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA 54265, geschäftsansässig: Westhafenplatz 6 – 8, 60327 
Frankfurt am Main

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbe-
hörde

Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF (alternativer Investmentfonds) im Sinne des § 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens 
nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen 
der Anleger. Das Unternehmen betreibt den Erwerb, das Halten und das Veräußern von Anteilen an geschlossenen 
inländischen Spezial-AIF im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 6 KAGB (Zielfonds 09).
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen 
geeignet sind und Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder Unternehmen erwerben, die in den oben aufgeführten 
Geschäftsfeldern tätig sind.
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Aufsicht über das Angebot von Investmentvermögen und die KVG ist die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt. 
Die Habona Invest Service GmbH verfügt zum Datum der Prospektaufstellung über eine Erlaubnis nach § 34 f Gewerbe-
ordnung (GewO). Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 
60313 Frankfurt. 
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Vertreter Geschäftsführende Kommanditistin: HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, diese zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung wiederrum vertreten durch die Geschäftsführer Fabian Sass und Oliver Grimm. Während der Plat-
zierungsphase des Fonds wird ein Wechsel in der Geschäftsführung der Geschäftsführen den Kommanditistin erfolgen, 
bei dem Matthias Boldt zum Geschäftsführer berufen wird und Oliver Grimm aus der Geschäftsführung ausscheidet. Die 
Geschäftsführer der HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH können zudem einem aktuellen Handels-
registerauszug entnommen werden, der auf der Internetseite des vom Bundesanzeiger Verlag GmbH veröffentlichten 
Unternehmensregisters (www.unternehmensregister.de) kostenlos abgerufen werden kann.
Der jeweilige Anlageberater/Anlagevermittler, über den Sie die Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt einschließlich 
Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und Treuhand- und Verwaltungsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie den 
letzten veröffentlichten Jahresbericht (soweit bereits vorliegend), die Zeichnungsunterlagen einschließlich Zeichnungs-
schein, dieser Verbraucherinformationen und der Widerrufsbelehrung erhalten haben, wird Ihnen gegenüber als 
Anlageberater bzw. Anlagevermittler tätig.

Ladungsfähige Anschrift Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Westhafenplatz 6 – 8, 
60327 Frankfurt am Main, vertreten durch die Geschäftsführende Kommanditistin HI Finance 1 Immobilien Verwaltungs-
gesellschaft mbH, diese wiederrum vertreten durch die Geschäftsführer Fabian Sass und Oliver Grimm.
Die ladungsfähige Anschrift der jeweiligen weiteren Vertreter ergibt sich aus dem Zeichnungsschein, den der Anleger zur 
Angabe eines Angebots auf Beteiligung an der Fondsgesellschaft und auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertra-
ges mit der ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin ausfüllt. 

Informationen über die Treuhandkommanditistin 
Information über: Angabe:

Identität des Unternehmens, öffentliches Unter-
nehmensregister und Registernummer

ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter 
HRB 45300, geschäftsansässig: Limburger Straße 1, 50672 Köln

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und 
die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbe-
hörde

Eingehen von Treuhandverhältnissen mit Anlegern sowie die Übernahme damit verbundener Verwaltungstätigkeiten. Die 
Gesellschaft ist nicht berechtigt, Geschäfte zu betreiben, die nach dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Steuerberaterkammer Köln.

Vertreter Geschäftsführer: Dipl. Kfm./WP/StB Ralf Christian Bühler; Torben Christian Michels

Ladungsfähige Anschrift ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH, Limburger Straße 1, 50672 Köln 

Informationen zu den Vertragsverhältnissen
Information über: Angabe:

Wesentliche Merkmale des Beteiligungsangebots Es handelt sich bei den Anteilen um eine unternehmerische Beteiligung in Form von Kommanditanteilen als Treugeber 
(mittelbar) über die Treuhandkommanditistin, mit der Möglichkeit, sich später unmittelbar als Direktkommanditist zu 
beteiligen. 
Durch seine Beteiligung erlangt der Anleger (als Treugeber über die Treuhandkommanditistin) die mit der Kommandit-
beteiligung verbundenen und in den §§ 166 ff. HGB begründeten Rechte und Pflichten eines Kommanditisten. Diese 
werden durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des Treuhand- und Verwaltungsvertrages ergänzt. Auch 
bei treugeberischer Beteiligung vermitteln sie über die Treuhandkommanditistin die Rechtsstellung eines beschränkt 
haftenden Kommanditisten der Fondsgesellschaft.
Bei der Beteiligung handelt es sich unabhängig davon, ob der Anleger mittelbar oder unmittelbar an der Fondsgesell-
schaft beteiligt ist, um eine Beteiligung mit den sich daraus ergebenden Risiken, der wirtschaftlichen und steuerlichen 
Beteiligung am Ergebnis sowie am Vermögen der Fondsgesellschaft. Für steuerliche Zwecke wird dem Anleger das 
Vermögen der Fondsgesellschaft entsprechend seiner Beteiligungsquote unmittelbar zugerechnet.
Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Beschreibungen der Vertragsverhältnisse. Als Anhang sind der Gesellschafts-
vertrag, der Treuhand- und Verwaltungsvertrag und die Anlagebedingungen voll umfänglich abgedruckt. Wegen der 
Einzelheiten wird auf diese Dokumente verwiesen.

Zustandekommen des Vertrages Der Anleger gibt durch Unterzeichnung und Übermittlung des ausgefüllten Zeichnungsscheines ein Angebot auf 
Beteiligung an der Fondsgesellschaft und ein Angebot auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit der 
ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH als Treuhandkommanditistin ab. Die Annahme des Angebotes 
des Treugebers durch die Treuhandkommanditistin erfolgt – nach Absprache mit der Geschäftsführenden Kommanditis-
tin – in ihrem freien Ermessen. Die Treuhandkommanditistin ist nicht zur Annahme des Angebotes eines Treugebers auf 
mittelbaren Beitritt zur Gesellschaft verpflichtet. Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt auch ohne Zugang der An-
nahmeerklärung beim Treugeber zustande, wenn die Treuhandkommanditistin das in der Beitrittserklärung abgegebene 
Angebot des Treugebers durch Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder anderweitige schriftliche Annahmeerklärung 
annimmt. Der Treugeber verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung. Der Anleger wird jedoch durch 
die Treuhandkommanditistin über die Annahme seines Beitrittsangebotes informiert.

Mindestlaufzeit des Vertrages, Vertragliche 
Kündigungsbedingungen

Die Fondsgesellschaft hat eine Laufzeit von sechs Jahren nach Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2033. Die 
Fondsgesellschaft endet automatisch durch Zeitablauf spätestens am 30. Juni 2033. Im Rahmen der dann folgenden Li-
quidation durch die Geschäftsführende Kommanditistin wird diese die Vermögenswerte der Fondsgesellschaft innerhalb 
von drei Jahren verwerten (vgl. weitergehend hierzu § 23 des Gesellschaftsvertrages). Bei vorzeitigem Ausscheiden des 
Anlegers aus der Fondsgesellschaft bestimmt sich sein Abfindungsguthaben nach § 22 des Gesellschaftsvertrages.
Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. 
Einzelheiten hinsichtlich Dauer und außerordentlicher Kündigung der Fondsgesellschaft bzw. der Beendigung des Treu-
hand- und Verwaltungsvertrags regeln der Gesellschaftsvertrag bzw. der Treuhand- und Verwaltungsvertrag.

Vertragsstrafe Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.
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Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte 
Steuern

Der Erwerbspreis beträgt mindestens auf EUR 10.000 oder einen höheren, durch 1.000 ohne Rest teilbaren Betrag. Hinzu 
kommt ein Agio in Höhe von bis zu 5 % bezogen auf den gezeichneten Kapitalanteil. Weitere Preisbestandteile existieren 
nicht. 
Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger wird auf die Ausführungen im Abschnitt „Kurzangaben 
zu für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“ (Seiten 59 ff.) verwiesen. Insbesondere trägt der Anleger die in 
Bezug auf den Kommanditanteil anfallenden persönlichen Steuern. 
Das Unternehmen führt keine Steuern für den Anleger ab. Der Anleger trägt alle anfallenden Steuern, wie Einkommen-
steuer, Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. weitere Steuern, wie beispielsweise Kirchensteuer, selbst.

Zusätzlich anfallende Kosten, Steuern, die nicht 
über das Unternehmen abgeführt werden

Als weitere Kosten fallen neben dem Agio in Höhe von bis zu 5 % Gebühren und Auslagen für die notarielle Beglaubigung 
der Handelsregistervollmacht an. Eigene Kosten für Telefon, Internet, Porto etc. hat der Anleger selbst zu tragen. 
Entscheidet sich ein Anleger den mit der Treuhandkommanditistin geschlossenen Treuhand- und Verwaltungsvertrag zu 
kündigen und sich selbst als Kommanditist in das Handelsregister eintragen zu lassen, so hat er die insoweit entstehen-
den Handelsregister- und Notargebühren, Auslagen und Kosten zu tragen.
Einzelfallbedingt können dem Anleger individuelle Kosten entstehen, wie z. B. Schadensersatzansprüche der Habona 
Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG bei nicht bzw. nicht fristgerech-
ter Zahlung des Anlagebetrags inkl. Agio oder bei Erwerb oder Veräußerung der Kommanditbeteiligung.
Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger wird auf die Ausführungen im Abschnitt „Kurzangaben 
zu für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“ (Seiten 59 ff.) verwiesen.

Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu 
tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung 
gestellt werden

Keine

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung Die gezeichnete Kommanditeinlage zuzüglich des Ausgabeaufschlags (bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage) 
ist von den Anlegern innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin zu 
zahlen. Die Zahlung hat in Euro zu erfolgen. Bei späterer Beteiligung als Direktkommanditist erfolgt eine Eintragung im 
Handelsregister des für den Sitz des Unternehmens zuständigen Amtsgerichts. Die Anleger werden über die Annahme der 
Beitrittserklärung durch die Treuhandkommanditistin informiert. 
Die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung tritt ein, sobald es im Rahmen des wirksam zustande gekommenen 
Treuhand- und Verwaltungsvertrags zur Leistung der fälligen Kommanditeinlage kommt.
Weitere Informationen ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag, dem Treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie den 
Anlagebedingungen.

Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanz-
dienstleistung

Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt 
abhängig ist, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat.
Die angebotene Beteiligung ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Beteiligung liegt in 
der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Deshalb verbindet sich mit dieser Beteiligung das Risiko des Teil- 
oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals. In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator 
für künftige Erträge. Die wesentlichen Risiken der Beteiligungen sind im Abschnitt „Risiken“ (Seiten 34 ff.) dargestellt.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen

Die mit dem Verkaufsprospekt veröffentlichten Informationen haben während der Dauer des Angebots Gültigkeit bis zur 
Mitteilung von Änderungen, die dann gemeinsam mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt die Informationsgrundlage 
bilden. Beteiligungen an der Gesellschaft können nur erworben werden, solange die Platzierungsphase nicht beendet ist.

Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, 
den der Verbraucher im Falle des Widerrufs 
nach § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs für 
die erbrachte Leistung zu zahlen hat

Siehe die im Zeichnungsschein enthaltene Widerrufsbelehrung. 

Mitglied-Staat der EU, dessen Recht der 
Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen 
zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags 
zugrunde legt

Bundesrepublik Deutschland

Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertrags-
sprache

Auf den Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft und den Treuhand- und Verwaltungsvertrag findet deutsches Recht 
Anwendung. Sofern der Anleger Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist, ist Gerichtsstand der allgemeine Gerichtsstand des 
Anlegers. Ansonsten ist als Gerichtsstand für den Gesellschaftsvertrag der Sitz der Fondsgesellschaft vereinbart. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung in § 25 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags 
verwiesen.
Der Verkaufsprospekt sowie diese zusätzlichen Informationen und die gesamte übrige Kommunikation werden verbindlich 
ausschließlich in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation zwischen den Parteien wird in deutscher 
Sprache geführt.
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Außergerichtliches Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren, dem das Unternehmen 
unterworfen ist 

Erwerb der Beteiligung durch Abschluss eines Fernabsatzvertrages
Hat der Anleger seine Beteiligung durch Abschluss eines Fernabsatzvertrages erworben, kann der Anleger bei Strei-
tigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des BGB betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen 
unbeschadet seines Rechts, die Gerichte anzurufen, eine zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle anrufen. 
Eine aktuelle Liste der anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen kann jederzeit von der Internetseite des Bundesamts 
für Justiz www.bundesjustizamt.de/verbraucherstreitbeilegung heruntergeladen werden.
Zuständige anerkannte Verbraucherschlichtungsstellen sind gegenwärtig:
1. Universalschlichtungsstelle des Bundes – Zentrum für Schlichtung e.V.  
Straßburger Straße 8 
77694 Kehl am Rhein 
Tel.: +49 7851 / 795 79 40 
Fax: +49 7851 / 795 79 41 
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de
Die Zugangsvoraussetzungen ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Universalschlichtungsstelle des Bundes – Zen-
trum für Schlichtung e.V., die auf der Internetseite www.verbraucher-schlichter.de erhältlich ist und abgerufen werden 
kann.
2. Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V. 
Hohe Str. 11 
04107 Leipzig 
Tel.: +49 341 / 56116370 
Fax: +49 341 / 56116371 
E-Mail: kontakt@streitbeilegungsstelle.org 
Die Zugangsvoraussetzungen ergeben sich aus der Verfahrensordnung der Außergerichtlichen Streitbeilegungsstelle für 
Verbraucher und Unternehmer e. V., die auf der Internetseite www.streitbeilegungsstelle.org erhältlich ist und abgerufen 
werden kann.
3. Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI)
Büro der Ombudsstelle des BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 
0117 Berlin 
Tel.: +49 30 64490460 
Fax +49 30 644904629 
E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
Ist keine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle zuständig, kann der Anleger die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen:
Deutsche Bundesbank – Schlichtungsstelle 
Postfach 10 06 02 
60006 Frankfurt am Main 
Tel.: + 49 69 9566 – 3232 
Fax: + 49 69 709090 – 9901 
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
Die Zugangsvoraussetzungen zu dieser Schlichtungsstelle ergeben sich aus der Finanzschlichtungsstellenverordnung, die 
auf der Internetseite www.bundesbank.de/de/service/schlichtungsstelle erhältlich ist und abgerufen werden kann.

Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB
Der Anleger kann sich bei Streitigkeiten mit einem Unternehmen im Zusammenhang mit den Vorschriften des KAGB an die 
Schlichtungsstelle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Sofern es hinsichtlich dieser Streitig-
keiten eine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gibt, kann sich der Anleger gleichwohl an die Schlichtungsstelle 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden, die den Schlichtungsantrag automatisch an die zuständige 
Schlichtungsstelle weiterleitet.
Informationen über dieses Schlichtungsverfahren und über seine Voraussetzungen sind u. a. auf der Internetseite der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Schlichtungsstelle ist wie folgt erreichbar:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Schlichtungsstelle 
– Referat ZR 3 – 
Graurheindorfer Straße 108 
D-53117 Bonn 
Tel.: + 49 228 410 8 – 0 
Fax: + 49 228 410 8 – 62299 
E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de  
Internet: www.bafin.de

Hinweis auf das Bestehen eines Garantiefonds 
oder anderer Entschädigungsregelungen, die 
weder unter die Richtlinie 2014/49/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Einlagesicherungssysteme 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149; L 212 vom 
18.7.2014, S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) 
noch die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger 
(ABL.EG Nr. L 84 vom 26.3.1997, Seite 22) fallen

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregeln bestehen nicht.
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Anlage I: Anlagebedingungen

Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-

schen den Anlegern und der

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 

09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG mit Sitz in 

Frankfurt am Main

(nachfolgend „Gesellschaft“ oder „AIF“ genannt)

extern verwaltet durch die

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit Sitz 

in Hamburg

(nachfolgend „AIF-KVG“ genannt)

für den von der AIF-K VG verwalteten

geschlossenen Publikums-AIF,

die nur in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag der Gesell-

schaft gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
§ 1 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände erwerben:

1.	 Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezi-

al-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 K AGB in Verbindung 

mit den §§  273  bis  277  K AGB, der §§  337  und  338  K AGB 

oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen 

geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichba-

ren Anforderungen unterliegt, und die Vermögensgegenstän-

de im Sinne § 261 Absatz 1 Nr. 1  i.V.m. Absatz 2 Nr. 1 und 

Absatz 1 Nr. 3 K AGB erwerben dür fen;

2.	 Bankguthaben gemäß § 195 K AGB.

Weitere Finanzinstrumente, die nach §  81  Absatz  1  Nr.  1  K AGB 

i.V. m. Ar t 88 der Delegier ten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in 

Verwahrung genommen werden können, dür fen nicht erworben 

werden. 

§ 2 Anlagegrenzen
1.	 Die Gesellschaft wird Investitionen in Vermögensgegenstän-

de gemäß §  1  Nummer  1 dieser Anlagebedingungen nur in 

Anteile geschlossener inländischer Spezial-AIF im Sinne des 

§ 261 Absatz 1 Nr. 6 K AGB i. V. m. § 261 Absatz 2 Nr. 1 K AGB 

(„Zielfonds“), welche die in § 2 Nummer 6 dieser Anlagebe-

dingungen genannten Investitionskriterien er füllen und auch 

ebenfalls durch die AIF-K VG verwaltet werden, tätigen.	 

Die Anteile an Zielfonds werden auch als „Anlageobjekte“ 

bezeichnet

2.	 Die Gesellschaft muss mindestens 60 % des investier ten 

Kapitals und dar f bis zu 100 % des investier ten Kapitals in 

Zielfonds investieren.

	 Die Gesellschaft darf nicht mehr als 80 % des investierten Kapi-

tals in Anteile eines Zielfonds investieren. Die Gesellschaft darf 

nicht mehr als 80 % des investierten Kapitals in mehrere Ziel-

fonds investieren, die identische Anlagestrategien verfolgen.

3.	 Bis zu 40 % des investier ten Kapitals kann in Bankguthaben 

nach § 1 Nummer 2 gehalten werden.

4.	 Ziel des AIF ist – mittelbar über die Zielfonds – der Erwerb, die 

Bebauung, die Vermietung und der Verkauf von in Deutschland 

belegenen Nahversorgungsimmobilien, die an Discounter oder 

Vollversorger als Ankermieter an freistehenden Standorten, in 

gemischt genutzten Immobilien oder in Nahversorgungszen-

tren vermietet sind. Dies kann auch durch Anteilserwerb der 

Zielfonds an (nachgelagerten) Zweck- oder Immobiliengesell-

schaften erfolgen. Ankermieter bedeutet, dass zumindest eine 

Teilfläche von 800 m² gesamt vermietbarer Fläche des Immo-

bilienobjektes an diesen vermietet sein muss.

5.	 Zum Zeitpunkt der Erstellung der Anlagebedingungen stehen 

die Anlageobjekte noch nicht fest.

6.	 Die Anlagebedingungen der Zielfonds müssen im Hinblick 

auf ihre Investitionen in Immobilien folgende Grundsätze 

berücksichtigen, wobei deren Beurteilung und Gewichtung 

im unternehmerischen Ermessen der K VG des Zielfonds liegt:

Geografische Verteilung
Grundsätzlich kommen Standorte für Immobilienobjekte in 

allen deutschen Bundesländern in Betracht. Investitionen au-

ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind nicht zulässig.
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Großflächiger Einzelhandel mit 
Schwerpunkt Nahversorgung
Investier t wird in großflächigen Einzelhandel (Schwerpunkt: 

Nahversorgung) mit vermietbaren Gesamtflächen ab 800 m². 

Der Anteil der Einzelhandelsnutzung am Gesamtobjekt wird 

nicht unter 70 % der jeweiligen Gesamtmiet f läche liegen. 

Mietvertrag mit Lebensmittelmärkten / 
Discountern / Vollversorgern
Investiert wird in Immobilienobjekte mit abgeschlossenen 

Mietverträgen mit einem Lebensmittelmarkt, Discounter oder 

Vollversorger als Ankermieter. Im Falle von neu erbauten Immo-

bilienobjekten kann es sich auch um Objekte handeln, die noch 

im Bau befindlich sind oder mit deren Bau in Kürze (d.h. in-

nerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten ab Kaufvertrags-

schluss) begonnen wird. In diesen Fällen muss das Baurecht 

gesichert sein oder die Baugenehmigung vorliegen und der 

Projektentwickler/Verkäufer muss von angemessener Bonität 

(d.h. es dürfen keine Informationen über mögliche Zahlungs-

schwierigkeiten bekannt sein) sein. Projektentwicklungsrisiken 

werden in diesen Fällen nicht übernommen, Kaufpreisfälligkeit 

ist in diesen Fällen erst mit vollständiger Fertigstellung und im 

Wesentlichen mängelfreier Abnahme durch die AIF-KVG und 

den Mieter gegeben. Von einer “im Wesentlichen mängelfreien 

Abnahme” ist immer dann auszugehen, wenn der Mieter (im 

Fall von mehreren Mietern alle Mieter) sich bereit erklärt hat, 

die Immobile zu beziehen und die volle Miete zu zahlen.

7.	 Die Investitionen er folgen mittelbar über die Zielfonds in 

mindestens drei Sachwerte i.S.d. § 261 Absatz 2 Nr. 1 K AGB, 

wobei die Anteile jedes einzelnen Sachwertes am Wert des 

gesamten AIF im Wesentlichen gleichmäßig verteilt sind. 

Der Grundsatz der Risikomischung im Sinne des §  262  Ab-

satz 1 Satz 1 K AGB gilt damit als er füllt.

8.	 Die Investitionsphase dauert längstens bis zum 30. Septem-

ber 2028. 

§ 3 Leverage und Belastungen
1.	 Für die Gesellschaft dür fen Kredite bis zur Höhe von 150 % 

des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht ein-

geforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet 

auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher 

direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, 

Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Ver fügung stehen, 

aufgenommen werden, wenn die Bedingungen der Kreditauf-

nahme marktüblich sind. Die von den Zielfonds aufgenomme-

nen Kredite sind bei der Berechnung der in Satz 1 genannten 

Grenze entsprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft 

an dem jeweiligen Zielfonds zu berücksichtigen.

2.	 Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Ge-

sellschaft gehören, sowie die Abtretung und Belastung von 

Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese 

Vermögensgegenstände beziehen, sind zulässig, wenn dies 

mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar 

ist und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen 

zustimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maß-

nahmen er folgen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem 

dar f die Belastung insgesamt 150 % des aggregier ten einge-

brachten Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten 

Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der 

Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von 

den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendun-

gen für Anlagen zur Ver fügung stehen, nicht überschreiten.

3.	 Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die 

Belastung gelten nicht während der Dauer des erstmaligen 

Vertriebs der Anteile der Gesellschaft, längstens jedoch für 

einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

§ 4 Derivate
Es dür fen keine Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, 

getätigt werden. 

Anteilklassen
§ 5 Anteilklassen
Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiede-

ne Anteilklassen gemäß §§ 149 Absatz 2 i.V.m. 96 Absatz 1 K AGB 

werden nicht gebildet.

Ausgabepreis und Kosten
§ 6 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initial-
kosten
1.	 Ausgabepreis

	 Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe 

aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die Gesell-

schaft und dem Ausgabeaufschlag. Die gezeichnete Komman-
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diteinlage beträgt für jeden Anleger mindestens EUR 10.000. 

Höhere Summen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

2.	 Summe aus Ausgabeaufschlag und Initialkosten

	 Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 

der Beitrit tsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 

11,79 % des Ausgabepreises. Dies entspricht 12,38 % der ge-

zeichneten Kommanditeinlage. 

3.	 Ausgabeaufschlag 

	 Der Ausgabeaufschlag („Agio“) beträgt 5 % der Komman-

diteinlage. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren 

Ausgabeaufschlag zu berechnen.

4.	 Initialkosten

	 Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in der 

Beitrit tsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 7,38 % 

der Kommanditeinlage belastet („Initialkosten“). Die Initi-

alkosten sind frühestens nach Einzahlung der Einlage fällig.

5.	 Steuern

	 Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Steuersätze. Bei ei-

ner Änderung der gesetzlichen Steuersätze werden die genann-

ten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

§ 7 Laufende Kosten
1.	 Summe aller laufenden Vergütungen

	 Die Summe aller laufenden Vergütungen an die AIF-K VG, an 

Gesellschafter der AIF-K VG oder der Gesellschaft sowie an 

Drit te gemäß den nachstehenden Nummern  2  bis  3 kann 

jährlich insgesamt bis zu 0,341 % der Bemessungsgrundlage 

im jeweiligen Geschäftsjahr betragen, für den Zeitraum von 

36 Monaten ab dem Zeitpunkt der Fondsauflage mindestens 

jedoch EUR 2.975 p.a. Daneben können Transaktionsvergü-

tungen nach Nummer 7 und eine er folgsabhängige Vergütung 

nach Nummer 8 berechnet werden.

2.	 Bemessungsgrundlage

	 Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 

Vergütungen gilt der durchschnit tliche Nettoinventarwert der 

Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Nettoin-

ventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berech-

nung des Durchschnit ts der Wert am Anfang und am Ende des 

Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

3.	 Vergütungen, die an die AIF-KVG und bestimmte Ge-

sellschafter zu zahlen sind:

a)	 Die AIF-K VG erhält für die Verwaltung der Gesellschaft 

erstmals ab dem Jahr  2025 eine jährliche Vergütung in 

Höhe von bis zu 0,131 % der Bemessungsgrundlage, wo-

bei die Vergütung im ersten Geschäftsjahr anteilig ab 

dem Monat beansprucht werden kann, ab dem die Ver-

triebszulassung für den AIF gemäß §  316  K AGB vorliegt. 

Die AIF-K VG ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung 

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils ak-

tuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen 

sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventar-

wertes sowie der tatsächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen.

b)	 Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesell-

schaft (Komplementärin) erhält als Entgelt für ihre Haf-

tungsübernahme eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,06 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen 

Geschäftsjahr. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich antei-

lige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen 

zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel-

lung des tatsächlichen Nettoinventarwertes sowie der 

tatsächlich geleisteten Auszahlungen auszugleichen. Eine 

Mindestvergütung in Höhe von EUR  2.975 p.a. wird für 

einen Zeitraum von 36  Monaten ab dem Zeitpunkt der 

Fondsauflage vereinbart.

c)	 Die Treuhandkommanditistin erhält für die laufende An-

legerverwaltung, die sie allen Anlegern einschließlich 

den Direktkommanditisten gegenüber erbringt, eine 

jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,15 % der Bemes-

sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Sie ist be-

rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 

Nettoinventarwertes sowie der tatsächlich geleisteten 

Auszahlungen auszugleichen.

4.	 Vergütungen und Kosten auf Ebene der Zielfonds

	 Auf Ebene der Zielfonds fallen Vergütungen und weitere Kos-

ten an. So erhält die K VG der Zielfonds aus dem Vermögen 

der Zielfonds jeweils eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 0,48 % des Nettofondsvermögens des jeweiligen Ziel-

fonds für deren Verwaltung, die Verwahrstelle jeweils eine 

Vergütung von bis zu 0,0863 % des Nettofondsvermögens 

des jeweiligen Zielfonds, mindestens jedoch EUR  14.280 

im jeweiligen Geschäftsjahr und die Habona Invest Asset 

Management GmbH für Tätigkeiten im Bereich des Erwerbs, 

Desinvestments und der Immobilienverwaltung jeweils eine 
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jährliche Vergütung von bis zu 0,6 % bezogen auf das Net-

tofondsvermögen des jeweiligen Zielfonds. Das Nettofonds-

vermögen der Zielfonds ist der jeweilige Durchschnit tswert 

des Sondervermögens abzüglich der Darlehen, der sich aus 

den jeweiligen Quartalswerten ergibt. Die genannten Vergü-

tungen und weiteren Kosten werden nicht unmittelbar der 

Gesellschaft in Rechnung gestellt, wirken sich aber mit telbar 

über den Wert des jeweiligen Zielfonds auf den Nettoinven-

tarwert der Gesellschaft aus. Der Verkaufsprospekt und der 

Jahresbericht enthalten hierzu konkrete Erläuterungen.

5.	 Verwahrstellenvergütung

	 Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,036 % 

des durchschnit tlichen Nettoinventarwertes der Gesellschaft 

im jeweiligen Geschäftsjahr, mindestens jedoch EUR  7.140. 

Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüs-

se auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten.

6.	 Aufwendungen, die zulasten der Gesellschaft gehen

a)	 Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. ent fallender 

Steuern hat die Gesellschaft zu tragen:

1.	 Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung 

der Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 K AGB;

2.	 bankübliche Depotkosten außerhalb der Verwahr-

stelle, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten 

für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegen-

stände im Ausland;

3.	 Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

4.	 Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital 

(insbesondere an Dritte ge zahlte Zinsen und Gebühren);

5.	 für die Vermögensgegenstände entstehende Bewir t-

schaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- 

und Betriebskosten, die von Drit ten in Rechnung 

gestellt werden);

6.	 Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren 

Abschlussprüfer;

7.	 von Drit ten in Rechnung gestellte Kosten für die Gel-

tendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprü-

chen der Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft erhobenen Ansprüchen;

8.	 Gebühren und Kosten, die von staatlichen und ande-

ren öf fentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft 

erhoben werden;

9.	 ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb ent-

standene Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 

Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Vermögensge-

genstände (einschließlich steuerrechtlicher Beschei-

nigungen), die von externen Rechts- oder Steuerbe-

ratern in Rechnung gestellt werden;

10.	 Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-

mächtigten, soweit diese gesetzlich er forderlich sind;

11.	 Angemessene Kosten für Gesellschafterversammlun-

gen;

12.	 Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet.

b)	 Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Zielfonds 

können ebenfalls Kosten nach Maßgabe von Buchsta-

be a) Nr. 1 bis 12 anfallen; sie werden nicht unmittelbar 

der Gesellschaft in Rechnung gestellt, gehen aber unmit-

telbar in die Rechnungslegung der Zielfonds ein, schmä-

lern ggf. deren Vermögen und wirken sich mit telbar über 

den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungslegung 

auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus.

7.	 Transaktionskosten

	 Der Gesellschaft werden die im Zusammenhang mit dem Er-

werb oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 

Drit ten beanspruchten Kosten belastet. Diese Aufwendungen 

einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden 

Steuern können der Gesellschaft unabhängig vom tatsächli-

chen Zustandekommen des Geschäfts belastet werden.

	 Auf Ebene der Zielfonds fallen ebenfalls einmalige Vergütun-

gen und weitere Kosten an. So erhält die K VG vom jeweiligen 

Zielfonds bei dem Erwerb von Immobilien für den jeweiligen 

Zielfonds eine einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 0,3 % 

auf den Kaufpreis der jeweiligen Immobilien. Im Falle des 

Verkaufs von Immobilien durch einen Zielfonds erhält die 

K VG eine einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 0,18 % auf 

den Verkaufspreis der jeweiligen Immobilien durch den je-

weiligen Zielfonds. Zudem erhält die Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH im Falle des Erwerbs von Immobilien durch 

einen Zielfonds eine einmalige Vergütung von dem jeweiligen 

Zielfonds in Höhe von bis zu 3,89 % auf den Kaufpreis der 

jeweiligen Immobilien. Im Falle des Verkaufs von Immobilien 

durch einen Zielfonds erhält die Habona Invest Asset Ma-

nagement GmbH eine einmalige Vergütung in Höhe von bis zu 

2,8 % auf den Verkaufspreis der jeweiligen Immobilien durch 

den jeweiligen Zielfonds. Diese Vergütungen werden jeweils 

fällig mit Abschluss eines notariellen Kaufvertrages. Sie wer-

den nicht unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung gestellt, 
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gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der Zielfonds 

ein, schmälern ggf. deren Vermögen und wirken sich mit tel-

bar über den Wertansatz der Beteiligung in der Rechnungsle-

gung auf den Nettoinventarwert der Gesellschaft aus.

8.	 Erfolgsabhängige Vergütung

	 Die AIF-K VG hat Anspruch auf eine zusätzliche er folgsabhän-

gige Vergütung, wenn zum Berechnungszeitpunkt folgende 

Voraussetzungen er füllt sind:

a)	 Die Anleger haben Auszahlungen in Höhe ihrer geleiste-

ten Einlagen erhalten, wobei die Haftsumme erst im Rah-

men der Liquidation ausgekehrt wird.

b)	 Die Anleger haben darüber hinaus Auszahlungen in Höhe 

einer durchschnit tlichen jährlichen Verzinsung von 4 % 

bezogen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum 

von der Auflage des Investmentvermögens bis zum Be-

rechnungszeitpunkt erhalten.

	 Danach besteht ein Anspruch auf er folgsabhängige Vergütung 

für die AIF-K VG in Höhe von 40 % aller weiteren Auszahlun-

gen aus Gewinnen der Gesellschaft. Der jeweilige Anspruch 

auf er folgsabhängige Vergütung wird jeweils zum Ende des 

Wir tschaftsjahres, spätestens nach der Veräußerung aller 

Vermögensgegenstände, zur Zahlung fällig.

9.	 Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten

a)	 Soweit sich der Anleger als Direktkommanditist beteiligt 

oder seine Treuhandbeteiligung in eine direkte Beteiligung 

umwandelt, hat der Anleger die ihm dadurch entstehen-

den Notargebühren und Registerkosten selbst zu tragen. 

Zahlungsverpflichtungen gegenüber der AIF-KVG oder der 

Gesellschaft entstehen ihm aus diesem Anlass nicht.

b)	 Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesellschaft oder 

Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt, kann die 

AIF-K VG vom Anleger Erstat tung für notwendige Auslagen 

in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 1,5 % des 

Anteilswerts verlangen.

10.	 Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen

a)	 Beim Erwerb von Anteilen an Ziel-Investmentvermögen, 

die direkt oder indirekt von der AIF-K VG selbst oder einer 

anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die AIF-

K VG durch eine wesentliche unmittelbare oder mit telba-

re Beteiligung verbunden ist, dar f die AIF-K VG oder die 

andere Gesellschaft keine Ausgabeaufschläge berechnen.

b)	 Die AIF-K VG hat im Jahresbericht die Vergütung of fen zu 

legen, die der Gesellschaft von der AIF-K VG selbst, von ei-

ner anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen 

Gesellschaft, mit der die AIF-K VG durch eine wesentliche 

unmittelbare oder mit telbare Beteiligung verbunden ist, 

als Verwaltungsvergütung für die im Investmentvermö-

gen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

11.	 Steuern

	 Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersät-

ze. Bei einer Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuersätze 

werden die genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze ent-

sprechend angepasst.

Ertragsverwendung, Geschäftsjahr, 
Dauer und Berichte
§ 8 Ausschüttung
Die ver fügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Anleger 

ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auf fassung der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin und im Rahmen des Liquidi-

tätsmanagements der AIF-K VG als angemessene Liquiditätsre-

serve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fort führung der 

Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Er füllung von Zahlungsver-

bindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung bei der Gesellschaft 

benötigt wird. Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es 

kann zur Aussetzung der Auszahlungen kommen.

§ 9 Geschäftsjahr und Berichte / Auflösung und 
Liquidation
1.	 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2.	 Die Gesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der 

Gesellschaft für die Dauer von ihrer Gründung bis sechs Jahre 

nach Fondsschließung (Beendigung der Annahme von weiteren 

Anlegern), längstens bis zum 30. Juni 2033 befristet („Grund-

laufzeit“). Sie wird nach Ablauf dieser Dauer ohne weitere 

Beschlussfassung aufgelöst und abgewickelt (liquidiert), es sei 

denn die Gesellschafter beschließen mit der in §  23 des Ge-

sellschaftsvertrags hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit et-

was Anderes. Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch 

Beschluss der Gesellschafter mit der im Gesellschaftsvertrag 

hierfür vorgesehenen Mehrheit einmalig um insgesamt bis zu 

drei Jahre beschlossen werden. Zulässige Gründe für eine Ver-

längerung der Grundlaufzeit sind u. a., dass 

	» die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis zum Ende 

der Grundlaufzeit verkauft werden können und mehr Zeit 

für die Verwertung der Anlageobjekte er forderlich ist;
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	» der erwartete Verkaufserlös für die Anlageobjekte nicht 

den Renditeerwartungen der Gesellschaft entspricht und 

während der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung 

der Anlageobjekte zu erwarten ist;

	» die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als 

zufriedenstellend erachten und dies für die Zukunft wei-

ter annehmen; oder

	» andere wir tschaftliche, rechtliche oder steuerliche Grün-

de bestehen, die aus Sicht der AIF-K VG und der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft eine Verlängerung der 

Grundlaufzeit der Gesellschaft sinnvoll oder er forderlich 

erscheinen lassen.

3.	 Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft werden die lau-

fenden Geschäfte beendet, etwaige noch of fene Forderun-

gen der Gesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen in 

Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss der Liquidati-

on verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach den 

Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendbaren 

handelsrechtlichen Vorschrif ten verteilt.

4.	 Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 

der Gesellschaft erstellt die Gesellschaft einen Jahresbericht 

gemäß § 158 K AGB in Verbindung mit § 135 K AGB, auch in Ver-

bindung mit § 101 Absatz 2 K AGB. Nach den §§ 158, 261 Ab-

satz 1 Nummer 6 K AGB werden die in § 148 Absatz 2 K AGB 

genannten Angaben im Anhang des Jahresberichtes gemacht.

5.	 Der Jahresbericht ist bei den im Verkaufsprospekt und im Ba-

sisinformationsblatt angegebenen Stellen erhältlich; er wird 

ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht und in das Unter-

nehmensregister eingestellt. 

§ 10 Verwahrstelle
1.	 Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß 

§ 80 K AGB beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig 

von der AIF-K VG und ausschließlich im Interesse der Anleger.

2.	 Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich 

nach dem mit der AIF-K VG geschlossenen Verwahrstellenver-

trag, nach dem K AGB und den Anlagebedingungen.

3.	 Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des 

§  82  K AGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) 

auslagern.

4.	 Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft oder 

gegenüber den Anlegern für sämtliche Verluste, die diese 

dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vor-

sätzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschrif ten des K AGB 

nicht er füllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer 

etwaigen Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz  3 

unberührt.

§ 11 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
1.	 Die AIF-K VG kann das Verwaltungs- und Ver fügungsrecht 

über die Gesellschaft auf eine andere Kapitalverwaltungsge-

sellschaft übertragen. Die Übertragung bedar f der vorheri-

gen Genehmigung durch die Bundesanstalt.

2.	 Die Gesellschaft kann gemäß § 154 Absatz 2 Nummer 1 K AGB 

eine andere externe Kapitalverwaltungsgesellschaft benen-

nen oder sich in eine intern verwaltete geschlossene Inves-

tmentkommanditgesellschaft umwandeln. Dies bedar f je-

weils der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt. 
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Anlage II: Gesellschaftsvertrag

GESELLSCHAFTSVERTRAG der 

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & 

Co. geschlossene Investment KG 

§ 1 Firma, Sitz und Bekanntmachungen
1.	 Die Firma der Gesellschaft lautet: Habona Deutsche Nah-

versorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG. 

2.	 Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

3.	 Bekanntmachungen der Gesellschaft er folgen im Bundesan-

zeiger. Der Jahresbericht wird zudem in das Unternehmensre-

gister eingestellt. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1.	 Die Gesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publi-

kums-AIF (alternativer Investmentfonds) im Sinne des § 1 des 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Anlage und Verwaltung des eigenen Vermögens 

nach einer festgelegten Anlagestrategie zur gemeinschaftlichen 

Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB zum Nutzen der 

Anleger. Das Unternehmen betreibt den Erwerb, das Halten und 

das Veräußern von Anteilen an geschlossenen inländischen Spe-

zial-AIF im Sinne des § 261 Absatz 1 Nr. 6 KAGB („Zielfonds“). 

2.	 Die Gesellschaft dar f alle Geschäfte betreiben, die dem Ge-

sellschaftszweck unmittelbar oder mit telbar zu dienen geeig-

net sind und Beteiligungen an Unternehmen erwerben oder 

Unternehmen erwerben, die in den oben aufgeführten Ge-

schäftsfeldern tätig sind. 

§ 3 Beginn der Gesellschaft, Dauer der Gesell-
schaft, Geschäftsjahr
1.	 Die Gesellschaft beginnt ihre Geschäfte mit der Eintragung in 

das Handelsregister. Vorher dür fen keine Geschäfte im Na-

men der Gesellschaft getätigt werden. 

2.	 Die Gesellschaft wird für eine bestimmte Zeit gegründet. Die 

Gesellschaft wird für die Dauer von ihrer Gründung bis sechs 

Jahre nach Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2033, 

gegründet. Eine ordentliche Kündigung eines Gesellschafters 

ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung bleibt davon unberührt. 

3.	 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

	 Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und en-

det am 31. Dezember 2025. Wird die Gesellschaft unterjährig 

beendet, so ist auch das letzte Geschäftsjahr ein Rumpfge-

schäftsjahr.

§ 4 Gesellschafter, Kapitaleinlagen, Kapitalerhö-
hung
1.	 Persönlich haftende Gesellschafterin (nachfolgend „Komple-

mentärin“ genannt) ist die Habona Management 09 GmbH, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt 

am Main unter HRB 138641. Die Komplementärin erbringt 

keine Kapitaleinlage und ist am Vermögen der Gesellschaft 

nicht beteilig t. Der Gesellschaft können jederzeit weitere 

Komplementärinnen, die am Vermögen der Gesellschaft nicht 

beteilig t sind, beitreten, sofern diese eine Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH) mit Sitz in Deutschland sind, 

deren Stammkapital dem gesetzlichen Mindeststammkapital 

entspricht und – bis auf eine Minderung in Höhe der Grün-

dungskosten – vollständig in bar eingezahlt ist. 

2.	 Kommanditisten sind:

a)	 HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ham-

burg unter HRB 160034 (nachfolgend auch „Geschäfts-

führende Kommanditistin“ genannt), mit einer Kom-

manditeinlage in Höhe von EUR 1.000 (Pflichteinlage). 

Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage 

beträgt EUR 50. Der Betrag der Pf lichteinlage bezeichnet 

zugleich den festen Kapitalanteil im Sinne dieses Vertra-

ges. Die Pf lichteinlage ist sofort in bar fällig und in voller 

Höhe zu leisten. 

b)	 Habona Beteiligungs 09 GmbH, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 

138642 (nachfolgend „Gründungskommanditistin“ 

genannt), mit einer Kommanditeinlage in Höhe von EUR 

14.000 (Pflichteinlage). Die in das Handelsregister ein-

zutragende Hafteinlage beträgt EUR 700. Der Beitrag der 

Pf lichteinlage bezeichnet zugleich den festen Kapitalan-

teil im Sinne dieses Vertrages. Die Pf lichteinlage ist so-

fort in bar fällig und in voller Höhe zu leisten. 
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c)	 Treuhandkommanditistin ist die ProRatio Steuerbera-

tung und Treuhand Gesellschaft mbH, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 45300 

(nachfolgend auch „Treuhandkommanditistin“ ge-

nannt) zunächst mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 

EUR 1.000 (Pflichteinlage). Die zunächst als Haftsumme 

in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage beträgt 

EUR 50; sie erhöht sich im Falle der Erhöhung ihres Ka-

pitalanteils gemäß nachfolgendem § 5 entsprechend. Die 

anfängliche Pflichteinlage der Treuhandkommanditistin 

ist sofort fällig in bar und in voller Höhe zu leisten. 

3.	 Ohne Zustimmung der Mitgesellschafter ist die Treuhand-

kommanditistin berechtigt und bevollmächtigt, ihr Komman-

ditkapital durch Aufnahme von Treugebern nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen einmalig oder in mehreren 

Tranchen zu erhöhen. Die Erhöhung des Kapitalanteils der 

Treuhandkommanditistin er folgt jeweils mit Beteiligung eines 

Treugebers über die Treuhandkommanditistin (§ 5 Absatz 1) 

in Höhe des Anlagebetrages des Treugebers. Die Treuhand-

kommanditistin und ihre Geschäftsführer sind zu diesem 

Zweck von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.	 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, mit Anlegern 

Treuhand- und Verwaltungsverträge gemäß § 5 nach Maß-

gabe des als Anlage 1 beigefügten Musters dahingehend 

abzuschließen, dass die Treugeber mit telbar über ein Treu-

handverhältnis mit der Treuhandkommanditistin an der Ge-

sellschaft beteilig t sind. Sofern ein Treugeber wirksam den 

Treuhand- und Verwaltungsvertrag widerruft, ist die Treu-

handkommanditistin berechtigt, von einer bereits durchge-

führten Erhöhung ihres Kommanditkapitals in Höhe des An-

lagebetrages des widerrufenden Treugebers zurückzutreten 

und in entsprechender Anwendung der Bestimmung des § 5 

Absatz 4 eine diesbezügliche bereits in das Handelsregister 

eingetragene Haftsumme in entsprechender Höhe herabzu-

setzen. 

5.	 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, bis einschließlich 

zum 30. Juni 2026 („1. Platzierungsabschnitt“) das Kom-

manditkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 50.000.000 

(„Maximales Platzierungsvolumen“) auf bis zu EUR 

50.016.000 zu erhöhen. Diese Frist kann durch die Ge-

schäftsführende Kommanditistin bis zum 30. Juni 2027 („2. 

Platzierungsabschnitt“) verlängert werden. Der gesamte 

Zeitraum, in welchem Anlegern ein Beitrit t zur Gesellschaft 

mit telbar über die Treuhandkommanditistin angeboten wird, 

wird als „Platzierungszeitraum“ bezeichnet. Der Abschluss 

des Platzierungszeitraums wird „Fondsschließung“ ge-

nannt.

6.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin kann bis zur Fonds-

schließung nach eigenem Ermessen entscheiden, das Ma-

ximale Platzierungsvolumen auf bis zu EUR 200.000.000 zu 

erhöhen. Ist das Maximale Platzierungsvolumen eingeworben 

oder der AIF anderweitig geschlossen, wird die Treuhandkom-

manditistin keine weiteren Angebote von Anlegern annehmen. 

7.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt auch 

bei Erreichen eines geringeren Kommanditkapitals als des 

Maximalen Platzierungsvolumens zzgl. EUR 16.000 die Voll-

platzierung zu erklären, wenn die Umsetzung des Investiti-

onsplans langfristig durch die Erhöhung des Fremdkapitalan-

teils sichergestellt ist. 

8.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, den im 

Investitions- und Finanzplan vorgesehenen Fremdkapitalan-

teil langfristig im Rahmen wir tschaftlich vertretbarer Grenzen 

zulasten des Kommanditkapitals zu erhöhen oder zu verrin-

gern. Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung gemäß 

§ 9 Absatz 3 ist hier für nicht er forderlich. 

9.	 Unabhängig von vorgenannten Regelungen gelten für die 

Aufnahme von Fremdkapital und die Belastung von Vermö-

gensgegenständen stets die Vorgaben und Grenzen nach § 

263 K AGB und der Anlagebedingungen. Sacheinlagen sind 

unzulässig.

§ 5 Beitritt weiterer Anleger
1.	 Weitere Anleger können sich an der Gesellschaft mit telbar 

über die Treuhandkommanditistin als Treugeber beteiligen. 

Grundlage dieser Beteiligung ist der Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag (Anlage 1). Die Treuhandkommanditistin wird 

die Beteiligung im eigenen Namen, jedoch treuhänderisch 

für Rechnung des Treugebers übernehmen und halten und 

sie im Außenverhältnis – also im Verhältnis der Gesellschaft 

gegenüber Drit ten – als einheitliche Kommanditbeteiligung 

halten. Die Treugeber sind mittelbar beteilig te Anleger im 

Sinne des K AGB und haben im Innenverhältnis der Treugeber 

zueinander und zur Gesellschaft und ihren Gesellschaftern 

die gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist. 

2.	 Sowohl Treugeber als auch Direktkommanditisten nach § 

6 werden auch als „Anleger“ bezeichnet. Die Anleger, die 
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Treuhandkommanditistin, die Gründungskommanditistin 

und die Geschäftsführende Kommanditistin werden auch 

als „Kommanditisten“ bezeichnet. Die Komplementärin 

und die Kommanditisten werden auch als „Gesellschafter“ 

bezeichnet. Die Komplementärin, die Gründungskommandi-

tistin, die Geschäftsführende Kommanditistin und die Treu-

handkommanditistin werden gemeinsam auch als „Grün-

dungsgesellschafter“ bezeichnet.

3.	 Die Mindestbeteiligung eines Anlegers beträgt EUR 10.000 

(ohne Agio), wobei höhere Beträge durch 1.000 ohne Rest 

teilbar sein müssen. Die gezeichnete Einlage des Anlegers 

wird als „Pflichteinlage“ bzw. als „Anlagebetrag“ be-

zeichnet. Die Anleger zahlen neben ihrer Pf lichteinlage ein 

Aufgeld in Höhe von 5 % auf den Anlagebetrag („Agio“). Es 

steht der Gesellschaft frei, ein niedrigeres Agio zu berechnen. 

4.	 Das Angebot eines Anlegers auf mit telbare Beteiligung zur 

Gesellschaft als Treugeber wird durch die Abgabe einer 

Beitrit tserklärung, von der ein Vordruck als Anlage 2 (Zeich-

nungsschein) beigefügt ist, abgegeben. Die Treuhandkom-

manditistin ist berechtigt und bevollmächtigt, namens und 

mit Wirkung für alle Gesellschafter, das Angebot eines An-

legers auf mit telbaren Beitrit t zur Gesellschaft als Treugeber 

durch Gegenzeichnung der Beitrit tserklärung oder durch 

eine anderweitige schrif tliche Annahmeerklärung, anzuneh-

men. Die Annahme eines Angebots eines Anlegers durch die 

Treuhandkommanditistin er folgt – in Absprache mit der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin – im freien Ermessen der 

Treuhandkommanditistin; sie ist nicht zur Annahme eines 

Angebotes eines Anlegers verpflichtet. Der Anleger verzichtet 

hiermit ausdrücklich auf den Zugang einer durch die Treu-

handkommanditistin unterzeichneten Annahmeerklärung (§ 

151 Satz 1 BGB). Der Anleger wird jedoch durch die Treuhand-

kommanditistin über die Annahme seines Beitrit tsangebots 

informiert. 

5.	 Der Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages mit 

der Treuhandkommanditistin und die Beteiligung als Treu-

geber stehen unter der aufschiebenden Bedingung der voll-

ständigen und fristgerechten Zahlung des Anlagebetrages 

zuzüglich des vereinbarten Agios durch den Anleger. Damit 

ist der mit telbare Eintrit t eines Treugebers in die bestehende 

geschlossene Investmentgesellschaft erst mit vollständiger 

und fristgerechter Zahlung des Anlagebetrags zuzüglich des 

vereinbarten Agios wirksam. 

6.	 Als Haftsumme werden jeweils 5 % der Pf lichteinlage der An-

leger in das Handelsregister eingetragen. 

7.	 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, im Einvernehmen 

mit der Geschäftsführenden Kommanditistin, nach er folglo-

ser angemessener Fristsetzung von dem Beitrit t eines säumi-

gen Anlegers Abstand zu nehmen. Der säumige Anleger kann 

hieraus keinerlei Rechte ableiten; ihm steht insbesondere 

kein Aufwendungs- oder Schadensersatz zu. 

8.	 Das Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu den Anlegern be-

stimmt sich nach diesem Gesellschaftsvertrag in Verbindung 

mit den Anlagebedingungen.

§ 6 Unmittelbarer Beitritt, Vollmachten, Übertra-
gung der Treuhänderstellung
1.	 Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, nach Wahl der 

Anleger dafür Sorge zu tragen, dass diese unmittelbar und 

persönlich als Kommanditisten in das Handelsregister ein-

getragen werden („Direktkommanditist“). In diesem Fall 

wird die Beteiligung eines Anlegers gemäß Treuhand- und 

Verwaltungsvertrag durch die Treuhandkommanditistin le-

diglich verwaltet („Verwaltungstreuhand“ oder „Verwal-

tungsmandat“). Die Ausübung dieses Wahlrechts er folgt 

durch entsprechende Mitteilung des Treugebers mit der 

Beitrit tserklärung oder durch spätere ordentliche Kündigung 

des Treuhandverhältnisses für Beteiligungen von Anlegern 

als Treugeber gemäß § 9 Absatz 3 des Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages durch den Treugeber. 

2.	 Alle Anleger, auch im Wege einer Rechtsnachfolge neu ein-

tretende Anleger, bevollmächtigen die Treuhandkommandi-

tistin, alle hier für er forderlichen Anmeldungen zum Handels-

register vorzunehmen. Eine entsprechende Vollmacht ist der 

Gesellschaft auf Kosten des beitretenden Anlegers in nota-

riell beglaubigter Form – unwiderruflich und über den Tod 

hinaus er teilt, entsprechend dem als Anlage 3 beigefügten 

Muster – unverzüglich nach Anforderung durch die Treuhand-

kommanditistin zu er teilen. Die Er teilung der Vollmacht ist 

Voraussetzung für die Beteiligung als Direktkommanditist. 

Der Anleger hat die Kosten für die beglaubigte Handelsregis-

tervollmacht und die entsprechende Handelsregistereintra-

gung zu tragen. 

3.	 Die in das Handelsregister einzutragende Hafteinlage der Di-

rektkommanditisten beträgt 5 % der jeweiligen Pflichteinla-

ge. Die Übertragung der Treuhand-Beteiligung in eine direkte 
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Beteiligung des jeweiligen Treugebers er folgt aufschiebend 

bedingt auf die Eintragung des Treugebers als Kommanditist 

im Sinne des § 161 Absatz 1 HGB in das Handelsregister mit 

Rechtsnachfolgevermerk. Damit ist der Eintrit t eines Direkt-

kommanditisten in die bestehende geschlossene Investment-

gesellschaft erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam.

	 Im Falle, dass ein Treugeber eine direkte Beteiligung an der 

Gesellschaft wünscht (Direktkommanditist), ist die Treu-

handkommanditistin verpflichtet, ihren bis dahin für diesen 

Anleger treuhänderisch gehaltenen Anteil auf diesen zu über-

tragen. Die Treuhandkommanditistin ist in entsprechender 

Anwendung der Bestimmungen in § 5 Absatz 4 bevollmäch-

tigt, die Pf lichteinlage und die diesbezügliche Haftsumme in 

entsprechender Höhe herabzusetzen. Dies hat zur Folge, dass 

die Treuhandkommanditistin für diese Beteiligung nur noch 

die Funktion der Verwaltungstreuhänderin ausüben wird; ihr 

eigener Beteiligungsbetrag allerdings entsprechend herabge-

setzt ist. Sofern die Treuhandkommanditistin die Funktion ei-

ner Verwaltungstreuhänderin einnimmt, ist sie entsprechend 

der bereits im Treuhand- und Verwaltungsvertrag enthalte-

nen Vollmacht zur vertretungsweisen Wahrnehmung der auf 

die Beteiligung ent fallenden Rechte berechtigt.

§ 7 Kapitaleinzahlungen
1.	 Der Anleger hat den Anlagebetrag zuzüglich eines Agios von 

5 % (sofern nicht von der Gesellschaft entsprechend § 5 Ab-

satz 3 abweichend berechnet) hierauf bis spätestens 14 Tage 

nach Eingang der schrif tlichen Mitteilung der Treuhandkom-

manditistin über die Annahme des Beitrit tsangebots nach § 

5 Absatz 4 auf nachfolgendes Fondskonto der Gesellschaft zu 

leisten:

Kontoinhaber:	 Habona Deutsche 

	 Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 

	 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

IBAN:	 DE81 5019 0000 3400 3554 00

BIC:	 FF VBDEFF

Verwendungszweck:	Name, Vorname, Registernummer

	 Für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs ist deren Gut-

schrif t auf dem Fondskonto der Gesellschaft maßgebend. 

2.	 Sämtliche durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht erbrachte 

Zahlung des Anlagebetrages und/oder des Agios verursach-

ten Kosten und Schäden der Gesellschaft trägt der säumige 

Anleger. 

§ 8 Haftung der Kommanditisten, Ausschluss 
einer Nachschusspflicht
1.	 Die Haftung der Kommanditisten (also auch der Treugeber) 

ist vom Zeitpunkt der Eintragung in das Handelsregister (bzw. 

Eintragung der Erhöhung des Haftkapitals) an auf ihre jeweils 

im Handelsregister eingetragene Haftsumme beschränkt. Die 

Pf lichteinlage der Kommanditisten wird zu 5 % als Haftsum-

me in das Handelsregister eingetragen. Mit Einzahlung der 

Pf lichteinlage erlischt die Haftung Drit ten gegenüber. Sie 

kann jedoch ggf. gemäß § 172 Absatz 4 HGB durch Entnah-

men, Ausschüttungen oder Rückzahlungen wieder bis zu der 

im Handelsregister eingetragenen Haftsumme aufleben. 

2.	 Eine Rückgewähr der Hafteinlage oder eine Ausschüttung, die 

den Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der Haftsum-

me herabmindert, darf nur mit Zustimmung des betroffenen 

Kommanditisten erfolgen. Vor der Zustimmung ist der Direkt-

kommanditist darauf hinzuweisen, dass er den Gläubigern der 

Gesellschaft unmittelbar haftet, soweit die Hafteinlage durch 

die Rückgewähr oder Ausschüttung zurückbezahlt wird. Bei mit-

telbarer Beteiligung über die Treuhandkommanditistin bedarf 

die Rückgewähr der Hafteinlage oder eine Ausschüttung, die 

den Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der Haftsum-

me herabmindert, zusätzlich der Zustimmung des betroffenen 

mittelbar beteiligten Anlegers; Satz 2 gilt entsprechend.

3.	 Scheidet ein Kommanditist während der Laufzeit der Ge-

sellschaft aus der Gesellschaft aus, gilt die Er füllung des 

Abfindungsanspruchs nach § 22 nicht als Rückzahlung der 

Hafteinlage des Kommanditisten. Ab dem Zeitpunkt des Aus-

scheidens haftet der ausgeschiedene Kommanditist nicht für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

4.	 Über die Zahlung der Pflichteinlage (zzgl. eines vereinbarten 

Agios) hinaus übernehmen die Kommanditisten sowohl gegen-

über Dritten als auch gegenüber den weiteren Gesellschaftern 

keine weiteren Zahlungs- oder Haftungsverpflichtungen. Der 

Anspruch der Gesellschaft gegen einen Kommanditisten auf 

Leistung der Einlage erlischt, sobald er seine Pflichteinlage er-

bracht hat. Der einzelne Gesellschafter ist ohne seine Zustim-

mung nicht verpflichtet, sich an einer beschlossenen Kapitaler-

höhung zu beteiligen oder entstandene Verluste auszugleichen. 

Eine Nachschusspflicht der Kommanditisten ist ausgeschlossen. 

Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. Etwaige 

Schadensersatzansprüche der Gesellschaft, insbesondere aus 

verspätet geleisteter Pflichteinlage, bleiben hiervon unberührt. 
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§ 9 Geschäftsführung, Vertretung
1.	 Die Komplementärin ist von der Geschäftsführung ausge-

schlossen. Zur Geschäftsführung ist die Geschäftsführende 

Kommanditistin berechtigt und verpflichtet. Die Komplemen-

tärin und ihre Organe sind von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreit. Die Komplementärin bevollmächtigt die 

Geschäftsführende Kommanditistin und ihre jeweiligen Ge-

schäftsführer hiermit unwiderruflich alleine zur Vertretung 

der Gesellschaft unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB sowie vom Wettbewerbsverbot des § 117 HGB. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin und ihre jeweiligen 

Geschäftsführer sind bevollmächtigt, die Gesellschaft bei 

allen nach diesem Gesellschaftsvertrag vorzunehmenden 

Handlungen, Geschäften oder zu ergreifenden Maßnahmen 

allein zu vertreten. Die Geschäftsführende Kommanditistin 

ist berechtigt, Untervollmachten unter Befreiung von den 

Beschränkungen des § 181 BGB zu er teilen und Geschäfte 

der Gesellschaft ganz oder teilweise von Drit ten besorgen zu 

lassen Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der 

Geschäftsführenden Kommanditistin erstreckt sich auch auf 

die Stimmabgabe der Gesellschaft in den Gesellschafterver-

sammlungen von Gesellschaften, an denen die Gesellschaft 

beteilig t ist. Sie hat die Geschäfte der Gesellschaft mit der 

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. Die Ge-

schäftsführer der Geschäftsführenden Kommanditistin 

(„Fondsgeschäftsführung“) müssen zuverlässig sein und 

die zur Leitung der Gesellschaft als geschlossenen Invest-

mentkommanditgesellschaft er forderliche fachliche Eignung 

haben. Dies gilt auch in Bezug auf die Ar t des Unternehmens-

gegenstandes der geschlossenen Investmentkommanditge-

sellschaft. Mit Abschluss des K VG-Bestellungsvertrages wird 

der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (auch bezeichnet als 

„KVG“) die Berechtigung erteilt, die Gesellschaft allein und 

unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu 

vertreten. 

2.	 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

kann unter den Voraussetzungen des § 153 Absatz 5 K AGB die 

Abberufung der Fondsgeschäftsführung oder von Mitgliedern 

der Geschäftsführung verlangen und ihnen die Ausübung 

ihrer Tätigkeit untersagen. In diesem Fall ist die Geschäfts-

führende Kommanditistin verpflichtet, eine entsprechende 

Anzahl von Mitgliedern unverzüglich in der Geschäftsfüh-

rung einzusetzen, die zuverlässig und fachlich geeignet sein 

müssen oder eine neue Geschäftsführende Kommanditistin 

einzusetzen, deren Geschäftsführer zuverlässig und fachlich 

geeignet sind.

3.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, alle 

Handlungen, die nicht über den gewöhnlichen Geschäfts-

betrieb hinausgehen, vorzunehmen – soweit diese nicht auf 

die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen wurden 

(§ 10). Geschäfte und Handlungen, die nach Art, Umfang 

und Risiko den Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetrie-

bes überschreiten („Außergewöhnliche Geschäfte“), 

bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. 

Ein derart Außergewöhnliches Geschäft ist insbesondere ein 

möglicher Verkauf sämtlicher von der Gesellschaft erworbe-

ner Anteile an den Zielfonds vor Ablauf der Fondslaufzeit; 

der Verkauf einzelner Anteile an den Zielfonds vor Ablauf der 

Fondslaufzeit bedar f hingegen nicht der Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung.

4.	 Zur Vornahme insbesondere der folgenden Handlungen ist 

die Geschäftsführende Kommanditistin ohne Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung berechtigt: 

a)	 Abschluss bzw. Vornahme der im Rahmen des Investi-

tions- und Finanzierungsplans vorgesehenen bzw. im 

Verkaufsprospekt beschriebenen Verträge und Rechtsge-

schäfte, insbesondere 

–	 Vertrag über Vertriebskoordination mit der Habona 

Invest Service GmbH, 

–	 Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der ProRatio 

Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH, 

–	 Bestellung und Abberufung der AIF-Kapitalverwal-

tungsgesellschaft. 

b)	 Beauftragung der laufenden Rechts- und Steuerberatung; 

c)	 Änderungen der Anlagebedingungen außerhalb von § 17 

Absatz 12. 

d)	 Anpassungen aufgrund regulatorischer Vorgaben.

	 Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung unterliegen 

den Vorgaben der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Ver-

walter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der 

Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verord-

nungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 in 

der durch die Richtlinie (EU) 2024/927 vom 13. März 2024 

geänderten Fassung („AIFM-Richtlinie“) sowie den Vor-

gaben des K AGB sowie der weiteren im Zusammenhang 
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mit der Umsetzung der AIFM-Richtlinie erlassenen Ge-

setze und Verordnungen (zusammen „AIFM-Gesetze“). 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig Än-

derungen in Bezug auf die Struktur der Gesellschaft, den 

Inhalt des Gesellschaftsvertrages und anderer Dokumen-

tationen und Verträge („Regulatorische Anpassun-

gen“) er forderlich sein werden. Die Geschäftsführende 

Kommanditistin ist berechtigt, die nach ihrem Ermessen 

erforderlichen Änderungen dieses Gesellschaftsvertra-

ges vorzunehmen bzw. deren Vornahme zu veranlassen; 

sofern eine KVG bestellt ist, ist diese in die Änderungen 

einzubeziehen.

	 Sollte abweichend hiervon die Änderung des Gesell-

schaftsvertrages oder der Abschluss von Vereinbarungen 

aufgrund rechtlicher Bestimmungen der Zustimmung der 

Anleger bedürfen, so verpflichten sich die Anleger, ihre 

Zustimmung hierzu zu er teilen, wenn und soweit dies zur 

Umsetzung der Regulatorischen Anpassungen er forder-

lich und für die Anleger zumutbar ist.

	 Sämtliche durch die Geschäftsführende Kommanditistin 

nach dieser Zif fer durchgeführten Regulatorischen An-

passungen müssen durch die AIFM-Gesetze vorgegeben 

und für die Anleger zumutbar sein.

§ 10 Besondere Rechtsgeschäfte, KVG
1.	 Die Fondsgeschäf tsführung benennt und bestellt eine ex-

terne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaf t (K VG) und schließt 

mit dieser einen entsprechenden K VG-Bestellungsver trag 

ab. Die Tätigkeit der K VG umfasst insbesondere die Anlage 

und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens, welches 

insbesondere die Por t folioverwaltung und das Risikoma-

nagement (einschließlich Liquiditätsmanagement) beinhal-

tet. Darüber hinaus wird die K VG, die zugleich die K VG der 

Zielfonds sein wird, insbesondere mit folgenden Tätigkeiten 

beauf tragt: 

–	 Entscheidung über Erwerb und den Verkauf von Anteilen 

an den Zielfonds.

–	 Beauftragung einer Verwahrstelle und eines externen Be-

werters in Abstimmung mit der Fondsgeschäftsführung. 

–	 Genehmigung der Anlagebedingungen durch die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Anschließend werden die Anlagebedingungen sodann 

veröf fentlicht und den Anlegern zu Ver fügung gestellt.

–	 Vorlage eines Verkaufsprospektes und des Basisinforma-

tionsblattes gemäß Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 bei 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-

Fin). 

2.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin wird ermächtigt, die 

ihr nach diesem Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Befug-

nisse und Kompetenzen auf die K VG zu übertragen. Dabei ist 

die Geschäftsführende Kommanditistin berechtigt, die K VG 

mit allen er forderlichen Vollmachten auszustatten und sich 

sämtlichen Weisungen der K VG zu unterwerfen, die er forder-

lich sind, um die Anforderungen des K AGB zu er füllen. Die 

Gesellschafter er teilen ihre Zustimmung zur Übertragung der 

nach dem K AGB und dem K VG-Bestellungsvertrag er forderli-

chen Kompetenzen und Befugnisse auf die K VG. 

3.	 Für die Kündigung des Verwaltungsrechts bezüglich der Ver-

waltung der Gesellschaft durch die K VG gelten insbesondere 

§§ 154 i.V.m. §§ 99, 100 K AGB. 

4.	 Sollte die K VG die Verwaltung der Mittel der Gesellschaft 

kündigen oder aus anderem Grunde nicht mehr in der Lage 

sein, die Mittel der Gesellschaft zu verwalten, ist die Fonds-

geschäftsführung bevollmächtigt, eine andere externe K VG 

zu bestellen.

§ 11 Informationsrechte, Jahresbericht 
1.	 Das Informationsrecht gemäß § 166 HGB steht den Komman-

ditisten zu. Weiterhin besteht das Recht, die Handelsbücher 

und Papiere der Gesellschaft durch einen zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichteten Sachverständigen am Sitz der 

Gesellschaft einsehen zu lassen, wobei der betref fende Kom-

manditist die damit verbundenen Kosten zu tragen hat. Den 

Treugebern werden unmittelbar die Rechte aus §§ 164 Hs. 2 

i.V.m. § 116 Abs. 2 S. 1, 166 HGB (Kontroll- und Informati-

onsrecht) sowie das Einsichtsrecht gemäß Satz 2 eingeräumt. 

Das Kontrollrecht des § 164 Hs. 2 i.V.m. § 116 Abs. 2 S. 1 

HGB ent fällt, sofern die betref fende Maßnahme in diesem 

Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist, die Gesellschafter mit 

der er forderlichen Mehrheit ihre Zustimmung zu der betref-

fenden Maßnahme erteilt haben oder eine Zustimmung der 

Gesellschafter nicht er forderlich ist. 

2.	 Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses ist der Jahresbe-

richt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft durch Gesell-

schafter einzusehen. Auf Anforderung eines Gesellschafters 

wird der Jahresbericht diesem in Kopie übersendet. 
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§ 12 Gesellschafterkonten
1.	 Es werden folgende Kapitalkonten für jeden Kommanditisten 

geführt: 

a)	 Kapitalkonto I (Einlagenkonto)

	 Auf dem Kapitalkonto I wird die Hafteinlage des Anle-

gers, der Geschäftsführenden Kommanditistin, der Grün-

dungskommanditistin und der Treuhandkommanditistin 

ausgewiesen. Die Hafteinlage ist maßgebend für die Er-

gebnisverteilung, für die Beteiligung am Gesellschafts-

vermögen, einen Anspruch auf das Auseinandersetzungs-

guthaben, sowie für alle sonstigen Gesellschafterrechte. 

Die Kapitalkonten I werden – nach Volleinzahlung – als 

unverzinsliche Festkonten geführt. 

b)	 Kapitalkonto II (Rücklagenkonto)

	 Der über die Hafteinlage hinausgehende Pflichteinlage-

betrag sowie das Agio, das der Anleger geleistet hat, wird 

als Kapitalrücklage dem Kapitalkonto II gutgeschrieben. 

Das Kapitalkonto II ist unverzinslich.

c)	 Kapitalkonto III (Gewinn- und Verlustkonto)

	 Auf dem Kapitalkonto III werden Verlustlastschrif ten 

gebucht, ohne dass hierdurch eine Nachschusspflicht 

entsteht. Darüber hinaus werden auf dem Kapitalkonto 

III Gewinngutschrif ten gebucht. Das Kapitalkonto III ist 

unverzinslich.

d)	 Kapitalkonto IV (Entnahmekonto)

	 Auf dem Kapitalkonto IV werden die Entnahmen (Ausschüt-

tungen) gebucht. Das Kapitalkonto IV ist unverzinslich.

2.	 Für die Komplementärin wird ein Kontokorrentkonto geführt. 

Das Kontokorrentkonto ist unverzinslich.

§ 13 Beteiligung am Ergebnis und am Vermögen 
1.	 Die von der Gesellschaft angestrebte (weder garantier te 

oder zugesicherte) Rendite beträgt 4 % p.a. bei einer an-

genommenen Laufzeit der Beteiligung von 6 (sechs) Jahren 

(„Zielrendite“). Zur Berechnung dieser Rendite wird die 

Methode des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return - 

IRR) verwandt („IRR-Rendite1“). Hierbei ist Folgendes zu 

beachten: Die IRR-Rendite wird anhand der Einzahlung des 

Eigenkapitals (ohne Agio) sowie den in der Fondslaufzeit ge-

tätigten Ausschüttungen der Gesellschaft berechnet. Etwaige 

von der Gesellschaft für den Kommanditisten abzuführende 

oder einzubehaltende Steuern sind bei der Berechnung der 

1 	 Die IRR-Rendite berücksichtig t die jeweiligen Zeitpunk te sowie die Beträge der Zahlungss tröme und errechnet eine mathematische Verzinsung auf das gebundene Kapital der jeweiligen Anlage. Ihre Basis is t daher 
nicht allein die ursprüngliche Invest it ion. Die Methode unters tell t , dass erhaltene Auszahlungen aus der Anlage wieder zu der IRR-Rendite angeleg t werden, was in der Praxis häuf ig nicht gegeben is t . Ergebnisse, 
die auf der Grundlage der Methode des internen Zins fußes ermit telt werden, können nur mit Ergebnissen anderer Kapitalanlagen verglichen werden, die nach der gleichen Methode und mit möglichs t ähnlichem 
Kapitalbindungsverlauf errechnet worden sind. Die IRR-Rendite is t nicht geeignet als Vergleichsmaßstab mit Renditeangaben von anders s truk turier ten Anlagen (z . B. Spareinlagen oder fes t ver zinslichen Wer t-
papieren).

IRR-Rendite wie eine Ausschüttung an den Kommanditisten 

zu berücksichtigen. 

2.	 Vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 4 bis 7 sind die 

Gesellschafter im Verhältnis des Kapitalkontos I gemäß § 12 am 

Vermögen und am Ergebnis beteiligt. Die Komplementärin ist 

am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt.

3.	 Den Kommanditisten werden Verlustanteile auch dann zuge-

rechnet, wenn sie die Höhe ihres jeweiligen Anlagebetrages 

übersteigen. 

4.	 Für die Ergebnisse des Zeitraums bis zur Fondsschließung gilt 

folgende Regelung: Die Kommanditisten erhalten, soweit mög-

lich, von den auf den Zeitraum nach ihrer Beitragsleistung ent-

fallenden Ergebnissen Vorabanteile zugewiesen, bis alle Ge-

sellschafter unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Beitragsleistung 

rechnerisch gemäß dem Verhältnis des Kapitalkontos I gemäß § 

12 an den kumulierten Jahresergebnissen beteiligt sind.

5.	 Die Kommanditisten erhalten sodann nach Fondsschließung 

zunächst Anteile an den Gewinnen der Gesellschaft bis die 

Summe der getätigten Ausschüttungen der Höhe ihrer geleis-

teten Einlagen ohne Agio entspricht (Vollrückzahlung).

6.	 Danach erhalten die Kommanditisten weitere Anteile an den 

Gewinnen bis gem. Absatz 1 auf ihr eingezahltes Eigenkapital 

(ohne Agio) die Zielrendite erreicht ist (Vorzugsgewinn). 

7.	 Nach Befriedigung der Vorzugsgewinnansprüche gem. Absatz 

6 werden weitere Gewinne zwischen der AIF-Kapitalverwal-

tungsgesellschaft und den Kommanditisten im Verhältnis 

40:60 verteilt. 

§ 14 Ergebnisverwendung und Ausschüttungen
1.	 An Gewinn und Verlust nehmen die Gesellschafter – entspre-

chend den Regelungen des § 13 – grundsätzlich im Verhältnis 

ihres Kapitalkontos I gemäß § 12 Absatz 1 a) teil. Gewinne 

und Verluste sind grundsätzlich auf dem Kapitalkonto III zu 

verbuchen. 

2.	 Trit t ein Kommanditist der Gesellschaft während eines lau-

fenden Geschäftsjahres bei oder scheidet er (unterjährig) 

aus, so nimmt er nur insofern am Ergebnis teil, als dieses 

auf Einnahmen und Ausgaben zurückzuführen ist, die in der 

Zeit vereinnahmt bzw. verausgabt wurden, während welcher 

der Kommanditist der Gesellschaft angehört hat. Dies gilt 

entsprechend bei einer unterjährigen Reduzierung oder Er-

höhung der auf den Kapitalkonten I gebuchten Beträge. 
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3.	 Die ver fügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Gesell-

schafter ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auf fassung 

der Geschäftsführenden Kommanditistin und im Rahmen des 

Liquiditätsmanagements der K VG als angemessene Liquidi-

tätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fort-

führung der Geschäfte der Gesellschaft bzw. zur Er füllung 

von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur Substanzerhaltung 

bei der Gesellschaft benötigt wird. Die Höhe der Auszahlun-

gen kann variieren. Es kann zur Aussetzung der Auszahlungen 

kommen. Es ist beabsichtigt, die ver fügbare Liquidität spä-

testens jeweils zum 15. August an die Gesellschafter auszu-

schütten. Die Gesellschaft kann auch unterjährige Ausschüt-

tungen von ver fügbarer Liquidität vornehmen. 

	 Es ist geplant, zum 31. Dezember 2026 erstmalig eine Aus-

schüttung vorzunehmen, soweit sich nach diesem Absatz 3 

ein ausschüttungsfähiger Betrag ergibt. Die Gesellschafter 

haben keinen Anspruch auf laufende Ausschüttungen. Die 

Verteilung er folgt nach dem für die Gewinnverteilung in § 13 

festgelegten Schlüssel und Rang. 

4.	 Soweit Ausschüttungen Kapitalentnahmen im Sinne des § 172 

Absatz 4 HGB darstellen, lebt die Haftung des Kommanditis-

ten bis zu seiner im Handelsregister eingetragenen Haftsum-

me wieder auf. Eine Rückgewähr der Hafteinlage oder eine 

Ausschüttung, die den Wert der Kommanditeinlage unter den 

Betrag der Hafteinlage herabmindert, dar f nur mit Zustim-

mung des betrof fenen Kommanditisten er folgen; insoweit gilt 

§ 8 Absatz 1 und 2. 

5.	 Eine Rückforderung von er folgten Ausschüttungen durch die 

Gesellschaft ist ausgeschlossen.

§ 15 Jahresabschluss
1.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin hat innerhalb von 

sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluss und den Lagebericht für das abgelaufene Geschäfts-

jahr gemäß den für die Gesellschaft geltenden gesetzlichen 

Vorgaben zu erstellen. 

2.	 Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch einen 

Abschlussprüfer nach Maßgabe des § 159 K AGB zu prüfen 

und zu testieren. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 

2025 wurde die Niehauspartner Treuhand GmbH & Co. KG 

zum Abschlussprüfer bestellt. In den Folgejahren wählt die 

Gesellschafterversammlung den Abschlussprüfer nach Vor-

schlag durch die Geschäftsführende Kommanditistin.

3.	 Der aufgestellte, festgestellte und geprüfte Jahresabschluss 

und Lagebericht sind Bestandteil des Jahresberichtes. Der 

Jahresbericht ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des K AGB 

spätestens neun Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 

of fenzulegen und mit der Einladung zur ordentlichen Ge-

sellschafterversammlung den Gesellschaftern zur Ver fügung 

zu stellen. Der Prüfungsbericht ist gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben des K AGB unverzüglich nach Beendigung der Prü-

fung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) einzureichen. 

§ 16 Sonderwerbungskosten, Steuerfestsetzungs-
verfahren, Empfangsvollmacht 
1.	 Die Gesellschaft erstellt eine Erklärung über die gesonderte 

und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 

(„Feststellungserklärung“) gemäß § 180 Absatz 1 Nr. 2 

lit. a) AO und reicht diese beim für die Gesellschaft ör tlich 

zuständigen Finanzamt ein. 

2.	 Die Kommanditisten müssen zum Zwecke der Feststellungs-

erklärung ihre Sonderwerbungskosten (persönlich getra-

gene Kosten im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung) des 

Geschäftsjahres der Geschäftsführenden Kommanditistin im 

ersten Quartal des folgenden Geschäftsjahres melden und 

durch geeignete Belege nachweisen. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, von Kommanditisten nicht fristgerecht eingereichte 

Sonderwerbungskosten im Rahmen der Feststellungserklä-

rung nicht mehr zu berücksichtigen. 

3.	 Die Gesellschafter erteilen der Gesellschaft über die Regelung 

des § 183 Abs. 1 AO hinaus Empfangsvollmacht für alle Ver-

waltungsakte und Mitteilungen im Zusammenhang mit dem 

steuerlichen Feststellungsverfahren auch in dem Fall, dass sie 

nicht mehr gesellschaftszugehörig sind, soweit Verwaltungs-

akte und Steuerbescheide betrof fen sind, die für Verwal-

tungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen. 

§ 17 Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterver-
sammlungen
1.	 Die Gesellschafterversammlung ist, vorbehaltlich einer ge-

setzlichen Zuordnung der Zuständigkeit an die K VG außer in 

den gesetzlich vorgeschriebenen oder sonst in diesem Ge-

sellschaftsvertrag bezeichneten Fällen, zuständig für: 

a)	 Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen Ge-

schäftsjahres;
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b)	 Entlastung der Komplementärin und der Geschäftsfüh-

renden Kommanditistin;

c)	 Außergewöhnliche Geschäfte gemäß § 9 Absatz 3;

d)	 Änderung des Gesellschaftsvertrages;

e)	 Auflösung der Gesellschaft; 

f )	 Vorbehaltlich § 15 Absatz 2 S. 2 betref fend das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2025 die Wahl des Abschlussprü-

fers.

2.	 In jedem Geschäftsjahr f indet spätestens 8 Monate nach dem 

Bilanzstichtag des vorhergehenden Geschäftsjahres eine 

ordentliche Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesell-

schaft stat t, deren Tagesordnung mindestens die in Absatz 1 

Zif f. a), b) und f ) genannten Tagesordnungspunkte umfasst. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin ist darüber hinaus zur 

Einberufung einer Gesellschafterversammlung verpflichtet, 

wenn dies von Kommanditisten, die allein oder zusammen 

mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals halten bzw. 

repräsentieren, schrif tlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe verlangt wird oder es im Interesse der Gesellschaft 

er forderlich erscheint – dieses Recht steht auch der K VG zu; 

laufende Abstimmungsver fahren bleiben hiervon unberührt.

3.	 Die Einladung der Kommanditisten zu einer Gesellschafter-

versammlung er folgt durch Einladung in Text form (E-Mail ist 

ausreichend) unter vollständiger Angabe der Beschlussge-

genstände an die der Gesellschaft zuletzt benannte Adresse 

eines jeden Kommanditisten. Die Einladung muss mindestens 

zwei Wochen vor dem Tag der Gesellschafterversammlung 

zugegangen sein. Die Einladung gilt am drit ten Tag nach der 

Aufgabe bei der Post bzw. Versendung der Einladung in elekt-

ronischer Form (etwa per E-Mail) als zugegangen. In dringen-

den Fällen kann die Einladungsfrist verkürzt werden.

4.	 Die Fondsgeschäftsführung führt in der Gesellschafterver-

sammlung den Vorsitz oder ernennt einen Drit ten, der sie 

vertrit t. Von der Versammlung ist ein schrif tliches Protokoll 

anzufertigen, das in Kopie den Gesellschaftern spätestens 

vier Wochen nach der Gesellschafterversammlung per Post 

oder an eine vom Anleger angegebene E-Mail-Adresse zuzu-

senden ist. Der Protokollführer wird von der Fondsgeschäfts-

führung, die den Vorsitz in der Versammlung innehat, oder 

einem von ihr in Abstimmung mit der Komplementärin als 

Vorsitzenden ernannten Drit ten bestimmt.

5.	 Jeder Kommanditist (d.h. auch jeder Anleger, der nur mit-

telbar über die Treuhandkommanditistin beteilig t ist) kann 

sich bei der Beschlussfassung durch einen mit schrif tlicher 

Vollmacht legitimierten anderen Gesellschafter, einen Ehe-

gatten, sein volljähriges Kind oder Personen aus dem Kreis 

der rechts- oder wir tschaftsberatenden Berufe, die zur Be-

rufsverschwiegenheit verpflichtet sind, vertreten lassen. 

6.	 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 

alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen sind und die 

Geschäftsführende Kommanditistin, die Gründungskomman-

ditistin sowie die Treuhandkommanditistin anwesend oder 

wirksam vertreten sind. 

7.	 Sollte die Gesellschafterversammlung nicht beschlussfähig 

sein, ist binnen vier Wochen eine neue Versammlung nach 

den Vorschrif ten des Gesellschaftsvertrages einzuberufen. 

Diese ist bezüglich der Tagesordnungspunkte der ehemals 

beschlussunfähigen Versammlung in jedem Falle beschluss-

fähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.

8.	 Je EUR 1.000 des Gesellschaftskapitals bzw. des Treugeber-

kapitals gewährt den Kommanditisten eine Stimme. Die Kom-

plementärin ver fügt über 50 Stimmen.

9.	 Je treuhänderisch von der Treuhandkommanditistin gehalte-

nen Anteil eines Treugebers bzw. je direkt gehaltenen Kom-

manditanteil kann nur einheitlich abgestimmt werden. Die 

Treuhandkommanditistin kann hinsichtlich der von ihr treu-

händerisch gehaltenen und verwalteten Beteiligungen ent-

sprechend ihr er teilter Weisungen voneinander abweichende 

Stimmen abgeben und ihr Stimmrecht gespalten ausüben. 

10.	 Die Gesellschafter beschließen in allen Angelegenheiten mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht 

dieser Gesellschaftsvertrag oder zwingende gesetzliche Vor-

schrif ten eine andere Mehrheit vorschreiben. 

11.	 Beschlüsse gemäß Absatz 1 d) – e) bedürfen einer Mehrheit 

von 75 % der abgegebenen Stimmen. 

12.	 Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisheri-

gen Anlagegrundsätzen der Gesellschaft nicht vereinbar ist 

oder zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen 

Anlegerrechte führt, ist nur mit Zustimmung einer qualif izier-

ten Mehrheit von Anlegern, die mindestens zwei Drit tel des 

Zeichnungskapitals auf sich vereinigen, möglich. Für Anleger, 

die mit telbar über die Treuhandkommanditistin an der Ge-

sellschaft beteilig t sind, dar f die Treuhandkommanditistin ihr 

Stimmrecht nur nach vorheriger Weisung durch den Anleger 

ausüben. Im Übrigen wird auf § 267 Absatz 3 K AGB verwie-

sen. 
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13.	 Stimmenthaltungen gelten als nicht an der Abstimmung teil-

genommen. Die Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüs-

sen kann nur binnen vier Wochen nach Versenden des Pro-

tokolls an die Gesellschafter geltend gemacht werden, indem 

binnen dieser Frist Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit 

gegen die Gesellschaft erhoben wird. Nach Ablauf der Frist 

gilt ein evtl. Mangel des Beschlusses als geheilt.

14.	 Vorbehaltlich der Regelung in § 17 Absatz 15 können Gesell-

schafterbeschlüsse auch im schriftlichen oder elektronischen 

Verfahren („Umlaufverfahren“) statt in Präsenzversammlun-

gen gefasst werden; die Entscheidung darüber liegt im freien 

Ermessen der Geschäftsführenden Kommanditistin. Hierzu hat 

die Geschäftsführende Kommanditistin den Gesellschaftern die 

Aufforderung zur Abstimmung in Textform (E-Mail ist ausrei-

chend) unter vollständiger Angabe der Beschlussgegenstände 

zu übersenden. Sie gilt am dritten Werktag nach der Aufgabe 

der Aufforderung als zugegangen („Zugangsfiktion“). Die ein-

zelnen Beschlussgegenstände sind von der Geschäftsführenden 

Kommanditistin zu erläutern. Der Beschlussvorschlag ist so zu 

fassen, dass mit „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ gestimmt wer-

den kann. Die den Gesellschaftern gesetzte Frist zur Abgabe der 

Stimmen soll mindestens vier Wochen betragen. In dringenden 

Fällen kann diese Frist verkürzt werden. Die Stimmabgabe muss 

der Komplementärin innerhalb der festgesetzten Frist schrift-

lich oder in Textform (E-Mail ist ausreichend) zugegangen sein. 

Für die notwendigen Mehrheiten und die Beschlussfähigkei-

ten gelten die Regelungen über die Präsenzversammlung ent-

sprechend. Über die Ergebnisse des Umlaufverfahrens ist ein 

schriftliches Protokoll anzufertigen, von dem die Komplementä-

rin den Anlegern eine Kopie zu übersenden hat 

15.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin ist verpflichtet, stat t 

eines Umlaufver fahrens eine Gesellschafterversammlung 

in Form einer Präsenzversammlung einzuberufen (entspre-

chend Absatz 3), wenn dies von Kommanditisten, die allein 

oder zusammen mindestens ein Zehntel des Gesellschafts-

kapitals halten bzw. repräsentieren, schrif tlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe innerhalb von 3 Werktagen nach 

der Zugangsfiktion verlangt wird. 

§ 18 Ausscheiden eines Gesellschafters
1.	 Im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters oder bei Ein-

greifen anderer gesetzlicher Ausschlussgründe wird die Ge-

sellschaft zwischen den anderen Gesellschaftern for tgeführt.

2.	 Die Kommanditbeteiligung des ausgeschiedenen Kommandi-

tisten wächst den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer 

bisherigen Beteiligung zu. Dem ausscheidenden Gesellschaf-

ter steht ein Abfindungsanspruch gemäß § 22 zu. Die Er fül-

lung des Abfindungsanspruchs gilt nicht als Rückzahlung der 

Einlage des Kommanditisten.

3.	 Die Treuhandkommanditistin ist bezogen auf einen treuhän-

derisch gehaltenen Anteil zur Kündigung berechtigt, wenn sie 

nachweist, dass der zugrunde liegende Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag beendet wurde. 

4.	 Scheidet die Komplementärin aus, sind die Kommanditisten 

verpflichtet, unverzüglich eine juristische Person mit entspre-

chender Satzung zu gründen und sie oder einen (oder mehre-

re) Kommanditisten als Komplementär(e) aufzunehmen. Das 

Ausscheiden der Komplementärin wird erst wirksam, wenn 

ein neuer persönlich haftender Gesellschafter wirksam bei-

getreten ist; die Geschäftsführer der neuen Komplementärin 

müssen zuverlässig und fachlich geeignet sein. Sollte es den 

Kommanditisten nicht gelingen, unverzüglich einen neuen 

persönlich haftenden Gesellschafter aufzunehmen, wird die 

Gesellschaft aufgelöst. 

§ 19 Tod eines Gesellschafters
1.	 Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft 

mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgeführt. Die 

Erben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins oder einer 

beglaubigten Abschrif t des Testamentseröf fnungsprotokolls 

mit beglaubigter Testamentsabschrif t zu legitimieren. Ein 

Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des Ge-

sellschaftsanteils durch die Erben an ihn nachzuweisen. 

2.	 Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen 

Gesellschafters haben unverzüglich, auch ohne besondere 

Auf forderung durch die Gesellschaft, zur Wahrnehmung ih-

rer aus der Beteiligung an der Gesellschaft folgenden Rechte 

einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu bestellen. Ist Tes-

tamentsvollstreckung angeordnet, so ist der Testamentsvoll-

strecker als Vertreter berufen. Bis zur Bestellung ruhen alle 

Rechte und Pflichten der Rechtsnachfolger mit Ausnahme der 

Ergebnisbeteiligung. Vermögensrechte können seitens der 

Gesellschaft auch durch Hinterlegung (§§ 272 f f. BGB) er füllt 

werden. Die Vollmacht kann nur dergestalt er teilt werden, 

dass der Bevollmächtigte die Rechte mehrerer Rechtsnachfol-

ger gemeinschaftlich auszuüben hat. 
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3.	 Alle Kosten, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem 

Erbfall des verstorbenen Gesellschafters entstanden sind, 

sind durch die Erben oder Vermächtnisnehmer zu tragen. 

§ 20 Übertragung und Belastung von Kommandit-
anteilen
1.	 Mit Ausnahme der Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

gemäß nachstehendem Absatz 5 bedar f jede Übertragung, 

teilweise Übertragung, Verpfändung oder sonstige Ver fügung 

oder Belastung über bzw. von Gesellschaftsanteilen oder 

Treugeberbeteiligungen oder einzelner Ansprüche hieraus zu 

ihrer Wirksamkeit der vorherigen schrif tlichen Zustimmung 

der Geschäftsführenden Kommanditistin. Die Zustimmung 

kann nur aus wichtigem Grund versagt werden. Eine teilweise 

Übertragung ist nur dann möglich, wenn der zu übertragen-

de und der verbleibende Anteil durch 1.000 teilbar ist und 

die entstehenden Anteile jeweils mindestens EUR 10.000 

betragen. Ausnahmen können von der Geschäftsführen-

den Kommanditistin zugelassen werden. Eine Übertragung 

von Gesellschaftsanteilen oder Teilgesellschaftsanteilen ist 

grundsätzlich nur mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 

eines Kalenderjahres zulässig. Diese Beschränkung der Über-

tragung oder sonstigen Ver fügung gilt nicht in den Fällen der 

Übertragung zur Er füllung von Vermächtnissen und Teilungs-

anordnungen sowie bei Übertragung von Gesellschaftsantei-

len der Treuhandkommanditistin an Treugeber.

2.	 Der Übertragende bzw. Ver fügende trägt alle hierdurch der 

Gesellschaft entstehenden Aufwendungen, einschließlich 

Steuern. Ferner ist in jedem Fall der Übertragende bzw. Ver-

fügende verpflichtet, die entsprechenden Eintragungen in 

das Handelsregister durch die Geschäftsführende Komman-

ditistin durch Mitteilung gegenüber der Geschäftsführenden 

Kommanditistin auf seine Kosten zu veranlassen. Er trägt die 

Kosten der notariellen Beglaubigung der Handelsregistervoll-

macht und der Eintragung. 

3.	 Jede beabsichtigte Übertragung, teilweise Übertragung oder 

sonstige Verfügung, insbesondere auch jede Belastung ist, 

soweit sie der Zustimmung der Geschäftsführenden Komman-

ditistin bedarf, dieser zur Erteilung der Zustimmung bis zum 

30. November eines Kalenderjahres schrif tlich anzuzeigen. 

4.	 Bei Übertragung oder bei jedem sonstigen Übergang der Ge-

sellschafterstellung auf einen Drit ten, gleichgültig ob im Rah-

men von Gesamtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge, werden 

alle Konten (§ 12) unverändert und einheitlich for tgeführt. 

Bei der teilweisen Übertragung eines Gesellschaftsanteils er-

folgt die Fort führung auf getrennten Konten in dem der Tei-

lung entsprechenden Verhältnis. Die Übertragung oder der 

Übergang einzelner Rechte und/oder Pf lichten hinsichtlich 

nur einzelner Gesellschafterkonten ist getrennt vom jeweili-

gen Gesellschaftsanteil nicht möglich. 

5.	 Abweichend von den vorstehenden Regelungen ist es der 

Treuhandkommanditistin gestattet, ihren Kommanditanteil 

ganz oder anteilig auf ihre Treugeber zu übertragen sowie 

Ausschüttungsansprüche, Auseinandersetzungsguthaben 

und Abfindungen, die ihr als Treuhandkommanditistin zuste-

hen, jeweils anteilig an ihre Treugeber abzutreten. Darüber 

hinaus ist die Treuhandkommanditistin aber nicht berechtigt, 

ihre Beteiligung zu übertragen.

6.	 Die Übertragung von Treugeberanteilen ist nur zusammen mit 

der gleichzeitigen Übertragung der Rechte und Pflichten aus 

dem jeweils geschlossenen Treuhand- und Verwaltungsver-

trag mit der Treuhandkommanditistin möglich. 

§ 21 Ausscheiden, Ausschließung eines Gesell-
schafters
1.	 Ein Gesellschafter scheidet ohne weiteres aus der Gesell-

schaft aus:

–	 mit Rechtskraf t des Beschlusses, durch den über sein 

Vermögen das Insolvenzver fahren eröf fnet oder einer 

Eröf fnung des Insolvenzver fahrens mangels Masse abge-

lehnt wurde;

–	 mit Kündigung durch den Privatgläubiger des Gesell-

schafters, jedoch erst mit Ablauf der Kündigungsfrist.

	 Das Ausscheiden des Geschäftsführenden Kommanditisten 

wird erst wirksam, wenn ein neuer geschäftsführender Kom-

manditist beigetreten oder sonst implementier t worden ist. 

2.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin kann einen Gesell-

schafter fristlos aus der Gesellschaft ausschließen, sofern ein 

wichtiger Grund vorliegt; § 134 S. 1 HGB findet im Hinblick 

auf das Er fordernis einer Ausschließungsklage keine Anwen-

dung. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

–	 in den Gesellschafts- oder Treugeberanteil eines Gesell-

schafters die Zwangsvollstreckung betrieben und nicht 

binnen zwei Monaten nach Auf forderung an den Gesell-

schafter, spätestens bis zur Verwertung des Anteils, auf-

gehoben wird,
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–	 ein Gesellschaf ter gegen eine sich aus dem Gesell-

schaf tsverhältnis ergebende Verpf lichtung verstößt und 

den Verstoß trot z Abmahnung nicht unverzüglich ab-

stellt ,

–	 ein Gesellschafter über seinen Gesellschafts- und Treu-

geberanteil unter Verstoß gegen § 20 ver fügt.

	 Ein wichtiger Grund für den Ausschluss der Treuhandkom-

manditistin liegt darüber hinaus insbesondere vor, wenn 

diese ihren Verpflichtungen aus dem Treuhand- und Verwal-

tungsvertrag – auch nach angemessener Fristsetzung durch 

die Geschäftsführende Kommanditistin – nicht nachkommt 

oder wenn die Geschäftsführende Kommanditistin – nach 

billigem Ermessen – zu dem Schluss gelangt, dass das Aus-

scheiden der Treuhandkommanditistin aufgrund von regula-

torischen Vorgaben er forderlich oder sinnvoll ist.

3.	 Der Gesellschafter scheidet im Fall eines Ausschlusses durch 

die Geschäftsführende Kommanditistin mit Zugang der Aus-

schließungserklärung oder zu einem in der Ausschließungs-

erklärung genannten späteren Zeitpunkt aus der Gesellschaft 

aus. Die Ausschließungserklärung gilt drei Tage nach Ab-

sendung an die der Gesellschaft zuletzt genannte Anschrif t 

als zugegangen. In dem Fall, dass ein Ausschließungsgrund 

nach Absatz 2 in der Person eines Treugebers vorliegt, ist die 

Treuhandkommanditistin berechtigt, ihr Kommanditkapital in 

Höhe des Anlagebetrages des Treugebers zu reduzieren.

4.	 Die Treuhandkommanditistin scheidet abweichend von Ab-

satz 1 und 3 dadurch aus der Gesellschaft aus, dass sie ihren 

Kommanditanteil mit Zugang der Ausschließungserklärung 

unverzüglich entsprechend auf sämtliche Treugeber direkt 

überträgt. Mit der Übertragung des letzten Kommanditanteils 

scheidet sie aus der Gesellschaft aus.

5.	 Sofern der Fondsgeschäftsführung aufgrund von regulatori-

schen Vorgaben weitere Rechtspflichten auferlegt werden, 

die sie nach freiem Ermessen nicht tragen kann oder will, 

so ist die Komplementärin ohne Gesellschafterbeschluss be-

rechtigt, unverzüglich eine aus ihrer Sicht geeignete Gesell-

schaft zur geschäftsführenden Kommanditisten zu bestellen 

bzw. in die Gesellschaft aufzunehmen oder die Aufgaben der 

Geschäftsführenden Kommanditistin – soweit nach ihrem Er-

messen sinnvoll – durch Beauftragung auf einen aus ihrer 

Sicht geeigneten Drit ten zu übertragen. Die neuen geschäfts-

führenden Kommanditisten bzw. die beauftragten Drit ten 

müssen fachlich geeignet und zuverlässig sein.

§ 22 Abfindungsansprüche bei Ausscheiden, Kün-
digung und Ausschluss eines Gesellschafters
1.	 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft durch Kün-

digung oder Ausschluss nach § 18 und § 21 aus, so richtet 

sich sein Abfindungsanspruch nach dem Verkehrswert seiner 

Beteiligung. Der Verkehrswert seiner Beteiligung berechnet 

sich anhand des Wertes des Gesellschaftsvermögens, wie es 

sich aus dem letzten Jahresbericht der Gesellschaft auf den 

Zeitpunkt des letzten Bilanzstichtages vor dem Ausscheiden 

des Gesellschafters ergibt. Die Höhe der Beteiligung des aus-

scheidenden Gesellschafters an dem so ermittelten Gesell-

schaftsvermögen bestimmt sich nach dem Verhältnis seiner 

auf dem Kapitalkonto I gebuchten festen Einlage zu den auf 

den Kapitalkonten I insgesamt verbuchten festen Einlagen 

aller Gesellschafter. Die Treuhandkommanditistin erhält im 

Falle ihres Ausscheidens eine Abfindung lediglich berechnet 

entsprechend der Höhe des Kommanditanteils, den sie im ei-

genen Namen und auf eigene Rechnung hält. 

2.	 Wenn der ausscheidende Gesellschafter innerhalb eines 

Monats nach Mitteilung der Höhe des Abfindungsanspruchs 

durch die Gesellschaft dieser widerspricht, wird die Höhe der 

Abfindung durch rechtsverbindliche Entscheidung des Ab-

schlussprüfers der Gesellschaft, der für das letzte Geschäfts-

jahr vor dem Ausscheiden bestellt ist, als Schiedsgutachter 

festgesetzt. 

3.	 Die Auszahlung der Abfindung er folgt in zwei gleichen Ra-

ten, soweit die Liquiditätslage der Gesellschaft es erlaubt. 

Andernfalls kann die Zahlung der Abfindung auf bis zu fünf 

Jahre gleichmäßig verteilt werden. Die Zahlung der ersten 

Rate hat in den ersten sechs Monaten nach Feststellung der 

Abfindungshöhe zu er folgen, die der zweiten Rate innerhalb 

eines halben Jahres nach Zahlung der ersten Rate. Alle Raten 

sind spätestens mit Auflösung der Gesellschaft und Rückzah-

lung aller Gesellschaftsanteile zu begleichen.

4.	 Ausscheidende Gesellschafter können keine Sicherheitsleis-

tung betref fend ihre Abfindung verlangen.

§ 23 Liquidation der Gesellschaft
1.	 Die Gesellschaft trit t ohne weitere Beschlussfassung in Li-

quidation, wenn sie durch Zeitablauf endet (§ 3 Absatz 2) 

(„Grundlaufzeit“), es sei denn die Gesellschafter beschlie-

ßen mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen 

etwas anderes. Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann 
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durch Beschluss der Gesellschafter mit einer Mehrheit von 

75 % einmalig um insgesamt bis zu drei Jahre beschlossen 

werden, sofern ein zulässiger Grund vorliegt. Zulässige Grün-

de für eine Verlängerung der Grundlaufzeit sind u. a., dass

–	 die Anlageobjekte der Gesellschaft nicht bis zum Ende 

der Grundlaufzeit verkauft werden können und mehr Zeit 

für die Verwertung der Anlageobjekte er forderlich ist;

–	 der erwartete Verkaufserlös für die Anlageobjekte nicht 

den Renditeerwartungen der Gesellschaft entspricht und 

während der Verlängerungsdauer eine Wertsteigerung 

der Anlageobjekte zu erwarten ist;

–	 die Gesellschafter den bisherigen Geschäftsverlauf als 

zufriedenstellend erachten und dies für die Zukunft wei-

ter annehmen; oder

–	 andere wir tschaftliche, rechtliche oder steuerliche 

Gründe bestehen, die aus Sicht der K VG und der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin eine Verlängerung der 

Grundlaufzeit der Gesellschaft sinnvoll oder er forderlich 

erscheinen lassen.

2.	 Die Liquidation obliegt der Geschäftsführenden Komman-

ditistin entsprechend den Bestimmungen über die Ge-

schäftsführung und Vertretung der Gesellschaft dieses Ge-

sellschaftsvertrages. Liquidator ist die Geschäftsführende 

Kommanditistin. 

3.	 Im Rahmen der Liquidation wird die Geschäftsführende Kom-

manditistin innerhalb eines Zeitraumes von bis zu drei Jahren 

ab Beginn der Liquidation die zu diesem Zeitpunkt im Eigen-

tum der Gesellschaft befindlichen Anteile an den Zielfonds 

verwerten.

4.	 Bei Auflösung der Gesellschaft werden in einem ersten Schrit t 

die Fremdverbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen. Das 

verbleibende Vermögen, einschließlich der stillen Reserven, 

wird entsprechend dem für die Gewinnverteilung festgeleg-

ten Schlüssel und Rang gem. § 13 unter den Gesellschaftern 

verteilt. Die Haftung der Geschäftsführenden Kommanditis-

tin für die Er füllung der Gesellschaftsforderungen ist für den 

Fall der Liquidation im Innenverhältnis ausgeschlossen.

5.	 Die Kommanditisten haften nach Beendigung der Liquidation 

nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

§ 24 Haftung, Freistellung
Die Gesellschaft und die Gründungsgesellschafter übernehmen 

keine Haftung für den Eintrit t der von Kommanditisten mit dem 

Erwerb ihrer Beteiligung angestrebten rechtlichen oder steuerli-

chen Folgen. Die angestrebten steuerlichen Folgen stehen unter 

dem Vorbehalt, dass sie von der Finanzverwaltung und der Fi-

nanzgerichtsbarkeit anerkannt werden. Die Gesellschaft und die 

Gründungsgesellschafter übernehmen keine Gewähr dafür, dass 

sich die steuerliche Beurteilung von Sachverhalten durch Gesetz-

gebung, Rechtsprechung, Erlasse der Finanzverwaltung oder spä-

tere Außenprüfungen nicht ändert.

§ 25 Transparenzregister
Die Komplementärin ist verpflichtet, die für Eintragungen in das 

Transparenzregister er forderlichen Informationen, insbesondere 

die in § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu den wir tschaftli-

chen Berechtigten der Gesellschaft, einzuholen, aufzubewahren, 

auf aktuellem Stand zu halten und der register führenden Stel-

le unverzüglich zur Eintragung in das Transparenzregister mit-

zuteilen (§ 20 Abs. 1 S. 1 GwG). Die Gesellschafter haben der 

Gesellschaft, soweit sie selbst wir tschaftlich Berechtigte der 

Gesellschaft sind oder von einem wir tschaftlich Berechtigten 

kontrollier t werden, die zur Er füllung der Eintragungspflichten 

in dasTransparenzregister notwendigen Angaben und jede Ände-

rung dieser Angaben unverzüglich mitzuteilen und Auskunftser-

suchen innerhalb angemessener Frist zu beantworten (§ 20 Abs. 

3 und Abs. 3a GwG). 

§ 26 Schlussbestimmungen
1.	 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Gesell-

schaftsvertrages bedürfen der Schrif t form. Die Schrif t form 

gilt als gewahrt bei Änderung des Gesellschaftsvertrages 

durch einen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen in 

§ 17 gefassten Gesellschaftsbeschluss.

2.	 Er füllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

aus diesem Gesellschaftsvertrag sowie über das Zustande-

kommen des Gesellschaftsvertrages ist der Sitz der Gesell-

schaft, soweit dies gesetzlich zulässig vereinbart werden 

kann. 

3.	 Die Gesellschaft trägt die für die Gründung anfallenden Kos-

ten.

4.	 Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages un-

wirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses 

Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht berührt. Die Gesell-

schafter sind vielmehr verpflichtet, durch eine Vereinbarung 

eine unwirksame Bestimmung durch eine solche Bestimmung 



100 | Anlage II: Gesellschaftsvertrag

zu ersetzen, die in gesetzlich zulässiger Weise wir tschaftlich 

der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches 

gilt für den Fall von Vertragslücken.

5.	 Die Auslegung des Gesellschaftsvertrages hat, sofern er for-

derlich, unter Einbeziehung der Bestimmungen der Treu-

hand- und Verwaltungsverträge zu er folgen. 

Or t, Datum

Guido Küther 
Geschäftsführer, Habona Management 09 GmbH

Or t, Datum

Johannes Palla 
Geschäftsführer, Habona Management 09 GmbH 

Or t, Datum

Guido Küther 
Geschäftsführer, Habona Beteiligungs 09 GmbH

Or t, Datum

Fabian Sass 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

Or t, Datum

Ralf Christian Bühler 
Geschäftsführer, ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH

Or t, Datum

Johannes Palla 
Geschäftsführer, Habona Beteiligungs 09 GmbH

Or t, Datum

Oliver Grimm 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH
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Anlage III: Treuhand- und Verwaltungsvertrag

Zwischen der 

jeweils in der Beitrit tserklärung (Zeichnungsschein) zur Habona 

Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & 

Co. geschlossene Investment KG benannten Person (nachfol-

gend „Treugeber“ oder „Anleger“ genannt)

und der Firma

ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft 

mbH, Limburger Straße 1, 50672 Köln, vertreten durch ihre ein-

zelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreiten Geschäftsführer Ralf Christian Bühler und 

Torben Christian Michels (nachfolgend „Treuhandkommandi-

tistin“ oder „Verwalterin“ genannt)

und der Firma

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 

GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Westhafenplatz 

6 – 8, 60327 Frankfurt am Main, vertreten durch ihre Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin, die HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsge-

sellschaft mbH, diese wiederum vertreten durch ihre gemeinschaft-

lich vertretungsberechtigten Geschäftsführer Fabian Sass und Oliver 

Grimm, (nachfolgend „Gesellschaft“ oder „AIF“ genannt)

sowie der Firma

HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, 

Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, vertreten durch ihre gemein-

schaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer Fabian Sass 

und Oliver Grimm, (nachfolgend „Geschäftsführende Kom-

manditistin“ genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vorbemerkungen
1.	 Die Treuhandkommanditistin ist Kommanditistin der Gesell-

schaft.

2.	 Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft (nachfolgend „Ge-

sellschaftsvertrag“) sieht in § 4 Absatz 3 bis 5 die fremdnüt-

zige Erhöhung der jeweiligen Kommanditeinlage der Treu-

handkommanditistin zugunsten von Anlegern vor, die sich 

mit telbar über ein Treuhandverhältnis mit der Treuhandkom-

manditistin nach den §§ 1 bis 9 (Treuhandverhältnis) und §§ 

13 f f. (Gemeinsame Bestimmungen) dieses Vertrages an der 

Gesellschaft beteiligen. 

	 Weiter wird die Treuhandkommanditistin die Kommandit-

anteile von Anlegern, die von ihrem Recht auf Übertragung 

der Treuhandbeteiligung in eine unmittelbare Beteiligung 

Gebrauch gemacht haben und sich selbst als Kommanditisten 

in das Handelsregister haben eintragen lassen („Direktkom-

manditist “) gemäß der §§ 10 bis 12 (Verwaltungsverhältnis 

für Direktkommanditisten) und §§ 13 f f. (Gemeinsame Be-

stimmungen) dieses Vertrages verwalten. 

3.	 Der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen sind 

den Anlegern als Teil des Verkaufsprospektes der Gesell-

schaft ausgehändigt und von ihnen zur Kenntnis genommen 

worden. Der Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingun-

gen sind Grundlage und wesentlicher Bestandteil dieses 

Treuhand- und Verwaltungsvertrages. Die Treugeber sind 

mittelbar beteilig te Anleger im Sinne des K AGB und haben 

im Innenverhältnis der Treugeber zueinander und zur Ge-

sellschaft und ihren Gesellschaftern die gleiche Rechtsstel-

lung wie ein Kommanditist. Soweit in diesem Vertrag keine 

abweichenden Regelungen vorgesehen sind, gelten für die 

Treugeber die für die Kommanditisten geltenden Bestimmun-

gen des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen 

entsprechend. Für den Fall abweichender oder sich wider-

sprechender Regelungen gelten die Bedingungen des Gesell-

schaftsvertrages und der Anlagebedingungen vorrangig. 

4.	 Die Mindestbeteiligung eines Anlegers beträgt EUR 10.000 

(ohne Agio), wobei höhere Beträge durch 1.000 ohne Rest 

teilbar sein müssen. Die gezeichnete Einlage des Anlegers 

wird als „Pflichteinlage“ bzw. als „Anlagebetrag“ bezeichnet. 

Die Anleger zahlen neben ihrer Pf lichteinlage ein Aufgeld in 

Höhe von 5 % auf den Anlagebetrag („Agio“). Der Gesell-

schaft steht es frei, ein niedrigeres Agio zu berechnen.
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1. Teil Treuhandverhältnis für Beteiligungen 
von Anlegern als Treugeber
§ 1 Abschluss und Inhalt des Treuhandvertrages
1.	 Das Angebot eines Treugebers kann nur durch Einreichung 

der ausgefüllten Beitrit tserklärung (Zeichnungsschein) bei 

der Treuhandkommanditistin er folgen. 

	 Die Annahme des Angebotes des Treugebers durch die Treu-

handkommanditistin er folgt – nach Absprache mit der Ge-

schäftsführenden Kommanditistin – in ihrem freien Ermes-

sen. Die Treuhandkommanditistin ist nicht zur Annahme des 

Angebotes eines Treugebers auf mit telbaren Beitrit t zur Ge-

sellschaft verpflichtet. 

	 Der Treuhand- und Verwaltungsvertrag kommt auch ohne Zu-

gang der Annahmeerklärung beim Treugeber zustande, wenn 

die Treuhandkommanditistin das in der Beitrit tserklärung 

abgegebene Angebot des Treugebers durch Gegenzeichnung 

der Beitrit tserklärung oder anderweitige Annahmeerklärung 

in Text form (E-Mail ist ausreichend) annimmt. Der Treuge-

ber verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeer-

klärung (§ 151 S.1 BGB). Der Anleger wird jedoch durch die 

Treuhandkommanditistin über die Annahme seines Beitrit ts-

angebots informiert.

2.	 Der Treugeber beauftragt und bevollmächtigt die Treuhand-

kommanditistin auf der Grundlage dieses Vertrages, ihren 

Kommanditanteil an der Habona Deutsche Nahversorgungs-

immobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment 

KG in Höhe des vom Treugeber in der Beitrit tserklärung ge-

zeichneten Beteiligungsbetrages zu erhöhen. Die Treuhand-

kommanditistin und ihre Geschäftsführer sind zu diesem 

Zweck von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der 

Beitrit t als Treugeber ist zudem aufschiebend bedingt durch 

die vollständige und fristgerechte Zahlung des Anlagebetra-

ges zuzüglich des vereinbarten Agios. Damit ist der mit telbare 

Eintrit t eines Treugebers in die bestehende geschlossene In-

vestmentgesellschaft erst mit vollständiger und fristgerechter 

Zahlung des Anlagebetrags zuzüglich des vereinbarten Agios 

wirksam. Der Erhöhungs- bzw. Anlagebetrag ist zu 5 % als 

Haftsumme im Handelsregister einzutragen. 

3.	 Die Treuhandkommanditistin erwirbt den auftragsgemäß erhöh-

ten Kommanditanteil im Auftrag des Treugebers im eigenen Na-

men aber für Rechnung des Treugebers, so dass wirtschaftlich 

der Treugeber Kommanditist ist. Die Treuhandkommanditistin 

wird den erhöhten Anteil der Kommanditbeteiligung treuhän-

derisch für den Treugeber halten und verwalten nach Maßga-

be dieses Vertrages sowie ergänzend nach den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen. Der 

Gesellschaftsvertrag und die Anlagebedingungen sind wesent-

licher Bestandteil auch dieses Treuhand- und Verwaltungsver-

trages und ergänzend zu berücksichtigen, soweit in diesem 

Vertrag nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges vereinbart wird. 

Das Treuhandverhältnis erstreckt sich nach Maßgabe des Ge-

sellschaftsvertrages auf den Teil der Beteiligung, um den die 

Treuhandkommanditistin in Ausführung des ihr vom Treugeber 

erteilten Auftrages ihren Kommanditanteil an der Gesellschaft 

erhöht hat und insoweit bezogen auf alle Rechte und Pflichten. 

Die sich aus dieser Beteiligung ergebenden steuerlichen Wir-

kungen treffen ausschließlich den Treugeber. Der Treugeber 

trägt in Höhe seiner Beteiligung das anteilige wirtschaftliche 

Risiko wie ein im Handelsregister eingetragener Kommanditist. 

Entsprechend nimmt er über seine Treugeberstellung am Ge-

winn und Verlust der Gesellschaft wie ein Kommanditist teil. 

4.	 Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung des Treu-

gebers zusammen mit weiteren Beteiligungen anderer Treu-

geber nach außen als einheitliche Beteiligung halten.

§ 2 Einzahlung des Anlagebetrages
1.	 Der Treugeber ist verpflichtet, den von ihm im Rahmen der 

Beitrit tserklärung gezeichneten Anlagebetrag zzgl. eines 

Agios von 5 % (sofern nicht von der Gesellschaft entspre-

chend § 5 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages abweichend 

berechnet) hierauf spätestens 14 Tage nach Eingang der Mit-

teilung in Text form (E-Mail ist ausreichend) der Treuhand-

kommanditistin über die Annahme des Beitrit tsangebotes auf 

nachfolgendes Fondskonto der Gesellschaft zu leisten: 

Kontoinhaber:	 Habona Deutsche 

	 Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 

	 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

IBAN:	 DE81 5019 0000 3400 3554 00

BIC:	 FF VBDEFF

Verwendungszweck:	 Name, Vorname, Registernummer

	 Für die Rechtzeitigkeit des Zahlungseingangs ist deren Gut-

schrif t auf dem Bankkonto der Gesellschaft maßgebend.

2.	 Der Abschluss dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages 

steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständi-
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gen und fristgerechten Zahlung des Anlagebetrages zzgl. Agio 

durch den Anleger.

3.	 Sämtliche durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht erbrachte 

Zahlung des Anlagebetrages und/oder des Agios verursach-

ten Kosten und Schäden der Gesellschaft trägt der säumige 

Anleger.

§ 3 Handelsregistereintragungen
1.	 Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, die Beantra-

gung der Eintragung in das Handelsregister – nach Abgabe 

der Beitrit tserklärung und vollständigem und fristgerechtem 

Zahlungseingang des Anlagebetrages nebst Agio – zeitnah 

vorzunehmen. 

2.	 Die Treuhandkommanditistin erhöht ihre Pflichteinlage gegen-

über der Gesellschaft in Höhe des vom Treugeber gezeichneten 

und auf dem Fondskonto der Gesellschaft eingezahlten Anlage-

betrages. Als Haftsumme werden jeweils 5 % der Pflichteinlage 

der Anleger in das Handelsregister eingetragen. 

	 Die Kosten der Handelsregistereintragung einschließlich 

Notarkosten werden von der Gesellschaft getragen.

	 Sofern der Treugeber wirksam diesen Treuhand- und Ver-

waltungsvertrag widerruft, ist die Treuhandkommanditistin 

berechtigt, von einer bereits durchgeführten Erhöhung ihres 

Kommanditkapitals in Höhe des Anlagebetrages des widerru-

fenden Treugebers zurückzutreten. 

§ 4 Mitwirkungs- und Teilhaberechte 
der Treugeber
1.	 Der Treugeber übernimmt im Innenverhältnis in Höhe des 

Treugeberanteils alle Rechte und Pflichten der Treuhandkom-

manditistin aus dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebe-

dingungen, mit Ausnahme der gesellschaftsrechtlichen Son-

derrechte der Treuhandkommanditistin, insbesondere ihres 

Rechts auf Begründung von Treuhandverhältnissen, ihres je-

derzeitigen Ver fügungsrechts über den Kommanditanteil und 

ihres Rechts auf eine gespaltene Stimmrechtsausübung. 

2.	 Der Treugeber ist berechtigt, selbst an den Gesellschafter-

versammlungen teilzunehmen. Die Treuhandkommanditistin 

er teilt hiermit dem Treugeber unwiderruflich Vollmacht zur 

Ausübung der mitgliedschaftlichen Rechte, insbesondere der 

Stimm-, Informations-, Kontroll- und Widerspruchsrechte 

aus den für ihn treuhänderisch gehaltenen Kommanditan-

teilen – unter Beachtung ihrer Treuepflicht gegenüber den 

übrigen Gesellschaftern. Die Bevollmächtigung ist auflösend 

bedingt auf die Beendigung des Treuhand- und Verwaltungs-

vertrages. 

3.	 Soweit der Treugeber unmittelbar handelt und Rechte wahr-

nimmt, übt die Treuhandkommanditistin ihre mitgliedschaft-

lichen Rechte insoweit nicht aus. Soweit der Treugeber von 

seiner Bevollmächtigung keinen Gebrauch macht und seine 

mitgliedschaftlichen Rechte nicht ausübt, wird die Treuhand-

kommanditistin diese Rechte nach seinen Weisungen, im 

Übrigen nach pflichtgemäßem Ermessen im Interesse des 

Treugebers ausüben. 

4.	 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihr Stimmrecht 

gespalten auszuüben. 

5.	 Erklärungen der Gesellschaft, der Geschäftsführenden Kom-

manditistin oder der Treuhandkommanditistin gegenüber 

dem Treugeber gelten vier Werktage nach Absendung, d.  h. 

Aufgabe bei der Post bzw. Versendung in elektronischer 

Form an die zuletzt mitgeteilte Anschrif t bzw. E-Mail-Adresse 

des Treugebers als zugegangen. Dies gilt nicht, wenn es sich 

um eine Erklärung von besonderer Bedeutung handelt oder 

wenn eine schrif tliche oder elektronische Mitteilung als un-

zustellbar an die Gesellschaft oder die Treuhandkommandi-

tistin zurückgelangt und die Unzustellbarkeit vom Treugeber 

nicht zu vertreten ist oder wenn die Gesellschaft oder die 

Treuhandkommanditistin erkennt, dass die Mitteilung auf-

grund einer allgemeinen Störung des Postbetriebes bzw. bei 

Serverproblemen dem Treugeber nicht zugegangen ist. 

6.	 Sind solche unter Absatz 5 genannte Erklärungen zugegangen 

bzw. wird ihr Zugang gem. Absatz 5 f ingier t, gelten Sie als 

genehmigt, wenn der Treugeber nicht innerhalb eines Mo-

nats nach Zugang der Erklärung in Text form (E-Mail ist aus-

reichend) gegenüber der Gesellschaft bzw. gegenüber der 

Treuhandkommanditistin widerspricht, sofern ihn die Ge-

sellschaft, die Geschäftsführende Kommanditistin oder die 

Treuhandkommanditistin auf diese Folge bei der Bekanntga-

be besonders hingewiesen hat. 

§ 5 Rechte und Pflichten 
der Treuhandkommanditistin
1.	 Die Treuhandkommanditistin wird die Beteiligung des Treu-

gebers im Sinne einer uneigennützigen Verwaltungstreuhand 

verwalten und dabei die Vereinbarungen dieses Treuhand-

vertrages, des Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedin-
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gungen beachten. Unabhängig von Regelungen betref fend die 

Wahrnehmung mitgliedschaftlicher Rechte im Gesellschafts-

vertrag trit t die Treuhandkommanditistin hiermit an den dies 

annehmenden Treugeber sämtliche Rechte aus den für ihn 

gehaltenen Kommanditanteilen, insbesondere die Rechte aus 

der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, an Gewinn und 

Verlust, an beschlossenen Ausschüttungen (Entnahmerecht), 

an einem Auseinandersetzungsguthaben und einem Liqui-

dationserlös der Gesellschaft in dem Umfang ab, wie diese 

dem Treugeber nach Maßgabe dieses Treuhand- und Verwal-

tungsvertrages und des Gesellschaftsvertrages gebühren. 

Die Abtretung wird der Gesellschaft von der Treuhandkom-

manditistin hiermit mitgeteilt. Zahlungen der Gesellschaft an 

den Anleger können durch die Gesellschaft schuldbefreiend 

direkt an diesen Anleger vorgenommen werden. 

2.	 Die Treuhandkommanditistin bleibt ermächtigt, die an den 

Treugeber abgetretenen Ansprüche im eigenen Namen ein-

zuziehen. Sie ist verpflichtet, die im Rahmen ihrer Treuhand-

tätigkeit erhaltenen Vermögenswerte von ihrem eigenen Ver-

mögen getrennt zu halten. Die Treuhandkommanditistin wird 

alles, was sie aufgrund des Treuhandverhältnisses von der 

Gesellschaft erhält, insbesondere anteilige Gewinnansprü-

che, Ausschüttungen und den Anteil des Treugebers an ei-

nem Liquiditätsüberschuss an den Treugeber herausgeben, 

soweit er auf den treuhänderisch gehaltenen Anteil ent fällt. 

Zurückbehaltungsrechte stehen der Treuhandkommanditistin 

nur insoweit zu, wie dies zur Abwendung einer persönlichen 

Haftungsinanspruchnahme der Treuhandkommanditistin auf-

grund ihrer Stellung als Treuhandkommanditistin betref fend 

den treuhänderisch gehaltenen Anteil er forderlich ist. 

3.	 Die Treuhandkommanditistin wird den Treugeber im er for-

derlichen Rahmen über die Verhältnisse der Gesellschaft 

informieren.

4.	 Die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin ist ausdrücklich 

auf die in diesem Vertrag, dem Gesellschaftsvertrag und 

den Anlagebedingungen festgelegten Aufgaben beschränkt. 

Die Treuhandkommanditistin ist weder zu Rechtsgeschäften 

und/oder Handlungen, die dem Rechtsdienstleistungsgesetz 

unter fallen, noch zu weitergehenden Aufgaben, z.B. Kontrolle 

oder Aufsicht der Gesellschaft oder ihrer Organe, berechtigt 

oder verpflichtet. 

5.	 Der Treugeber stellt die Treuhandkommanditistin von allen 

seine Treugeberbeteiligung betref fenden Verbindlichkeiten 

frei, die diese für ihn gegenüber der Gesellschaft eingeht 

oder die aus der (beschränkten) Gesellschafterhaftung der 

Treuhandkommanditistin resultieren. Wurde die Treuhand-

kommanditistin aus solchen Verbindlichkeiten in Anspruch 

genommen, so hat der Treugeber unverzüglich Ersatz zu leis-

ten. Die Treuhandkommanditistin kann Zahlungen an den 

Treugeber so lange verweigern, bis dieser ihr in Höhe der 

Freistellungsverpflichtung Sicherheit leistet oder bis Ersatz 

geleistet wurde. 

6.	 Eine Abtretung etwaiger Freistellungs- und/oder Rückgrif fs-

ansprüche der Treuhandkommanditistin an die Geschäftsfüh-

rende Kommanditistin, die Gesellschaft oder anderweitige 

Drit te ist ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenfalls ist eine ge-

samtschuldnerische Haftung mehrerer Treugeber untereinan-

der ausgeschlossen.

7.	 Der Treugeber ist darüber informiert und akzeptier t, dass 

die Treuhandkommanditistin Treuhand- und Verwaltungsver-

träge auch mit anderen Treugebern abschließt und für diese 

Kommanditbeteiligungen (oder Teile) an der Gesellschaft 

treuhänderisch hält und verwaltet. Verschiedene Treugeber 

begründen untereinander keine (Innen-)Gesellschaft. 

8.	 Die Treuhandkommanditistin unterliegt bei der Er füllung 

ihrer Aufgaben den Weisungen des Treugebers, soweit nicht 

dieser Vertrag, der Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedin-

gungen sowie sonstige Rechtspflichten dem entgegenstehen.

§ 6 Insolvenz / Ausscheiden der Treuhandkom-
manditistin
1.	 Für den Fall der Eröf fnung des Insolvenzver fahrens über das 

Vermögen der Treuhandkommanditistin oder der Ablehnung 

der Eröf fnung eines solchen Ver fahrens mangels Masse trit t 

die Treuhandkommanditistin hiermit unter der aufschieben-

den Bedingung der Eintragung des Treugebers mit Rechts-

nachfolgevermerk in das Handelsregister die von ihr gehalte-

ne Kommanditbeteiligung in Höhe des Treugeberanteils (mit 

allen damit verbundenen Rechten, Pf lichten, Ansprüchen und 

Verbindlichkeiten) an den dies hiermit ausdrücklich anneh-

menden Treugeber im Wege der Sonderrechtsnachfolge mit 

Nachfolgevermerk ab. Der Treugeber nimmt diese Abtretung 

hiermit ausdrücklich an. Eine Verwaltungstreuhand nach den 

§§ 10 f f. dieses Treuhand- und Verwaltungsvertrages wird für 

die übertragende Kommanditbeteiligung nicht begründet.

2.	 Entsprechendes gilt für den Fall, dass von Gläubigern der 
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Treuhandkommanditistin Maßnahmen der Einzelzwangs-

vollstreckung in die Kommanditbeteiligung ausgebracht und 

nicht innerhalb von 4 Wochen aufgehoben oder eingestellt 

werden oder das Treuhandverhältnis sonst aus einem wichti-

gen Grund endet, den nicht der Treugeber zu vertreten hat. 

3.	 Die Geschäftsführende Kommanditistin ist bei Vorliegen ei-

nes wichtigen Grundes berechtigt, das Vertragsverhältnis mit 

der Treuhandkommanditistin mit sofortiger Wirkung zu been-

den und an deren Stelle eine neue Treuhandkommanditistin 

einzusetzen und den Vertrag im Übrigen fortzusetzen. Ein 

wichtiger Grund im vorstehenden Sinne liegt insbesondere 

vor, wenn nach dem billigen Ermessen der Geschäftsführen-

den Kommanditistin das Ausscheiden der Treuhandkomman-

ditistin aufgrund von regulatorischen Vorgaben er forderlich 

oder sinnvoll ist (vgl. § 21 Absatz 2 des Gesellschaftsvertra-

ges). Die ausscheidende Treuhandkommanditistin wird in 

diesem Fall entsprechend § 6 Absatz 1 die Kommanditbeteili-

gung auf die neue Treuhandkommanditistin übertragen. Die 

Geschäftsführende Kommanditistin oder die Treuhandkom-

manditistin wird dem Treugeber die beabsichtigte Übertra-

gung der Rechte und Pflichten auf eine neue Treuhandkom-

manditistin rechtzeitig anzeigen. 

	 Der Treugeber ist in diesem Fall berechtigt, diesen Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag binnen 14 Tage nach Zugang der An-

zeige gemäß § 4 Absatz 5 in Text form (E-Mail ist ausreichend) 

fristlos zu kündigen („Sonderkündigungsrecht“). In die-

sem Fall werden die Kommanditanteile in Höhe des Treuge-

beranteils auf den Treugeber entsprechend § 6 Absatz 1 als 

Direktkommanditist übertragen, ohne dass mit der neuen 

oder der alten Treuhandkommanditistin hiermit eine Verwal-

tungstreuhand begründet wird. 

§ 7 Steuerliche Empfangsvollmacht / Sonderwer-
bungskosten
1.	 In steuerlicher Hinsicht ist der Treugeber wir tschaftlicher In-

haber des Treugeberanteils. Deshalb tref fen die sich aus der 

Beteiligung ergebenden steuerlichen Wirkungen ausschließ-

lich den Treugeber. 

2.	 Der Treugeber er teilt der Gesellschaft über die Regelung des 

§ 183 Abs. 1 AO hinaus Empfangsvollmacht für alle Verwal-

tungsakte und Mitteilungen im Zusammenhang mit dem steu-

erlichen Feststellungsver fahren auch in dem Fall, dass sie 

nicht mehr gesellschaftszugehörig sind, soweit Verwaltungs-

akte und Steuerbescheide betrof fen sind, die für Verwal-

tungszeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen (vgl. 

§ 16 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft). 

3.	 Sonderwerbungskosten und sonstige steuerlich relevante 

Umstände sind entsprechend der Regelung in § 16 Absatz 

2 des Gesellschaftsvertrages der Geschäftsführenden Kom-

manditistin mitzuteilen und zu belegen. 

§ 8 Übertragung der Beteiligung / Rechtsnachfol-
ge
1.	 Die Übertragung und Belastung der Beteiligung des Treuge-

bers ist nur unter den Voraussetzungen des § 20 des Gesell-

schaftsvertrages bei gleichzeitiger Übertragung der Rechte 

und Pflichten aus diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

zulässig.

2.	 Verstirbt ein Treugeber, so wird das Treuhandverhältnis mit 

dessen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Die Er-

ben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins oder einer 

beglaubigten Abschrif t des Testamentseröf fnungsprotokolls 

mit beglaubigter Testamentsabschrif t zu legitimieren. Ein 

Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des Kom-

manditanteils durch die Erben an ihn nachzuweisen. 

	 Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer eines verstorbenen 

Treugebers haben unverzüglich, auch ohne besondere Auf-

forderung durch die Treuhandkommanditistin, zur Wahrneh-

mung ihrer aus diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

folgenden Rechte einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu 

bestellen. Ist Testamentsvollstreckung angeordnet, so ist der 

Testamentsvollstrecker als Vertreter berufen. Bis zur Bestel-

lung ruhen alle Rechte und Pflichten der Rechtsnachfolger mit 

Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. Vermögensrechte können 

seitens der Gesellschaft auch durch Hinterlegung (§§ 272 f f. 

BGB) er füllt werden. Die Vollmacht kann nur dergestalt er-

teilt werden, dass der Bevollmächtigte die Rechte mehrerer 

Rechtsnachfolger gemeinschaftlich auszuüben hat. 

3.	 Die Stimmrechtsvollmacht gem. § 4 Absatz 2 kann bis zur Aus-

einandersetzung nur durch den Bevollmächtigten ausgeübt 

werden. Bis zur Auseinandersetzung/Vertreterbenennung 

ruht die Stimmrechtsvollmacht gem. § 4 Absatz 2. Zudem gilt 

bis zur Bestellung des Bevollmächtigten jeder Erbe/Vermächt-

nisnehmer/Testamentsvollstrecker als von den übrigen Erben 

bzw. Vermächtnisnehmerin bevollmächtigt, mit Wirkung für 

sie Zustellungen und Handlungen entgegenzunehmen.
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§ 9 Vertragslaufzeit, Kündigung und Ausscheiden 
der Treuhandkommanditistin
1.	 Das Treuhandverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen. Mit Abwicklung/Vollbeendigung der Gesellschaft endet 

das Treuhandverhältnis automatisch, ohne dass es einer Kün-

digung bedar f.

2.	 Treugeber können sich nach eigener Wahl auch persönlich 

und unmittelbar an der Gesellschaft beteiligen („Direktkom-

manditist “). In diesem Fall wird seine Beteiligung durch die 

Verwalterin lediglich verwaltet (Verwaltungsmandat). Die 

Ausübung dieses Wahlrechts er folgt durch entsprechende 

Mitteilung des Treugebers mit der Beitrit tserklärung oder 

durch spätere ordentliche Kündigung des Treuhandverhält-

nisses für Beteiligungen von Anlegern als Treugeber gem. 

Absatz 3 durch den Treugeber. 

	 In diesem Fall ist die Treuhandkommanditistin verpflichtet, 

auf Kosten des Treugebers die treuhänderisch gehaltene 

Beteiligung entsprechend Absatz 3 auf diesen zu übertra-

gen und dessen Eintragung als Direktkommanditist in das 

Handelsregister zu bewirken. Die Übertragung der Treu-

hand-Beteiligung in eine direkte Beteiligung des jeweiligen 

Treugebers er folgt aufschiebend bedingt auf die Eintragung 

des Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister mit 

Rechtsnachfolgevermerk. 

	 Der Treugeber bevollmächtigt die Treuhandkommanditistin, 

alle hier für er forderlichen Anmeldungen zum Handelsre-

gister vorzunehmen. Eine entsprechende Handelsregister-

vollmacht ist der Gesellschaft auf Kosten des Treugebers in 

notariell beglaubigter Form unwiderruflich und über den Tod 

hinaus erteilt – entsprechend dem als Anlage 1 beigefügten 

Muster – unverzüglich nach Anforderung durch die Treuhand-

kommanditistin zu er teilen. Der Treugeber hat die Kosten für 

die Vollmachtserteilung und die entsprechende Handelsre-

gistereintragung zu tragen.

	 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, ihre Haftsumme 

auf Kosten des Treugebers um den Betrag herabzusetzen, um 

den sie sich bei Beitrit t des in die Stellung eines Direktkom-

manditisten wechselnden Treugebers erhöht hat. 

3.	 Der Treugeber kann das Treuhandverhältnis für Beteiligungen 

von Anlegern als Treugeber mit einer Frist von 8 Wochen je-

weils zum Monatsende durch Erklärung in Text form (E-Mail 

ist ausreichend) gegenüber der Treuhandkommanditistin 

kündigen. Kündigt der Treugeber, wird die Treuhandkomman-

ditistin den für den Treugeber gehaltenen Anteil auf diesen 

übertragen. Der Wirksamkeitszeitpunkt der Übertragung der 

Kommanditbeteiligung richtet sich nach § 6 Absatz 3 des Ge-

sellschaftsvertrages. 

4.	 Das Recht des Treugebers zur Kündigung aus wichtigem 

Grund bleibt unberührt. Vorstehende Absätze 2 und 3 f inden 

entsprechende Anwendung. 

5.	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung durch die Treu-

handkommanditistin aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Für die treuhänderisch für den Treugeber von der Treuhand-

kommanditistin gehaltene Beteiligung gelten die Bestimmun-

gen der §§ 18 und 22 des Gesellschaftsvertrages entsprechend. 

6.	 Ohne Erklärung einer Kündigung endet das Treuhandverhält-

nis, wenn in der Person eines Treugebers ein Ausscheidens- 

oder Ausschlussgrund entsprechend den Bestimmungen des 

§ 21 Absatz 1 oder 2 des Gesellschaftsvertrages vorliegt. Für 

die treuhänderisch für den Treugeber von der Treuhandkom-

manditistin gehaltene Beteiligung gelten die Bestimmungen 

der §§ 18 und 22 des Gesellschaftsvertrages entsprechend. 

7.	 Jede Kündigung hat in Text form (E-Mail ist ausreichend) zu 

er folgen.

8.	 Die Treuhandkommanditistin kann die Treuhandfunktion – 

mit Zustimmung der Geschäf tsführenden Kommanditistin 

– an Drit te ganz oder teilweise über tragen. Dabei ist zu be-

achten, dass die Treuhandfunktion und der Kommanditan-

teil nur gemeinschaf tlich und vollständig über tragen werden 

können.

2. Teil Verwaltungsverhältnis für 
Direktkommanditisten
§ 10 Verwaltungsverhältnis
1.	 Treugeber, die sich für das Verwaltungsmandat gemäß § 9 

Absatz 2 entscheiden, beauftragen und bevollmächtigen die 

Verwalterin unter der auflösenden Bedingung der Beendi-

gung des Verwaltungsverhältnisses, die aus den Kommandit-

anteilen resultierenden Rechte im Namen und auf Weisung 

des Anlegers auszuüben, soweit der Anleger nicht selbst oder 

durch einen Vertreter diese Rechte ausübt. Widerspricht die 

Weisung eines Anlegers, der sich für das Verwaltungsmandat 

gem. § 9 Absatz 2 entschieden hat, gesetzlichen Vorschrif-

ten oder den gesellschaftsvertraglichen Treuepflichten, hat 

die Verwalterin den Anleger darauf hinzuweisen. Sie kann 

in einem solchen Fall die Ausübung der Rechte verweigern, 
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soweit sie ein berechtigtes Interesse daran hat. Wurde keine 

Weisung erteilt, so wird sich die Verwalterin mit den Stimmen 

des Anlegers, der sich für das Verwaltungsmandat gemäß § 9 

Absatz 2 entschieden hat, enthalten. 

2.	 Die Verwalterin wird auf der Grundlage der ihr er teilten Han-

delsregistervollmacht die Anmeldung der Anleger, die sich für 

das Verwaltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden ha-

ben, zum Handelsregister besorgen und die ordnungsgemä-

ße Eintragung kontrollieren. Sie ist jedoch nicht verpflichtet, 

diesen Anlegern ihre Eintragung schrif tlich anzuzeigen. Sie 

wird zudem den weiteren Schrif tverkehr mit dem Handels-

register für den Anleger, der sich für das Verwaltungsmandat 

gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, führen.

3.	 Zahlungen der Gesellschaft an den Anleger, der sich für das 

Verwaltungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, kön-

nen durch die Gesellschaft schuldbefreiend direkt an diesen 

Anleger vorgenommen werden. 

4.	 Die in diesem Treuhand- und Verwaltungsvertrag zwischen 

der Treuhandkommanditistin und dem Treugeber geregel-

ten Rechte und Pflichten gelten mangels abweichender aus-

drücklicher Regelung im Fall eines Verwaltungsmandates in 

entsprechender Weise for t, soweit sich nicht aus der Natur 

der Direktbeteiligung des Anlegers zwingend etwas anderes 

ergibt. 

§ 11 Tod eines Anlegers
1.	 Beim Tod eines Anlegers, der sich für das Verwaltungsmandat 

gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, wird der Verwaltungs-

vertrag mit den Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. 

§ 19 des Gesellschaftsvertrages gilt entsprechend auch in Be-

zug auf diesen Verwaltungsvertrag.

2.	 Im Falle des Todes eines Anlegers, der sich für das Verwal-

tungsmandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, tragen die 

Rechtsnachfolger alle der Verwalterin hieraus entstehenden 

Kosten.

§ 12 Dauer des Verwaltungsverhältnisses
1.	 Das Verwaltungsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit ge-

schlossen. Mit Abwicklung/Vollbeendigung der Gesellschaft 

endet das Verwaltungsverhältnis automatisch, ohne dass es 

einer Kündigung bedar f. 

2.	 Die Verwalterin kann das Verwaltungsverhältnis nur aus 

wichtigem Grund kündigen, wenn der wichtige Grund auch 

nach Abmahnung in Text form (E-Mail ist ausreichend) des 

Anlegers mit Fristsetzung und Kündigungsandrohung fortbe-

steht.

	 Für die Verwalterin liegt ein wichtiger Grund insbesondere 

dann vor, wenn der Anleger, der sich für das Verwaltungs-

mandat gemäß § 9 Absatz 2 entschieden hat, eine seiner 

Zahlungsverpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag (ein-

schließlich Anlagebedingungen) trotz Fristsetzung mit Kündi-

gungsandrohung auch nur teilweise nicht er füllt. Ohne vor-

herige Mahnung kann die Verwalterin aus wichtigem Grund 

kündigen, wenn ein Ausscheidens- oder Ausschlussgrund im 

Sinne von § 21 Absatz 1 oder 2 des Gesellschaftsvertrages 

vorliegt. Wichtige Gründe auf Seiten des Anlegers sind insbe-

sondere gegeben, wenn (a) das Insolvenzver fahren über das 

Vermögen der Verwalterin eröf fnet oder die Eröf fnung man-

gels Masse abgelehnt wurde oder (b) die Einzelzwangsvoll-

streckung in das Vermögen der Verwalterin ausgebracht und 

nicht innerhalb von vier Wochen aufgehoben oder eingestellt 

wird.

3.	 Jede Kündigung hat in Text form (E-Mail ist ausreichend) zu 

er folgen.

3. Teil Gemeinsame Bestimmungen 
für alle Anleger
§ 13 Vergütung der Treuhandkommanditistin
1.	 Die maximale Vergütung der Treuhandkommanditistin be-

misst sich nach den §§ 6 Absatz 4 und 7 Absatz 3 der Anlage-

bedingungen und wird von der Gesellschaft gezahlt. 

2.	 Die Treuhandkommanditistin übernimmt nach Maßgabe die-

ses Treuhand- und Verwaltungsvertrages gegenüber Anlegern 

Betreuungs- und Verwaltungsleistungen, die die Gesellschaft 

ohne die Einschaltung der Treuhandkommanditistin selbst 

erbringen müsste. Für die Betreuung und Verwaltung der An-

leger in der Platzierungsphase (bis Fondsschließung) erhält 

sie deshalb von der Gesellschaft eine einmalige Vergütung in 

Höhe von 0,24 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des auf die 

Treugeber und Direktkommanditisten mit Verwaltungsman-

dat ent fallenden eingezahlten Emissionskapitals („Initialver-

gütung“). Diese Initialvergütung erhält sie für die Übernahme 

der Funktion als Treuhandkommanditistin für verschiedene 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Anlegerverwal-

tung, darunter zum Beispiel für die Bearbeitung der Beitrit ts

erklärung und die Versendung der Annahmeschreiben. Die 
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Initialvergütung wird mit Fondsschließung fällig. Die Gesell-

schaft behält sich das Recht vor schon während der Platzie-

rungsphase Abschlagszahlungen zu leisten. 

	 Für die laufende Anlegerverwaltung zahlt die Gesellschaft 

der Treuhandkommanditistin eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 0,15 % (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) des 

durchschnit tlichen Nettoinventarwerts der Gesellschaft im 

jeweiligen Geschäftsjahr. Die Treuhandkommanditistin ist 

berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Über-

zahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoin-

ventarwertes sowie der tatsächlich geleisteten Auszahlungen 

auszugleichen. Die Treuhandkommanditistin deckt damit die 

Kosten ihrer Funktion als Treuhandkommanditistin ab. 

	 Die laufende Vergütung für die Treuhandkommanditistin wird 

erst ab Fondsschließung erhoben. 

	 Die vorstehenden Vergütungen werden von der Gesellschaft 

gezahlt. Sie sind Kosten der Gesellschaft und werden den 

Treugebern und Direktkommanditisten mit Verwaltungsman-

dat anteilig zugerechnet. 

	 Des Weiteren werden einem Treugeber zusätzliche Leistungen 

der Treuhandkommanditistin zugunsten dieses Treugebers 

(z.B. im Zusammenhang mit Erbfällen oder Kosten der unmit-

telbaren Handelsregistereintragung) gesondert in Rechnung 

gestellt. 

	 Sollte sich aufgrund regulatorischer Vorgaben der Umfang 

der Tätigkeiten der Treuhandkommanditistin ändern, werden 

die Geschäftsführende Kommanditistin und die Treuhand-

kommanditistin die Vergütung entsprechend dem zusätzli-

chen oder geringeren Aufwand der Treuhandkommanditistin 

angemessen anpassen. 

§ 14 Haftung der Treuhandkommanditistin
1.	 Die Treuhandkommanditistin haftet nach den gesetzlichen 

Vorschrif ten. 

2.	 Schadensersatzansprüche gegen die Treuhandkommandi-

tistin aus dem Vertragsverhältnis verjähren nach den ge-

setzlichen Vorschrif ten drei Jahre nach Bekanntwerden des 

haftungsbegründenden Sachverhalts. Die Ansprüche sind 

innerhalb einer Ausschlusspflicht von zwölf Monaten nach 

Kenntniserlangung von dem Schaden gegenüber der Treu-

handkommanditistin durch eingeschriebenen Brief geltend 

zu machen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahr-

lässige Unkenntnis verjähren alle Ansprüche spätestens fünf 

Jahre nach ihrer Entstehung. Eine Haftung wegen Vorsatzes 

bleibt in jedem Fall unberührt. 

3.	 Die Treuhandkommanditistin hat weder die im Verkaufspros-

pekt und anderen Emissionsunterlagen enthaltenen Informa-

tionen noch die darin enthaltenen Angaben zum Beteiligungs-

angebot geprüft und übernimmt deshalb auch keine Haftung 

für den Inhalt. 

§ 15 Anlegerregister und Datenschutz
1.	 Die Treuhandkommanditistin/Verwalterin führt für alle Treu-

geber/Anleger ein Register, in dem ihre in der Beitrit tser-

klärung (Zeichnungsschein) erhobenen personenbezogenen 

und beteiligungsbezogenen Daten gespeichert sind. Perso-

nenbezogene Daten sind der Name, das Geburtsdatum, die 

Adresse, das Wohnsitz f inanzamt, die Steuernummer sowie 

die Bankverbindung. 

2.	 Die Treuhandkommanditistin speichert und verarbeitet per-

sonenbezogene und beteiligungsbezogene Daten des Treu-

gerbers/Anlegers für Zwecke der Durchführung dieses Ver-

trages. Die personenbezogenen Daten werden nur für Zwecke 

der Anlegerverwaltung nach diesem Vertrag verarbeitet und 

genutzt; eine Weitergabe der personenbezogenen Daten ist 

ausschließlich an das zuständige Finanzamt und beruflich zur 

Verschwiegenheit verpflichtete Prüfer und Berater der Gesell-

schaft zulässig. Eine Weitergabe an die Geschäftsführende 

Kommanditistin, die diese Informationen ebenfalls vertraulich 

behandeln wird, ist zulässig. Weiterhin werden die Informati-

onen an eine Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie eine Ver-

wahrstelle weitergegeben, soweit diese die Informationen zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen 

– einschließlich des Rechts zur Weitergabe der Informationen 

an Dritte, soweit sie zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet 

sind. Eine Herausgabe an andere Anleger ist grundsätzlich nur 

mit Zustimmung des betrof fenen Anlegers zulässig. 

3.	 Der Anleger ist verpflichtet, Änderungen seiner persönlichen 

Verhältnisse, insbesondere Wohnsitz, Anschrif t, Finanzamt 

und Steuernummer, unverzüglich der Treuhandkommanditis-

tin in Text form (E-Mail ist ausreichend)  mitzuteilen.
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§ 16 Schlussbestimmungen / Sonstiges
1.	 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderun-

gen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrif t-

form. Das gilt auch für die Aufhebung oder Änderung dieser 

Vereinbarung selbst.

2.	 Er füllungsort ist der Sitz der Treuhandkommanditistin. 

3.	 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Treuhand- und Ver-

waltungsvertrages, aus welchen Gründen auch immer, ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung bzw. den 

unwirksamen Teil durch eine wirksame Bestimmung bzw. 

einen wirksamen Teil ersetzen, die im rechtlichen und wir t-

schaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung und 

dem Gesamtzweck des Vertrages entspricht. Das gleiche gilt, 

wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbe-

dürf tige Lücke ergeben sollte. 

Or t, Datum

Fabian Sass 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

Or t, Datum

Oliver Grimm 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH

Or t, Datum

Fabian Sass 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, 
handelnd für die Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Or t, Datum

Ralf Christian Bühler 
Geschäftsführer, ProRatio Steuerberatung und Treuhand Gesellschaft mbH 

Or t, Datum

Oliver Grimm 
Geschäftsführer, HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, 
handelnd für die Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG








